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Die vorliegende Zeitschrift ist dem Gesammtgebiet der 
historischen Wissenschaften mit besonderer Berücksichtigung 
der politischen Geschichte gewidmet; ihr allgemeinster Zweck 
ist: die mannigfaltigen und zerstreuten Bestrebungen auf die
sem Gebiete soviel als möglich zu concentriren.

Die Herren A. Boeckh, J. und W. Grimm, G. H. Perts 
und L. Ranke, welche dem Unternehmen vom ersten Augen
blicke seiner Begründung an ihre Theilnahme schenkten, haben 
der Redaction ihre gütige Mitwirkung in Rath und That zuge
sagt; das Geschäft jedoch in seinem ganzen Umfange, und 
mit ihm die Verantwortlichkeit — soweit von einer solchen 
bei einem wissenschaftlichen Organ überhaupt die Rede sein 
kann — fällt ausschliesslich der Redaction anheim.

Den Inhalt der Zeitschrift bilden: 1) selbstständige Auf
sätze; 2) Recensionen und kritische Uebersichlen; 3} auserle
sene archivalische Documente von allgemeinem Interesse; 
4) gelegentliche Miscellen.

Der Kreis der Mitarbeiter ist kein abgeschlossener, wess
halb auch von Nichteingeladenen Beiträge aufgenommen wer
den können, falls sich dieselben für die Zeitschrift eignen.

Die Verleger und Verfasser der in den Bereich der Zeit
schrift einschlagenden Werke und periodischen Schriften wer
den ersucht, dieselben Behufs der Recensionen und kritischen 
Uebersichten gefälligst einzusenden.

Alle Zusendungen an die Redaction werden unter der 
Adresse der Verlagshandlung entweder portofrei oder im 
Wege des Buchhandels erbeten.

Die Zeitschrift erscheint in Monatsheften von durchschnitt
lich 6 Bogen. Sechs Hefte bilden Einen Band. Der Preis 
des Jahrgangs betr t 6? Jur.
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Dritter Abschnitt.

Anmerkungen zu den Manethonischen Dyna
stien des Africanus.

1. Ehe ich zu demjenigen übergehe, was über die ein
zelnen Dynastien noch übrig ist zu sagen, schicke ich Eini
ges voraus, was sich mehr auf das Ganze als auf Einzelnes 
bezieht. Man wird im zweiten Abschnitt bemerkt haben, dass 
die einzelnen Posten in den Dynastien nicht immer mit den 
überlieferten Summen übereinstimmen, und dass wir in un
serer Rechnung unter sieben Fällen, wo dies vorkommt, bei 
fünf Dynastien eine überlieferte Summe und nur bei zweien 
die aus den einzelnen Posten hervorgehende befolgt haben: 
es ist erforderlich, dass wir uns hierüber genauer erklären, 
da zumal Scaliger in der Synagoge umgekehrt die einzelnen 
Posten ausschliesslich zu Grunde gelegt und darnach seltsam 
genug Alles von Anfang bis zu Ende umgestaltet hat. Da 
nicht vorauszusetzen ist, dass der Widerspruch zwischen den 
einzelnen Posten und den Summen auf falscher Rechnung 
beruhe, so muss man Irrthümer der Abschreiber oder der 
Ueberliefernden in den einen oder den andern annehmen. Die 
überlieferten Summen sind aber von dreifacher Art. Erstlich 
ist die Summe jeder einzelnen Dynastie gegeben; diese Sum
men sind nicht etwa von Synkell gezogen, sondern da sie 
auch im Armenischen Eusebios bei den Manethonischen Dy
nastien schon vorkommen, so muss man urtheilen, dass sie 
auch in den Africanischen schon vor Synkell da waren, was 
er selber auch an einer Stelle,') bei der 18. Dynastie, wie 
mir scheint ziemlich klar angedeutet hat: und Africanus sel
ber kann sie schon vorgefunden haben. Im Allgemeinen halte 
ich diese Summen für sicherer als die einzelnen Posten, ) 
da. die Abschreiber vernünftiger Weise mehr darauf als auf 
die letztem achten mussten; überdies habe ich sie durch die

2

l) S. 62 C. 2) So urlheilt auch Rosellini Mon. stör. Bd. I.
S. 20. Anm. 3.
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jenigen Mittel, welche zu Gebote standen, zu bestätigen ge
sucht. Wir haben ferner bis einschliesslich zur achten Dy
nastie die Summen je aller vorhergehenden Dynastien; diese 
sind von Synkell gezogen,') er hat aber dies Verfahren von 
der neunten an nicht fortgesetzt. Diese können uns zur Be
stätigung der Summen der einzelnen Dynastien dienen, weil 
sie vermöge ihres Zusammenhanges unter einander sicher 
beweisen, was Synkell vorgefunden hat: fand er indess bei 
einer Dynastie schon eine falsche Zahl vor, so musste auch 
seine Rechnung in diesen Summen falsch werden: was je
doch nur bei der vierten Dynastie von uns, und nicht ohne 
Grund, angenommen worden. Drittens sind die Summen der 
ganzen Bände vorhanden, jedoch nicht ohne augenscheinliche 
Verderbung beim zweiten und dritten Bande; diese hat Eu
sebios bei den zwei ersten Bänden der Manethonischen Dy
nastien auch nach der Armenischen Uebersetzung, und sie 
sind also in Bezug auf dessen Auszüge nicht von Synkell; 
woraus dasselbe für die Africanischen zu schliessen ist, und 
zwar umsomehr, als die Africanischen und Eusebischen, 
Schreibfehler abgerechnet, dieselben sind, und Eusebios sie 
also entweder aus Africanus entnommen hat, oder er und 
Africanus sie aus gemeinsamer Quelle hatten. Die Gesammt- 
summen der Bände dienen nun wieder zur Beurtheilung der 
übrigen; ich mache namentlich darauf aufmerksam, dass die 
Annahme, bei der vierten und einundzwanzigsten Dynastie 
seien nicht die überlieferten Summen richtig, sondern dieje
nigen, welche sich aus den einzelnen Posten ergeben, sich 
auffallend durch die Gesammtsummen des ersten und des drit
ten Bandes rechtfertigt, wenn letztere so verbessert wird, wie 
sie offenbar zu verbessern ist: und eben weil Synkell bei der 
vierten Dynastie eine falsche Summe vorgefunden, konnte er 
seine Zusammenrechnung nicht übereinstimmend mit der Ge- 
sammtsumme des ersten Bandes zu Stande bringen, und brach 
sie daher mit der achten Dynastie ab. Hoffentlich-wird der 
Leser, wenn er erwägt, wie ich die Summen der einzelnen

') S. Abschn. I. I.
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Dynastien mit Berücksichtigung aller übrigen Summen und 
des Barbarus bestimmt habe, sich überzeugen, dass ich nicht 
willkührlich zugeschnitten, sondern mit strenger Kritik ver
fahren habe; und es wird sich weiterhin ergeben, dass durch 
unsere Ansätze die vollkommenste Uebereinstimmung mit der 
Epoche nicht nur 4er Olympiaden, sondern auch der Erobe
rung Troia’s, und mit der bei Clemens von Alexandrien an
gegebenen Epoche des Auszuges der Juden aus Aegypten und 
mit der Africanischen Epoche der Deukalionischen Fluth er
reicht wird: worauf besonders für die Bestimmung der 21. 
Dynastie auf 114 Jahre ein bedeutendes Gewicht zu legen 
ist, weil hierdurch die Troische Epoche an sich und im Ver- 
hältniss zur Epoche der Olympiaden die erforderliche Bestim
mung erhält. Es bleibt bei dieser ganzen Untersuchung wei
ter nichts mehr zu leisten, als die Verbesserung der Zahlen 
der einzelnen Könige, wo diese Zahlen nicht mit der Summe 
der Dynastie übereinstimmen; hier sind aber öfter verschie
dene Möglichkeiten, und daher ist keine Gewissheit zu er
langen: mit Berücksichtigung jedoch der leichtesten Buchsta
benverwechselungen wird man für fast alle Fälle sehr wahr
scheinliche Verbesserungen nachweisen können. Um dies zu 
zeigen, will ich alle fünf Dynastien, wo die Summe mit den 
einzelnen Posten in Widerspruch steht, kurz durchgehen. Bei 
der ersten Dynastie ergiebt die Zusammenzählung der ein
zelnen Posten 10 Jahre zu viel; setzt man beim zweiten Kö
nig statt 57 Jahre 47, MZ’ statt NZ', so ist die Ueberein
stimmung hergestellt: man kann aber demselben auch nur 
27 Jahre, KZ' geben, wie bei Eusebios, und dem vierten MF' 
statt KT, wie er bei Eusebios MB hat, und erhält so das
selbe Ergebniss. In der fünften Dynastie fehlen zur Summe 
30 Jahre; es kann vor den Einheiten beim vierten oder sie
benten König sehr leicht ein A verschwunden seyn. In der 
achtzehnten Dynastie habe ich bereits oben beim dritten 
König statt der sicher falschen 24 Jahre das Richtige 21 ge
setzt; ist dies geschehen, so fehlen noch 4 Jahre zu der er
forderten Summe. Nun kann man, wie in unserem Kanon 
geschieht, dem eilften, dem Rhathos, statt 6 Jahre 9 geben, 

36* 
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wie in den meisten Listen dieser Dynastie, nämlich bei Jo
sephus in beiden vorhandenen Texten, dem Griechischen und 
Armenischen, im Eusebischen Manetho (wo nämlich 9 statt 
39 zu lesen), im Vallarsischen und Armenischen Kanon und 
in der Vallarsischen und Armenischen Series regum: nur 
Synkell in seinem eigenen Kanon hat dagegen 29, und Sca- 
liger im Eusebischen Kanon und in der Series regum 7 Jahre. 
Dass bei Africanus gegen die Gewohnheit ausgeschrie
ben dasteht, beweist noch keinesweges die Richtigkeit dieser 
Zahl: ein Schreiber kann aus einem breit geschriebenen und 
etwas erloschenem Theta, ©, leicht £$ herausgelesen haben. So 
bleibt nur noch Ein Jahr zu ersetzen. Horos hat 37 Jahre; 
in andern Listen finden sich 36 und drüber, 28, 38 und auch 
drüber; letztere Zahl, welche im Armenischen Text des Jo
sephus bei Eusebios, im Synkellischcn Text der Eusebisch- 
Manethonischen Dynastie als verschiedene Lesart, im Euse
bischen Kanon und in der Series regum vorkommt, genügt 
unserer erforderten Verbesserung, und wenn auch AZ in AH' 
zu verwandeln diplomatisch gewagt ist, so kann doch hier 
die falsche Zahl auch durch andern Anlass als wegen Aehn- 
lichkeit der Schriftzeichen entstanden seyn. In der neun
zehnten Dynastie fehlen zur Summe 5 Jahre; dass diese, 
wie unten bei der 18. Dynastie gezeigt werden soll, dem 
zweiten König, Rhapsakes, zuzusetzen sind, ist bereits be
merkt. In der zweiundzwanzigsten Dynastie fehlen zur 
Summe 4 Jahre; durch welche leichte Aenderung, die noch 
überdies eine anderweitige Unterstützung hat, dieser Mangel 
ersetzt werde, ist schon im vorhergehenden Abschnitt nach
gewiesen. Weitere Aenderungen sind nicht erforderlich.

2. In den Africanischen Dynastien sowohl als in den 
Eusebischen finden wir eine Anzahl Bemerkungen, deren 
grösster Theil beiden gemein ist: wenige sind dem einen von 
beiden eigenthümlich. Inwiefern Eusebios hier nur den Afri
canus ausgeschrieben oder mit ihm eine gemeinschaftliche 
Quelle benutzt habe, ist bereits oben in Betracht gezogen 
worden; hier kommt es uns darauf an zu wissen, von wem 
diejenigen Bemerkungen ursprünglich herrühren, welche sich 
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bei Africanus finden. Viele derselben beziehen sich lediglich 
auf Aegyptisches, andere auf Hellenen und Juden. Auch in 
dem, was bloss Aegyptisches betrifft, erkennt man gleich eine 
fremde Hand, und offenbar den Africanus. So wird bei dem 
zweiten König der vierten Dynastie, Suphis, von dessen hei
liger Schrift gesprochen: wc psya XQqpa b AlyvnTM
ysvöpevoQ sx^odpriv^j augenscheinlich eine Bemerkung 
des Africanus, wie schon Routh und Ideler d. J. sahen. Eu
sebios sagt dafür: qv (hg psya xQ^pa AlyunTiot Ttsqis- 
novtiij was nicht wie Ausdruck eines Aegypters klingt; und 
ebensowenig die Bemerkung bei Osorcho in der 23. Dynastie 
des Africanus: ov 'Hgaxkea AlyvnTio i xcdovßiv, wofür 
Eusebios, mit geringer offenbar von ihm selbst gemachter 
Aenderung: ov ‘HQaxhsa Alyvmioi sxaXsaav. Auf die Jü
dische Geschichte beziehen sich drei Bemerkungen. Die erste 
ist bei der 18. Dynastie, Moses sei unter Amos aus Aegyp
ten ausgezogen: qpttc ctTiodfiixvvopsv.“ Dass diese letz
ten Worte von Africanus seien, haben Goar, Routh und Ide
ler gesehen; aber nicht bloss diese Worte sind von ihm, 
sondern die ganze Bemerkung, von der er sagt, dass er sie 
beweise: denn obwohl das Manethonische Misch werk Aehn- 
üches, aber auch wieder das Gegentheil davon enthielt, wie 
bei der 18. Dynastie erhellen wird, so bezieht sich doch Afri
canus in seiner Beweisführung, welche wir gleich hernach 
werden kennen lernen, gar nicht auf Manetho, und hat also 
bei diesem die Sache nicht so bestimmt ausgesprochen ge
funden : ebensowenig hat sich irgend ein anderer Schriftstel
ler äusser Josephus in dieser Sache auf den Manetho bezo
gen,1) eben weil es in ihm nicht ausdrücklich stand; womit 
ich jedoch nicht läugnen will, dass man dabei auf seine Zeit
rechnung baute. Geber den folgenden Satz, wc d* q naqovdct 
tytfyoi; ävctyxd&i u. s. w. handle ich später. Eusebios lässt 
jene Bemerkung über Amos ganz weg, indem er sie seiner 
Zeitrechnung gemäss auf den spätem König derselben Dy
nastie Kencheres übertragen hat. Die beiden andern die Jü

') S. unten Cap. 4.
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dische Geschichte betreffenden Bemerkungen kommen in der 
26. Dynastie bei Nechao II. und L’aphris vor, unter deren 
ersterem Jerusalem eingenommen und loachaz nach Jerusa
lem abgefiihrt worden, unter dem letztem aber die Juden 
nach der Eroberung Jerusalems durch die Assyrer sich nach 
Aegypten geflüchtet hätten; sie sind beide aus dem alten Te
stament genommen, und da Manetho auf dieses schwerlich 
Rücksicht nahm, wenn er auch die Juden nicht ganz äusser 
Acht liess, so ist es viel wahrscheinlicher, dass diese Bemer
kungen entweder von Africanus herrühren,1) der im alten 
Testament sehr bewandert war und der Jüdischen Geschichte 
besondere Aufmerksamkeit widmete, oder von einem frühem 
Jüdischen Bearbeiter des Manetho: Eusebios hat in den Dy
nastien genau dieselben Worte wie Africanus, und hat sie 
vermuthlich aus letzterem abgeschrieben. Auf Thatsachen der 
Hellenischen Geschichte oder Hellenische Ansichten beziehen 
sich folgende Bemerkungen des Africanischen Auszuges. In 
der 18. Dynastie wird unter Misphragmuthosis die Deukalio- 
nische Ueberschwemmung angemerkt. In den Josephischen 
Auszügen über diese Dynastie finden wir von ihr nicht eine 
Sylbe; sie steht in keiner noch so geringen Verbindung mit 
Aegypten, war aber eine Hauptepoche der Hellenischen Zeit
rechnung; auf sie hat Africanus Öfter Rücksicht genommen, 
und augenscheinlich hat er hier diese Bemerkung des Syn
chronismus wegen zugefügt: sie fehlt daher auch bei Euse
bios in den Manethonischen Dynastien, weil sie ihm nicht 
hierher passte, sondern wie sein Kanon zeigt, erst unter Ken- 
chres oder Kencheres. In derselben Dynastie wird bei Afri
canus unter Amenophis angemerkt, er sei den Hellenen Me- 
mnon und der tönende Stein; was auch Eusebios fast ganz 
mit denselben Worten in den Manethonischen Dynastien und 
im Kanon sagt: in den Josephischen Auszügen aus dieser 
Dynastie, womit die des Theophilos von Antiochien, wie ich 
zeigen werde, einerlei sind, wird hiervon nichts gesagt; schon

') Dem Africanus schreibt sie auch Scahger Can. isagog. III.
S. 318 zu.
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Jacobs hat bezweifelt, dass diese Anmerkung von Manetho 
sei, und Letronne') lehrt mit Recht, dass zu Manetho’s Zei
ten noch niemand etwas von dem tönenden Memnon wusste. 
Wir haben also hier einen Zusatz des Africanus oder eines 
andern vor ihm. Ferner wird am Schluss der 19. Dynastie 
von Africanus und ganz mit denselben Worten von Eusebios 
in den Manethonischen Dynastien wie auch in des letztem 
Kanon angeführt, Thuoris sei der Polybos des Homer,2) der 
Gemahl der Alkandra, unter welchem Ilion sei eingenommen 
worden. Manetho hatte in seinem Werke über die Aegypti- 
sche Geschichte den Herodot in vielen Aegyptischen Dingen 
widerlegt3); da nun Herodot4) viel von des Alexandros und 
der Helena und des Menelaos Anwesenheit in Aegypten er
zählt, so wäre es denkbar, dass Manetho bei dieser Gelegen
heit von dem König gesprochen hätte, zu dessen Zeit Troia 
zerstört worden. Aber sehr gross ist die Wahrscheinlichkeit 
nicht, dass er dies gethan; es ist nur davon die Rede, dass 
in Aegyptischen Dingen Manetho gegen Herodot gespro
chen; diese Sache hat aber auf Aegyptische Verhältnisse kei
nen Bezug: viel wahrscheinlicher ist es, dass Africanus oder 
ein wenig Aelterer jene Bemerkung gemacht habe, um den 
Synchronismus der wichtigen Epoche vom Falle Ilion’s mit 
der Aegyptischen Zeitrechnung anschaulich hervorzuheben. 
Auch Ideler d. J.5) hat schon vermuthet, dass diese Bemer
kung ein späterer Zusatz und nicht von Manetho sei. End
lich wird in der 23. Dynastie bei Petubates die erste Olym
piade angemerkt: Eusebios hat dies in der Manethonischen 
Dynastie weggelassen, weil es zu seiner Zeitrechnung nicht 
passt. Manetho hat sich um die Olympiadenzeitrechnung si
cherlich nicht gekümmert; Africanus aber war darauf beson
ders aufmerksam, erkannte ihre Zuverlässigkeit an,6) bestimmte 

*) La statue vocalc de Memnon S. 40 ff. Vergl. Ideler Hermap.
Append. S. 38. ’) Odyss. ff, 126 3) Josephus g. Apion I, 14.
vergl. Dyn. 4 unter Suphis I. Dass Manetho ein besonderes Buch 
nooz'Hoö§oiov geschrieben habe (Etym. M. in faovioxdpog, Eu- 
stath. zu 11. X, S. 857. Horn), bezweifelt Fabricius B. Gr. Bd. IV.
S. 132 wohl mit Recht. 4) II, 112 ff. 5) Hermap. S. 257. 6) Bei
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den Synchronismus ihrer Epoche mit der Hebräischen Zeit
rechnung,1) und gab in seinem Werke das Verzeichniss der 
Olympischen Sieger bis zu seiner Zeit herab, welches Euse
bios auf behalten hat.2) Unzweifelhaft ist daher jene Bemer
kung von Africanus. Die Gesammtheit dieser Uel^erlegungen 
führt dahin, dass nur diejenigen Bemerkungen in den Afri- 
canischen Auszügen, welche sich auf rein Aegyptisches be
ziehen, aus dem Manetho entnommen, obwohl nicht in der 
ursprünglichen Form erhalten sind; dasselbe gilt von den Eu- 
sebischen Auszügen, die ich, inwiefern sie nicht in Verbin
dung mit den Bemerkungen des Africanus stehen, der Kürze 
halber übergehe. Dagegen sind alle auf Jüdisches und Hel
lenisches bezügliche Bemerkungen spätere Zusätze, und da 
einige derselben augenscheinlich von Africanus herrühren, ist 
es nicht gewagt, es von allen anzunehmen. Nun ist aber Afri
canus, im Ganzen genommen, die vollständigste und zuver
lässigste Quelle der Manethonischen Zeitrechnung, und nur 
diejenige Darstellung der letztem also kann auf Richtigkeit 
Anspruch machen, welche in Uebereinstimmung ist mit den 
Bemerkungen des Africanus. Ist ein System so ungeschickt 
gebildet, dass nicht einmal der Anfang der Olympiaden in die 
von Africanus angegebene Stelle der Manethonischen Reibe 
fällt, so ist es von vorn herein unbrauchbar; dies trifft die 
Anordnung der Zeiten, welche Scaliger in den Africanus hin
eingetragen hat; es trifft auch die Bestimmungen von Rosel
lini, der übrigens, wo er sich von den Aegyptischen Denk
mälern entfernt, so grosse Schwächen zeigt, dass er nicht 
einmal die wahre Epoche der Olympiaden kennt.’) Die von 
mir festgestellte Zeitrechnung dagegen, bei welcher nicht bald 
diese bald jene Quelle, sondern nur Africanus befolgt wird, 
ausgenommen dass ich unten bei der 18. und 19. Dynastie 
eine für das Ganze völlig unwesentliche Aenderung machen

Euseb. Praep. ev. X, 10. •) Synkell S. 197 C. 2) Dass das Ver
zeichniss von Africanus sei, hat Scaliger Nolt, in Gr. Euseb. S. 426 
mit voller Sicherheit erkannt, üeber die Zeit, wo Africanus sein 
Werk abschloss, vergl. Corp. Inscr. Gr. Bd. II. S. 306. 3) S. Mon.
stör. Bd. 11. S. 102 und 208.
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werde, ist in denjenigen Punkten, worauf es ankommt, in 
vollem Einklang mit den Bemerkungen des Africanus. Indem 
ich dies zunächst nachweisen will, muss ich nur noch zuvor 
eine Unterscheidung machen zwischen dem, worauf es an
kommt, und dem, wo eine Uebereinstimmung mit der eige
nen Zeitrechnung des Africanus nicht erforderlich ist. Die 
Bemerkungen des Africanus, welche chronologischer Art sind, 
zerfallen in zwei Gattungen. Die einen schliessen sich an Na
men der Könige an, unter welchen nach einer bestimmten 
dem Africanus wohl bekannten Ueberlieferung Begebenheiten 
gesetzt werden, die er eben nur darum anmerkt, weil sie an 
jene Königsnamen geknüpft sind. So fand er im alten Testa
ment, dass unter Nechao und Uapbris das geschehen sei, was 
er bei diesen Namen in der 26. Dynastie anmerkt: ganz Aehn- 
liches findet bei Amos statt, unter welchem der Auszug der 
Juden mit Moses nach einer ihm vorliegenden gangbaren Mei
nung soll erfolgt seyn. Ob die Manethonischen Zeiten dieser 
Könige mit des Africanus eigener Zeitrechnung stimmen oder 
nicht, ist ganz gleichgültig: er hatte sein eigenes von Ma
netho völlig unabhängiges System der Zeitrechnung, und sollte 
dieses mit Manetho übereinstimmen, so hätte er den letztem 
verfälschen müssen. Dies hat er aber nicht gethan, sondern 
wahrhaft und unbefangen bei jenen Königen bemerkt, was 
ihm bemerkenswert!) war. Diese Punkte sind also bei Seite 
zu lassen; daher rede ich hier gar nicht von seinen Bemer
kungen bei Nechao und Uapbris, sondern werde nur unten 
in der 26. Dynastie das Verhältniss der Manethonischen und 
Africanischen Zeitrechnung in dieser Hinsicht erwägen. In 
Bezug auf Amos mache ich eine Ausnahme, um einige ver
wickelte Punkte zu entwirren, die sonst irgend einer gegen 
uns geltend machen könnte. Von ganz anderer Beschaffen
heit sind diejenigen Zusätze, welche lediglich einen Synchro
nismus anzeigen, der nicht aus dem Königsnamen erschlos
sen war. Dass er die Deukalionische Fluth unter Misphrag- 
muthosis, die Eroberung Troia’s unter Thuoris, die Epoche 
der Olympiaden unter Petubates setzte, kann unmöglich aus 
den Königsnamen entnommen seyn, vorausgesetzt, was sich 
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nicht widerlegen lässt, dass auch die in dem Auszuge ange
gebene Bestimmung der Troischen Epoche nicht Manetho- 
nisch sei, sondern von einem Spätem oder von Africanus 
selbst: umgekehrt vielmehr gegen die erstere Gattung dieser 
Bemerkungen sind diese Epochen unter jene Könige gesetzt 
worden, weil die Gleichzeitigkeit beider sich aus Vergleichung 
der Africanischen oder auch der gewöhnlichen Chronologie 
mit der Manethonischen ergab. Wir werden nachweisen, dass 
diese Epochen alle mit der Africanischen und ziemlich ge
wöhnlichen Zeitrechnung nach unserer Anordnung stimmen; 
ich werde dies ebenfalls von einer merkwürdigen Angabe des 
Clemens über die Zeit des Auszuges der Juden zeigen, und 
hierdurch, wie ich hoffe, die Richtigkeit meiner Aufstellungen 
bedeutend erhärten.

3. Die erste Olympias wurde zur Zeit des Petuba- 
tes gefeiert, sagt der Africanische Auszug; ein Blick auf un
sern Kanon zeigt, dass sie in das 39. Jahr des Petubates fällt. 
Schiebt man den Petubates nur zwei Jahre hinauf, so ver
schwindet die Uebereinstimmung: Scaliger hat es durch seine 
verkehrten Zeitbestimmungen, die er in der Synagoge in den 
Africanus hineingebracht hat, zu bewerkstelligen gewusst, dass 
die erste Olympias 44 Jahre nach dem Ende des Petubates 
fällt; denn das letzte Jahr des Manetho, das J. Man. 5354 nach 
Scaliger, ist ihm das erste vor Alexander’s Persisch-Aegyp- 
tischer Herrschaft, also vor Chr. ifl nach der Rechnung des 
astronomischen Kanon’s, Olymp, geht man von da auf 
das 444. Jahr zurück, so kommt man auf das Manethonische 
Jahr 4911 nach Scaliger’s Zählung, in welches die erste Olym
pias träfe, und das letzte des Petubates ist ihm das J. Man. 
4867. Und nachdem er in der Synagoge diesen Fehler be
gangen hat, wagt er es den Africanus, den besten Kenner 
der Olympiadenzeitrechnung, zu tadeln,') dass er die Epoche 
derselben unter Petubates gesetzt habe. Was soll man gar 
von den Syncbronisten sagen? Nolan2) setzt den Petubates 
in die Jahre Jul. Per. 3851—3894, vor Chr. 860 820, Mar-

') Can. isagog. II. S. 133. 2) 2. Abb. S. 358. 
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sham •) gar in die Jahre Jul. Per. 3440—3480, also vor die 
Eroberung Troia’s. Die Eroberung Troia’s ist bekannt
lich von den Hellenischen Geschichtschreibern sehr verschie
den angesetzt worden; Herodot’) nennt den Aegyptischen 
König, der um diese Zeit herrschte, nach der Dichtersage 
Proteus, den Nachfolger des Pheron und Vorgänger des Rham- 
psinitos, auf welchen er den Cheops folgen lässt; nach Dio
dor3) ist Proteus einerlei mit Kotes, unter welchen er den 
Fall Ilion’s setzt; diesen hält Wesseling eben nicht sehr pas
send für den Kertos des Synkell. *) Ich übergehe den Euri
pides mit Absicht. In der Reihe der Tbebäischen Könige 
des Eratosthenes erscheint ein Neilos, der nach Dikäarch *) 
436 Jahre vor Olymp. 1 regierte; auch dieser wird als der
jenige angesehen, unter welchem Troia erobert wurde: dies 
ist von Marsham aufgestellt worden, jedoch ohne hinlängliche 
Gründe.6) Plinius der Aeltere ’) giebt Ilion’s Fall unter Ra- 
messes oder Ramises an. Africanus und Eusebios nennen 
aber den Thuoris als den damaligen König. Eusebios im Ka
non6) setzt die Zerstörung Troia’s in das siebente und letzte 
Jahr des Thuoris, Num. Euseb. 835, im 406. Jahre vor Olymp. 
1. Num. Euseb. 1240. Scaliger9) tadelt dies, theils weil Thuo
ris nach Africanus nur sechs Jahre regiert habe, theils weil 
Eusebios den Thuoris „praecise“ mit Ilion’s Untergang ster
ben lasse, da doch Menelaos noch zu ihm gekommen sei: bei
des ungegründet: denn Thuoris hat auch nach Africanus sie
ben Jahre regiert, und wenn Ilion’s Fall zu Anfang des sie
benten Jahres des Thuoris sich eräugnetc, hatte Menelaos 
noch Zeit genug zu ihm zu kommen. Aehnlichen Tadel spricht 
Scaliger auch gegen Africanus und Eusebios zusammen aus;10) 
jaMarsham11) wendet ein, der Odyssee 1 a) zufolge seiMene- 
laos erst im achten Jahre nach der Zerstörung Troia’s gen 
Kypros, Phoenike und Aegypten gekommen,4 während im Ho
mer nur steht, er sei im achten Jahre nach Hause gelangt:

‘) Chron. Can. S. 96. 2) II, 112. 3) I, 62. *) S. 160 B.
*) S. unten zur 12. Dynastie. 6) Vergl. Des-Vignoles, Bd. U. S. 
780 f. 7) XXXVI, 4, 2. 8) Vergl. die Einleitung S. 56. Scalig.
“) Anitnadv. S. 52. 1 °) Can. isag. II. S, 132. “)S. 439. 82. 
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warum sollten ihn nun die Chronographen nicht gleich im 
ersten Jahre in Aegypten angelangen lassen können? Denn 
um diese allein, nicht um geschichtliche Wahrheit handelt 
es sich. Doch es ist Zeit auf Africanus zu kommen. Wann 
setzte dieser die Zerstörung Troia’s? In den bisher gesam
melten Bruchstücken desselben findet sich darüber nichts; 
doch hat Routh ’) in der Zeittafel des Africanus aus Leo Al- 
latius die Worte eingeschwärzt: de KexQonog sm t^v

ä/MGiy atäa ovvayszai [mxqov dsovia stij v'. Wären 
diese von Africanus, so gäben sie Anlass zu einer nähern 
Berechnung, die freilich wegen der Unbestimmtheit des Aus
drucks kein genaues Ergebniss liefern würde; aber es ist 
überflüssig dabei zu verweilen, da sie aus Eusebios2) ent
lehnt sind, in dessen Zeitrechnung sie auch passen, indem 
er vom Anfang des Kekrops bis zur Einnahme Troia’s 375 
oder 376 Jahre rechnet.3) Wie sollte aber Africanus für diese 
Epoche eine andere Bestimmung als die Eratosthenische ge
habt haben, oder wenn die Bemerkung über die Einnahme 
Troia’s auch von einem etwas Aeltern als Africanus herrübrte, 
erwartete man nicht auch von diesem ebendieselbe? Ja es 
ist mir gelungen, dem Africanus eine Stelle zuzueignen, welche 
zeigt, dass er den Fall Troia’s nach der Bestimmung des Era- 
tostenes gesetzt habe, was gleich hernach soll dargelegt wer
den;4) und es bedarf also hier gar nicht mehr der blossen 
Vermuthung. Wir werden also gewiss nicht irren, wenn wir 
voraussetzen, es sei bei jener Bemerkung in den Africani- 
schen Auszügen aus Manetho das J. vor Chr. 1184 als Epoche 
der Eroberung Troia’s vorausgesetzt. Will man recht pedan
tisch genau verfahren, so muss auch der Tag in Betracht ge
zogen werden; Troia fiel nach den Alten, wie Lydiatus be
rechnet, den 20. Juni Jul. Kal. oder nach einer von mir frü
her5) angedeuteten möglichen Correction dieser Rechnung 
den 18. Juni. Man sehe nun unsern Kanon der Manethoni-

’) S. 361. *) Praep. ev. X, 9. 3) Kanon S. 93. Scalig.,
Arm. Uebers. Bd. 11. S. 135. 4) Cap. 5. s) Corp. Inscr. Gr.
Bd. II. S. 329.
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sehen Zeitrechnung ein; dort findet sich, dass das siebente 
Jahr des Thuoris den 15. Juni 1184 vor Chr. anfieng. Hier
durch erhält unsere Festsetzung von 114 Jahren für die zwan
zigste Dynastie eine auffallende und unumstössliche Bestäti
gung; sie gründet sich jedoch nicht bloss darauf, sondern auch 
auf die Zusammenzählung der einzelnen Posten der Dynastie 
und auf die Gesammtsumme des dritten Bandes bei Africa
nus, wie hinlänglich erörtert worden. Bei Scaliger in der 
Synagoge kommt dagegen die Eroberung Troia’s auf sein 
4476. Manethonisches Jahr, vor Chr. 1211, welche Meinung 
dem Africanus zuzuschreiben nicht die geringste Veranlas
sung vorhanden ist. Ich gebe zu, dass Andere in der Ver
gleichung der Aegyptischen Zeitrechnung mit der Hellenischen 
anders rechnen konnten. Die Parische Chronik*)  setzt den 
Fall Troia’s vor Chr. 1208 oder 1209; dies fällt unserem Ka
non zufolge gerade in die Regierung des Ramesses, des zwei
ten Vorgängers von Thuoris; und auf diesen dürfte also, wie 
auch Scaliger2) wollte, die Angabe des Plinius, die wir so
eben angeführt haben, zu beziehen seyn: denn darauf, dass 
Thuoris selber auch Ramses (nach Rosellini Ramses IX.) ge
nannt sei nach den Denkmälern, ist begreiflicher Weise für 
diese Sache nichts zu geben, wenn es auch ganz richtig sein 
sollte. Selbst die verschiedene Angabe des Plinius über den 
Aegyptischen König, in dessen Zeit Ilion erobert worden, 
lässt sich also aus unserer Zeitrechnung sehr gut erklären. 
Betrachten wir jetzt noch die Zeitbestimmung der Deuka- 
lionischen Fluth, welche Africanus unter Misphragmutho- 
sis ansetzt. Synkell ’) sieht dies vollkommen wie wir nicht 
als Bemerkung des Manetho, sondern des Africanus an, und 
widerlegt diesen, angeblich aus ihm selbst; seltsam genug, 
dass ein so verwirrter Kopf den verständigen und besonne
nen Africanus aus des letztem eigenen Angaben soll wider
legen können: und doch ist, was Synkell sagt, auf den er
sten Anblick sehr einleuchtend. Aber dennoch wird sich zei
gen, dass die ganze Widerlegung nichtig ist. Unter Amos, 

*) Ebendas. S. 327. 2) Can. isag. S. 318. s) S. 70 B f.
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sagt Synkell, sei Moses nach Africanus aus Aegypten ausge
zogen, oder auch, wie Africanus zweifelnd meine, noch jung 
gewesen; gebe man dein Amos, der bei Africanus gar keine 
Jahrzahl habe, mit Eusebios 25 Jahre, dem Misphragmutbosis 
26 Jahre, und . mit Africanus den zwischenliegenden 69 Jahre, 
so erhalte man vom Anfänge des Amos bis zum Ende des 
Misphragmutbosis 120 Jahre, soviel als des Moses Lebenszeit 
beträgt: und Misphragmutbosis schliesse kaum 95 Jahre spä
ter als Amos nach Africanus sowohl als nach Eusebios1): 
der Auszug des Moses sei aber der Ogygischen Fluth gleich
zeitig; von dieser aber seien bis zur Deukalionischen 248 
Jahre verflossen, was er dann aus Africanus selbst, wie er 
sagt, beweiset. Dieser Beweis ist bis auf eine Kleinigkeit 
richtig; er soll nachher genauer erwogen werden. Goar be
merkt freilich dabei, Synkell suche bisweilen hinterlistig durch 
Einmischung eigener Ansätze seinen Gegner zu widerlegen; 
aber er hat nicht nachgewiesen, dass er es hier that, uml 
weit entfernen sich Synkell’s Ansätze hier nicht von den Afri- 
canischen. Wie hätte nun aber Africanus so thöricht irren 
können? Er irrte nicht, sondern Synkell. Dieser geht von 
der Voraussetzung aus, Africanus, sagend dass Moses unter 
Amos aus Aegypten gezogen oder auch noch jung gewesen, 
wolle hiermit zugleich sagen, in der Zeit, welche Manetho 
dem Amos anweist, sei Moses ausgezogen; Synkell hat nicht 
die Unterscheidung gemacht, die wir oben auseinandergesetzt 
haben, zwischen den wirklich synchronistischen Bemerkungen, 
die auf des Africanus Zeitrechnung beruhen, und den an die 
blossen Königsnamen angekniipften Bemerkungen, die mit der 
eigenen Zeitrechnung des Africanus nicht nothw7endig zu stim
men brauchen. Zu letztem gehört die Bemerkung bei Amos, 
zu erstem die über die Deukalionische Fluth: vergleicht man 
beide in chronologischer Beziehung, so erhält man einen Wi
derspruch; dieser fällt aber dem Vergleichenden zur Last,

*) Letztere Bemerkung habe ich aus S. 71 A. zugefiigt, wo 
aber statt 95 Jahre 25 stehen, KE' für H6', was zu verbessern ist. 
Die Rechnung passt jedoch nur auf Africanus; Eusebios hat noch 
weniger.
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nicht dein Africanus, dessen eigene Zeitrechnung dein verstän
digen Leser leicht zeigte, wie diese Bemerkungen von ganz ver
schiedener Art seien und nicht in Bezug auf einander ständen. 
Zum Glück fehlt es uns nicht an Mitteln, die Sache aufzu
klären. Africanus setzte den Auszug der Juden zur Zeit der Ogy- 
gischen Fluth, 1020 Jahre vor der ersten Olympias,1) also 1796 
Jahre vor Christus, gegründet auf biblische und Hellenische 
Zeitrechnung; die Deukalionische Fluth setzte er aber unter 
den Hebräischen Richter Aod oder Ehud, und zwar bestimmt 
in dessen 70. Jahr2): Synkell setzt zu, man könne dies nicht 
genau wissen, weil die Zeiten der Griechen vor der ersten 
Olympias unsicher seien, wie nämlich Africanus selbst lehr
te;3) dies ist aber gleichgültig. Nun herrscht Moses nach 
dem Auszuge noch 40 Jahre; dann Josua, wie Africanus nach 
Eusebios4) angiebt, 25 Jahre, oder vielmehr, wie Routh5) aus der 
Gesammtrechnung des Africanus richtig zu verlangen scheint, 
27 Jahre; es folgen nach Africanus6) die Senioren mit 30 Jah
ren: dann kommen die Richter, welchen Africanus 490 Jahre 
giebt nach dem gleichnamigen Buche; es sind also aus letz
terem 40 Jahre für Othoniel zu rechnen, 18 für die Herr
schaft der Moabiter, und noch die 70 ersten des Aod. Folg
lich liegen zwischen dem Auszuge des Moses oder der Ogy- 
gischen Fluth und der Deukah'onischen Fluth 40 + 27 + 30 + 
40 + 18 + 70 = 225 Jahre. So hatte Africanus also gerechnet; 
Synkell bringt aber seine Widerlegung desselben dadurch zu 
Stande, dass er nicht erkannt hatte, des Africanus Bemer
kung über den Auszug des Moses unter Amos sei bloss an 
den Namen des letztem, nicht aber an Manetho’s Zeitbestim
mung für ihn geknüpft; diese ging den Africanus gar nichts 
an, sondern letzterer hatte seine eigene von der Manethoni- 
schen unabhängige Zeitrechnung sich gebildet, nach welcher 
Moses und Amos älter sind. Ziehen wir nun gleich das Er-

') S. Africanus bei Eusebios Praep ev. X, 10. Synkell S. 64 A. 
65 B. bei Bouth S. 155 ff. *) Bei Synkell S. 154 B. 3) -Bei 
Euseb. a. a. O. 4) A. a. 0. *) Anmerk, S. 299. 6) Bei Euseb.
a. a. O. Synkell S. 174 C.
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gcbniss, um dessen Willen ich diese Sache abhandle. Die 
Deukalionische Fluth fällt nach Africanus 225 Jahre später 
als die Ogygische oder der Auszug des Moses, also 179G — 225 
Jahre vor Chr. oder ins J. vor Chr. 1571: nun sehe man 
unsern Kanon nach, und man wird finden, dass dieses Jahr 
in die Regierung des Misphragmuthosis trifft. Dies ist ein 
schlagender Beweis für die Richtigkeit unserer Anordnung. 
Nur ein kleines Bedenken bleibt hier zu beseitigen. Synkell 
sagt in seiner Widerlegung des Africanus, von der Ogygi- 
schen Fluth bis zur Deukalionischen seien 248 Jahre, nicht 
wie wir aus Africanus nachgewiesen haben 225: den Beweis 
leitet er mit den Worten ein: „ok avroc ^([oizaroc pspaq- 
Tvqqxsv sv dQ%y tov t^Itov Xdyov svmöv“' worauf folgt: 
,^lnd psv ^yvyov ötd t^v and tov xavaxZvctpov
(fi&oqav aßaOiAsVTOc spstvsv q vvv \-4ttixi] stsöiv qti&' . sha 
Ksxqoip 6 dufvyc st^ v’. Kqavadg ccvtöx&wv psTa Ksxqomt 
st^ -fr'. opov yivovvai dird tov sni ^/v/ov xaraxAvüpov sm 
KsxqOTia ttqmtov ßadtksa xal tov psv avvdv dsvvs-
qov Kqavaöv svy dptf.“ Also widerspräche sich Africanus, 
indem er einmal 225, ein anderes Mal 248 Jahre zwischen 
beiden Fluthen setzte. Keineswegcs! Wir haben glücklicher 
Weise auch hier wieder die Worte des Africanus selbst. Afri
canus hatte gesagt, Attika sei 189 Jahre ohne Könige gewe
sen; das Cebrige hat Synkell zugesetzt. Die Worte des Afri
canus sind nämlich folgende')» „Mstoc ös’Qyvyov dtd t^v 
and tov xaTaxXv^pov nokk^v (f&oqäv dßaaiXsvwg spsivsv 
q vvv \4ni7.T] psxQi Ksxqonoq svq on(f. tov yao psvd V£tyv- 
yov \AxTatov q Ta nXaOCÖpsva twv dvopaTwv ovds ysvsO&ai

(DikdyoQOc. Africanus hatte nicht gesagt, die Ogygische 
Fluth habe sich am Ende des Kranaos eräugnet, sondern dies

') Euseb. Praep. ev. X, 10. Synkell S. 148 D. Statt der 189 
Jahre giebl Eusebios für die königlose Zeit Attika’s 109 nach der 
Armenischen Uebersetzung Bd. I S. 267, durch Schreibfehler, wie 
man gleich aus dem Folgenden auf derselben Seite sieht, statt 190. 
Letztere Zahl hat auch Scaliger Gr. Euseb. S. 27 aus einer anony
men Griechischen Handschrift, die er von Casaubonus empfangen: 
über diese vergl. den Armenischen Herausgeber S. 256. 
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hat Synkell eingeschwärzt, und der Widerspruch, in welchen 
sich Africanus verwickelt hätte, wenn er dies gesagt hätte, fällt 
weg. Synkell sagt auch Anfangs gar nicht, dass Africanus 
die Deukalionische Flulh unter Kranaos gesetzt habe, sondern 
spricht davon1) nur mit den Worten: „Tor sm dsvxaXiavvoQ 
sv Ostrakia (accTaxkvdpüv) dvaptfbksxTMc övpßdvTa tm 
Koavaov avröx&ovoQ ösvtsqov ßaötXscog A&^v^üivcc; welches 
allerdings die gewöhnliche Meinung der Parischcn Chronik 
und mehrerer anderer ist2), obwohl schwerlich die einzige3): 
aber nachdem er erst diese Angabe mit einer Africanischen 
zusammengemischt hat, da behauptet er denn 4), aus des Afri
canus Schriften selbst bewiesen zu haben, die Deukalionische 
Flulh sei unter Kranaos gewesen. Dabei setzt er selber das 
70. Jahr des Aod, auf welches Africanus die Deukalionische 
Flulh bestimmt hatte, ins Jahr der Welt 4037, und das neunte 
Jahr des Kranaos, in welchem nach ihm diese Fluth sich er- 
äugnete, ins J. d. W. 4003, also 34 Jahre früher.5)

4. Eine der wichtigsten, aber auch der schwierigsten 
Epochen der biblischen Zeitrechnung ist der Auszug der 
Juden aus Aegypten. Äusser andern geringem Umstän
den hängt ihre Bestimmung vorzüglich von ihrem Verhältniss 
zu der Epoche des Salomonischen Tempelbaues ab, im vier
ten Jahr der Regierung des Salomo. Mchrentheils hat man 
sich an die Angabe im ersten Buche der Könige6) gehalten, 
wo vom Auszuge bis zum Tempelbau 480 Jahre gerechnet

’) S. 70 C. 2) S. Corp. Inscr. Gr. Bd. II. S. 324. 3) So
setzt Clemens Strom. 1. S. 335 vor dem Auszug der Juden in Ina- 
chos’ Zeit bis zur Deukalionischen Fluth nur 4 Geschlechter von 
33| Jahren; gewöhnlich liest man zwar dort 40, aber 4 ist eine 
sichere Verbesserung. S. Des-Vignoles Bd. I. S. 591. vergl. Ideler, 
Handbuch der Chronoi. Bd. I. S. 135. Hier ist offenbar zwischen 
beiden Fluthen ein weit geringerer Zwischenraum gesetzt, da die 
Ogygische in den Zeiten des Phoroneus, also nach Inachos gewe
sen seyn soll. Bei so grosser Abweichung von der andern Bestim
mung für diesen Zwischenraum dürfte auch die Setzung der Deu- 
kalionisclien Fluth in das letzte Jahr des Kranaos schwerlich hier 
befolgt seyn. «) S. 70 D f. vergl. S. 71 B. ’) S. 154 B. 157 B.
6) 6, 1.

Zeitschrift f. Gechichtsw. II. 1811. , 37 
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werden; diesem Ansätze folgt Eusebios, und erhält für den 
Auszug der Israeliten das 505. Abrahamische Jahr, vor Cbr. 
1510 nach seiner Rechnung, nach der heutigen 1512. Sca- 
liger’) fand auf ähnliche Weise das J. Per. Jul. 3216, vor 
Chr. 1498; andere das J. vor Chr. 1495 oder 1491, um manche 
andere zu übergehen. Noch kürzlich hat denselbigen Ansatz 
J. Ch. C. Hoffmann in seiner Beantwortung der Frage: „Un
ter welcher Dynastie haben die Israeliten Aegypten verlas
sen?“2) vertheidigt, und gewinnt, nicht auf die sichersten 
Grundlagen gestützt, das Ergebniss, welches hier einer Be- 
urtheilung zu unterwerfen zu weit führen würde, dass die 
Israeliten oder Hirten im Synkellischen J. d. W. 3996, also 
vor Chr. 1505 aus Aegypten ausgezogen. Ich gestehe nicht 
einzusehen, wie man auf jene Stelle im ersten Buche der 
Könige, die Josephus nicht kannte und erst ein Späterer ein
geschoben zu haben scheint3), so grosses Gewicht legen mochte. 
Synkell4) berechnet jenen Zeitraum auf 662 Jahre, vom J. 
d. W. bis 4478, jedoch so, dass er als Schluss desselben 
das achte Jahr des Salomo annimmt, in welchem der Tem
pel vollendet worden: so kommt er, in Verbindung mit sei
nen übrigen Bestimmungen, eben auf das gedachte Jahr des 
Auszugs, 910 Jahre vor'Olymp. 1. oder 1686 vor Chr. Afri
canus setzte nach Synkell5) den Tempelbau in das J. d. W. 
4457, welches Routh in seiner Zeittafel6) mit 4453 vertauscht, 
den Auszug der Israeliten aber in das J. d. W. 3705. Ver
ändert man Synkell’s Angabe über Africanus, die auf das 
achte Jahr des Salomo gestellt ist, auf das vierte desselben, 
so kommen wir allerdings auf das J. d. W. 4453 als das von 
Africanus gesetzte Jahr da der Tempelbau begann. Hiernach 
betrug dem Africanus jener Zwischenraum 748 Jahre; Syn
kell giebt anderwärts7) an, Africanus habe darauf mehr als 
740 Jahre gerechnet; nach dem Armenischen Eusebioss) setzte 
aber Africanus diese Zeit auf 744 Jahre: ich übergehe die

’) Can. isagog. II. S. 125 und sonst. l) Theologische Studien
und Kritiken von Ullmann und Umbreit, Jahrgang 1839. S. 393 ff.
3) Vergl. Des-Vignoles Bd. I. S. 186. 4) S. 181 D. s) Ebendas.
«) S. 361. vergl. S. 313 ff. 7) S. 175 B. 8) Bd. I. S. 156.
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Africanischen Zeitangaben in einer Lateinischen Handschrift,') 
da sie kein bestimmtes Zeugniss über die Zeit des Tempel- 
haues enthalten. Africanus kam also natürlich noch weiter 
als Synkell mit dem Auszuge der Juden hinauf, und zwar in 
Verbindung mit seinem übrigen System bis 1020 Jahre vor 
Olymp. 1. vor Chr. 1796. Cm andere Ansätze für diesen Zeit
raum wegzulassen, so führe ich nur noch die Des-Vignoles’ 
an. Dieser findet vom Auszuge bis zum Tempelbau 648 Jahre; 
er geht einen geraden Gang, während seine Gegner allerlei 
Winkelzüge machen: er hat fast Alles aus den heiligen Quel
len gezogen, namentlich aus dem Buche der Richter, welches 
nun einmal diese Zeitrechnung enthält, wie und durch welche 
Redactionen sie auch entstanden seyn mag; und nur wo diese 
heiligen Quellen Lücken lassen, hat er den Josephus zu Hülfe 
genommen.2) So kommt er mit dem Auszuge der Israeliten 
auf das J. vor Chr. 1645. Weit entfernt, Zeitbestimmungen 
für so uralte Begebenheiten für irgend sicher zu halten, habe 
ich diese kurzen Zusammenstellungen nur gemacht, um auf 
eine mit Des-Vignoles’ Ergebniss nahe zutreffende Bestim
mung bei Clemens hinzuleiten, um welche es uns hier allein 
zu thun ist. Diese ist nach der Hundssternperiode gemacht, 
und man könnte schon deshalb vermuthen, sie sei auf die 
Manethonische Zeitrechnung gegründet: dies halte ich auch 
für wahr, wenn man es richtig versteht: das heisst, nicht Ma
netho hatte angegeben, die Israeliten seien gerade in dem 
Jahre, welches Clemens setzt, aus Aegypten ausgezogen, son
dern man führte eine Angabe über den König, unter wel
chem sie sollten Aegypten verlassen haben', auf die Mane
thonische Zeitrechnung zurück. Clemens3) sagt: rivsTai

l) Bei Routh S. 195. 2) S. Bd. I. S. 172. 3) Strom. I. S.
335. Ausgabe vom J. 1688. Wie seine Berechnung in Bezug auf 
die Griechische Urgeschichte angestellt ist, darüber genügt es auf 
Ideler’s Handbuch der Chronol. Bd. I. S. 135 f. zu verweisen: ich 
bemerke nur, dass vier, nicht vierzig Menschenalter von Inachos 
bis zur Deukalionischen Fluth dabei gerechnet sind (s. Dos-Vigno
les, Bd. I. S. 591), und vom Raube der Helena bis zur Zerstörung 
Troia’s nach Uiad. tu, 765 zwanzig Jahre verflossen seyn sollen.

37*
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xaxa ''Ivanov, nqo SüHhaxrjC nrqiddov s&4.&dvtog 
an Afyvnrov Mmüsmq ertöt rmdttoor TqtaxoGiotg rfGGaqd- 
xovra nsvvs’. also 345 Jahre vor der Hundssternperiode, na
türlich der vom 20. Juli 1322 vor Chr. beginnenden, sei der 
Auszug erfolgt, im J. vor Chr. 1667. Wir werden dieses Ju
lianische Jahr 1667 allein berücksichtigen dürfen, ohne die 
Aegyptische Zeitrechnung in Betracht zu ziehen, und anneh
men können, es seien 345 Julianische Jahre zurückgerechnet 
worden, gleichviel von welchem Jahresanfang. Nun war es 
die gangbare Meinung, die Juden hätten Aegypten unter dem 
König Amos oder Amosis verlassen; dies geben Justinus Mar- 
tyr, ') Tatian1) und diesen ausschreibend Clemens’) selber 
an, und sie berufen sich hiebei namentlich auf den Aegyp- 
tischen Priester Ptolemaeos den Mendesier in seinem Werke 
über die Geschichte der Aegyptischen Könige, und auf Apion 
den Grammatiker im vierten Buche der Aegyptischen Geschichte, 
welcher wieder seinerseits den Ptolemaeos dafür anführte, 
in seltsamem Widerspruch damit, dass er den Moses weit 
später gesetzt haben soll4): und zwar wird der Auszug von 
diesem Schriftsteller mit der durch Amosis bewirkten Zerstö
rung des Hirtensitzes Avaris in Verbindung gesetzt,5) wie 
vom Josephischen Manetho die Vertreibung der Hirten unter 
Tethmosis, welcher der Amos oder Amosis des Africanus ist.6) 
Auf Manetho berufen sie sich nicht, weil er nicht bestimmt 
von den Israeliten spricht, sondern von den Hirten; aber of
fenbar beruht die Bestimmung des Auszuges unter Amos dar
auf, dass unter ihm die Hirten vertrieben worden, indem 
man die Israeliten diesen gleich oder mit ihnen verbunden 
dachte. Auf denselben Quellen beruhte auch, wie gleich nach

l) Ad Graecos cohort. S. 9 f. Ausgabe vom J. 1615. 2) Orat.
ad Graecos S. 171 f. *) Strom. I. S. 320. 321. 4) S. unten
zur 24. Dynastie. 5) Statt der schlechten Lesarten Maqiav bei
Tatian und A&vqtav bei Clemens hat Eusebios Praep ev. X, 11
in der von ihm ausgeschriebenen Stelle des Tatian Avaqtv, und
X, 12 in der Stelle des Clemens Aovaqw ganz richtig. 6) Vergl. 
Joseph, g. Apion I, 14. 15. 26. H, 2. und dazu die richtige Bemer
kung des Synkell, über die Einerleiheit der Person des Königs, S. 
63 B. 68 C. 69 B.
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her erhellen wird, des Africanus Nachweisung, Moses sei 
unter Amos ausgezogen, und sie knüpfte sich also bloss an 
diesen Namen, nicht etwa an anderweitigen Synchronismus: 
denn aus der Geschichte oder Fabel des Inachos, welcher 
dem Amos gleichzeitig gesetzt wird, liess sich nicht erken
nen, dass Moses damals ausgezogen sei, und ebenso wenig 
aus biblischen Angaben. Der Synchronismus des Amos mit 
Inachos, und dass also Moses unter Inachos ausgezogen, be
ruhte ferner dann darauf, dass nach einem bestimmten chro
nologischen System der Hellenischen Urgeschichte Inachos in 
die Zeit fiel, welche dem Amos zugeschrieben wurde, also 
eben in das J. vor Chr. 1667, und wie man aus der Stelle 
des Clemens sieht, ist in diesem System angenommen, von 
Inachos bis zur Deukalionischen Fluth seien 1331 oder rund 
134 Jahre, von da bis zum Raub der Helena 320, von da bis 
zur Zerstörung Troia’s 20, von da bis zur ersten Olympias 
417, zusammen 891 Jahre verflossen. Soll nun die Clemen
tische Bestimmung, Moses sei im Jahr vor Chr. 1667 aus
gezogen, mit Manetho stimmen, so muss Amos nach Mane
tho damals regiert haben: und siehe, nach unsrem Kanon 
fängt in diesem Jahre das zwölftletzte Jahr des Amos an, 
indem das Jahr vor Chr. 1656 vom 11. Oct. ab sein letztes 
ist. Dieses zwölftletzte beginnt den 14. Oct. 1667 vor Chr. 
und folglich entspricht das dreizehntletzte Jahr desselben, 
welches den 14. Oct. 1668 vor Chr. beginnt, dem grössten 
Theile noch dem J. vor Chr. 1667. Zwar wird bei Josephus 
angegeben, Amos-Tethmosis habe nach Vertreibung der Hir
ten noch 25 Jahre 4 Monathe regiert, was hiermit nicht ge
nau übereinstimmt; die Clementische Bestimmung scheint 
aber auf die Mitte dieser dem Amos in den Listen gegebe
nen Regierungszeit gemacht zu seyn, indem das J. vor Chr. 
1667 der Mehrheit nach gerade das dreizehnte und mittelste 
des Amos ist. Eine genauere Uebereinstimmung der Cle
mentischen Angabe mit unserer Rechnung kann man nicht 
verlangen, und letztere wird durch diese Uebereinstimmung 
wesentlich bestätigt. Inwiefern die Epoche dno Mtvoqqtwc, 
welche mit dem Anfang der Hundssternperiode vom J. vor
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Chr. 1322 einerlei ist, mit unserer Manethonischen Zeitrech
nung übereinstimme, werde ich an seiner Stelle in den An
merkungen so erwägen, dass man von dieser Seite nichts 
gegen unsere Anordnung einwenden kann.

5. An diese Betrachtung anknüpfend bemerke ich noch 
Einiges über den Synchronismus des Inachos der Hellenen 
mit Amos und Moses, welcher sowohl in der eben behandel
ten Stelle des Clemens als bei den angeführten Gewährs
männern vorkommt, und ergreife zugleich die Gelegenheit 
einige damit zusammenhängende Punkte der Africanischen 
Zeitrechnung zu erledigen. Moses und Amos werden in die 
Zeit des Inachos gesetzt: Justinus Martyr sagt, die Helleni
schen Geschichten gedächten des Moses, des Führers und Be
herrschers der Juden, in den Zeiten des Ogygos und Inachos, 
und führt den Polemon dafür an, ungenau wie wir nachher 
sehen werden, und Ptolemaeos den Mendesier und Apion; 
ebenso Tatian und Clemens, nur dass sie weislich den Po
lemon weglassen, und auch nur von Inachos’ Zeit reden. Fol
gendes sind die Worte. Justinus: Ovtm /aq Ilolsprov zs sv zp 
7tQMTT[ tmv (E11tjvixmi’ ItfToqiMV p^pv^raz aal Anioiv 6 /7o- 
Gsidoiviov sv zy xazd ^lovdaiow ßißlM xai sv zfj zsidqzr} imv 
Iütoqimv Isyoiv xazd ''Ivanov ^Aqyovc ßatfilsa ApaGidog Al- 
yvTmiiav ßaGilsiiovzog dnoGi^vadlovdaiovQ, div zjysTGdai Mmv- 
Gsa' xai Hzolsp^Toc ds d Msvd^Gioq za Aiyvnzioiv lözoqMV 
anaGi zovzoig Gvvzqsysi. Tatian l): Alyvraiav ds siGiv al 
sn dxqißsc ^qdvwv dvayqacpai^ xai tmv xaz avzovg yoafj- 
HctiMV sqp^vsvg sGzi nzokspatocj ov% ® ßaGilsvg_, Isqsvc ds 
MsvdvjToq' ovzoc zde tmv ßaöihsMV TrqaSsic sxTv&spsvoc xaz 

’ApMöiv ßaöilsa AiywzTOV ysyovsvai *IovdaioiQ z^v s£ 
Aiyimzov noqsiav sic an so z[l&ov %Mqia Mmvösmq ri'/ovps- 
vov- Isysi ds ovtmc' 'O ds vApüMTi<; sysvszo xaz Vlvayov ßa~ 
Gilsa’ psza ds tovtov (gewöhnlich tovtmv) ^Amotv 6 yqap- 

') In den Worten des Tatian habe ich Einiges verbessert, meist 
nach Eusebios Praep. ev. X, II, wo die Stelle ausgeschrieben ist: 
dieser hat namentlich tovtov und Avagiv. Statt yqupfidTMv bei 
Eusebios steht gewöhnlich nqaypdTMv, wozu xar avzovg besser 
zu passen scheint: dennoch habe ich YqupfJidTMV vorgezogen.
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[MXUXÖS; doxtpMTavogj sv TSTdqvy tmv Alpvmtaxär 
(nsvrs ds slotv avT(p rqatpai) noHd psv xal äHas (pq&i dt 
öti xarsGxaips t^v Avaqiv (gewöhnlich Maqiav) ’Apactg 
xaTa tovAq^sIov ysvdpsvog^IvaxoVj «c sv tote xqovoic avs- 
Yqaißsv d Msvd^Giog ÜTokspaiog. Aehnlich Clemens, der 
noch genauer bezeichnet, Apion habe den Ptolemaeos als Zeu
gen angeführt. Lediglich auf diesen Gewährsmännern beruht 
nun auch der Beweis des Africanus, dass Moses unter Amos 
(das heisst zu Inachos’Zeiten) ausgezogen; nachdem er näm
lich gezeigt hat, von Ogygos und von Moses’ Auszug bis zur 
ersten Olympias seien 1020 Jahre und bis zu Olymp. 55,1 
1237 Jahre, fährt er fort'): Kal E^ijvwv d« Tivsg IotoqovGi 
xard tovc avrovg xQdvovg ysvsGd'ai Morvtisa' AoXdpMV (isv sv

TrQMTti rmvEl^vixtSv Igtoqkov Xs/mv^ ^ErrVAmdog tov 
(Jiooiav^g poioa tov AtyvTmwv arqazov s^&rstfsv Alyvirvov., 
öl' sv t^ IlaXaiaTivm xaÄovp.sV'q Svqiq ov Tso^qw Aqaßiag 
wxqciav“ (avwl dqkovÖTi dt psza MavGsivg)' AttIwv dt 6 
IloGsidwviov^ TtsqisqydzaTog rqappauxwVj sv xazd 'fov- 
daicov ßißÄw xal sv z^ TSTaqv^ rav iGwqtMV xaia Vlva- 
X°v vAqyovg ßaGiXsa ApwGiog AlyvmiMV ßaOiXsvovzog äno- 
Oxijvai lovdaiovq (ov qys'fä&ai Mowosa' p^pv^rai ds xal 
Hqodozog^ v^g aTtomaoiaq Tathqq xal Apwdioq sv dsv- 
Ttya^ tqo7tm ds tivi xal ^lovda'aov avrwVj sv iolg mqiTspvo- 
psvoig avzovg xaiaqt&pujv xal ^Addvqlovg zovg sv Ua- 
kaiGzivr[ anoxakdov} zd%a dia tov Aßqadp,. ÜToXspatog ts 
ö Msvd^Giog ra Afyvmiwv dvdxaO-sv Igtoqmv dnaGi TOVTOig 
GWTQsxsr digTS ovd3 smöq/jbog smirlsov q tmv xqdvmv na- 
qatäaYrp Dies ist offenbar der ganze Beweis des Africanus, 
auf welchen er in den Manethonischen Dynastien sich bezieht, 
dass Moses zu Amos’ Zeiten ausgezogen sei; Amos aber wird 
von denen, die ihn mit Moses zusammen nennen, unter Ina
chos gesetzt; also setzt ihn auch Africanus als Zeitgenossen

*) Bei Routh S. 161 ff. Die alten Quellen sind Eusebios Praep. 
ev. X, 10. Synkell S. 64 C ff. 148 D. Aus diesen bähe ich die be
sten Lesarten ausgewählt. 2) II, 104. vergl. Joseph, g. Apion 1, 22. 
Den Amosis nennt Herodot hier nicht, und den allen König dieses 
Namens überhaupt nirgends.
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des Inachos. Dass Polemon den Auszug der Juden unter 
Apis setzte, darauf nimmt Africanus weiter keine Rücksicht. 
So bezeugt denn auch Eusebios, der übrigens den Moses für 
jünger hält, in der Einleitung zum Kanon, Josephus und Ju
stus und Africanus und Clemens der Stromateus und Tatia- 
nus sagten, Moses habe unter Inachos geblüht (axp,daai) •): 
sie verstanden hierunter, wie man aus Tatian und Clemens 
sieht, nicht sein reifes Mannesaltcr, sondern sahen vorzüg
lich auf den Auszug aus Aegypten. Synkell giebt jene Stelle 
des Eusebios selber einmal unverfälscht; aber anderwärts 
mischt er Alles wieder in seiner Weise durcheinander: ein
mal 2) führt er die Stelle nämlich so an, dass er zu Inachos 
noch den Phoroneus zuthut; ein anderes Mal3) sagt er, die 
Ogygische Fluth, zu deren Zeit die Israeliten ausgezogen, 
werde bald unter Phoroneus, bald unter Apis gesetzt, und 
nennt als Zeugen dafür jene von Ebsebios genannten Schrift
steller; wiederum4) führt er den Josephus und Justus, und 
den Polemon und Apion und Herodot, wie man sieht aus 
Eusebios und Africanus zusammenmischend, ohne Unterschei
dung als Zeugen dafür auf, dass Israel’s Auszug in Phoro
neus’ und Apis’ Zeiten falle, als Amosis über Aegypten herrschte, 
und macht dann diesen Amosis zum Misphragmuthosis5) sei
nem System zuliebe; desgleichen sagt er wieder6), Africanus 
habe gewusst, dass des Amosis Herrschaft unter Phoroneus 
falle, und im 41. (oder vielmehr 45.) Jahre des Inachos Mo
ses geboren sei, indem er seine eigenen Rechnungen dem 
Africanus unterschiebt; denn er setzt die Geburt des Moses 
so an, und sein Amosis-Misphragmuthosis hat einige Jahre 
mit Phoroneus bei ihm gemein, Africanus aber hat nirgends 
gesagt, Amos habe zur Zeit des Phoroneus regiert: dann’) 
müssen ihm wieder Josephus und Justus, Clemens und Ta- 
tianus und Africanus bezeugen, unter Inachos sei Moses ge
boren, unter Phoroneus im Blüthenalter gewesen, unter Apis

*) Synkell S. 65 D. Hieronymus Scalig. S. 54, und daraus in 
der Armen. Ausgabe ßd. II S. 40 f. Bei Hieronymus steht unge
nau fuisse. ») S. 63 C. 3) S. 148 C. 4) S. 63 A. 5) Ebendas, 
und S. 69 B. 6) S. 62 D. ’) S. 121 C. 
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ausgezogen. Es läuft in diesen Verwirrungen wohl auch 
einige Wahrheit mit unter; aber keiner dieser Schriftsteller 
hat den Amos dem Phoroneus gleichzeitig gesetzt; und wenn 
wir auch dem Synkell gleich hernach zugeben werden, dass 
Africanus den Moses auch noch unter Phoroneus und Apis 
setzte, so hat er doch da, wo er den Auszug Israel’s un
ter Amos angab, den Amos und Israel’s Auszug lediglich 
unter Inachos gesetzt, weil er seinen Quellen gemäss dem 
Amos das Zeitalter des Inachos angewiesen hatte: wie denn 
Synkell auch selbst den Anfang des Amos (nämlich des von 
Africanus so genannten, nicht des Misphragmuthosis) dem 
Ende des Inachos gleich laufen lässt.')

Aber Africanus setzte den Auszug des Moses in dasselbe 
Jahr mit dem Eintritt der Ogygischen Fluth,1) und fügte noch 
Jen besondern Grund zu,3) der freilich sehr seltsam ist und 
nicht einmal der gewöhnlichen und auch Africanischen An
sicht über das Zeitalter des Kekrops angemessen, dass, als 
Aegypten durch Gottes Zorn mit Hagel und Unwettern heim
gesucht wurde, auch andere Theile der Erde, namentlich At
tika, wo Aegyptische Colonisten wohnten, gelitten haben wür
den. Nun setzt zwar Justinus Martyr den Ogygos und Ina
chos gleichzeitig; aber andere, die doch auch den Synchro
nismus des Amos und Inachos anerkennen, verlegen dennoch 
die Ogygische Fluth in Phoroneus’ Zeit, wie Tatian4) und 
Clemens.5) Letzteres ist auch des Africanus Meinung, und 
er beweist es aus Akusilaos.6) Von diesem Gesichtspunkt aus

') Des-Vignoles Bd. I. S. 594 ff. müht sich ab zn beweisen, 
Moses und Inachos seien nicht Zeitgenossen gewesen, und prüft 
darauf die Zeugnisse der Schriftsteller. Es bedarf kaum der Be
merkung, dass ich nicht untersuche, ob sie wirklich und geschicht
lich Zeitgenossen waren oder nicht: denn meiner Ansicht nach hat 
Inachos nicht gelebt Von Africanus insbesondere, in Bezug auf 
diesen Gegenstand, jedoch ohne Rücksicht auf Amos, handelt Des- 
Vignoles ebendas. S. 612 ff. hat aber die Schwierigkeiten nicht rich
tig gelöst. 2) Euseb. Praep. ev. X, 10. Synkell öfter, wie S. 64 A f. 
64 C. 65 B. 148 C. wo xard Tyr an Aly. zu lesen, bei Bouth S. 158 IT. 
besonders S. 163. 3) Euseb. a. a. 0. Synkell S. 65 B f. *) A. a.
0. S. 172. 5) A a. 0. S. 321. 6) Bei Euseb. a. a. 0. Routh S. 158. 
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musste Africanus den Auszug des Moses unter Phoroneus 
setzen, und Synkell verdient also Glauben, wenn er sagt'): 
'O yao ent Qyvyov xaraxlvo^og sm (PoQMvewz xai Tr^ an 
Aiyunrov no^eia^ rov Äaov tOTOQSiTai tm uvtm Ayqixavdo. 
Was der Barbaras’) sagt, „In diebus autem Moysis Phoro
neus Argeon regnavit cum Inacbum (Aqytiwv eßaailsvae perd 

Vlvaxov)} Leucippus autem regnavit Sicceis“, ist zwar nach 
der Umgebung zu urtheilen nicht unmittelbar Africanisch, aber 
ganz dessen Rechnungen angemessen; nach einer sichern Stelle 
des Africanus beim Barbarus 3) hatte jener den Auszug des 
Moses in des Sikyonischen Königs Leukippos 43 Jahr gesetzt, 
und es versteht sich hiernach von selbst, dass er auch ein 
bestimmtes Jahr des Argivischen Königs, also des Phoroneus 
dafür angeben musste; ja Synkell4) belehrt uns in einem Zu
satze, den er zu der oben berührten Anführung aus Euse
bios beifügt, Ogygos sei dem Inachos und Phoroneus gleich
zeitig gewesen, und die Ogygische Fluth habe sich im 80. 
Jahr des Moses, dem 55. des Phoroneus eräugnet nach Afri
canus. Er giebt dann hierzu angeblich den Beweis mit des 
Africanus Worten, worin man jedoch das Phoronische Jahr 
nicht findet. Indessen hat Synkell hier keinesweges eigene 
Waare für Africanisch ausgegeben: denn Synkell setzt des 
Moses Auszug und die Ogygische Fluth nicht unter Phoro
neus, sondern unter Apis. Dem Synkell zufolge ist nämlich 
Moses im 45. Jahr des Inachos geboren: zwar steht an einer 
Stelle dafür das 41. an einer andern das 55. des Inachos5); 
aber dies ist schon von andern6) berichtigt, und ich füge nur 
hinzu, dass er einmal auch das 46. Jahr des Inachos angiebt7) 
und sich in dem Jahre der Welt für jene Begebenheiten nicht 
gleich bleibt: nun giebt er ferner dem Inachos 56 Jahre, wäh
rend Africanus und Eusebios ihm nur 50 zuschreiben, dem 
Phoroneus aber 60, so dass der Auszug des Moses in seinem 
80. Jahre etwa in das 9. Jahr des Apis fällt, der dem Pho
roneus folgte; und dass Moses’ Auszug und die Ogygische

•) S. 70 D. ’) S. 65. 3) S. 75. 4) S. 63 D. ’) S. 62 I). 
68 C. 6) Von Goar, dessen Kanon zu vergleichen, und von Bre
dow, Diss. de Syncell, S. 24. 7) S. 170 D.
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Fluth sich unter Apis eräugnet haben, giebt er nicht allein als 
anderer, sondern auch als seine eigene Bestimmung.1) Jene 
Bestimmung der Ogygischen t luth und des Auszuges Israel s 
auf das 55. Jahr des Phoroneus ist also wirklich Africanisch, 
wenn die Lesart im Synkell richtig ist; und dass sie richtig 
sei, dafür will ich einen starken Beweis aus dem Barbarus2) 
liefern. In diesem werden die Argivischen Könige von Ina
chos bis zur Zerstörung Troia’s angegeben: vorher gingen die 
Aepyptischen Dynastien, wobei gewiss Africanus theilweise 
zu Grunde liegt; auf die Argivischen Könige bis zur Zerstö
rung Troia’s folgt aber eine kurze Stelle des Porphyrios über 
die nach der Zerstörung Troia’s, und alsdann das Verzeich
niss der Sikyonischen Könige aus Africanus. Die Vermuthung 
liegt daher nahe, auch jenes Verzeichniss der Argivischen 
Könige bis zu Ilion’s Fall möge aus Africanus seyn, und so 
ist es wirklich. Die Stelle des Barbarus beginnt: Primus in 
Argus luachus regnavit ann. L, quo tempore Moyses natus 
est. Post hunc Phoroneus regnavit ann. LX, quo («y’ ov) 
anno quinquagesimo quinto ex Aegypto egressio ludaeorum 
per Moysen facta est. Der Schluss ist: Colliguntur nunc ab 
Inacho rege usque ad desolationem Solis (yIklov), quod est 
octavodecimo Agamemnonis, anni septingenti XV1I1. A Solis 
devastatione usque ad primam Olympiadam anni CCCCVII. 
Demnach sind von Inachos’ Anfang bis zur Zerstörung Troia’s 
718, von letzterer bis zur ersten Olympias 407, also von Ina
chos bis zur ersten Olympias 1125 Jahre; zieht man hiervon 
die 105 Jahre von dem 55. des Phoroneus bis zum Anfänge 
des Inachos zurück ab, so erhält man 1020 Jahre von dem 
Auszuge der Juden oder der Ogygischen Fluth bis zur ersten 
Olympias. Gerade dies ist der von Africanus, und von die
sem eigenthümlich, gesetzte Zeitraum3); also beruht diese 
Stelle des Barbarus ganz sicher auf Africanus, und es ist mit 
Einem Schlage erwiesen, dass Africanus den Auszug der Ju-

') S. 68 D. 121 C. 148 C. Vergl. auch S. 6-3 A, wo er jedoch nur 
von der Meinung anderer spricht und nicht Apis allein, sondern 
Phoroneus und Apis zusammen nennt. l) S. 75. 8) S_ oben
Cap. 3. dieses Abschnittes.
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den in das 55. Jahr des Phoroneus eingeordnet hatte, und 
zugleich, wie oben gesagt, die Einnahme Troia’s von ihm 
nach Eratosthenes bestimmt war, wie sie heutzutage ge
wöhnlich angesetzt wird; denn Eratosthenes hatte eben 407 
Jahre von der Eroberung Troia’s bis zum ersten Jahr vor 
Olymp. 1. gesetzt, sodass das Intervall zwischen dem Jahr der 
Einnahme Troia’s und dem ersten Olympiadenjahr 407 Jahre 
betrug, und die Eroberung Troia’s in das J. 1184 vor Chr. 
fiel.*)  Zugleich erhellt, dass Africanus in dieser Rechnung 
die Geburt des Moses in das 26. Jahr des Inachos muss ge
setzt haben, dergestalt dass er am Schluss des Inachos fünf
undzwanzigjährig war: und so bemerkt der Barbarus denn 
auch in dieser Steile, Moses sei unter Inachos geboren, und 
Synkell,2) wo er von der Geburt des Moses spricht, sagt von 
Africanus: opoXoysb dt avTor (wv Mwvtiea) xava ^Iva^ov, 
nämlich i-i-'/ßrjvat.

*) Vergl. Corp. Inscr. Gr. Bd. II. S. 328. 2) S. 125 C Scaliger,
dessen Betrachtung über die Stelle des Synkell Goar in der An
merkung giebt, setzt voraus, Moses sei nach Africanus „circa Inachi 
primordia“ geboren; offenbar falsch.

Aus allem Gesagten geht hervor, dass Africanus erstlich 
mit Manetho in Widerspruch sei, wenn er den Auszug des 
Moses unter Amos setzt und zugleich jene Begebenheit 1020 
Jahre vor der ersten Olympias oder vor Chr. 1796, 129 Jahre 
früher als Clemens sie bestimmt hat, dessen Angabe der Ma- 
nethonischen Zeitrechnung völlig gemäss ist; zweitens, dass 
er auch mit sich selber in Widerspruch sei, indem er aus 
seinen Quellen bewies, Moses sei unter Amos ausgezogen, 
der in eben diesen Quellen dem Inachos gleichzeitig gesetzt 
wurde, und indem er dennoch den Auszug des Moses 55 
Jahre nach Inachos auf das 55. Jahr des Phoroneus herab
rückte. In Rücksicht auf den Widerspruch mit Manetho wie
derhole ich, was jetzt noch klarer seyn wird, dass Africanus 
des Moses Auszug unter Amos aus seinen Quellen bewiesen 
hatte, und desshalb, bloss vom Königsnamen ausgehend, 
in seiner Manethonischen Liste die Worte eintrug bei Amos: 
sy ov £$ AlyvmoVj d)c vKittg aTCoösixvv- 
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opw. in welche Zeit Amos von Manetho gesetzt wäre, dar
auf kam ihm nichts an: denn er hat die Manethonische Zeit
rechnung nicht befolgt, sondern sich die seinige aus der Bibel 
gebildet, und damit die Hellenische in Bezug auf den Syn
chronismus der Ogygischen Fluth und des Auszuges der Israe
liten in Uebereinstimmung gefunden. Dass er die Manetho
nische Zeitbestimmung für Amos nicht anerkannte, ist schon 
daraus völlig deutlich, dass er die Deukalionische Fluth, die 
ihm in das J. vor dir. 1571 fiel, der Rechnung nach un
ter Misphragmuthosis anmerkt, und den Auszug der Juden, 
unter Amos angemerkt, 225 Jahre früher, vor Chr. 1796 setzt, 
während nach seinem Manetho Amos im J. vor Chr. 1656 
endet, nur 85 Jahre vor der Deukalionischen Fluth. Was den 
andern Widerspruch, ich meine den des Africanus mit sich 
selbst betrifft, so kann er ihm nicht zur Last gelegt werden, 
wenn er ihn selbst bemerkte: denn es beweist dies dann eben 
nur seine Wahrhaftigkeit und Unbefangenheit. Und so ist es 
wirklich. Er zeigte aus seinen Quellen, unter Amos, der dem 
Inachos gleichzeitig gesetzt werde, sei Moses aus Aegypten 
ausgezogen: aber seine Rechnung, das heisst sein chronolo
gisches System, stimmte hiermit nicht überein; und dies sagt 
er selber unverholen: Apnig’ eg? ov Mwvß^g i-q
Alyvmovj Mg qpeig aTrodsixvvopiV’ wg q naoovda 
qog dvayxä&i> snl tovtov tov Mcovffea övpßaiuei 
vtov sti slvai. Goar hielt diese Worte, wg naqovda 
^qog und was folgt, für einen Zusatz des Synkell; daher 
haben sie denn die Herausgeber der Africanischen Auszüge, 
wie Routh und Ideler d. J. weggelassen. Allerdings hätte Syn
kell sie schreiben können: denn sie passen in sein System, 
weil er den Auszug des Moses erst unter Misphragmuthosis 
setzt: aber sie sind ganz zuverlässig von Africanus geschrie
ben. Synkell führt sie zweimal an'); wie sollte er darauf ge
kommen seyn, diese Worte als seine zu wiederholen? Ja man 
erkennt deutlich, dass es nicht seine Worte sind. Als solche 
würden sie eine Beurtheilung des Africanus enthalten; aber 

') S. 62 C. 69 A
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des Synkell Ertheil über Africanus fängt, wie die Form sei
ner Rede klar zeigt, in der ersten Stelle erst einige Zeilen 
später, hinter der Stelle des Eusebischen Manetho über Amos, 
nachdem noch vorher eine tadelnde Bemerkung gegen Euse
bios hingeworfen worden, mit dem lebhaften Ausruf an: 7dov

d piv Ai/oixarog x. t. Z. und in der zweiten beginnt Syn- 
kell’s eigenes L'rtheil erst hinter den Worten wc d’ r) nag. 
ipr^og bis veov sei etva^ mit dem unverknüpften Satz: ()f- 
pat tov Aqgixavdv dyvotlr, der ja durch ein Partikel hätte 
mit dem Vorigen verknüpft werden müssen, wenn nicht erst 
hier die Kritik der Worte des Africanus anfinge. Auch be
zieht sich Synkell öfter auf jene Worte als Worte des Afri
canus. So sagt er1): Kal tcmq sdn dwardv dno 
Mwvösoigj siv ovv AlyvHtov noqtiaCj edv xaza tov 
Apdg dwptv avrov s&kT^v&evai, «c Affgixarw doxtij q 
and veoT^rogj anzde dianoqsij
avTOv MwvOsmq tov<; dvo xazaxXvdpovg nao "Ekktjai ßtßoq- 
Pavone ysyorsrar, Und gleich darauf2) meint er, des Africa
nus Aufstellungen seien fafaypeva pir er oic t-ppao-
TVQMg fX^xs xaza Mvayov xal (boowAa ysv&öO'ai M&vOea, 
di^rroo^p^PMg dt ev oic q vsov avrov enl ApMOtoc si- 
vai xazijv ayxda&'Tj naqa z^C aXq&Aag (pavai 
Alyvnzov sXnoqsv&qv ai. Hierin erkennt Synkell deut
lich an, Africanus habe auf bestimmtes Zeugniss hin den Mo
ses unter Inachos gesetzt, freilich auch dem Africanus zuwi
der den Phoroneus hinzufügend; doch sah er nicht, dass diese 
Zeitbestimmung bloss auf dem Synchronismus des Amos mit 
Inachos, der dem Africanus überliefert war, gegründet ist. 
Ueberdies liegt darin klar, dass Africanus das gesagt hatte, 
was in jener Bemerkung steht, unter Amos sei Moses noch 
jung gewesen: auch das xazrjvayxda^ weist auf das dvay- 
xd&i jener Bemerkung zurück. End früher schon,3) gleich 
nach jener Bemerkung, die ich dem Africanus zueigne, und 
eben gestützt auf das darin liegende Geständniss giebt Syn
kell zu verstehen, Africanus sei aus Wahrheitsliebe genöthigt

*) S. 70 B. «) S. 71 B. J) S. 62 D. 
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worden, sich selbst widersprechend eine Rechnung anzuneh
men, die mit seinen Beweisen nicht vollkommen überein
stimme: 'Idov d^ sagt er, 6 pir ^cpQixavdg xard
t6 zr srog Mwvdewg tov ^pwGiv exQ-io&at dia t^v skXsiipiv 
Tüjv qi simv, qr vmoi^ sx T^g ty ysvsag tov dsvt^QOV Kai- 
vav vlov ^ÄQipa^ädj wg tiQ^Tat ^piv xal Q^&jjosTai no^ä- 
xiCj (piXafy&eöTSQog div Evöf-ßiov xai sidwg t^v tüv 
twUmv dö^av ovrco xqaTOvaaVj du sm ^ApMOscog 0ooMVsvg. 
^Qysicav sßaoi^svüs xai m>ö ys toviov 'dvayog 6 tovtov na- 
r^o, eg? ov Minia^c ysrrdrai x.aid to ps' (gewöhnlich pa') 
stoQj rjvayxdo&ii, xai Tiso ov OvpipoivovO^g T^g toi- 
avr^g ipqipov Tsksiwg Taig dnodsi^sO iv avTOV, rtk'QV 
dia to dX^sg xai patäov t^ twv noXXdüv s^axoXov^Oai 
(sonst falsch sfyxoÄov&ipfs) dd^. Auch nachdem wir diese 
Stelle verbessert haben, ist sie noch ein Nest von Verwir
rungen. Africanus hatte den Kainan Sohn des Arphaxad aus 
der Liste der Erzväter ausgelassen, und zählte so 130 Jahre 
weniger als Synkell von der Sündfluth bis Abraham, was ihm 
Synkell immer und immer wieder vorwirft'); da er aber die 
Sündfluth 20 Jahre später eintreten lässt als Synkell, das heisst 
statt 2242 Jahre von Adam bis zur Sündfluth 20 mehr rech
net, so beträgt der Unterschied des Africanus gegen Synkell 
nur noch 110 Jahre, welche Africanus weniger hat.2) Syn
kell erfindet nun, dass Africanus darum habe des Moses 80. 
Jahr unter Amos bringen wollen, w’eil er wegen jener aus
gelassenen 110 Jahre den Moses habe früher setzen müssen. 
Die völlige Grundlosigkeit dieser Erfindung ist ganz klar dar
aus, dass die Setzung des Auszuges der Israeliten unter Amos 
ganz ohne Einfluss auf des Africanus Zeitrechnung ist, die 
ja den Auszug ins 55. Jahr des Phoroneus verlegte: Africa
nus hatte des Moses Auszug und sein 80. Jahr darum den 
Zeiten des Amos zugeschrieben, weil dies in seinen Quellen 
stand; daraus hatte er es bewiesen, und darauf bezieht sich 
sein tag qpsig anodsixvvopsv. Ferner behauptet Synkell, weil 
Africanus gewusst habe, unter Amosis habe Phoroneus in

*) Vergl. Abschn. I. 14. ’) Synkell S. 54 A. 99 C. D. 
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Argos regiert und vor ihm sein Vater Inachos, habe er sich 
dieser überwiegenden Meinung der Meisten bequemt, und 
habe von dieser genöthigt eine andere Rechnung angenom
men. Auch dies ist nicht wahr: nicht unter Phoroneus, nur 
unter Inachos setzte man den Amosis, und nur dies wusste 
Africanus; und durch seine besondere biblisch -Hellenische 
Zeitrechnung wurde er zu einer andern Bestimmung genöthigt, 
und zwar zu der, den Auszug der Israeliten unter Phoroneus 
zu setzen. Dass Moses im 45. Jahr des Phoroneus geboren 
worden, schwärzt Synkell ebenfalls nur aus seiner eigenen 
Zeitrechnung ein, wie aus dem Obigen erhellt. Lasst man 
nun von diesen falschen Dingen sich nicht täuschen, so fin
det man leicht das wahre Sachverhältniss, und mit Abzug der 
Synkellischen Verkehrtheiten bleibt dies übrig, was Synkell 
aus der in Rede stehenden Bemerkung des Africanus aller
dings entnehmen konnte: Africanus setzte des Moses Auszug 
aus Aegypten unter Amos, wie er selbst behauptet zu zeigen 
(dTtodtixvvriv); aber er wurde genöthigt diesem seinem Be
weise selbst zu widersprechen und eine andere Rechnung 
anzulegen. Seine Rechnung, wonach er des Moses Auszug 
ins 55. Jahr des Phoroneus und also die Jugend des Moses 
in das Zeitalter des dem Amos gleichzeitigen Inachos setzte, 
ist die nagovGa in jener Bemerkung, das heisst die
in seinem chronographischen Werke, in welchem die Mane- 
thonischen Dynastien enthalten waren, niedergelegte; q voiavry 
ipiicpog, sagt Synkell, nämlich jene naqovöaj entsprach aber 
nicht seinem dnodsl&Givnämlich dass Moses unter Amos 
ausgezogen, „arg qptig dnodtixvvoptv.“ Man sieht, dass diese 
Rede des Synkell sich auf jene Bemerkung, mit Einschluss 
des vorhergehenden dg ipjitig djToöttxvvoptV; als eine Afri- 
canische genau bezieht; und ebenso bezieht sich Synkeli’s 
qvaYxdö&iri auf des Africanus dvayy.dt.ti in jener Bemerkung. 
Es erweist sich also von allen Seiten, dass jene Anmerkung 
dg Ö* q naQovöa ip^tpog z. t. 2. von Africanus sei. Das Er
gebniss dieser Untersuchung, die nur durch Synkeli’s ver
worrene Darstellung so verwickelt geworden, ist also: Afri
canus hatte seinen Quellen getreu den Auszug der Israeliten
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im 80. Jahre des Moses unter Amos angemerkt in den Ma- 
nethonischen Dynastien; in diesen Quellen aber war Amos 
dem Inachos gleichzeitig gesetzt: dies stimmte nun nicht mit 
seiner eigenen Zeitrechnung; daher merkte er zugleich an, 
die in seinem chronographischen Werke vorliegende Rechnung 
nöthige dazu anzuerkennen, dass unter Amos, das heisst un
ter Inachos, Moses noch jung gewesen: denn nach dieser 
Rechnung fiel der Auszug des Moses in das 55. Jahr des 
Phoroneus, so dass Moses im letzten Jahre des Inachos erst 
fünfundzwanzig Jahre zählte. Und insofern hat denn aller
dings Synkell Recht, wenn er dem Africanus die Meinung 
zuschreibt, Moses habe unter Inachos und Phoroneus gelebt; 
ja die letzten Jahre des Moses, nach dem 85. fallen sogar in 
die Zeiten nach Phoroneus unter Apis. Africanus hat hierbei 
übersehen, dass seine Gewährsmänner, wenn sie den Ina
chos und Amos für gleichzeitig hielten, beide viel später setz
ten als er, nämlich um das J. 891 vor Olymp. 1, in welchem 
ihnen zufolge die Israeliten aus Aegypten auszogen: denn die 
Gründe, wesshalb sie den Amos und Inachos als gleichzeitig 
angaben, scheinen an der Stelle, wo sie dies sagten, nicht 
angegeben gewesen zu seyn, und waren ihm nicht gegen
wärtig; hätten sie ihm in dem Augenblick, da er die Mane- 
thonischen Auszüge redigirte, vorgelegen, so würde er gese
hen haben, dass Amos gar nicht in die Zeit des Inachos, wie 
er sie bestimmte, gehörte, und hätte sich die Remerkung er
sparen können, zu Amos’ Zeiten müsse Moses noch jung ge
wesen seyn. Bei so verwickelten Untersuchungen hat der 
Forscher nicht immer Alles im Gedächtniss, was zur Beur- 
theilung der ihm vorliegenden Angaben erforderlich ist; er 
sieht daher ein vereinzeltes Zeugniss nicht in dem Zusam
menhänge an, in welchem es stand, und indem er es äusser 
diesem Zusammenhang erblickt, beurtheilt er es unrichtig. 
So entstanden oft Verwirrungen, mit deren unseliger Auf
lösung wir uns quälen müssen, wenn wir den Sachen auf 
den Grund gehen wollen.

6. Diese Ausführungen habe ich, weil sie zur Beurthei- 
lung unseres ganzen Systems von Wichtigkeit sind, den be-

Zeitschrift f. Gechichtsw. II. 1844. 38
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sondern Bemerkungen zu den einzelnen Dynastien vorausge- 
schickt. Die folgenden Anmerkungen haben den Zweck, mit 
der Africanisch-Manethonischen Zeitrechnung andere Systeme 
oder Zeitangaben zu vergleichen, und hier und da sonst eine 
bemerkenswerthe Nachricht beizubringen. Unter den Syste
men meine ich nicht' sowohl die der Neuern, auf die ich sel
ten Rücksicht nehmen werde, als die, welche in den alten 
Quellen liegen. Hierher gehören zuerst des Eusebios Mane- 
thonische Dynastien, welche im Synkell und aus dessen Hand
schrift A in den Graecis Eusebii des Scaliger im ersten Buche, 
und ausserdem in der Armenischen Uebersetzung enthalten 
sind; dann der Kanon des Eusebios nach den verschiedenen 
Texten, nämlich nach Hieronymus und der Armenischen Ueber
setzung: im Hieronymus habe ich theils Scaliger’s theils des 
Vallarsius Ausgabe gebraucht, auf welche letztere sich die 
von Roncalli gründet; der von Scaliger zusammengesetzte 
Griechische Kanon kann nicht in Betracht kommen. Die Ar
menische Uebersetzung und Vallarsius geben ferner vor dem 
Kanon eine von Eusebios herrührende Series regum,1) die 
im ersten Buche des Scaligerschen Hieronymus zerstückelt 
vorkommt; auch diese habe ich benutzt. Ideler hat im Her- 
mapion2) in seinem Kanon der Könige nach Eusebios und 
Synkell auch die Angaben eines Eusebius Graecus verzeich
net, den man von uns nicht angeführt finden wird; Scaliger 
hat nämlich, wie in seinem ersten Buche des Hieronymus die 
Series regum vertheilt ist, so im ersten von ihm gefertigten 
Buche des Griechischen Chronikons des Eusebios zerstückelt 
die Königsreihe, welche Synkell entworfen hat, eingefügt, und 
diese Reihe giebt Ideler als Eusebius Graecus: sie ist aber 
nicht von diesem, sondern von Synkell selbst, und weicht sie 
von diesem ab, so beruht dies bloss darauf, dass Scaliger 
falsche Lesarten giebt, die später von den Herausgebern 
des Synkell verbessert worden sind. Uebrigens habe ich in 
der Regel nur die Dauer der Regierungen aus Eusebios an
gegeben, ohne sie auf eine Aere zurückzuführen, weil dies

’) Vergl. Abschn. I. 17. *) Anhang S. 43 ff.
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überflüssig für unsern Zweck und ohne Nutzen ist. Die bei 
Synkell verzeichneten Königsreihen, sowohl die Reihe der 
Thebäischen Herrscher, welche von Eratosthenes herrührt, 
als die der Aegyptischen, weichen zu sehr von Manetho ab, 
als dass man nicht erkennte, sie seien aus einem ganz an
dern System; daher habe ich sie nur selten in die Verglei
chung hineingezogen, wo dazu besonderer Anlass zu seyn 
schien; noch weniger konnte von dem sogenannten alten 
Chroniken Gebrauch gemacht werden, von welchem schon 
hinlänglich gesprochen worden. Das Chronicon paschale ist, 
wo es nicht mit andern übereinstimmt, so unzuverlässig, dass 
ich von dem Wenigen, was daraus etwa hierher gezogen 
werden kann, fast gar nichts angeführt habe. Äusser den sy- 
stematisirenden Chronographen sind Herodot und Diodor die 
Hauptschriftsteller über die Aegyptische Geschichte; aber auch 
ihre Erzählungen entfernen sich so weit von Manetho, dass eine 
fortlaufende Vergleichung derselben mit ihm nicht thunlich ist, 
und ich habe sie daher nur gelegentlich hier und da erwähnt: 
ohnehin sind ihre Zeitbestimmungen von andern zur Genüge 
zusammengestellt. Die biblischen Angaben habe ich, soweit 
sie die geschichtliche Zeit betreffen, an den gehörigen Stel
len erwogen; was jenseits dieser liegt, habe ich zu untersu
chen vermieden. Von den Aegyptischen Denkmälern habe 
ich so viel beigebracht, als unumgänglich war.. Was die Denk
mäler betrifft, welche sich etwa auf die erste Hälfte der Dy
nastien beziehen möchten, so hat Rosellini *) die, freilich zum 
Theil zerstörten oder unentzifferten Schilder von 73 Königen 
und einen Nachtrag von 15 Herrschern gegeben, welche in 
diese frühem Zeiten, vor dem Anfangspunkte der Abydeni- 
schen Tafel, zu setzen seien; auf diese Reihe konnte von uns 
der Natur der Sache nach nur selten Bezug genommen wer
den, und gleichfalls nur selten auf den von Rosellini absicht-

’) Bd. II. S. 250 ff. Ueber einige andere Namen, denen sich 
keine Zeit anweisen lässt, vergl. Leemans, Sur les monumens Egy
ptiens, portant des legendes royales, S. 141 ff. Von der Abydeni- 
schen Tafel s. zur 17. Dyn. und weiterhin.
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lieh bei Seite gelassenen hieratischen Kanon, aus welchem 
S. Birch neuerlich einen Auszug geliefert hat.

Da nur das Ende der Manethonischen Zeitreihe einen 
einigermaassen sichern Ausgangspunkt gewährt, musste die 
Untersuchung vom Ende nach oben zurück angestellt wer
den; für die Darstellung ziehe ich es jedoch vor die natür
liche Folge zu beobachten. Da ich mit mehreren Gelehrten 
die Ueberzeugung gewonnen habe, dass Manetho kein ver
ächtlicher Schriftsteller sei, so habe ich mich bemüht, seine 
Zeitbestimmungen zu rechtfertigen, wo es möglich schien; 
doch lag es nicht in meiner Absicht ihn als untrüglich er
scheinen zu lassen, noch wollte ich an ihm modeln, um ihn 
in vollen Einklang mit andern Schriftstellern und Quellen und 
namentlich mit der bewährtesten Zeitrechnung zu bringen; 
denn ich stelle nur sein eigenthümliches System dar, wel
ches nicht in allen seinen Theilen vollkommen geschichtlich 
wahr zu seyn braucht. Endlich ist es nicht darauf abgese
hen, die wahre Aegyptische Zeitrechnung festzustellen, ich 
hoffe aber dennoch, dass unsere Betrachtungen dazu wenig
stens einen kleinen Beitrag liefern werden.

I. Zum ersten Bande des Manetho.
Zur ersten Dynastie.

In einer bildlichen Darstellung im Ramesseion zu The
ben erscheint das Namenschild des Menes mit der Inschrift 
Menei bei einem Bilde, welches vor einem und dem andern 
Königsbilde aus der ältern Zeit und den Bildern der meisten 
Glieder der 18. Dynastie in Procession getragen wird.1) Auf 
dieselbe Weise geschrieben kommt sein Name öfter in dem 
hieratischen Kanon zu Turin vor. Hierdurch wird keines- 
weges bewiesen, dass Menes eine geschichtliche Person sei; 
doch gilt er den Geschichtschreibern des Alterthums allge
mein dafür, äusser dass ihn Dikaearch nicht anzuerkennen

') Rosellini Mon. stör. Bd. I. S. 123. vergl. S. 136. 
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scheint1); und ich finde keinen hinlänglichen Grund an sei
ner Geschichtlichkeit zu zweifeln. Josephus2) rechnet von 
Menes bis Salomo nur über 1300 Jahre; eine sehr geringe 
Annahme: von andern Angaben ist oben3) die Rede gewe
sen. Nach Menes kommt in dem hieratischen Kanon, wie 
man glaubt, Athoth vor, doch so viel ich sehe aus unsiche
rer Ergänzung.

l) S. zur 12. Dynastie. ’) Jüd. Archäol. VIII, 6. 3) Abscbn.
1. 15. *) S. 55 B. 6) Gr. Euseb. S. 14.

In der Liste des Eratosthenes hat Menes ebenfalls 62 
Jahre, ihm folgt Athothes sein Sohn mit 59, diesem ein an
derer Athothes mit 32 Jahren; die folgenden weichen ganz ab. 
In den Eusebischen Dynastien bei Synkell4) und in der Ar
menischen üebersetzung sind folgende Angaben:

a . . 60 Jahre, Arm. 30,
ß'. . 27 —
/ Kevxsvug . 39 —
<T Ovsveifrqz . 42 —
s . 20 — Seal.5) 5,
S Nisßa^g . . 26 —

.18 —
OvßiSv&ip; . 26 —

als Summe 252 Jahre, Seal. 212.
Die Zusammenzählung ergiebt jedoch 258 Jahre. Die Zahl 

der Könige äusser Menes wird bei Synkell auf 17 angege
ben, aber mit der Bemerkung: sv «ZZ« ds und so hat 
die Armenische üebersetzung. Die abweichenden Lesarten 
m Synkell’s Handschriften und vorzüglich beim Armenier 
übergehe ich.

Wie in der Africanischen Reihe die Summe und die 
überlieferten Zahlen der einzelnen Regierungen in üeberein- 
stimmung gebracht werden können, ist im ersten Capitel der 
Einleitung zu diesen Anmerkungen gezeigt.

Zur zweiten Dynastie.
Diese besteht nach dem Eusebischen Auszug aus 9 Königen: 
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cc Bur/oc, 
ß' Xmoc^ 
y Biocf ic, 
& ungenannt, 
e —
c —
r —
q ^s&caxqig 48 Jahre 

ungenannt, 
zusammen 297 Jahre, Seal. 302.

Abweichungen in den Namen übergehe ich auch hier. Die 
Summe des Scaliger ist keine verschiedene Lesart, sondern 
er hat sich verwirrt, indem er den achten und neunten Kö
nig nebst der Summe aus einer Parthie entnahm, welche 
dem Africanus angehört.1) Synkell2) zieht die Summe beider 
Dynastien mit den Worten: ‘Opov TTQMvqg xal dv-

l) S. oben in den Dynastien des Africanus. Die dem Eusebios
gehörenden Parthien stehen bei Synkell S. 55 D und S. 57 A. vergl.
die Arm. Gebers, ’) S. 57 B. 3) S. 56 A. 4) S. 57 C.

vccüTsiag stij xava rijv sxöoüiv Evdßiov. 252 + 297 = 
549. Auch hier hat sich Scaliger gänzlich verwirrt, indem er 
die Summe der beiden ersten Africanischen Dynastien bei 
Synkell ’) statt der Summe der Eusebischen gesetzt hat.

Zur dritten Dynastie.
Im Eusebischen Auszuge umfasst diese nur acht Mem- 

phitische Könige, wovon nur die zwei ersten genannt sind, 
und Xs^oq&og; die sechs andern werden nur im 

Ganzen zusammengenommen. Die Jahrsumme der ganzen 
Dynastie ist bei Synkell J98, beim Armenier 197. Synkell4) 
fügt hinzu: 'Opov twv tqkov dwattsiiov xava tov EvGsßtov 
stjj 549 + 198 = 747.

Im hieratischen Kanon findet sich ein König Nophre- 
ophth, welches man hellenisirt durch Nepherophes wieder
gegeben hat: man könnte also diesen hierher ziehen wollen; 
doch finde ich in keiner Liste Nsfpsqdfpqi;, oder sonst eine 
Form dieses Namens mit q> in der zweiten Sylbe geschrieben.
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Zur vierten Dynastie.

In der Eratosthenischen Liste der Thebaischen Könige 
finden sich mehrere aus dieser Dynastie, aber nicht in der
selben Ordnung,

der 13. König ^PavMdtg mit 13 Jahren, 
14. — — 10 —

— 15. — 2aw<fiq — 29 —
— 16. — 2evdaM(f)iq ---27 —
— 17. — Mod^Q^Q — 31 —

Denn Rhauosis und Biyres sind doch wohl dieselben wie 
Rhatoises und Bicheris bei Manetho; Moscheres scheint Men- 
cheres, Saophis und Sensaophis sind die beiden Suphis des 
Africanischen Manetho. Der Name des 16. Königs Sensao
phis, wie ich ihn gesetzt habe, ist freilich zweifelhaft. Din- 
dorf schreibt bei Synkell '): Q^ßaimv tq eßaaiXsvds ß' 

und führt aus beiden Handschriften die Lesart eßa- 
aihvdsv oaoHfig an; Goar hat aber eßaaUsvctsv Zsvoawcpiq, 
und Scaliger, der aus der Handschrift A des Synkell schöpfte, 
giebt in seinem ersten Buche des Eusebios,2) wohin diese 
Liste nicht gehört', G^ßaicov sßadUevaev iq 2s-
vcanyiq devrsQog siq xg. Die erste Sylbe des Namens 
ticanyiq könnte bloss aus der letzten von eßaßiXsvdsv wie
derholt scheinen, weil hinter jenem ß' steht, also ein mit dem 
vorhergehenden gleichnamiger gemeint ist, gerade wie Ma
netho zwei Suphis hat; aber anderseits ist das v ecpsXxv&ri- 
xov von eßaaikevdev auffallend und führt mehr dahin, es sei 
sßaaUsvas SsvGadSqng zu lesen, wobei das zugefügte ß' über
flüssig und ungenau wäre, da die Namen 2ad)(pig und 2sv- 
Gccwyic nicht gleich sind, sondern nur ähnlich. An sich ist 
wenig daran gelegen, ob statt des zweiten Suphis der Name 
Sensaophis oder Sensuphis gesetzt werde; da aber Sensuphis 
„Bruder des Suphis“ heisst, und es fraglich ist, ob der zweite 
Suphis als Bruder des ersten angesehen werden könne, und 
da der Name in den Denkmälern vorkommt, so ist die Ver

') S. 104 B. 2) S. 21.
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schiedenheit der Lesart bei Eratosthenes nicht ohne Bedeu
tung. Den ersten König dieser Manethonischen Dynastie So- 
ris hat man in einem Namen der Denkmäler wiedergefun
den, der Beschu, Rescho, oder in umgekehrter Folge Schure, 
Schore gelesen wird; er kommt mit den beiden Suphis in 
den Gräbern von Gizeh vor.1) Dem ersten Suphis schreibt 
Manetho den Bau der ersten Pyramide zu, welchen Herodot 
dem Cheops beilegt; er ist ohne Zweifel der Schufo, Schufu 
oder Kufu der Denkmäler, welchen man namentlich auf den 
Steinen der grössten oder ersten Pyramide gefunden hat. Der 
zweite Suphis des Manetho, Sensaophis bei Eratosthenes, 
wenn diese Lesart richtig ist, erscheint in den Denkmälern 
als Senschuf.2) Den Namen des folgenden Mencheres hat 
man auf dem Sarge der dritten Pyramide entdeckt, nämlich 
Menkare3): obgleich Manetho den Bau der letztem der Ni- 
tokris am Schluss der sechsten Dynastie zuschreibt: auch der 
hieratische Kanon enthält den Vornamen Menkare mit dem 
Namen Thothophth, dessen richtige Lesung jedoch nicht fest
steht, und es ist auch keinesweges klar, ob damit der Men
cheres der 4. oder der 5. Dynastie bezeichnet sei. Es unter
liegt kaum mehr einem Zweifel, dass Suphis 1. und II. und 
Mencheres des Manetho dieselben sind wie Ilerodot’s 4) Che
ops, Chepbren und Mykerinos, und die diesen entsprechen
den des Diodor,5) von welchen der erste die erste, der zweite 
die zweite, der dritte die dritte Pyramide nach ihnen erbaut 
hat; beide setzen aber diese Könige unter die Zeit des Tro
ianischen Krieges herab. Diodor bemerkt, die erste Pyramide 

*) Rosellini Mon. stör. Bd. I. S. 131. Bd. III. Tbl. I. S. 3. vergl.
Leemans, Sur les monumens figyptiens, portant des legendes ro
yales, S. 19. 2) Ueber Schufu und Senschuf vergl. Rosellini Bd. I.
S. 126 ff. Bd. II. S. 250. Ideler Hermap. S. 224. und über das Vor
kommen des erstem auf den Steinen der grossen Pyramide Lepsius
S. 44 ff. der Schrift, welche in der folgenden Anmerkung angeführt 
ist. Auch in den Gräbern von Saniel fand Lepsius seinen Namen 
wieder (Preuss, allg. Zeitung, 1840. No. 40. Beilage). •) S. die 
Schrift: Üclaircissemens sur le cercueil du roi Mycerinus, traduits 
de l’Anglais et accompagnes de noles par Lenormant, S. 11 ff. 
4) II, 124 ff. 5) I, 63 ff.
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sei nach Einigen tausend, nach Andern über 3400 Jahre alt: 
diese verschiedene Setzung beruht nicht, wie Beer ’) geglaubt 
hat, auf einer verschiedenen Berechnung der Jahre als zwölf- 
monathlicher und viermonathlicher, sondern darauf, dass man 
jenen Königen eine ganz verschiedene Stelle in der Reihe 
der Aegyptischen Herrscher angewiesen hatte; Manetho gab 
ihnen aber noch ein viel höheres Alter. Was die Regierungs
jahre betrifft, so hat bei Manetho Suphis 1. 63, Suphis II. 66, 
Mencheres 63 Jahre; Herodot und Diodor geben dem Cheops- 
Suphis I., welcher bei Diodor Xspßqtj Xspßigj Xspptg oder 
Xspvig heisst, 50 Jahre, dem Chephren-Suphis II. bei Dio
dor Kephren, 56 Jahre, so dass beide zusammen 106 Jahre 
regierten,1) und dennoch geben beide Schriftsteller sie als 
Brüder an, äusser dass Diodor anführt, Einige setzten als 
Nachfolger des erstem, nämlich des Cheops, seinen Sohn 
Chabryis. Sollte nicht hier ein Missverständniss obwalten, 
welches daher entstanden, dass der zweite Suphis den Na
men Sensuphis oder Sensaophis führte, Bruder des Su
phis? Deswegen brauchte er nicht gerade seines Vorgängers 
Bruder zu seyn, sondern er hatte nur diesen Namen; etwa 
wie einer TipaQx'^Q heissen kann, ohne des Timarchos Sohn 
zu seyn. Von Mykerinos geben Herodot und Diodor die Re
gierungszeit nicht an; nur erkennt man aus ersterem, dass 
er ihn weit über sechs Jahre herrschend annahm; Manetho’s 
Angabe, er habe 63 Jahre regiert, stimmt nicht wohl zu He- 
rodot’s Ueberlieferung, er sei ein Sohn des Cheops gewesen, 
noch zu der des Diodor, welcher ihn einen Sohn nennt tov 
Jtoi^aarcog t^v HQOvtQav m)Qapida, wie es scheint des Che- 
phren: und doch ist Mykerinos gewiss Manetho’s Mencheres. 
Diodor sagt auch, Einige nennten jenen Mev^qivov, wie 
offenbar bei ihm zu lesen ist. Glaublicher sind des Erato- 
sthenes geringere Zahlen, aber diese gehen uns für Manetho 
nichts an.

Eusebios giebt in seinen Auszügen für diese Dynastie

’) Abhandlungen zur Erläuterung der alten Zeitrechnung und 
Geschichte, Thl. 1. S. 167. a) Vergl. Herodot II, 128.



598 Manetho und die Hundssternperiode.

17 Memphitische Könige eines andern Geschlechtes (avrye- 
veia^j nennt aber nur den dritten derselben Suphis, der die 
grosse Pyramide erbaut habe: als Gesammtsumme der Dy
nastie giebt er mit grossem Unterschied von Africanus 448 
Jahre. Synkell') bestätigt diese Summe durch seinen Zusatz: 
'Opov twv d' dvva&rsiwv fisia tov xaraxlvd^ov tccq^s xava 
Evrtßiov. 747 + 448 = 1195.

Zur fünften Dynastie.
Dass diese auch nach den Denkmälern eine auf die vierte 

folgende zu Memphis residirende Reichsdynastie gewesen seyn 
soll, ist oben bemerkt.2) Wie die Summe der Dynastie mit 
den einzelnen Regierungszeiten könne in Uebereinstimmung 
gebracht werden, zeigt das erste Capitel der Einleitung zu 
diesen Anmerkungen. In den Eusebischen Auszügen werden 
hier 31 Könige von Elephantine gesetzt, deren erster Othoes 
sei, der vierte aber Phiops, der bis zu 100 Jahren regiert 
habe; beide gehören aber nach Africanus zur sechsten Dy
nastie. Eine Summe ist bei Eusebios nicht angegeben; selt
sam rechnet Synkell3) nur die 100 Jahre des Phiops: Fivov- 
zai ovv Cvv toig nqotSTaypsvoig ,aqhs' stsöl tojv TsaoaQUtv 
dvvaateidou 1195 + 100 = 1295.

Den 7. König nennt Scaliger und durch diesen wahr
scheinlich verführt Goar gegen beide Handschriften

was ich desshalb bemerke, weil man auf den Namen 
Mercheres den König Remereka des hieratischen Kanons aus
gedeutet hat.

Zur sechsten Dynastie.
An der Spitze derselben steht Othoes, den Eusebios in 

der fünften hat (nach der Handschrift A Seal. Q&qg,
Arm. Othius). Der ältere Plinius4) schreibt den Rau des La
byrinths im Herakleopolitischen Nomos einem Tithoes zu: 
„Qui primus factus est ante annos, ut tradunt, quater mille 
sexcentos a Petesucco rege sive Tithoe.“ Tithoes, ein Kö

l) S. 57 D. >) Abschn. 1. 1. 3) S. 58 D. 4) XXXVI, 19.
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nig, dessen Namen auch einer der Halbgötter trägt,*) würde 
also 4600 Jahre vor Plinius gelebt haben, wofür Scaliger») 
3600 gesetzt hat. Man könnte diesen wohl für Manetho’s 
Othoes nehmen, den unser Kanon vor Chr. 4402 — 4372 setzt, 
also vor Plinius, der sein Werk um das Jahr nach Chr. 75 
vollendete, etwa 4475 Jahre, welches gegen die 4600 keinen 
grossen Unterschied bildet. Der vierte König dieser Dynastie 
ist der bei Eusebios in der fünften verzeichnete Phiops, 
welchen Lepsius in dem monumentalen Namen Pepi unter 
andern Schildern der sechsten Dynastie erkannt hat,3) bei 
Rosellini *) Pipi, Phiphi oder Phiphei. Die sechste Stelle nimmt 
Nitokris5) ein, nach Herodot die Schwester ihres Vorgän
gers, gleichnamig der bekannten Babylonischen Königin; sie 
soll in dem hieratischen Kanon als Neith-akhor erscheinen. 
Derselbe Name, Nitökri, kommt auch sonst in den Aegypti- 
schen Königshäusern vor, wie nach Rosellini’s Untersuchun
gen bei Psammetich’s I. Gemahlin und Psammetich’s II. Toch
ter in der 26. Dynastie. Nach Manetho in den Africanischen 
und in den Eusebischen Auszügen hat sie die dritte Pyra
mide erbaut; was nicht in Uebereinstimmung ist mit dem zur 
vierten Dynastie von uns Bemerkten. Die Thebäische Reihe 
des Eratosthenes6) ist mit Manetho in den drei letzten Kö
nigen dieser Dynastie in einem auffallenden Einklang; es er
scheinen darin

l) S. oben Abschn. 1.12. ’) Can. isagog. III. S. 317. ’) Preuss.
Allg. Zeitung a. a. O. 4) Bd. II. S. 253. s) II, 100. 8) Synkell
S. 104 B.

^dnäwiovg mit 100 Jahren, 
Exe&ioGoxäQai; — 1 —
NIzwxqk; — 6 —

obgleich der vorletzte einen andern Namen als bei Manetho, 
und Nitokris nur 6 Jahre statt 12 hat. ist einer
lei mit tblunp. Aber vom Anfänge des Menes bis zum Ende 
der Nitokris hat Manetho nach unserem Kanon 1504, Erato
sthenes nur 676 Jahre! Entsteht hier nicht der Verdacht, 
dass Manetho etwas zu viel rechnete, um sein System her
auszubringen?
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Eusebios giebt dieser Dynastie keine Benennung, eben
sowenig eine Zahl der Könige derselben, führt nur die Ni- 
tokris an, und giebt als Gesammtsumme nach der Armeni
schen Uebersetzung und einer beim Synkell angeführten ver
schiedenen Lesart („sv 203 Jahre, gerade wie
Africanus, ungeachtet in der Eusebischen Redaction Othoes 
und Phiops mit 130 Jahren schon, bei der vorhergehenden 
Dynastie vorweggenommen sind. Die Lesart in der Summe 
s'tij TQia bei Synkell ist ungereimt. Die Zahl 203 wird be
stätigt durch Synkell’s*)  Bemerkung: riuovwi avv zotg noo- 
tsTaypsvon; vwv hsvts dvvaotsiwv svy 1295 +

*) S. 59 A. ’) Ebendas.

203 = 1498.

Zur -siebenten Dynastie.
Nach der Armenischen Uebersetzung des Eusebios hat

ten die fünf Memphiten dieser Dynastie nicht 75 Tage, wie 
im Synkell steht, sondern 75 Jahre regiert: dies ist ohne al
len Zweifel ein blosses Versehen des Uebersetzers. Die Zahl 
75 ist, wie aus der Uebereinstimmung des Synkell und der 
Armenischen LJebersetzung erhellt, bei Eusebios sicher.

Zur achten Dynastie.
Eusebios hat nach Synkell und der Armenischen Ueber- 

setzung fünf Memphitische Könige mit 100 Jahren; Scaliger 
giebt 19 Könige, statt s', aus Versehen. Synkell*)  sagt: 
rivovTou Ovv TOig nqoTSTaypevoig svq twv oxim övva- 
Otsiwv (das folgende xuz Atpqtxavöv gehört zur nächsten 
Ueberschrift). 1498 + 100 = 1598.

Zur neunten Dynastie.
Der Eusebische Auszug schreibt dieser nur vier Hera- 

kleopolitische Könige mit 100 Jahren zu; genannt wird wie 
bei Africanus nur der erste, bei Synkell in der Handschrift 
A Ayi^oc,, in B Ay&wr^ Arm. Ochthovis oder Ochitois.
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Zur zehnten Dynastie.
Eusebios stimmt ganz mit Africanus überein.

Zur eilften Dynastie.
Auch hier stimmt Eusebios ganz mit Africanus.
Ueber die Gesammtsumrne des ersten Bandes bei Euse

bios ist schon irn zweiten Abschnitt gesprochen worden; es 
ist nur noch zu sagen, dass Scaliger in den Graecis Eusebii 
statt der 192 Könige 142 (qpß) gesetzt bat. Eine Gesammt- 
summe des ersten Bandes lässt sich für die Eusebische Re
daction nicht genau ziehen, weil die Zahl der fünften Dyna
stie mangelhaft ist; wie die Sache jetzt liegt, ergiebt sich 
folgende Rechnung:

1. Dynastie 252 Jahre
2. — 297 —
3. — 197 (198)
4. — 448 —
5. — 100 — (mangelhaft)
6. — 203 —
7. — 1 — (wofür ich die 75 Tage rechne)
8. — 100 —
9. — 100 —

10. — 185 —
11. — 59 —

Summe des 1. Bandes 1942 (1943) Jahre (mangelhaft).

II. Zum zweiten Bande des Manetho.
Zur zwölften Dynastie.

Die Gründe, aus welchen Manetho oder, wenn man lie
ber will, die Redactoren der Auszüge die Anfänge der Dy
nastien bestimmt haben, könnten wir füglich auf sich beru
hen lassen, da hierauf für die Zeitrechnung gar nichts an
kommt; noch weniger denken wir daran, die Abtheilung der 
Dynastien etwa nach richtigem Grundsätzen anders machen 
zu wollen: nur wollen wir bei Gelegenheit dieser Dynastie 
eine und die andere Bemerkung über den Gegenstand ma
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chen. Die 11. Dynastie ist Diospolitisch, die 12. ebenfalls; 
der eilften ist aber, wie dazu nicht gehörig, Ammenemes an
gehängt, vielleicht nur um die runde Zahl von 2300 Jahren 
für den ersten Band zu gewinnen. Dieser ist der Vater des 
ersten Königs der 12. Dynastie; man sieht also, dass in die
sen Abtheilungen der Anfang nicht immer dadurch bedingt 
ist, dass eine neue Familie auf den Thron gelangt war: viel
mehr muss wohl die neue Familie schon mit dem Vorgän
ger angefangen haben. So steht Amos an der Spitze der 
18. Diospolitischen Dynastie, während auch die 17. wenig
stens der einen Linie nach Diospolitisch und Amos ohne Zwei
fel einer derselben war; die 18. Dynastie wird jedoch mit 
ihm angefangen, weil er der erste dieser Diospoliten ist, der 
keinen Hirtenkönig mehr neben sich hatte. Sethos, der erste 
König der 19. Dynastie, ist nach Manetho der Sohn des Ame- 
nophath, der bei Manetho der letzte der 18. ist. Richtiger 
wird der Wechsel der Dynastie etliche Male da gemacht, wo 
wirklich ein anderer Mannesstamm eintritt. So schliesst die 
6. Dynastie mit der Nitokris, und ist Memphitisch; die’bei
den folgenden sind auch Memphitisch, aber gewiss aus an
derem Stamm, da die 6. mit einem Weibe schloss. Die 13. 
Dynastie ist Memphitisch wie die 12., aber die letztere schliesst 
mit einem Weibe, ohne Zweifel weil der Mannesstamm aus
gestorben war. Doch ist dies nicht folgerichtig durchgeführt, 
da in der 18. Dynastie mit Mephres (Misaphris Afr.) offenbar 
ein anderer Stamm eintritt, dessen Nachfolge nur auf der 
Mutter beruht. Und in der 26. Dynastie begann mit Amasis 
eine andere Linie, ohne dass ihr eine neue Dynastie gewid
met wird. ,

Der Name des ersten Königs ist schon von Scaliger aus 
der Eusebischen Redaction verbessert; in der Africanischen 
bei Synkell heisst er nach der Handschrift A Isawv r6&ip;3 
nach B rsdovydcig. Der Scholiast des Apollonios von Rho
dos1) nimmt diesen für einerlei mit Sesostris, der bald nach-

’) IV, 272 ff. besonders in der Florentinischen Redaction; die 
Pariser Scholien sind verstümmelt. Vergl. Fuhr, Dicaearchi Mes
senii quae supersunt, S. 100.
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her folgt, und was von jenem dort erzählt wird, bezieht sich 
eben auf Sesostris, oder beide sind zusammengemischt. Di- 
kaearch bei diesem Scholiasten lasst ihn gleich nach Oros 
dem Sohn des Osiris und der Isis regieren, so dass nicht 
einmal Meries von ihm anerkannt zu sein scheint; und er 
setzt ihn 2500 Jahre vor Neilos, den Neilos aber 436 Jahre 
vor Olymp. 1, also jenen 3712 Jahre vor Chr. Per. Jul. 1002; 
welches nach Scaliger1) und uns die Zeit der neunten Dy- 

. nastie ist. Hier liegt ein ganz anderes System zu Grunde 
als das Manethonische. In den Eusebischen Auszügen ist 
diese Dynastie ebenfalls eine Diospolitische von sieben Kö
nigen, nämlich:

1 Can. isagog. III. S. 319. ’) Preuss. Allgem. Zeitung 1844,
Beilage N. 40.

—ecoy/woK ^pp^svspov vlöc.........................46 Jahre
(Arm. Ammenemes) .... 38 — 

Sstfw&tQig.............................................................48 —
(Synk. A Aaßagtg, Arm. Lambares) 8 — 

oi di- tovtov diädoxpi................................... 42 —
zusammen 245 Jahre.

Die Zusammenzählung ergiebt nur 182 Jahre.
Gräber und Schilder der 12. Dynastie hat Lepsius gefun

den;1) in diese Dynastie setzf er aber die Könige mit Namen 
Sesurtesen (sonst Osortasen) und Amenemh^, und versteht viel
leicht unter der 12. Dynastie nicht genau die Manethonische, 
obgleich in dieser allerdings zweimal, oder mit Einschluss des 
zwischen der 11. und 12. Dynastie stehenden Königs sogar 
dreimal, ein Ammenemes oder Amenemhö vorkommt und auch 
ein dem Namen Sesurtesen nahe liegender (SeäwöTQig).

Zur dreizehnten Dynastie.
Eusebios stimmt ganz mit Africanus überein.

Zur vierzehnten Dynastie.
Eusebios stimmt mit Africanus überein, äusser dass die 

Summe der Dynastie je nach den verschiedenen Lesarten 184 
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oder 484 ist. Als letzter König dieser Dynastie ist Tim ans 
anzusehen, der von dem Hirtenkönig Saites oder Salatis über
wunden worden: denn letzterer ist nach der Africanischen Re
daction der erste der folgenden Dynastie.

Zur fünfzehnten Dynastie.
Statt der Hirtendynastie des Africanus giebt die Euse- 

bische Redaction eine Dynastie von Diospoliten ohne Anzahl 
der Könige, und als Gesammtzeit 250 Jahre. Scaliger1) legt 
dem Eusebios zur Last, diese Dynastie erdichtet zu haben; 
aber er hat sie vielmehr wohl in einer besondern Redaction 
des Manethonischen Werkes vorgefunden, in welcher Dios- 
politische Könige hier angezeichnet waren, wenn auch nicht 
eben parallel der 15. Africanischen Dynastie. Dagegen ist in 
der von Eusebios befolgten Redaction die fünfzehnte Afri- 
canische Dynastie verstümmelt und in den Jahren verkürzt 
zur siebzehnten gemacht worden; worüber ich das Nähere 
bis zur siebzehnten verschiebe. Rosellini2) findet die 15. Eu- 
sebische Dynastie, sowie seine 16. und 17. in Lebereinstim
mung mit den Denkmälern, die gleichnamigen Africanischen 
aber im Widerspruch mit diesen. Dies würde ein bedeuten
der, obwohl nicht entscheidender Einwurf gegen die grös
sere Treue oder Glaubwürdigkeit des Africanus seyn; ich 
werde aber bei der 17. Dynastie zeigen, dass Rosellini sich 
hierin gänzlich geirrt und getäuscht hat, und Africanus bleibt 
daher nach wie vor der glaubwürdigere.

l) Nott, in Gr. Euseb. S. 412 a. 2) Mon. stör. Bd. I. S. 149 ff.
vergl. S. 172. 3) Cap. 14. Das zweite Buch des Manetho ist im 
gewöhnlichen Text des Josephus und daraus bei Eusebios Praep.
ev. X, 13, das erste dagegen in der Armenischen Uebersetzung des 
Chronikons, Bd. I. S. 223, angegeben, letzteres aus blossem Ver
sehen.

Wie die Hirten sich Aegyptens Herrschaft erworben, er
zählt Josephus im ersten Buche gegen Apion3) aus dem zwei
ten Buche der ^fyvmuxicwv des Manetho; aus dem Josephus 
hat die ganze Stelle Eusebios in das erste Buch seines Chro- 
nikons und einen Theil derselben in die Praeparatio evan- 
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gelica übertragen. „Wir hatten, sagt Manetho, einen König 
Timaos;1) unter diesem war uns, ich weiss nicht wie, Gott 
entgegen, und unerwartet zogen aus den östlichen Gegenden 
von Geschlecht unangesehene Menschen voll Selbstvertrauen 
gegen das Land und nahmen es leicht, ohne Kampf, mit Ge
walt ein; und nachdem sie die Herrschenden im Lande sich 
unterworfen, verbrannten sie grausam die Städte und zer
störten die Tempel der Götter, gegen die Einheimischen aber 
handelten sie auf das Feindseligste, die einen niedermachend, 
anderer Kinder und Weiber in Knechtschaft bringend. Am 
Ende machten sie auch Einen aus sich zum König, welcher 
Salatis hiess (oder nach verschiedener Lesart bei Josephus 
Saltis, im Armenischen Chronikon Silitis). Dieser residirte 
in Memphis, erhob Tribut aus dem obern und untern Lande, 
und hielt Besatzungen in den gelegensten Orten: vorzüglich 
sicherte er aber auch die östlichen Theile, indem er der da
mals übermächtigen Assyrer Begierde nach diesem König
reiche vorhersah. Da er in dem Saitischen Nomos eine sehr 
gelegene Stadt fand, im Osten des Bubastitischen Stroms, 
welche nach einer alten theologischen Vorstellung Auaris ge
nannt war, baute er diese an und machte sie durch Mauern 
sehr fest, legte auch zur Hut eine Menge Bewaffneter, bis 
auf 240,000 Mann, hinein; dort pflegte er zur Sommerszeit 
Getreide zumessen zu lassen und Sold zu zahlen, und zur 
Furcht der Auswärtigen sorgfältig kriegerische Hebungen zu 
veranstalten.“ Manetho giebt nun die Begierungszeit des Sa
latis und der fünf Hirtenkönige nach ihm an: den weitern 
Verfolg der Erzählung verspare ich bis zur 17. Dynastie, und 
bemerke nur, dass nach Manetho bei Josephus zwischen dem 
letzten der genannten sechs Hirtenkönige und dem ersten Kö
nig der 18. Dynastie noch ein grosser Zeitraum liegt. Hier 
kommt es mir bloss auf die bei Josephus aus Manetho ver
zeichnete Königsreihe an, welche der 15. Dynastie bei Afri
canus entspricht. Mit dieser verbinde ich noch die entspre

l) Eusebios Praep. ev. nennt ihn Ttpaiog, der Armenier Ti- 
mios.

Zeitschrift f. Geschicbtsw. II. 1844. 39
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chende Reihe bei Synkell,1) welcher angiebt, er folge hier 
mehr (paXXov) dem Josephus als dem Manetho, ohne zu be

l) S. 104 ff. ’) Vergl. die Anmerkungen des Herausgebers
S. 225. 226, s) S 22. 4) S. 104 A.

denken, dass was bei Josephus vorkommt, wörtlich aus dem 
Manethonischen Werke entlehnt ist. Folgendes sind die drei 
zu vergleichenden Reihen:

Africanus Josephus
a ^aii^g 19 J. a 2ccXaug 19 J. —M. 
ß' Bvwv 44 - ß' Bqmv 44 - — -
/ Tlayvav 61 - y Array vag 36 - 7 -
ö Zzadv 50 - ö AnoKfig 61 - — -

49 - e "laviag 50 - 1 -
C vA(foßig 61 - c Aöötg 49 - 2 - 

zusammen 284 J. in Summe 259 J. 10M.

Synkell 
a ^ihivqg 19 J. 
ß' Baiwv 44 - 
Y Anayvag 36 - 
d'Acftüfpiq 61 - 
e ^s&wg 50 - 
g Kr[qT(üq 29 - 
r 20 -
in Summe 259 J.

Im Griechischen Josephus ist statt 'laviag eine verschie
dene Lesart 'lavvdg, und bei Aootg auch vorhanden; 
die Armenische Uebersetzung schreibt die Namen so: Silitis, 
Banon, Apachnan, Aphosis, Anan, Aseth; dem Silitis giebt 
diese Lebersetzung 15, dem Banon 43 Jahre, welches ohne 
Zweifel nur Schreibfehler in der Uebersetzung sind, da in 
der Armenischen Schrift 19 mit 15, 44 mit 43 leicht verwech
selt werden.’) Im Synkell hat die Handschrift B
Die Jahrzahlen bei Synkell stehen fest: wenn Scaliger aus 
dieser Parthie des Synkell im ersten Buche seines Griechi
schen Chronikons des Eusebios,3) wohin er dies irriger Weise 
übertragen hat, dem Baeon 39 Jahre beilegt, so beruht dies 
auf einem Versehen; die Vermuthung von Goar, bei Aseth 
sei 24 statt 20 zu setzen, verdient keine Rücksicht. Ehe wir 
nun den Africanus und Josephus vergleichen, reden wir zu
erst von Synkell, der hier wieder so verwirrt als möglich ist; 
doch muss ein Theil seiner Verwirrungen hier noch ausge
schlossen werden, um sie bei der 18. Dynastie näher zu be
trachten. Er sagt,4) bei den Königen vom J. d. W. 3477 bis 
4070 werde er mehr dem Josephus als dem Manetho folgen.
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Er meint hierunter die so eben angeführte Reihe der Hir-, 
tenkönige bei Josephus, die jedoch auch aus dem Manetho
nischen Werke genommen ist, und die Reihe der Könige der 
18. Dynastie nach dem Griechischen Texte des Josephus, die 
aber gleichfalls aus Manetho von Josephus angeführt wird; 
er mischt zwar auch die 19. Dynastie ein, aber wie bei der 
18. gezeigt werden wird, ganz ungehörig. Jene beiden Rei
hen ergeben bei Josephus, den zwischen beiden liegenden 
Zeitraum abgerechnet, eine Zeit von 259f + 333=592| Jah
ren, bei Synkell aber 259 + 398=657 Jahre, bis zum J. d. W. 
4133; überdies nennt Synkell statt des lanias einen Sethos, 
und statt des Assis oder Aseth bei Josephus mit 49 Jahren 
hat er Kertos mit 29 und Aseth mit 20 Jahren; auch setzt 
Josephus oder der Josephische Manetho jene Könige nicht 
wie Synkell unmittelbar vor den Königen der 18. Dynastie. 
SynkeH’s Uebereinstimmung mit Josephus, dem er vorzüglich 
folgen wollte, ist daher eben nicht gross. Wunderlich ist es 
auch, wenn er sagt, Josephus stimme in jener Königsreihe 
von 594 (593) Jahren im Einzelnen und Ganzen nicht voll
kommen mit Manetho zusammen; denn das Josephische ist 
ja Manethonisch, und war es das, was Synkell vor sich hatte, 
gleichfalls, so musste er wenigstens sagen, sein Manetho und 
der Josephische stimmten nicht ganz überein. Ferner nennt 
Synkell den Silitis den ersten der sechs Könige der sieb
zehnten Dynastie bei Manetho; die siebzehnte nach Afri
canus kann hier nicht gemeint seyn, da in dieser Silitis und 
die übrigen fünf nicht sind; und die Eusebische siebzehnte 
dagegen, deren erster allerdings der genannte ist, hat nur 
vier Könige: hat Synkell nicht auch hier die zwei verschie
denen Redactionen verwirrt, so muss er noch eine dritte ge
habt haben; und dies ist freilich kaum zu verkennen: nur 
hat diese dritte wieder nicht sechs, sondern sieben Könige. 
Synkell hat nämlich noch den Kertos, von welchem er sagt'): 
^lyvrnioiv Xa sßaaiXevOs s’ti] x&' xava ’Icn&qTmov,
xara de tov Mavs&ai e^ Hier steigert sich die Ver

39*
’) S. 123 C.
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wirrung aufs Höchste; denn Kertos kommt bei Josephus gar 
nicht vor, und ebensowenig in den beiden von Synkell mit- 
getheilten Redactionen der Manethonischen Dynastien: aber 
wir kommen hier eben an den Punkt, woran sich die Lö
sung knüpfen lässt. Synkell hat hier wie oft einen andern 
ausgeschrieben; selbst den Josephus scheint er nicht seiber 
eingesehen zu haben, und führt nicht einmal das richtige Buch, 
das erste, sondern das zweite gegen Apion an,*) vermuthlich 
weil er seine Quelle fahrlässig gebrauchte, in welcher des 
Josephus erstes Buch gegen Apion angegeben seyn mochte, 
aber mit der Bemerkung, das Gesagte sei aus Manetho’s zwei
tem Buche. Goar2) hat richtig gesehen, dass hier wie an
derwärts Synkell den Panodor oder Anian benutzt hat; dass 
namentlich Panodor den Manetho behandelt hatte, ist aus 
dem ersten Abschnitte klar, und dieser oder Anian muss 
hier eine von allen übrigen bekannten Auszügen abweichende 
Redaction der Manethonischen Dynastien vor sich gehabt ha
ben, worin statt des lanias bei Josephus, ein Sethos genannt 
war, und hinter diesem Kertos mit einer Regierungszeit von 
44 Jahren eingeschoben erschien. Diese Redaction nun ist 
es, von welcher Synkell’s Rede gilt, Manetho stimme nicht 
vollkommen mit Josephus: die Verschiedenheit beider ist klar 
genug. Aber wie konnte er denn sagen, nach Josephus habe 
Kertos nicht 44 Jahre, wie bei jenem Manetho, sondern 29 
Jahre geherrscht, da Kertos gar nicht bei Josephus vorkommt? 
Dies scheint sich auf folgende Weise zu erklären. Assis oder 
Aseth hat bei Josephus 49 Jahre; Synkell aber wollte, wie 
er selbst, sei es für sich oder seinem Gewährsmann zufolge, 
sagt, sich mehr an Josephus halten: er ging daher in der 
Gesammtzahl jener Reihe der Hirtenkönige, 259 Jahre, nicht 
von Josephus ab, und um bei dieser stehen zu bleiben, ohne 
doch den Kertos auszulassen, der in der andern Redaction 
des Manetho gegeben war, wurden die 49 Jahre des Jose- 
phischen Assis oder Aseth unter Kertos und Aseth getheilt, 
und jenem davon 29 Jahre gegeben; so erhielt man eine

») S. 103 D. 2) Anni, zu S. 104. Bonner Ausg. Bd. II. S. 422.
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Uebereinstimmung mit Josephus, und nun wurde gesagt, nach 
Josephus hätte Kertos nur 29 Jahre. Inwiefern dieser An
ordnung eine urkundliche Berechnung zu Grunde lag, na
mentlich ob Aseth in der von Synkell’s Gewährsmann be
nutzten Redaction des Manetho eine der Zahl 20 nahe kom
mende Regierungszeit hatte, lässt sich nicht ermessen. Da 
wir hier übrigens ein sicheres Beispiel haben, dass etwas 
von Synkell’s Aegyptischer Königsreihe aus Panodor oder 
Anian entlehnt ist, so dürfte sich vermuthen lassen, er habe 
auch Vieles der übrigen Reihe, deren Ursprung ganz unbe
kannt ist, aus gleicher Quelle entnommen; auch trage ich 
kein Bedenken, dasselbe auf die Eratosthenische Reihe der 
Thebaischen Könige zu übertragen. Diese war durch Apol
lodor überliefert; aber aus diesem hatte Synkell sie gewiss 
nicht. Eusebios, in dessen erstes Buch Scaliger sie einge
tragen, kannte sie nicht oder wollte sie nicht berücksichtigen, 
wie die Armenische Üebersetzung zeigt; um so weniger kann 
man dem Marsbam1) beistimmen, wenn er vermuthet, Syn
kell habe sie aus Africanus entnommen. Wenn sie nun erst 
von Panodor oder Anian aus dem Apollodor entnommen war, 
so möchte dadurch der hohe Werth, welchen man ihr bei
legt, etwas zweifelhafter werden; denn diesen lässt sich wohl 
zutrauen, dass sie sie nicht unverfälscht wiedergegeben haben.

Africanus hat gegen die Josephischen und die ihr ange
passten Synkellischen Angaben 24 bis 25 Jahre mehr für seine 
15. Dynastie, und zwar fast ausschliesslich desshalb, weil der 
dritte König Pachnan oder Apachnas bei Africanus 61 Jahre, 
bei Josephus und Synkell aber nur 36 Jahre oder etwas dar
über hat. In der Folge und im Wesentlichen auch in den 
Namen, die jedoch etwas abgewandell sind, stimmen Africa
nus und Josephus bei den ersten drei Königen überein; Apho- 
phis aber, bei Africanus der sechste, ist bei Josephus der 
vierte, und statt des vierten und fünften bei Africanus, Staan 
und Archies, hat Josephus in der fünften und sechsten Stelle 
den lanias oder lannas oder Anan und den Assis oder Aseth.

') Chron. can. S. 3.
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Staan und Anan könnten nothdürftig für Eine Person oder 
einerlei Namen gehalten werden, aber Archies und Assis oder 
Aseth kaum mehr; aber dass dennoch je einer des andern 
Stelle vertritt, ist aus der Gleichheit ihrer Regierungszeiten 
klar: die Personen sind also wohl dieselben und nur die Na
men verschieden. Folglich kommt der ganze Unterschied in 
dieser Beziehung darauf hinaus, dass die Stelle des Aphophis 
bei Africanus und Josephus verschieden ist. Für unsere Sache 
kann es ganz gleichgültig seyn, welches von beiden das ur
sprünglich Manethonische sei: handelte es sich indess nur 
um Synkell, der mit Josephus in der Stellung des Aphophis 
übereinstimmt, so würde man ohne Bedenken sagen können, 
des Synkell Gewährsmann hätte die Stelle des Aphophis 
vertauscht, damit er in sein System passe. Denn nach einer 
alten Ueberlieferung war der Erzvater Joseph unter Apho
phis zu seinem Ansehen gelangt, und zwar nach Synkell *)  
im 17. Jahre des Aphophis; von da bis zum Auszuge der 
Juden sind aber von den biblisch rechnenden Chronisten 224 
(nur im Armenischen Kanon des Eusebios 223) Jahre ge
rechnet worden; und dies trifft bei Synkell zu. Auf die Jo- 
sephische Stelle aber findet dies keine Anwendung: denn ihr 
zufolge herrschten die Nachfolger der Hirten noch so lange 
nach dem Josephischen Aphophis, dass bis zum Ende der 
Hirtenherrschaft viel mehr als 224 Jahre herauskommen, und 
vor dem Ende der Hirtenherrschaft konnte man den Aus
zug der Juden auf keinen Fall setzen. Auffallend bleibt es 
indess dennoch, dass Aphophis bei Josephus dieselbe Stelle 
hat wie bei Synkell, und es wäre denkbar, dass schon vor 
Josephus die Veränderung gemacht worden wäre, die der 
Synkellischen Anordnung in Rücksicht der Stellung des Apho
phis zu Grunde liegt, und dass sie in diejenige Recension des 
Manetho, welcher Josephus folgte, wäre hineingetragen wor
den, obgleich sie im Zusammenhänge mit dem übrigen Texte, 
wie ihn Josephus giebt, nicht mehr den Erfolg hatte, zu des
sen Erreichung sie ursprünglich gemacht war, nämlich den

*) S. 107 C. 109 A.
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Zeitraum zwischen des Erzvaters Joseph Herrschaft und dem 
Auszuge der Juden auch nach Manethonischer Zeitrechnung 
auf 224 Jahre zu bringen. Was dagegen des Africanus An
ordnung betrifft, so ist durchaus kein Grund gedenkbar, wess
halb er den Aphophis versetzt haben sollte; denn auf seinen 
Aphophis folgt bei ihm noch die 16. Dynastie der Hirten mit 
518 Jahren und die 17. mit 151 Jahren, und erst alsdann 
Amos, unter welchem er des Moses Auszug setzt; also kann 
er nicht darum den Aphophis versetzt haben, um ihn in das 
richtige Verhältniss gegen den Auszug der Juden zu bringen: 
oder wenn man davon ausgehen will, dass Africanus die letz
tere Begebenheit vor Chr. 1796 ansetzte, so trifft es ebenso
wenig zu, weil nach seinen Manethonischen Dynastien das 
letzte Jahr des Aphophis schon im J. vor Chr. 2323 endet, 
wie unser Kanon nachweist. Ganz aus der Luft gegriffen 
ist daher Marsham’s •) Behauptung, Africanus habe den Apho
phis versetzt, damit er zu seinen Rechnungen passe. Dem
nach spricht Alles zu Gunsten des Africanus, dessen Anga
ben wir befolgen.

Zur sechzehnten Dynastie.
Statt der Hirtendynastie von 32 Königen mit 518 Jah

ren hat Eusebios fünf ungenannte Thebäische Könige mit 
190 Jahren sowohl in den Manethonischen Dynastien als in 
seinem Kanon, der mit dieser Dynastie beginnt, desgleichen 
in der Series regum im Hieronymus des Vallarsius und bei 
Scaliger,a) äusser dass die Anzahl der Könige bloss in den 
Manethonischen Dynastien sowohl in der Armenischen Ueber- 
setzung als bei Synkell und daraus in Scaliger’s Graecis Eu- 
sebii bestimmt ist; und ebenso giebt dieser Dynastie der Ver
fasser der Einleitung zum Kanon des Hieronymus 3) und das 
sogenannte alte Chroniken 190 Jahre: nur die Series regum 
der Armenischen Uebersetzung4) und ein Scholion zum Syn
kell’) leihen dem Eusebios für diese Dynastie 160 Jahre, letz

») Chronic. can. S. 100. 2) Chron. Hieronym. I, S. 11. 3)
Euseb. Arm. Bd. II. S. 14. 4) Ebendas. S. 24. 4) Zu S.96B. in
der Bonner Ausg. S.179, und aus der Handschrift A des Synkell in Sca-
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teres jedoch mit der Bemerkung der verschiedenen Lesart 190. 
Scaliger1) beschuldigt den Eusebios diese Dynastie erdichtet 
zu haben: dies ist aber ein zu harter Vorwurf, und nur das 
Eine ist wenigstens auf den ersten Anschein glaublich, dass 
er einer überlieferten Reihe folgend die Jahressumme auf 
190 zugeschnitten habe, damit sie in sein System passe: denn 
es ist sehr auffallend, dass gerade der Anfang dieser Dynastie 
in das erste Abrahamische Jahr, den Ausgangspunkt des Eu
sebios passt: und wiewohl man sagen könnte, er könne hier
in schon einen Vorgänger gehabt haben, und der Zuschnitt 
könne auch erst in den folgenden Dynastien gemacht seyn, 
so bleibt es doch immer am wahrscheinlichsten, er sei von 
ihm und zwar gleich hier gemacht worden, ohne dass dess
halb zu behaupten wäre, er habe nicht auch an andern Dy
nastien gemodelt. Dies Alles erscheint als sehr begründet, 
und dennoch ist es falsch: er hat, wie ich glaube zeigen zu 
können, die 16. Dynastie wirklich so überliefert gefunden, 
und nichts daran geändert. Dass er nicht die ganze Dynastie 
rein erdichtet habe, sondern eine Reihe von Diospolitischen 
oder Thebäischen Königen vorgefunden hatte, welche in dem 
Manethonischen Miscbwerk neben Hirtenkönigen mochten ver
zeichnet seyn, kann man schon daraus schliessen, dass we
nigstens Ein König dieser Dynastie namentlich vorkommt. 
In der Armenischen Series regum der Argivischen Könige1) 
findet sich nämlich die Bemerkung gleich im Anfang: Re- 
gnante Amesse, secundo rege Aegyptiorum, anno CLXI. dy- 
nastiae XVI. in Argivos regnat Inachus; und am Schluss: 
Incipientes a CLXI. anno XVI. Dynastiae Aegyptiorum sub 
rege Amesse, desierunt anno DCCV. Der zweite König 
kann dieser nicht gewesen seyn; vielmehr ist in der erstem 
Stelle zu schreiben: Regnante Amesse secundo, rege Ae
gyptiorum. Hieraus gewinnen wir also zugleich noch einen 
andern König dieser Dynastie; Eusebios’ Quelle hatte hier 
zwei Amesses, oder vielleicht Ramesses. Denn es kann gar 

liger’s Gr. Euseb. S. 18, welchen Goar zum Synkell, Bonner Aus
gabe Bd. II. S. 323, ungerecht tadelt. *) Nott, in Gr. Euseb. S. 412. 
413. Vergl. auch die Prolegg. ad Thuanum (S. 6). ») Bd. II. S. 27. 
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keinem Zweifel unterliegen, dass wir diese beiden Könige 
unter dem Namen Ramesse im Synkell wieder finden, der • 
sie unstreitig aus einer frühem Quelle hat, aus Anian oder 
Panodor, wie aus dem zur 15. Dynastie Bemerkten geschlos
sen werden kann. In der Reihe der Aegyptischen Könige 
bei Synkell finden wir nämlich folgende1):

 Summe 190 Jahre.
') s. 101 c. 103 C.

Alyumov tßaaiXtvOs x/ cPaptco^ ^lovßaoo^ tri] tov 
dfc xdöpov qr trog yvy'.

Aiyvnriwv xd' eßaaihvös 'PaptdOy Ovaqqov sti] x&'. 
tov 6t xdapov r^v trog ^yvpß'.

Aiyvmiwv xt tßaoiktvOe Koyyaotg svy e. tov di xd- 
Opov qr trog ^yvoa.

Auf Koncharis, den Synkell ausdrücklich an den Schluss der 
16. Dynastie setzt, folgt die 17. Eusebische Dynastie bei Syn
kell, jedoch mit Veränderung der Zeiten und zum Theil der 
Könige, zunächst Silites, der Eusebische Sai'tes, das Haupt 
der Eusebischen Hirtendynastie: geht man vom Ende der 
190 Jahre der 16. Eusebischen Dynastie zurück, so beginnt 
Koncharis im 186. Ramesse II. im 157. Jahr dieser Dyna
stie, welches genau mit der Angabe in der Armenischen Se- 
ries regum übereinstimmt. Hiernach ist es auch fast unzwei
felhaft, dass selbst Koncharis zu dieser 16.EusebischenDy
nastie gehört. Indem ich nun noch weiter zurückging, habe 
ich gefunden, dass die 190 Jahre der 16. Eusebischen Dyna
stie von den acht Königen der Aegyptischen Reihe des Syn
kell vom 18. bis zum 25. ausgefüllt werden, wie folgende 
Lebersicht zeigt:

nf 'Papto^g .... 29 Jahrc 
i-fp (PaptGtio periig . 15 — 
x' Ovdipäqi]g ... 31 — 
xa 'Papt^^r^twg . . 23 — 
xß’ ‘Papsooapevo) . . 19 — 
xy tPaptaoi] ^lovßaüaij 39 — 
xd lPapsöO^ Oväipqov 29 — 
xt Kdy%aQig . . . 5 —



614 Manetho und die Hundssternperiode.

Ich zweifle daher nicht, dass diese acht Könige die 16. Euse- 
bische Dynastie bildeten; da aber Eusebios die Könige gar 
nicht genannt hat, so kann der Gewährsmann des Synkell oder 
letzterer selbst sie nicht aus Eusebios entnommen haben, son
dern die Liste ist von einem andern Aeltern, und aus einer 
andern Redaction des Manetho als die Africanische. Freilich 
sind in den Manethonischen Dynastien des Eusebios 5 Kö
nige angegeben (e), nicht 8 (^'); aber die Zahlen sind sehr 
oft verschrieben, und es hat nichts gegen sich anzunehmen, 
dieser Fehler sei schon so alt, dass er der Armenischen 
(Jebersetzung und dem von Synkell gebrauchten Texte des 
Eusebios gemeinsam seyn konnte. Wenn nun aber Eusebios 
gegen seine Ankläger hierdurch gerechtfertigt wird, so ver
dient er darum noch nicht den Vorzug vor Africanus. Zwar 
will Rosellini1) finden, auch in dieser Dynastie stimme nur 
Eusebios, nicht Africanus, mit den Denkmälern; aber wie bei 
der 17. Dynastie gezeigt werden wird, beruht dieses Vorge
ben auf einer Täuschung.

Zur siebzehnten Dynastie.

Statt dieser Africanischen Dynastie von 151 Jahren, wäh
rend welcher Hirten und Diospoliten oder Thebäer neben 
einander herrschen, eingerechnet unter letztem die ganze Re
gierung des Amos, giebt Eusebios seine einzige Hirtendyna
stie von 103 Jahren. Diese Jahrzahl steht sowohl in den Ma
nethonischen Dynastien desselben als in seinem Kanon, wel
cher letztere hier nur bei Hieronymus vorhanden und in der 
Armenisch-Lateinischen Ausgabe bis zur Eusebischen Zahl 
344 aus jenem ergänzt ist; auch die Series regum hat 103 
Jahre bei Vallarsius und Scaliger,’) die Armenische aber falsch 
nur 100. Das sogenannte alte Chronikon giebt dieser Dyna
stie gleichfalls 103 Jahre. Im Griechischen der Eusebisch-Ma- 
nethonischen Dynastien ist hinzugefügt: Kava Tovrovg Alyv- 
miwv ßadiXsvg dsiawratj wo zu lesen scheint ßaai-
kvocu (Armen, ut imperaret). Hieronymus im Kanon sagt:

•) Bd. I. S. 154 ff. vergl. S. 172. ’) Hieronym. I. S. 12.
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Reges Aegyptiorum pastores coniicimus nuncupatos propter 
Joseph et fratres eius, qui in principio pastores descendisse 
in Aegyptum comprobantur. Die ganze Eusebisch-Manetho- 
nische Stelle ist folgende'):

'EnraxaidexaTri dwadtsia noipeveg ^Gav adelcpol (poivi- 
x^-g &voi ßadiAng^ oi xal Mepipiv eiXov'

mv TtQMwg Saivqg eßaoilsvGev sttj i&‘ äy ov xai 
ö Saivqg vopög sxX^&rj’ öl' xai sv tm ^e^oivri vopoß nöXiv 
sxziüaVj ä<p qg d^pcdpsvoi AipvnTiovg s^ei^idoaVTO.

ß' Bvmv evq p'.
pAf ov ”AQ)fo]g stj] X. 
\d(f cü(f ig &vq td.

öpov svy q/.
worauf noch die schon angeführte Stelle über Joseph den 
Erzvater folgt. Bnon hatte nach der Handschrift A bei Goar 
und Scaliger 43 Jahre, was Dindorf aus der Handschrift B, 
dem Armenischen Text und dem Scholiasten des Platon ver
bessert hat. Archies und Aphophis stehen bei Synkell in um
gekehrter Ordnung: / ,lAq)M(pig — ps& ov 'An'/j.^g: aber / 
fehlt in der Handschrift A, und was ich gesetzt habe, ist 
genau dem Armenischen Texte nachgebildet; dieselbe Folge 
giebt überdies nicht nur der Scholiast des Platon, sondern 
Synkell2) hatte sie selber vor sich, wenn er sagt: 27^6 vov- 
tov tov ^Apoidsojg itiaoiov xai TS^vzatov ii^g i^' dwaGistag 
'A(f M<[iv Evösßiog naQS&ew Ttaqa^d/Mg. Statt ^QX^g, was 
auch Africanus in der 15. Dynastie hat, steht nur beim Scho
liasten des Platon Uqxdqg; Aphophis heisst im Lateinischen 
des Armeniers Apophis durch Versehen, welches am Schluss 
des zweiten Bandes verbessert ist. Auf diese Eusebische Dy
nastie beziehen sich auch die Worte des Synkell,3) nachdem 
er von Koncharis, dem letzten König der 16. Dynastie gespro
chen : Kai öisde^avTO Tavitai ßaöiXsig d, oi xai sßaöiÄsvGav 
Alyvntov eni v^g dwadtsiag svy övd'j Mg s^g s&roxisi- 
Mzai: die Hirten hatten zwar Memphis eingenommen, wess

*) Synkell S. 61 D. Euseb. Arm. Scaliger in den Gr. Euseb. und 
hiermit zu vergl. Schol. Plat. S. 424 f. Bekk. 2) S. 69 C. falsch ge
tadelt von Scaliger Nott, in Gr. Euseb. S. 412. *) S. 103 D.
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halb das sogenannte alte Chronikon diese Dynastie Memphi- 
tisch nennt; aber sie konnten in der Quelle des Synkell als 
Taniten bezeichnet werden, da sie unstreitig sich zuerst in 
Unterägypten festgesetzt hatten. Statt der von ihm bezeich
neten vier Könige lässt er nun freilich vielmehr sieben fol
gen, welche 259 Jahre regieren, wofür hier falsch 254 steht 
(övd' statt : dies ist der eigentümlichen Verwirrtheit 
des Synkell zuzuschreiben, dass er nach Eusebios, dessen An
gabe er selbst lange vorher schon verworfen hatte, vier an- 
giebt, und damit seine sieben meint; eine Lücke ist in der 
Stelle des Synkell gar nicht, obgleich nach Goar’s Anmerkung 
bei der Erwähnung der vier Taniten in der Handschrift A 
das Wort fainee steht, welches ein Schreiber, der das Sach- 
verhältniss nicht einsah, unrichtig hinsetzte. Den letzten sei
ner sieben, Aseth, schreibt Synkell freilich der 18. Dynastie zu, 
wie wir unten sehen werden, und geräth so in einen neuen 
Widerspruch.

Synkell klagt den Eusebios an, er habe, um den Jo
seph in des Aphophis Regierung zu bringen, die 15. Dyna
stie des Africanus verstümmelt und zur 17. gemacht’): Sq- 
peuoTsov mog 6 Evöeßtog noog tov oixtlov oxonov Tovg 
T^g nhVTtxaiötxäT^g dvva&rsiag naget tw ^Atpqixavoß tpsqo- 
p^vovg xaid t^v dvvaOTsiav ytyovevai Isyet’ ensl (ge
wöhnlich snl) ydq nätii tivpnseptüvipcai otl sni ^Aepwepewg 
^o^ep 3Io)Crpp T^g AiyvneoVj2) p^ £%wv onwgovv snt akkov 
Tivdg avTov naqa&eöd'ai psTr^ape tov '’Aepwptv ano T^g is 
dvvaOTiiag elg vqv xoXoßaidag Ta st^ avTov ‘£a' vnaq- 
yovTa etg X3 Ta de T^g ÖXqg övvaOTsiag qva' qp naqa&slg xal 
dvTi tcSv 8$ ßaOiXewv d' povovg. Er wiederholt diesen Ta
del mit Angabe eines andern Grundes, Eusebios habe dies 
gethan dv/xqovov Mawoewg dtt^ai Ksxqona tov dupvq trm- 
ydpevog33) was jedoch mit dem Vorigen wesentlich zusam
menhängt; und wieder sagt er, Eusebios habe dem Aphophis 
nur 14 Jahre gegeben, da doch alle vor Eusebios ihm 61 bei
legten.4) Als Synkell diese Anklagen schrieb, hatte er ver

’) S. 62 A. 2) Vergl. Synkell S. 69 C. 107 C. 109 A und sonst. 
») S. 63 C. 4) S. 69 C.



Manetho und die Hundssternperiode. 617

gessen, dass das sogenannte alte Chronikon, welches er für 
alter als Manetho hält, dieser Dynastie auch nur 103 Jahre 
giebt. Aber davon abgesehen hat denn doch Synkell’s Be
hauptung sehr grossen Schein; und schon Scaliger1) erkannte 
sie für richtig. Dennoch ist Eusebios unschuldig. Wir haben 
beim Scholiasten des Platon Folgendes1): Ex tmv Mavs&m 
AlyvnTiaxMV' smaKaLdsttavri dvvaarsia Twipevsg ^dav dösk- 
tpol Qtoivixeg "gsvoi oi xal Msprptv si^ow mv tiqm-
Tog ^aiTqg eßaciXsvteV j dtp ov xal 6 SäiTqg vopog 

oi' xal ev tm Se&QMirri voptM ndXtv sxTitiaVj dtp qg 
oqpMpsvoi AfyvnTiovg sxeiQM&avTO' devTsqog tovtmv Bvmv 
STTl ptj tohoc Ao/d/jg diy 2j TSTKQTOg Atf Mtptg STTl iö'. || q/. 
d dti SaiTqg TTqogs&qxe tm pb^vl M^ag iß'j tag sivai ^psqtov

xal tm svictvtm qpsQag g (ez)j xal yiyovsv qpeQMV t£s'.3)

*) Wie Animadv. S. 15 a. S. 18 b. Nott, in Gr. Euseb. S. 412 a. 
Wenn er Animadv. S. 33 a. gegen Synkell sagt, Africanus habe in 
der 15. und Eusebios in der 17. Dynastie die einzelnen Könige nicht 

.aufgeführt, hat er sich seltsam verirrt. ’) Bd. II. S. 424 f. Bekk. 
Vergl. hierzu Bast Comm. palaeogr. beim Greg. Cor. S. 827 (schon 
von Bekker angeführt). s) Die Einführung der Epagomenen setzt 
Synkell unter seinem Aseth, also nicht vor und nicht lange nach 
seinem Jahr der Welt 3716 (vor Chr. 1785): s. oben Abschn. I. 13. 
Will man erwägen, wie sich hierzu die Angabe im Scholiasten des 
Platon verhalte, so muss man von dem System ausgehen, welches 
dem am verwandtesten ist, aus welchem die 17. Dynastie im Scbo- 
liaslen des Platon entnommen, das heisst von dem System der Eu- 
sebischen Dynastien des Manetho oder auch vom Eusebischen Ka
non. Nach dem Eusebischen Kanon fällt Saftes oder die 19 ersten 
Jahre der 17. Dynastie in Nurn. Euseb. 191—209, vor Chr. 1826 bis 
1808, oder wenn man der Eusebischen Darstellung der Manethoni- 
schen Dynastien vertrauen dürfte, 12 Jahre später (s. Abschn. III. 
gegen Ende); doch kann man letzterer kaum vertrauen. Auf jeden 
Fall liegen also die beiden Bestimmungen für die Einführung der 
Epagomenen oder des Jahres von 365 Tagen, die im Synkell und 
die beim Scholiasten des Platon, dieser Betrachtung zufolge nicht 
weit auseinander, und dürften auf einer gemeinschaftlichen Grund
lage beruhen: dass sie nicht vollkommen übereinstimmen, kann 
nicht befremden, wenn man bedenkt, durch wie viele Hande die 
Daten hindurchgegangen sind, auf welchen alle die Zeitbestimmun
gen beruhen, aus denen diese chronologischen Systeme zusam
mengesetzt sind. Der Umstand, dass die Einführung der Epagome-



618 Manetho und die Hundssternperiode.

Was Eusebios geschrieben hatte, haben wir soeben gesehen; 
die Fassung seiner Worte war genau die, welche ich vorhin 
gegeben habe; beim Scholiasten sind aber kleine Abweichun
gen, die schon zeigen könnten, dass er nicht den Eusebios 
vor sich hatte; aber will man auch darauf eben kein Gewicht 
legen, so zeigt die Weglassung der Bemerkung über den Erz-- 
vater Joseph und der Zusatz über die Umänderung der Jah
resform unter Saites hinlänglich, dass der Scholiast eine an
dere Redaction der Manethonischen Dynastien vor sich hatte 
als die Eusebische; und dass jene aus dieser geflossen sei, 
dies anzunehmen ist gar kein Grund vorhanden; vielmehr 
spricht dagegen der Umstand, dass der bei Eusebios vorkom
mende Zusatz über Joseph den Erzvater fehlt: ein Zusatz, 
der höchst wahrscheinlich von Eusebios selbst ist oder von 
einem wenig Aeltern. Ich entscheide mich daher völlig da
für,') dass Eusebios auch in dieser Dynastie schon eine be
sondere Redaction des Manetho vor sich hatte und dieser 
folgte. Ist dies nun aber die ächte? Allerdings meint Rosel
lini,2) aus dieser Stelle des Scholiasten ergebe sich, dass Afri
canus irre, wenn er diese Könige zur 15. Dynastie mache, 
obgleich Rosellini behauptet, Eusebios habe sie verstümmelt; 
und Ideler d. J.3) nennt jene Worte beim Platonischen Scho
liasten „ipsa Manethonis verba.“ Wie nun aber mit Josephus 
dem Gegner des Apion? Sagt dieser nicht, wo er von den

nen je nach der Verschiedenheit der Königsreihen verschiedenen 
Königen beigelegt und doch ohngefähr in dieselbe absolute Zeit ge
setzt wird, führt dahin, es beruhe dies nicht auf alter üeberliefe- 
rung und geschichtlicher Wahrheit, sondern sei auf eine astrono
misch-kalendarische Combination gegründet, die sich etwa im 2. Jahr
hundert nach Chr. von einem die Aegyptische Notation der Monalhe 
verstehenden Astronomen dürfte haben machen lassen. Wie dies 
möglich war, setze ich hier, da uns auf diese Sache wenig ankommt, 
nicht auseinander, bemerke aber zur Vermeidung eines Missver
ständnisses nur noch, dass man sich nicht gerade das J. vor Chr. 
1780 mit Biot als das Jahr zu denken hat, wann die Epagomenen 
sollen nach jener Combination eingeführt seyn, sondern dafür dem 
eben Gesagten zufolge ein weiterer Spielraum bleibt. *) Vergl. 
Abschn. I. 17. *) Bd. I. S. 45. •) Hermap. Anhang S. 37.
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Hirtenkönigen spricht, er werde die eigenen Worte des Ma
netho hersetzen (naqa&^aopai de ke^iv avzov) 1)? Und 
Josephus giebt dann aus Manetho eine Reihe von 6 Königen 
mit fast 260 Jahren, und mit einer einzigen bedeutenden Ver
schiedenheit der Jahrzahl dieselbe wie Africanus in seiner 15. 
Dynastie! Also Manetho gegen Manetho, und zwar eigene 
Worte gegen eigene Worte! Freilich; denn es gab eben viele 
Veränderungen und Zusätze im .Manethonischen Werke, ver
schiedene Redactionen desselben. Diese kannte der Synkeli 
nicht mehr, äusser der Africanischen und Eusebischen und 
was er etwa aus Panodor oder Anian wissen mochte über 
Manetho; daher konnte er wohl sagen, alle vor Eusebios 
gäben dem Aphophis 61 Jahre, weil er die Quelle des Euse
bios nicht vor sich hatte. Es fragt sich nur noch, welche 
Recension die bessere war, und hierin erkläre ich mich, mit 
den geringsten Ausnahmen, für Africanus. Schon bei der 15 
Dynastie ist gezeigt worden, Africanus habe nicht den min
desten Grund zu Aenderungen gehabt; gegen die von Euse-' 
bios befolgte Redaction aber spricht derselbe Grund, den Syn
keli und Scaliger gegen Eusebios geltend gemacht haben: ein 
Alexandrinischer Jude oder Christ, der den Erzvater Joseph 
unter Voraussetzung einer dem Eusebischen System ähnli
chen, aus dem alten Testament nach den siebzig Dolmetschern 
gebildeten Zeitrechnung in die Regierung des Aphophis brin
gen wollte, weil eben gewöhnlich angenommen wurde, dass 
er unter Aphophis gelebt habe, ein solcher hat in die von 
Eusebios benutzte Redaction die Fälschung gebracht. Er hat 
aus der 15. Dynastie des Africanus den Pachnan und Staan 
weggelassen, übrigens dieselbe Reihe, wie Africanus gebend, 
und hat die Jahre der beibehaltenen Könige vermindert und 
die Dynastie versetzt. Josephus’ des Geschichtschreibers Ma
netho stimmt in dieser Reihe der Hirtenkönige viel näher 
mit Africanus zusammen, obgleich auch er nicht unverfälscht 
scheint, wie zur 15. Dynastie vermuthet worden; doch in der 
Länge des Zeitraumes, welcher der Herrschaft aller Hirten-

*) Gegen Apion I, 14. Vergl. oben zur 15. Dynastie. 
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königc zusammen zugeschrieben wird, ist ein bedeutender 
Unterschied zwischen Josephus und Africanus, und dieser 
muss noch besonders erwogen werden.

Nachdem Manetho im zweiten Buche der Aegyptischen 
Geschichten, bei Josephus, das erzählt hat, was wir zur 15. 
Dynastie angegeben haben, und von ihm die Regierungszei
ten der sechs ersten Hirtenkönige genannt worden, sagt er: 
„Und diese waren unter ihnen die sechs ersten Herrscher, 
die stets Krieg führten, und die Wurzel Aegyptens immer 
mehr auszurotten suchten. Ihr ganzer Stamm wurde aber 
Hyksos genannt; denn das Hyk bedeutet in der heiligen 
Sprache Kön ig, das Sos aber ist Hirte und Hirten in dem 
gemeinen Dialekt, und so zusammengesetzt entsteht Hyksos 
(verschiedene Lesart Hykussos). Einige sagen aber, sie seien 
Araber.“ Bis hierher scheint Manetho selbst redend einge
führt zu seyn; nun aber schiebt Josephus aus einer andern 
Handschrift desselben Buches eine andere Erklärung dieses 
Wortes ein, wonach es gefangene Hirten (alxpa^MTorg not- 
pivag) bedeute, welches ihm glaublicher und sich mehr an
schliessend an die alte Geschichte vorkomme: was Josephus 
weiterhin auch aus einem andern Buche der Manethonischen 
AiYvnriaxMV wieder anführt.•) Nachdem er aus der andern 
Handschrift des zweiten Buches der AfyvnTiaxwv das Ge
sagte angegeben hat, erzählt er in eigener Person weiter wie 
folgt: Tovvovg di rovg nqoxaTMVopadpivovg ßatiiXiag*)  vovg 
imv noipivow xakovpivmv xai rovg ig avzaiv ytvopivovg 
xqar^oai tqg ^HyvJtrov (pqdiv rrgog roig myraxoaioig ev- 
dexa‘ ptrd ravca di tmv ix T^g O^ßaidog xai T^g dü^g 
^iyvTTTOU ßaaiXiwr ysvia&ai g>^air ini rovg noipivag ina- 
vdöTaGiVj xai nokspov avwig av^Qay^vai piyav xai nokv- 
Xqövtov’ im di ßaai^iag^ m dvopa stvai Migcfqaypov&w- 
Gig.,*}  qTTwpivovg ^oi rovg mupivag in avrov ix piv Tijg

*) S. oben Abschn. I. 17. *) Das hierauf bei Eusebios Praep.
ev. X, 13, wo die Stelle ausgeschrieben ist, und in der Armenischen 
üebersetzung folgende xai ist mit Vigerus zu tilgen. s) So Euse
bios a. a. O. Gewöhnlich steht 'yl’ki&p. Auch der Armenische Her
ausgeber des Eusebischen Chronikons, in welches die Stelle des 
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AlyvnTov nd^c exHeOelv^ xavaxX£iti&i]Vcu d’ elg to- 
nov dooroMU s^orra pvqiMV TreqipeTqov’ Avaqiv (oder Ava- 
qic) ovopa tm tottm’ tovtov (p^olv 6 Mave&MV ärravTa Tei
let re peya^M xal iO/v^m rreqtßaXeiv tovq noip&vag, bmog 
Ttjv ts xt^Oiv anaOav s%möiv ev o^vqm xal t^v keiav t^v 
savtMV' tov de Migtfqa/pov&ciißeMg viöv &oippMdiv (oder 
Opov&Möiv oder QpMdtv'}) smxsi^dai, per avTOvg dia no- 
Xioqxiag slelv xara XQdTog, oxtm xal TedOaqaxovTa pvqidüi 
rrqogedqevGavTa TOig rei^eöiv' enel de rrohoqxiag dne/VM, 
notr^ao&at övpßddeig} Iva vr/v Äipmoy exhirövreg dnot 
ßovÄonTai ndvieg dßXaßeig dnsk&Mab' TOvg de sret Talg dpo- 
Xoyiatg navotxeoia peca tmv xTqöeMV ovx eXdirovg p,vqiadMV 
ovtag eixoOi xal TedOaqMV and T^g Alyrnrov t^u sq^pov etg 
~vqtav ddomoq^Oar yoßovpevovg de t^v ^Adavqiow dvva- 
aTsiar^ tots /do exeivovg T^g Adiag xqarelv^ ev vvv 'lov- 
daia xaXovpevq ndhv olxodopijtiapevovg TOöavTaig pvqiaöiv 
ctv^qomMV dqxe&ovöav 'leqoödivpa TavT^v ovopdöai. Kurz 
darauf und in Beziehung auf das soeben mitgetheilte führt 
Josephus’) aus Manetho als den wirklichen Vertreiber der 
Hirten den Tethinosis oder nach der Armenischen Ueberset- 
zung des Eusebios Sethmosis an, welcher der erste König 
der 18. Dynastie und einerlei mit des Africanus Amos ist; 
also kann wohl Thummosis, Thmuthosis oder Thmosis der 
Sohn des Misphragmuthosis nicht Tuthmosis der Nachfolger 
des Misphragmuthosis, das ist der siebente König der 18. 
Dynastie bei Africanus, sondern nur der Amos des Africa
nus seyn, dessen Vorgänger dann eben auch ein Misphrag
muthosis war; wie dies auch die Neuern genommen haben: 
denn es scheint zu gewagt, anzunehmen, beide Stellen seien 
nicht aus derselben Redaction, sondern die eine aus dieser, 
die andere aus jener. Hiernach hatten also die Hirten die 
feste Herrschaft in Aegypten 511 Jahre; es folgte aber noch 
ein langwieriger Krieg, der sich offenbar durch die Regie

Josephus ebenfalls aufgenommen ist (Bd. I. S. 222 ff.), hat die rich
tige Form des Namens erkannt. *) Ersteres nach Eusebios Praep. 
ev. letzteres nach der Armenischen Uebersetzung des Chronikons.
*) Gegen Apion I, 15. vergl. auch I, 26.

Zeitschrift f. Geschichtsw. II. 1844. 40



622 Manetho und die Hundssternperiode.

rung mehrerer Fürsten durchzog, bis Amos-Tethmosis der 
Hirten gänzlich sich entledigte. Rechnen wir meinetwegen 
diesen Krieg auf 100 Jahre, so würden von SaTtes oder Sa- 
Jatis an bis zum Anfänge etwa der 18. Dynastie nach der Jo- 
sephisch-Manethonischen Stelle 611 Jahre gewesen seyn. Aber 
Africanus rechnet von Sa'ites bis zur 18. Dynastie drei Dy
nastien, die 15. 16. und 17. mit 284, 518 und 151 Jahren, 
zusammen 953 Jahre, also 342 Jahre mehr als der Josephische 
Manetho nach der vorhin belichten Annahme. Man kann nicht 
sagen,*)  ein so grosser Zeitraum der Herrschaft der Hirten 
sei unwahrscheinlich; konnten sie fünf oder sechs Jahrhun
derte herrschen, so konnten sie es auch neun oder zehn; 
auch handelt es sich hier nur um überlieferte Annahmen, 
nicht um geschichtliche Wahrheit. Wie ist nun aber der Wi
derspruch des Josephischen und des Africanischen Manetho 
zu erklären? Schwerlich aus einer absichtlichen Veränderung 
der Redactoren oder Verfälscher des Manetho: denn es lässt 
sich dafür kaum ein Grund denken. Soll sich also Josephus 
oder Africanus geirrt haben? Für einen geübten Chronogra
phen wie Africanus wäre der Irrthum von etwa 342 Jahren 
oder einer ähnlichen Summe doch etwas stark; Josephus aber 
ist von Irrthümern und Versehen der Art nicht frei; wir wer
den bei der 18. Dynastie nach weisen, wie unachtsam er in 
Zahlen ist, da er die 18. Dynastie statt zu 333 Jahren auf 
393 berechnet hat. Da die 15. Dynastie des Africanus von 
284 Jahren nicht viel abweicht von der Gesammtzahl der sechs 
ersten Hirtenkönige bei Josephus, nämlich ohngefähr 260 Jah
ren, und die Josephische Zahl von 511 Jahren der Africani
schen Summe der 16. Dynastie von 518 Jahren sehr nahe 
liegt, so könnte man vermuthen, Josephus habe die Zahl von 
511 Jahren aus Versehen auf alle Hirtenkönige bis zum Ende 
ihrer ausschliesslichen Herrschaft in Aegypten bezogen, wäh
rend sie nur auf die Nachfolger des letzten der sechs ersten 
zu beziehen gewesen sei: und hiermit wäre der Hauptunter-

*) Wie Hofmann in der Abschn. III. 4 angeführten Schrift S. 407 
thut, wo der Zeitraum auf 955 Jahre angegeben ist.
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schied gehoben. Denn die dritte Hirtendynastie des Africanus 
von 151 Jahren könnte auf die Zeit bezogen werden, welche 
nach jenen Josephisch-Manethonischen 511 Jahren lag: wäh
rend dieser dritten Hirtendynastie, der 17. Dynastie, herrschen 
nämlich neben jener schon Diospoliten: die volle Gewalt der 
Hirten, das Alyvniov im Josephischen Bericht,
braucht also nicht auf die Africanischen 151 Jahre der 17. 
Dynastie ausgedehnt zu werden, sondern man kann diese 151 
Jahre auf die langwierigen Kämpfe rechnen, von welchen der 
Josephische Bericht redet: denn im Delta konnten sich die 
Hirten Jahrhunderte lang halten. Da die hierbei in Betracht 
kommenden Worte bei Josephus nicht so gegeben sind wie 
eigene Worte des Manetho, sondern nur als Erzählung des 
Josephus mit Bezug auf Manetho’s Zeugniss, so ist die ge
gebene Vorstellung erlaubt. Die Sache lässt sich aber auch 
anders fassen. Die Abtheilung der Hirtendynastien des Afri
canus ist nach unbekannten Unterschieden dieser Hirten
königshäuser gemacht: daher er bei der 16. und 17. sagt noi- 
psvsQ äHot. Nur bei der letzten giebt Africanus eine pa
rallele Dynastie von Diospoliten an, und zwar, wenn anders 
die Lesart richtig ist, von 43 Königen. Es ist mir wahrschein
lich, dass Africanus oder sein Gewährsmann diese Könige 
ungenau bloss der 17. Dynastie zugetheilt hat, und dass sie 
zu grossem Theil in die 16. hinaufreichten; in der 16. habe 
er sie aber nicht erwähnt, weil sie nicht der ganzen 16. von 
518 Jahren parallel liefen, sondern nur einem Theile, und weil 
er die 16. als ein gegebenes Ganzes nicht trennen konnte, 
um mittelst einer Trennung die Parthie, welcher Diospoliten 
gleich liefen, von der übrigen voraufgehenden gesondert, zu
sammen mit den Diospoliten anzugeben: wofür vielleicht auch 
das im Manetho Vorliegende keine hinlängliche Auskunft an 
die Hand gab. So würde sich die Zeit der Obergewalt der 
Hirten, ihr AlyvnroVj bedeutend verkürzen,
und Africanus mit dem Josephischen Manetho leicht in 
Uebereinstimmung zu bringen seyn, wie folgende Darstel
lung zeigt:

40*
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15. Dynastie, Herrschaft der Hirten 284 J. Hirten allein 284 J.
16. Dynastie,Herrsch. andererHirten 518 -

und zwar der Hirten allein 227 J............ Hirten allein 227 - 
in Summe 511 J.

mit Diospolitischen Koni- Diospoliten
gen gleichzeitig . . . . . 291 - .... und Hirten 291 J. 

in Summe 518 J.
17. Dynastie, andere Hirten u. Diospoliten

Diospoliten nebeneinander 151 J............ und Hirten 151- 
in Summe 442 J.

Wer einwenden wollte, hierdurch setzten wir einen Kriegs
zustand von 442 Jahren, würde sehr unrecht thun. Es be
stand eine Trennung des Reiches in zwei Theile, deren einer, 
das Hirtenreich, wie ein Raubstaat zu betrachten ist, der viel
leicht einen Stützpunkt im Osten hatte; in dem schwerzu
gänglichen Delta, durch Gewässer und Sümpfe und Refesti- 
gungcn geschützt, widerstanden die Hirten den Thebäern, und 
es ist nicht an fortdauernden Krieg, sondern an häufige Re- 
fehdungen und Raubzüge zu denken, bis es der Thehäischen 
Dynastie gelang die Hirten gänzlich zu entfernen. Ob hier
mit die Einfälle der Vertriebenen beendigt waren, ist noch 
eine andere Frage; sie konnten auch während der 18. und 
19. Dynastie Aegypten noch beunruhigen, wie namentlich Me- 
nephtha I. nach Tomlinson’s Erklärung der Inschriften des Fla- 
minischen Obeliskes sie gedrängt haben soll.')

Gegen den Vorzug, welchen wir dem Africanus geben, 
scheint bedeutend zu sprechen, dass Rosellini die Denkmä
ler nur mit der 15., 16. und 17. Eusebischen Dynastie in 
Uebereinstimmung findet, nicht aber mit der gleichnamigen 
Africanischen, wie bereits bei den einzelnen Dynastien be
merkt ist; obwohl er die 17. Eusebische nach Josephus um
formt und ihr eine Thebäische gleichlaufend setzt. Um ent
scheiden zu können, ob er seine Rehauptungen erwiesen habe 
oder nicht, müssen wir einen gedrängten Ueberblick seiner

*) Transactions of lhe Royal Society of Literature, second se- 
ries, Bd. I. (1843. 8.) S. 186.
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Entwickelung gelten, so weit es zu unserem Zwecke gehört. 
Die Tafel von Abydos') enthält in den zwei obern unvoll
ständigen Reihen die Titelschilder von Königen in der un
mittelbaren Folge der letztem, wie vorausgesetzt wird; die 
dritte Reihe wird durch die Titel- und Namenschilder Ram
ses des Grossen, aus der 18. Dynastie, gefüllt, und unter die
sem ist das Denkmal gefertigt worden; seine Vorgänger sol
len darnach zu seinen Gunsten flehen. Die Anzahl der Schil
der in den zwei obern Reihen war 52; mit N. 41 beginnt, 
der Untersuchung gemäss, die 18. Dynastie: die 40 ersten 
Schilder gehören also andern, natürlich bloss Diospolitischen 
Vorgängern an, und hiervon theilt Rosellini der 17. Dynastie 
sechs (N. 35—40), der 16. Dynastie fünf (N. 30 — 34), die 
übrigen 29 aber der 15. Dynastie zu, welche nach Eusebios 
Diospolitisch ist und 250 Jahre umfasst, ohne Angabe der 
Anzahl der Könige. Ueber diese Dynastie könne man in der 
Tafel von Abydos nicht hinausgehen, da die vorhergehende 
Dynastie, die 14. Xoitisch sei. Die Africanische Ueberlie- 
ferung, wonach die 15. eine Hirtendynastie sei, werde durch 
das doppelte Zeugniss des Eusebios und des Josephus wi
derlegt, und die Erzählung der letztem durch gleichzeitige 
Denkmäler vollkommen bestätigt. Die 16. Dynastie hat bei 
Eusebios fünf Thebäische Könige mit 190 Jahren, aber ohne 
Nennung der Herrscher: auf die zwei letzten derselben müss
ten die Schilder N. 33 und 34 der Abydenischen Tafel be
zogen werden: aus der Vergleichung einer Reihe von vier 
Pharaonen in den Gräbern von Beni-hassan (bei dem alten 
~7t£og ^oTtpidoq, wie angenommen wird, unweit Antinoe), 
und vorzüglich in dem eines Kriegsobersten, ergiebt sich, 
dass die genannten zwei Titelschilder die des Osortasen 1. 
und des Amenemhö 1. sind. Beiläufig bemerke ich, dass 
Amenemhä I. auch in dem hieratischen Kanon erscheint, 
jedoch nur sein Vorname. Osortasen 1. hat nach einem Denk
mal mindestens 43 Jahre geherrscht (ich setze aus einem an-

s) Rosellini Mon. stör. Bd. I. S. 149 ff. vergl. Ideler Hermap.
S. 227 ff.
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dern Denkmal') hinzu, mindestens 44 Jahre), und er hatte 
eine ausgedehnte Herrschaft; diese reichte nach Nubien hin
ein und er hatte Völker des innern Asiens bezwungen; er 
herrschte aber auch nicht allein in der Gegend von Antinoe, 
sondern weit herab, da die Obelisken bei Krokodilopolis im 
Fayum und zu Heliopolis Denkmäler von ihm sind. Auch 
sein Vater Aian oder Oan (oder von ähnlichem Namen) 
war König.2) Amenemh^ 1. ist nach Rosellini nothwendig 
der letzte König der 16. Dynastie, also der Timaos des Jo- 
sephischen Manetho oder Koncharis des Synkell, nach wel
chem ihm Rosellini sechs Regierungsjahre giebt; und folglich 
ist Osortasen I. der Amesses des Eusebios. Im Vertrauen 
auf die Manethonische Stelle bei Josephus giebt Rosellini fer
ner der 17. Dynastie 260 Jahre und sechs Diospolitische Kö
nige, wie bei Josephus sechs Hirtenkönige angeführt sind; 
es sind, wie gesagt, diejenigen, deren Titelschilder N. 35 bis 
40 der Abydenischen Tafel Vorkommen. Der erste derselben 
ist in den Gräbern von Reni-Hassan Amenemhe genannt, 
ist also Amenemhä H. erwiesenermaassen der Sohn Ame- 
nemh6 des I.3) Bosellini giebt ihm keine bestimmte Regie
rungszeit; Leemans l) erwähnt aber sein 27. Jahr aus einem 
Denkmal, wo ich jedoch das 28. finde; Champollion *) führt 
das 29., Wilkinson6) das 37. desselben an: doch will ich dies 
nicht berücksichtigen, sondern die von Champollion angege
bene Zahl anrechnen. Der zweite ist Osortasen 11. erweis
lich der Sohn des Amenemhe II.’) Auch diesem weist Ro
sellini keine bestimmte Regierungszeit an; Lepsius hat sein 
6 Jahr gefunden. Der dritte ist Osortasen HL, dessen 
14. Jahr Rosellini anführt; Champollion •) kannte sein 19. 
Passalacqua 9) hat aus einer hier befindlichen Stele sein 26. 

») Bei Leemans, Lettre ä Mr. Salvolini, sur les monumens Egyp
tiens, portant des legendes royales, S. 36. 2) Rosellini Bd. HI.
Thl. I. S. 20 ff. vergl. Ideler Herm. S. 228 f. 3) Rosellini Bd. I.
S. 188 f. *) A. a. 0. S. 39. vergl. Taf. V. N. 46. s) Bei Biot,
Rech, sur l’annee vague des Eg. S. 162. 6) Topography ofThe-
bes S. 5ö9. ’) Rosellini Bd. I. S. 188 ff. 8) A. a. 0. 9) Spe-
nersche Berl. Nachrichten vom J. 1838. N. 96.
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angemerkt. Dieser König wurde auch spater noch vorzüg
lich geehrt, besonders häufig kommt sein Name in Nubien 
vor.1) Der vierte ist Amenemh6 III.2) mit dem Vornamen 
Rdantmö, dessen 44. Jahr erwähnt wird. Sein Vorname kommt, 
um dies beiläufig anzuführen, auch in dem hieratischen Ka
non vor. Der fünfte ist nur nach seinem Vornamen Röme- 
tauo oder Rametaoue bekannt; Rosellini kennt keine Angabe 
über seine Regierungszeit, Champollion3) aber sein 6. Jahr. 
Der sechste, dessen Titelschild N. 40 der Tafel von Abydos 
steht, führte wie Champollion unter den Denkmälern zu Tu
rin fand, den Eigennamen Amosis oder Thuthmosi s (oder 
Thutmosis), indem er doppelt gelesen werden kann und bei
des gleichbedeutend ist; der bei Josephus vorkommende Mis- 
phragmuthosis, der Vater des Vertreibers der Hirten, des 
Stifters der 18. Dynastie, ist für denselben erkannt worden 
(Misphra-Thuthmosis): seltsam, setze ich hinzu, stimmt damit 
überein, dass Synkell öfter und mit Zuversicht, wiewohl schwer
lich aus genügendem Grunde behauptet, der Misphragmutho- 
sis der 18. Dynastie habe auch Amosis geheissen. In den 
Denkmälern findet sich das 22. Jahr desjenigen, der ans Ende 
der 17. Dynastie gesetzt wird. Nach Rosellini und den von 
uns zugefiigten Angaben gestalten sich also diese Dynastien so:

15. Dynastie, Diospoliten, 29 Könige, (250 J. nach Eusebios) 
16. — Diospoliten, 5 — (190 - nach Eusebios)

1..................... . . -

*) Lepsius Preuss, allg. Zeitung 1844, N. 120, wo er Sesur- 
tesen 111. heisst. *) Ueber diesen seinen Namen vergl. Rosel 
lini Bd. III. S. 70. Ideler Hermap. S. 233. auch Rosellini Bd. I. S. 191. 
In der Tafel ebendas. S. 198 ist seine Regierungszeit aus Versehen 
seinem Nachfolger beigelegt. Amenemhö III. kommt sehr oft au 
dem von Lepsius entdeckten Nilmesser bei Semne in Nubien vor, 
und wird von Lepsius für Moeris erklärt; diesem ausgezeichneten 
Gelehrten zufolge hat er 42 Jahre und einige Monathe regiert, was 
vielleicht auf dem hieratischen Kanon beruhen mag und mit der 
Erwähnung seines 44. Jahres unter gewissen Voraussetzungen nicht 
unvereinbar ist. Auf demselben Nilmesscr kommt auch nach Lep
sius’ Mittheilung ein König desselben Zeitalters Scbekatep I. vor. 
•) A. a. 0.
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2..................... . . J.
3. Aian (Oan) . . -
4. Osortasen I. mindestens 44 -
5. Amenemhe 1. (Timaos, 

Koncharis) (6 - nach Synkell)
17. Dynastie, Hirtenkönige, (6 Könige 

nach Josephus) (260 - nach Josephus)
Diospoliten gleich-

zeitig 6 — (260 -)
1. Amenemhä II. mindestens 29 -
2. Osortasen 11. — 6 -
3. Osortasen III. — 26 -
4. Amenemhe III. — 44 -
5. Rßmetauo — 6 -
6. Amos, Thuthmosis

(Misphragmuthosis) — 22 -
Mindeste Summe der sechs Dios- 133 J.

politen der 15. Dynastie
Geben wir auch die unerwiesene Voraussetzung zu, dass die 
Tafel von Abydos durchweg eine zusammenhängende und un
unterbrochene Reihe enthalte, so ist doch die Behauptung, 
diese Reihe stimme mehr mit Eusebios als mit Africanus, 
wie mehreres Andere in Rosellini’s Verfahren höchst auffal
lend. Rosellini setzt die 17. Dynastie als gemeinschaftlich 
den Hirten und Diospoliten, Eusebios hat hier bloss Hirten; 
Eusebios hat nur vier Hirtenkönige, Rosellini setzt aus dem 
Josephischen Manetho sechs; aber dieser von ihm hier be
folgte hat neben diesen Hirten ebensowenig Diospoliten als 
Eusebios; Eusebios lässt seine vier Hirten 103, Rosellini die 
sechs nach Josephus oder dessen Manetho 260 Jahre herr
schen; und indem sich Rosellini an diesen hält, weicht er 
dennoch wieder gerade im wichtigsten und entscheidendsten 
Punkte von ihm ab. Denn nach dem Josephischen Manetho 
liegt ein Zeitraum von mehreren Jahrhunderten zwischen dem 
Ende des letzten jener sechs Hirtenkönige und zwischen dem 
Anfang der 18. Dynastie, wie aus dem Obengesagten her
vorgeht, und vom Anfänge des Timaos bis zum Anfänge der
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18. Dynastie sind weit über 511 Jahre, während Rosellini 
nur 260 Jahre annirnmt. Er setzt seinen Amenemhe I. gleich 
dem Timaos, und dessen Schluss 260 Jahre vor dem Anfang 
der 18. Dynastie, während dieser nach dem Josephischen Ma
netho weit über 511 Jahre vor der 18. Dynastie zu setzen 
war, und macht ihn demnach dem Synkellischen Koncharis 
gleich, welcher als unmittelbarer Vorgänger des Salatis oder 
Silitis freilich nach Synkellischer Rechnung etwa 260, genau 
259 Jahre vor Amos, dem Vertreiber der Hirten oder Grün
der der 18. Dynastie, zu stehen kommt, aber eben darum nicht 
mit Timaos kann gleichgesetzt werden, weil Timaos bei Jo
sephus viel älter ist. Wie kann man so Widersprechendes 
in Eins zusammenziehen? Es liegen hier vielmehr offenbar 
ganz verschiedene Systeme vor, die sich gar nicht vereinigen 
lassen. Ferner soll nun Osortasen I. der Amesses des Euse
bios seyn; ich denke aber oben gezeigt zu haben, dass nach 
der von Eusebios befolgten Liste dieser Amesses (oder Ra- 
messe H.) 29 Jahre herrschte, während Osortasen I. minde
stens 44 Jahre regierte. End woher weiss denn Rosellini, 
dass während in der 17. Dynastie sechs Hirtenkönige regier
ten, gleichzeitig auch sechs Diospolitische herrschten und nicht 
mehr? Als ob nicht in dieser Zeit von 260 Jahren, wie sie 
angenommen wird, weit mehr Diospoliten als Hirten ge
herrscht haben könnten! Und wie schon aus dem Gesagten 
einleuchtet, sind die von Rosellini aus den Denkmälern an
gegebenen sechs unmittelbaren Vorgänger der 18. Dynastie 
gar nicht gleichzeitig den sechs Josephischen Hirtenkönigen, 
sondern letztere sind mehrere Jahrhunderte älter! Aus al
lem diesem erhellt, dass die Annahme, die sechs unmittel
baren Vorgänger der 18. Dynastie, welche Rosellini aus den 
Denkmälern gezogen hat, bildeten die 17. Manethonische Dy
nastie des Eusebios, mit Verbesserung letzterer nach Jose
phus, jeder Begründung entbehrt. Demnach fällt auch die 
Annahme weg, dass Amenemhe I. der letzte König der 16. 
Dynastie sei; denn sie entbehrt jeglicher Begründung: und 
somit ist die Verlheilung der ersten 34 Könige der Abyde- 

, nischen Tafel unter die 16. und 15. Dynastie gänzlich unbe
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gründet, selbst dann, wenn man annimmt, die 16. Dynastie 
habe nach Eusebios nur fünf, nicht wie ich setze acht Kö
nige gehabt. Die angebliche Uebereinstimmung der Denk
mäler mit Eusebios und mit Josephus ist folglich erschlichen, 
und theils erweislich falsch, theils Täuschung. Weit eher 
stimmt die Tafel von Abydos, unter der Rosellinischen Vor
aussetzung dass ihre Reihe eine ununterbrochene sei, mit 
den Africanischen Dynastien überein. Rei Africanus ist näm
lich die 17. Dynastie, wie sie nach der Voraussetzung seyn 
soll, auch Diospolitisch, und hat nach der überlieferten Les
art 43 Könige; freilich wenn man gewöhnlicher Wahrschein
lichkeit folgt, zu viel für die 151 Jahre derselben, und jn 
ziemlich gewissem Widerspruch mit den Denkmälern, diese 
nach Rosellini’s Ansicht genommen, indem schon die sechs 
Könige unmittelbar vor der 18. Dynastie mindestens 133 Jahre 
umfassen; aber dieser Widerspruch hebt sich, wenn wir eine 
blosse Ungenauigkeit des Africanus oder seines Gewährsman
nes voraussetzend die 43 Könige zu grossem Theil in die 16. 
Dynastie hinaufschieben, der Hypothese gemäss, welche oben 
dargestellt worden. Wie schön passen doch diese 43 Könige 
zu den 40 Schildern der Abydenischen Tafel vor der 18. Dy
nastie! Dass drei Schilder weniger da sind, dürfte gar nicht 
befremden; denn die 18. Dynastie beweist, dass einer und 
der andere der Herrscher in den Reihen der Denkmäler aus
gelassen wurde. Dass wir auf diese Weise den drei letzten 
Jahrhunderten der 16. Africanischen Dynastie auch Diospo- 
liten zuschreiben, von denen hier bei Africanus nichts steht, 
kann wenigstens der nicht geltend machen, welcher ganz 
ebenso der 17. Eusebischen Diospoliten giebt, wovon weder 
bei Eusebios noch bei der Reihe des Josephus, die man da
mit zusammengebracht hat, irgend etwas steht. Osortasen I. 
der erweislich ganz Aegypten bis an das Delta beherrschte, 
würde hiernach etwa in das Ende der 16. Africanischen Dy
nastie fallen und von der Zeit an die Hirten nur das Delta 
inne gehabt haben, ohngefähr wie Lctronne1) annahm, nur 

l) Bei Ideter, Herrnap. Anhang S. 48.
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dass er noch länger, als diese Hypothese nöthigen würde, 
nämlich 261 Jahre, die Hirten im Delta herrschen lässt. Also 
selbst unter der Rosellinischen Voraussetzung, die Reihe der 
Abydenischen Tafel sei eine ununterbrochene (etwa mit Aus
nahme eines und des andern Herrschers, der grundsatzmäs
sig ausgelassen wurde), stimmt sie eher mit Africanus als mit 
Eusebios. Aber auch diese Voraussetzung ist höchst unsicher. 
Dies kann man schon aus dem sehen, was ich zur ersten 
Dynastie angemerkt habe.1) Aber Lepsius*) hat sogar erklärt, 
er spalte die Abydenische Tafel, und setze jene Könige mit 
Namen Sesurtesen (gemeinhin Osortasen) und Amenemh6 in 
eine viel ältere Zeit, und zwar in die 12. Dynastie. Hierzu 
hat er ohne Zweifel gute Gründe aus den grossen Hülfsmit- 
teln, welche ihm zu Gebote stehen; und ist es richtig, so 
verschwindet die ganze Frage, ob in der 15. 16. und 17. Dy
nastie Africanus oder Eusebios mit der Tafel von Abydos mehr 
in Einklang seien. Leber die Hirtenkönige geben übrigens 
die auf uns gekommenen Denkmäler Aegyptens, so weit sie 
Rosellini kannte, durchaus keine Auskunft: was aus begreif
lichen Ursachen gar nicht zu verwundern ist. Indessen will 
Prisse3) auf den Hausteinen, aus welchen die Propylen zu 
Karnak gebaut worden sind, Rildwerke und Namen von Hir
tenkönigen gefunden haben, die erst ans Licht gekommen, 
nachdem diese Propylen niedergerissen worden, weil jene 
Steine von den spätem Königen aus den zerstörten Denk
mälern der Hirtenkönige zu neuen Bauten verwandt waren: / 
und in den Ruinen von El Teil fand Perring4) ähnliche Denk
mäler, die den Hirtenkönigen zugeschrieben werden: nament
lich glaubt man die Namen der drei ersten Hirtenkönige an 
diesen Orten gefunden zu haben,5) und einen eigentümlichen , 
Sonnendienst dieser Herrscher.

‘) Vergl. Ideler, Hermap S. 228. obwohl dieser, um nicht mehr 
zu sagen, sehr unentschieden darüber spricht. *) Allg. Preuss. 
Zeitung 1844. N. 40 Beilage. ’) Remarks on the ancient materials 
of the Propyla at Karnak, in den Transactions of the Royal Society of 
Literature, second series, Bd.I. (1843.8.) S. 76—92. 4) On some frag- 
ments from the ruins of a temple at El Teil, ebendas. S. 140 ff. *) 5.
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Zur achtzehnten Dynastie.
Bei dieser Dynastie finden die grössten Verwickelungen 

und Widersprüche statt. Zuerst betrachte ich das, was Jose
phus darüber überliefert hat, dann alles Eusebische; drittens 
werde ich die Äfricanischen Angaben mit jenen vergleichen, 
sodann das Nöthigste von den Ergebnissen der Denkmäler 
beibringen und zuletzt diejenigen Bemerkungen über die ein
zelnen Regierungen oder Herrscher hinzufügen, welche mir 
ausserdem erforderlich scheinen: alles in möglichster Ge
drängtheit.

I. Josephus, dessen Liste von Rosellini') und Ideler 
d. J.*) als die sicherste angesehen wird, erzählt im ersten 
Buche gegen Apion dasjenige, was aus ihm zur 15. und 17. 
Dynastie von uns berichtet worden, theils aus dem zweiten 
Buche der Aegyptischen Geschichten des Manetho Auszüge 
liefernd, theils aus einem andern Buche derselben Aegypti
schen Geschichten. Nachdem er aus dem letztem bloss die 
Erklärung des Namens Hyksos als „gefangener Hirten“ an
geführt und besprochen hat, sagt er, er wolle die Worte des 
Manetho hersetzen darüber, wie sich die Sache in Rücksicht 
der Ordnung der Zeiten verhalte,3) und giebt dann die Worte 
des Manetho selbst hierüber. Tethmosis, der das Volk der 
Hirten aus Aegypten verjagt, habe nämlich nach dessen Aus
zug noch 25 Jahre 4 Monathe regiert; dann nennt er dessen 
Nachfolger bis auf Sethosis. Jener Tethmosis ist anerkannt 
der erste der 18. Sethosis der erste der 19. Dynastie. Ich 
gebe nun diese Reihe mit Ausschluss des Sethosis oder Se- 
thos, einmal nach dem Griechischen Text des Josephus, und 
ausserdem nach der Armenischen Eebersetzung des Eusebios,4) 

Perring S. 144 f. Unter dein ersten, Saites, versteht er den Schäl 
des Prisse, den letzterer anders ausdeutete; auch dessen Grab hat 
man in dem westlichen Thal bei Theben gefunden, und zwar mit 
absichtlichen Zerstörungen. Der zweite wird von Prisse Amönoph, 
Anön, Beön, von Perring Beön, Buön, Anon oder Byon genannt 
(mit Bezug auf Manetho); des dritten vollständiger Name ist nach 
Prisse Aten-re (oder ra) Bakhan (oder Baschan), allerdings sehr ähn
lich dem IIa.xvdv. *) Bd. I. S. 201 f. J) Hermap. S. 234. *) Cap. 
15. zu Anfang. 4) Bd. I. S. 230 ff.
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der diese Stelle in das erste Buch des Chronikons übertra
gen hatte. Es regieren nämlich

nach dem Griechischen Text:
1. Ts&pwlu;.......................... 25 Jahre 4 Monathe
2. XsßQwv sein Sohn . . . 13 —
3. .......................... 20 — 7 —
4. seine Schwester 21 — 9 —
5. ihr Sohn . . . 12 — 9 —
6. M^qap,ov9"(ü(Su; sein Sohn 25 — 10 —
7. sein Sohn . . . 9 — 8 —
8. tdptrMCßig sein Sohn . . 30 - 10 —
9. Iß^og sein Sohn .... 36 — 5 —

10. seine Tochter . 12 — 1 —
11. (Pa&MTig ihr Bruder . . 9 — — ——
12. sein Sohn . . 12 — 5 —
13. L^xfixXW^ sein Sohn . . 12 — 3 —
14. vAqpai<; sein Sohn . . . 4 — 1 —
15. ^PapedOTiq se,n Sohn . . 1 — 4 —
16. ^AqpedO'riqMiapovv sein Sohn 66 — o __
17. ^psrM(f>tg sein Sohn . . 19 — 6 —

nach der Armenischen Uebersetzung:
1. Sethmosis.......................... 25 Jahre 4 Monathe
2. Chcbron sein Sohn . . . 13 — ■“
3. Amenophis.......................... 20 — 7 —
4. Amenses seine Schwester 21 — 9 —
5. Mephres ihr Sohn . . . 12 — — ——,

6. Mephrathmuthoses sein Sohn 25 — 9 —
7. Thmothosis sein Sohn . . 9 — 8 —
8. Amenophis sein Sohn . . 30 — 10 —
9. Orus sein Sohn .... 38 — 7 —

10. Cencheres seine Tochter . 12 — 1 —
11. Athoyis ihr Bruder . . . 9 — _ —
12. Cencheres sein Sohn . . 12 — 5 —
13. Achencheres sein Sohn , 12 — 3 —
14. Armais sein Sohn . . . 4 — 1 —
15. Ramesses Miamun sein Sohn 66 — o _
16. Amenophis sein Sohn , . 19 — 6 —
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Aus beiden Texten ergiebt sieb eine und dieselbe Summe von 
333 Jahren, obgleich die einzelnen Ansätze keinesweges völ
lig gleich sind; denn im Armenischen Text fehlt der 15. Kö
nig des Griechischen Textes, Ramcsses, den auch Africanus 
hat, ganz, und es gehen dadurch gegen den Griechischen 1 
Jahr und 4 Monathe ab; der fünfte, Mephres, hat im Arme
nischen 9 Monathe weniger, der sechste, Mephrathmuthosis, 
einen Monath weniger; im Ganzen sind also im Armenischen 
2 Jahre 2 Monathe vermöge dieser Verschiedenheiten weni
ger, und diese sind dem Orus zugelegt, welcher 38 Jahre 7 
Monathe statt 36 Jahre und 5 Monathe hat. Dies kann schwer
lich zufällig seyn: vielmehr scheint aus einer von dem Jose- 
phischen Texte abweichenden Recension des Manetho auch 
des Josephus Text verändert worden zu seyn; Eusebios aber 
hatte den vor sich, welcher in der Armenischen Leberselzung 
wiedergegeben ist. Die Gleichheit der Summe in beiden Tex
ten des Josephus ist um so merkwürdiger, als Josephus sel
ber sich auf sonderbare Weise verrechnet. Josephus setzt 
nämlich den Auszug der Hirten als den Auszug der Juden, 
und unter Sethosis, dem ersten König der 19. Dynastie, die 
Flucht des Armai's-Danaos nach Griechenland, und zwar letz
tere geraume Zeit (%pdrov ixavov ysyovÖTog) nach dein Re
gierungsantritt des Sethosis, nachdem Armais die von Setho
sis ihm gegebene Gewalt in Aegypten gemissbraucht hatte; 
diese geraume Zeit kann aber nach der Natur der Verhält
nisse, die ich nicht weiter erwägen will, doch nur auf we
nige Jahre angeschlagen werden, und dennoch rechnet Jose
phus vom Auszug der Juden bis zu Danaos’ Flucht 393 Jahre, 
und zwar nach Maassgabe der in obiger Liste verzeichneten 
Zeiten («x Taiv stmv tov xqovov avZZoyi&&evvo<;).')

*) A. a. 0. 1,15. Auch Eusebios Praep. evang. X, 13 las in die
ser Stelle 393 Jahre, die auch in der Armenischen Uebersetzung 
des Chronikons stehen. Bei Theophilos an Autolyk. III, 21. S. 132 in 
der Ausgabe von Gallandi (Bibliotheca veterum patrum Bd. II. Ve
net. 1766) steht jetzt auch 393, aber die urkundliche jedoch sicher 
falsche Lesart ist 313. Was Marsham Chronic. can. S. 319. Rask S. 58. 
J. Ch. C. Hofmann S. 406 der oben (Abschn. III, 4) angeführten Schrift 
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Offenbar hat er sich um 60 Jahre verrechnet; die Zwischen
zeit zwischen dem Regierungsantritt des Sethos und der Flucht 
des Danaos hat er gar nicht in Anschlag gebracht, und sich 
nur in der Zusammenzählung der Könige von Tethmosis bis 
Amenophis geirrt. Dass es so sei, erhellt aus einer spätem 
Stelle,1) wo er von Tethmosis bis vor Sethos dieselben 393 Jahre 
angiebt, und <59 Regierungsjahre des Sethos nach Vertreibung 
des Armais und 66 des Rampses zuzählend <518 findet (393 
+ <59 + 66 = 518). Dass in dieser Stelle so gesprochen ist, 
als ob Sethos 59 Jahre von der Flucht des Armais an regiert 
habe, ist eine Ungenauigkeit; unstreitig ist diese Zahl die Zahl 
seiner ganzen Regierung. Endlich wiederholt Josephus auch 
im zweiten Buche gegen Apion*)  die Zahl von 393 Jahren 
als Zwischenzeit zwischen dem Auszug der Juden und der 
Flucht des Danaos. Ungeachtet der von Josephus gesetzten 
Summe von 393 Jahren bleibt es sicher, dass die Summe der 
Josephischen 18. Dynastie nur 333 sei. Da Eusebios unmit
telbar vor Arma’is noch einen Cherres mit 15 Regierungsjah
ren hat, so will Rask3) diesen einschieben, der allerdings 
wegen der Aehnlichkeit des Namens mit dem vorhergehenden 
leicht hatte ausfallen können, und will dadurch die Summe 
auf die Eusebische von 348 Jahren bringen; indess hat auch 
Africanus diesen Cherres nicht, und es ist nicht nöthig, dass 
die Josephische Summe mit der Eusebischen übereinstimme, 
um so weniger als ja die Liste des Josephus von der Euse
bischen auch so noch abweichend bleibt.

*) S, 48. •) Hermap. Anhang S. 47.

Ideler d. J.4) giebt einen besondern Kanon der 18. Dy
nastie aus dem dritten Buche des Theophilos von Antiochien 
an Autolykos. Dieser lebte vor Africanus, im Zeitalter der 
Antonine. Der aus ihm gezogene sogenannte Kanon weicht 
bedeutend von den übrigen ab. Ideler hat ihn aus der Ox
forder Ausgabe des Joh. Fell vom J. 1684 gezogen, bei wel-

über diesen Gegenstand gesagt haben, übergehe ich. Des-Vignoles 
Bd. I. S. 597 hat die Jahrzahl 393 ohne Weiteres als richtig ange
nommen. •) A. a. 0. 1,26. wo zu lesen: and de toviov tmv peea^d 
ßaaiMaiv statt and de tovtmv pera^v nSv ßaGilew. ’) Cap. 2. 
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cher eine Bodleyische Handschrift gebraucht ist; aber es ist 
in der Stelle, von welcher die Rede, keine einzige Lesart aus 
dieser Handschrift angemerkt, sondern es sind viele Aende- 
rungen ohne Angabe der Quelle, äusser dem Josephus, ge
macht. Diese Ausgabe ist ganz aus dem Spiele zu lassen. In 
der von Joh. Christoph Wolf besorgten Ausgabe vom J. 1724 
ist nämlich jene Bodleyische Handschrift verglichen, und man 
sieht daraus, dass alle jene Aenderungen von Fell selber mit 
heilloser Willkühr und Unverstand gemacht sind, die Hand
schrift aber im Ganzen genommen den alten Text enthält, 
mit wenigen, jedoch sehr' in Betracht kommenden Abwei
chungen. Wolf hat noch eine von Lud. Küster ihm mitge- 
theilte unvollständige Vergleichung einer Pariser Handschrift 
benutzt, die einiges Neue giebt; übrigens ist sein Text so 
unbrauchbar als der Oxforder, durch welchen er sich hat täu
schen lassen. Der alte Text, jedoch nicht ganz ohne Aende- 
rung, ist in der Morellischen Ausgabe vom J. 1615, beim Ju
stinus Martyr, zu finden; um aber an die Quelle zu kommen, 
musste auf die erste Ausgabe, die Züricher des Conr. Gesner 
vom J. 1546, zurückgegangen werden, deren Lesarten Gal- 
landi in der Ausgabe vom J. 1766 mit Recht meistens be
folgt hat. Indem ich die erste Ausgabe benutzte, habe ich 
gefunden, dass der Kanon des Theophilos kein anderer als 
der gemeine Josephische ist, nur durch Verderbungen und 
Auslassungen entstellt; Theophilos hat die ganze Stelle aus 
dem Josephus entlehnt, wie seine ganze Darstellung auch im 
Folgenden zeigt; aber er beliebt erst weit später ihn als Ge
währsmann zu nennen.1) In der ersten Ausgabe steht Fol
gendes2): 6 de pMGi^g ödq/q&ag vovg lovdaiovg_, d>g scf &ijpty 
siQqxtvaij sxßsßXqpsvovg dno rqg alyvmov ino ßaGtkecng 
(f/agad); ov Tovvopa paG^g^ ög (patiiv^ psra sxßok^v tov 
Zaov sßaGiXfV&su svy elxoGinevTSj xal p^vag öj wg v^Q^vai 
payca&cog. xal psta tovtov x^ß^MV s'tij ty. psia de tovtov 
apsvwpig svq Xj p^vag tmi, psra de toitov ade2yi) av-

*) in, 23. S. 134. Gall. 2) S. 207 f. bei Morell S. 129 ff. bei
Fell S. 245 ff. bei Wolf III, 19. S. 342 ff. bei Gailandi III, 20. S. 131.
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^ov dpea(f7] ery xa, pqva a. peva de ravT^v pipp^g st^ iß, 
p^vag t9-, peia de tovtov p^Qappov&wOig, stij x, pijvag i. 
xal perd tovtov TV&ptoö'HQ &W] &, p^vag xal perd tovtov 
dapipevdcpig STtj X, p^vag i. perd de tovtov optog STq Xe, 
p^vag ttsvts. tovtow de ^vydTip) siq t, p^vag /. perd de 
TavT^v pegye^g, ery iß, pqvag y. tov de dopaiq ecrj X pijVa 
ct. perd de tovtov pe(PVqg piappov evi] g. xal perd tovtov 
QapevG^g evtavTov p^vag d, xal p^vag ß. xal perd tovtov 
dpevacpig ery i&, p^vag g. tov de ■^oioaog xal yapsO&qg svy 
t. ovg (paoiv e&x/qxevai TtoMqv dvvapiv inmxqg xal nagd- 
ra^tv vavnx^g perd Tovg idiovg ygdvovg. oi pev eßqatoi xav 
sxeivo xaiqov TTaqoix^OaVTsg ev t^ alyvnTM, xal xaTadovXw- 
^dvveg vnd ßaöiXsing wc nqoeiQTjTai Te&pwGig, MxoddpijOav 
avTM 7tdXeig d%vqdg Tijv Te nei&d) xal gapet^, xal mv Tig 
£<rriv ^liöno'kig. Um die Einerleiheit dieses sogenannten Ka
nons mit dem Manetho des Josephus nach dem gemeinen 
Texte zu zeigen, betrachte ich kurz die einzelnen Könige 
nach den Namen, wie sie bei Josephus gelesen werden.

1. Te^paPig. Die erste Ausgabe und beide Hand
schriften des Theophilos haben Monp^g im Anfang, aber zu 
Ende der angeführten Stelle steht das richtigere Te&pwöig in 
der ersten Ausgabe, und in der Bodleyischen Handschrift Te&- 
ptocag. Am Rande der letztem steht oben im Anfänge 0u- 
piodig (og. Die Lesart ^padig ist erst von den Herausgebern 
in den Text gebracht, aus Conr. Gesner’s Randbemerkung 
zur ersten Stelle: „äpaoig. vide Eusebium ab initio Chroni- 
corum.“ Der Lateinische Uebersetzer in Morell’s Ausgabe hat 
richtig Tethmosis gesetzt. Uebrigens scheint wd^yTide zu 
lesen oder qv ddqyrfoag, und hernach: dg, (paoi, perd x.t.I. 
Die angegebene Regierungszeil stimmt mit Josephus.

2. Xeßqcov, 3. ".Aperw(ptg sind bei Theophilos wie 
bei Josephus angegeben; auf die Verschiedenheit der Accente 
sehe ich natürlich nicht.

4. Idpeöcrfcj bei Theophilos "‘Apecaii, hat bei Theo
philos gleich viel Jahre wie bei Josephus, aber nur Einen 
Monath statt neun. Dies ist ein blosser Schreibfehler.

5. MqtpQiig. Theophilos stimmt mit Josephus.
Zeitschrift f, Geschichtsw. II. 1844. 41
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6. qapov&wcrig. Der Name ist in Gesner’s Aus
gabe etwas anders; näher an die Schreibart des Josephus 
kommt die Lesart der Pariser Handschrift MqcpQappov&eaiq. 
Statt der Josephischen 25 Jahre 10 Monathe hat Theophilos 
durch Schreibfehler 20 Jahre 10 Monathe.

7. 0p(3aiq_, bei Theophilos was nur ver
schiedene Lesart; die Regierungszeit ist gleich in beiden.

8. ^ApevimpiCj bei Theophilos in Japtpevöipiq verderbt; 
die Regierungszeiten sind in beiden dieselben.

9. Tiqog hat im gemeinen Text des Josephus 36 Jahre 
5 Monathe, in der ersten Ausgabe des Theophilos 35 Jahre 
5 Monathe; die Zahl 2« ist ein Schreibfehler, und die Pariser 
Handschrift hat im Einklang mit Josephus 2?.

10. Axeyx^^ die Tochter des Oros hat bei Josephus 
12 Jahre 1 Monath; statt dessen steht bei Theophilos in der 
ersten Ausgabe tovtwv de -^vyärr^ ery i pijvag y. Statt 
iovtmv haben beide Handschriften richtig tovtov’, der Name 
der Königin fehlt. Es folgt im Theophilos: peva de Tavvqv 
Msqxsq^ evq iß' p^vaq /j ohne dass eine verschiedene Les
art angemerkt wäre. Durch die Aehnlichkeit der Namen und 
Zeiten ist eine Lücke und Verwirrung entstanden. Es muss 
gelesen werden: Tovtov de ^vyaT^o [Axe/x^?l evq <[/?]' ptf- 
vaq [«]. peta de lavirp’ [lPa&wriq ery x)'. peta de tovtov 
Axeyx^Q^Q iß' pqvaq e. pera de tovtov 9Ax]e[y]x[q](Mf 
ery iß' p^vac y. Fell hat statt Mercheres den Athoris aus 
Eusebios oder Synkell gesetzt. Mercheres ist allerdings wohl 
ein Aegyptischer Name wie Mencheres,1) aber hierher gehört 
er nicht.

II. (Pa&MTig} 12. 'Axsyx^QUSs 
Siehe zu 10.

14. 'Aq pal q hat bei Josephus 4 Jahre 1 Monath; in 
der ersten Ausgabe des Theophilos st^ 2' p^va a. Die Zif
fer 2 ist verschrieben; die Bodleyischc Handschrift hat rich
tig d', und die Pariser peta de tovtov Aqpät ery d'2); so
dass die vollkommenste (Jebereinstimmung mit Josephus vor-

’) Vergl. oben zur 5. Dyn. *) Bei Wolf S. 345 und 346. 
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handen ist. Auch die Lateinische Lebersetzung bei Morell 
hat schon das Richtige.

15. 'Papeoa^g mit 1 Jahr 4 Monathen, 16. opeaa^g 
Miapovv mit 66 Jahren 2 Monathen bei Josephus. Statt 
dieser steht in der ersten Ausgabe des Theophilos: pera de 
tovtov peoa^g piappov ev^ g. xai perd tovtov qapevd^g evi- 
avvov p^vag d, xai p^vag ß- Nichts anderes hat, wie man 
sich aus Wolf zusammensuchen kann, die Bodleyische Hand
schrift. Jeder sieht leicht, dass pqvag d mit xai p^vag ß 
nicht zusammengehört, sondern eines von beiden hier weg
genommen oder irgend eine andere Stellung der falsch zu
sammengekommenen Wörter gemacht werden muss; daher 
Gallandi geschrieben hat: pera de tovtov Msfi&qg Miappov 
STTj cf *ai pyvac ß'. xai pevd tovtov ' Papeü&qg eviaVTov pij- 
vag d. Er hat sich aber hierin vergriffen; statt dass xai p^- 
vag ß oben hinauf gesetzt wurde, musste das ganze „peTa 
de tovtov peö&qg piappov i-t^ g“ hinter p^vag d gesetzt 
werden; ein Abschreiber hatte es hier ausgelassen, und an 
den Rand geschrieben, der folgende hatte es dann an falscher 
Stelle in den Text gerückt. Ist man so weit, so findet sich 
bald, dass statt M.eti&qg zu schreiben sei '.AQpecs&qg und statt 
der Ziffer g die Ziffer ^g. So entsteht die mit Josephus über
einstimmende Lesart: xai perd tovtov 'Papevtiqg (‘Papeddijg) 
sviavvöv p^vag d'. peTa de tovtov ^A^peOd^g Miappov evij 
[g]c xai pijvag ß'. Miapov ist eine verschiedene Lesart im 
Josephus, die aus den Ausgaben bekannt ist, statt Miapovv.

17. 'Apevwtpig. Theophilos stimmt mit Josephus.
Im Folgenden stimmen die Handschriften ebenfalls mit der 
ersten Ausgabe überein, und öv statt ovg vor (faaiv ist nebst 
allem übrigen, was Fell geändert hat, nur wohlgemeinte Fäl
schung ohne handschriftliche Grundlage. Die Erwägung die
ser Worte gehört jedoch nicht hierher.

Kaum haben wir diesen Wust aufgeräumt, so kommt 
uns wieder Synkell in den Weg. Dieser sagt,1) Josephus im 
zweiten (vielmehr im ersten) Buch gegen Apion erzähle von

‘) S. 103 D f. 
41*
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dem Auszuge der Israeliten, dessen Zeit Synkell sodann nach 
seinem eigenen System unter Misphragmuthosis, dem sech
sten König der 18. Dynastie ansetzt; in jener Erzählung habe 
Josephus eine Zeit von 23 Königen und 594 Jahren ausein
andergesetzt, beginnend vom J. d. W. 3477 und endigend mit 
dem J. d. W. 4070, mit Manetho nicht in allen einzelnen Kö
nigszeiten, noch auch in der Gesammtsumme übereinstim
mend: es seien diese 23 Könige aber dieselben Könige wie 
bei Manetho in der 17. 18. und 19. Dynastie, die in einer 
Zeit von 592 Jahren, vom J. d. W. 3475 bis zum J. d. W. 4067, 
aufgefuhrt würden.1) Er folge aber in dieser Parthie mehr 
dem Josephus, und ordne jene Könige vom J. d. W. 3477 bis 
zum J. d. W. 4070. Die 23 Könige des Josephus sind die 
sechs Hirtenkönige desselben, von welchen zur 15. Dynastie 
die Rede war, und die 17 Könige der 18. Dynastie nach dem 
gemeinen Text des Josephus, die Synkell gegen den Sinn der 
Worte bei Josephus unmittelbar auf jene sechs folgen lässt; 
die erstem umfassen bei Josephus 259 Jahre 10 Monathe, 
rund genommen 260 Jahre, die letztem 333 Jahre, zusammen 
593, nicht wie Synkell setzt 594. Man sieht dennoch hieraus, 
dass der Gewährsmann des Synkell (denn er selbst hat, wie 
bei der 15. Dynastie bemerkt worden, den Josephus hier nicht 
vor sich gehabt) die Summe der 18. Dynastie anerkannte, wie 
wir sie gesetzt haben, zu 333 Jahren, und 17 Könige, wie im 
gemeinen Josephischen Text. Dass diese Könige auch in die 
19. Dynastie reichen, ist unwahr; Josephus nennt allerdings 
in der in Rede stehenden Stelle noch den ersten der 19. Dy
nastie, den Sethos mit seinem Rruder; aber er gehört nicht 
mehr zu jenen 23, und seine Regierungszeit ist auch in jener 
Stelle nicht angegeben, sondern erst viel weiter unten.’) Ganz 
unsinnig setzt Synkell ferner den Josephus dem Manetho ent
gegen; Josephus berichtet ja alles dies aus Manetho selbst. 
Wer ist denn aber der Synkellische Manetho? Weder der 
Africanische noch der Eusebische; denn auf keinen von bei-

') S. 104 A. wo statt (pegdpevot richtiger gesagt wäre yeqopf- 
voi$. ’) Gegen Apion I, 26.
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den passt was Synkell sagt; und die Eusebischen Dynastien 
erklärt er ja selbst für verfälscht in einem Theile dieser Reihe, 
und kann sie also nicht für Manethonisch ausgeben. Offen
bar hatte er in diesen Bemerkungen eine für Manethonisch 
geltende Reihe vor sich, über deren wahrscheinlichen Ur
sprung bei der 15. Dynastie die Rede war. Die Zurückfüh
rung der verschiedenen Angaben auf seine Jahre der Welt 
wollen wir ihm nachsehen; aber unbegreiflich ist es, wenn 
er sagt, er berechne die 23 Könige bei Josephus, mehr die
sem folgend vom J. d. W. 3477 bis zum Jahr der Welt 4070, 
da sie vielmehr bei ihm bis zum J. d. W. 4133 herabreichen. 
Was soll man zu einem solchen Schriftsteller sagen? Und wie 
konnte er behaupten, er folge in dieser Parthie mehr dem 
Josephus? Hat er doch sogar statt der sechs Josephischen 
Hirtenkönige sieben mit 259 Jahren, und statt der siebzehn 
Josephischen des gemeinen Textes, die er kurz vorher in der 
Zahl 23 offenbar anerkannt hat, nur 16, welchen er zusam
men 398 Jahre giebt, wie folgt:

1. des Synk. 33. König oder .... 26 J. (nachHand-
. Ts&pwfit; sehr. B, 22

*• — — 34. — Xsßgdiv...................... 13 - nach A)
3. — — 35. — ................15 -
4. — — 36. — ^Ipsvttyg................... 11 -
5. — — 37. — MiGyqaypov&wJiQ 16 -
6. — — 38. — MtOffg^g.................23 -
7• — — 39. — Tov&pwüig.............. 39 -
8. — — 40. — . . • . 34 -
9. — — 41. —  48 -

10. — — 42. — ^xev^sgijc..............25 -
11. — 43. — l4&(ngig...................... 29 -

~ 44. — Xev^sg^g............... 26 -
13. — — 45. — ^^egg^g................ 8 - (ij xai X:
14. — — 46. — \4gpatog- davaög . 9 - bynk.rech-
15. — — 47. — ^Papsaff^g-^iyvriTog - net jedoch
16. — — 48. — ^pevoxfdg oder . . 8 - nur 8)

woraus sich als Summe ergeben 398 Jahre.
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H. Eusebios hat in den Manethonischen Dynastien der 
Ueberschrift zufolge statt der Africaniscben 16 nur 14 Dios
politen hier, sowohl nach der Armenischen Uebersetzung als 
nach dem Synkell, bei welchem diese Zahl zweimal vor- 
kommt1); Scaliger in den Graecis Eusebii bat diese Zahl 
durch Vermuthung in 16 verwandelt, weil er in seiner Hand
schrift des Synkell (A) wirklich 16 Namen fand wie bei Afri
canus; Synkell jedoch hatte nur 14 vor sich, da er ausdrück
lich sagt2): KavravO-a Evösßioc dvo ßaOiÄiiQ TreQitxovipsv, 
was Scaliger dem eben Gesagten nach freilich nicht begrei
fen konnte. Mit dieser Verminderung hängt es nicht zusam
men, dass bei Eusebios die Amensis fehlt, indem diese durch 
einen Cherres ersetzt ist, der vor Armais eingeschoben ist, 
sondern sie rührt daher, dass in der Handschrift des Euse- 
bischen Chronikons, welche dem Synkell vorlag, sowie in 
der, welche der Armenier vor sich hatte, nach der Mitte 
zwei Könige fehlten, die bei Africanus da sind. Die Euse- 
bische Dynastie kann aber nicht in Ordnung gebracht wer
den, wenn man diese zwei Könige nicht einfügt; sie sind 
frühzeitig durch die Aehnlichkeit der Namen und Abspringen 
des Auges eines Schreibers von dem Worte svy in einer frü
hem Zeile auf dasselbe Wort in einer spätem ausgefallen, 
und daher haben der Armenier und Synkell sie nicht vorge
funden: wesshalb man dann in der L'eberschrift 14 statt 16 
gesetzt hat. In der Handschrift A des Synkell, die sonst die 
schlechtere ist, finden sie sich, während sie in B wie beim 
Armenier fehlen; es muss also ein Späterer nach Synkell sie 
hereingesetzt haben, entweder aus dem Kanon des Eusebios 
oder was mir wahrscheinlicher ist aus einer bessern Hand
schrift, die in dem Dynastienverzeichniss selbst das Richtige 
hatte: denn dass der Synkell von einem spätem Gelehrten 
genau erwogen und auch Fehler der Abschriften von diesem 
bemerkbar gemacht wurden, zeigen die beigefügten Scholien.3) 
Damit man deutlicher einsehen könne, dass sich die Sache

’) S. 62 C. 69 C. a) S. 62 C. vergl. Scaliger Animadv. S. 32 b.
*) Wie S. 409. 411. 436. 440. 441. 446 der Bonner Ausgabe, und sonst. 
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so verhalte, setze ich die Lesart beider Handschriften des 
Synkell1) her, und umschliesse das, was in B ausgefallen ist, 
bei A mit Parenthesenzeichen:

B. xatd tovtov Mwvoijg T^g £$
Alyvinov TToqsiag tüp ^lovdaitov ^yijdavo.

A. &' Axevx,^Q^i (svy iß'.
i A&WQig sw] )A'.
ta ig" xava vovtov AlMvGijg x. t. Ä.

Dass dies die Lesart in A sei, erhellt aus Scaliger und Goar. 
Nunmehr setze ich die Eusebische Reihe aus dem so ver
besserten Synkell’) und aus der mit dem unrichtigen Text 
desselben übereinstimmenden Armenischen Uebersetzung her:

ct Apcadig........ 25 J. Amoses................. 25 J.
ft Xeßqwv.........13 - Chebron..............13 -
y Auptvwfftg .... 21 - Amophis..............21 -
d'  12 - Memphres . . . . 12 -
« Mid(pQaypov&(/t)(hg 26 - Myspharmuthosis 26 -
C Tov&pwfJig^ .... 9 - Tuthmosis .... 9 -
t Aptvwqig......31 - Amenophis . . . 31 -

*ÜQog................ 36 - (^ ocMm Orus.....................28 -
ty, 38)

'AxsvxsQtJqg .... 12 - Acencheres . . . 16 -
i A&woig..... 39 - (9)

ia Xsvx^g.........16 -
iß1 Ax^QQ^g......... 8 - Acherres.............. 8 -
iy Xs^^g..................15 - Cherres ................ 15 -
*d Aqpalg (Goar Aq- 5 - Armais, qui et 5 -

ptg) 6 xai davaog Davonus,
i* ^Pa^cdrig d *cci, 68 - Ramesses, qui et 68 -

Afyvnwg Aegyptus,
tg Apevwcpig............ 40 - Amenophis . . . 40 -

öpov svy 348 L Summa anni GCGXLVIII, 348 J. 
Scaliger hat bei Athoris aus richtiger, durch Josephus und 
den Vallarsischen und Armenischen Text des Eusebischen 
Kanons und die Series regum derselben Texte bestätigter

’) S. 72 D. ’) S. 62 C. 69 C. 71 C. 72 D.
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Vermuthung, 9 (&') in Parenthese zugesetzt, und in der Summe 
297 Die Zusammenzählung ergiebt im Griechischen
380, im Armenischen 317 Jahre. Nimmt man bei Oros nach 
der verschiedenen Lesart im Griechischen 38 (wofür im Ar
menischen durch Schreibfehler 28 steht), und bei Athoris die 
richtige Zahl 9, so ergiebt die Zusammenzählung im Griechi
schen ganz richtig 348 Jahre. Auf dieselbe Weise wie im 
Griechischen muss mit Zurechnung des in der Lücke Feh
lenden die Armenische Liste berichtigt werden. Die Aechtheit 
dieser Bestimmungen bestätigt sich auch aus dem Kanon des 
Eusebios und der Series regum, um nicht auf Anderer Listen 
mich zu beziehen, und aus dem sogenannten alten Chronikon.

Der Kanon des Eusebios 
nach Hieronymus (Vallars.

und Seal.):
Ueberschrift: 348 Jahre.

1. Amasis (Scal.Amosis) 25 J.
2. Chebron (Handschr.

Parm. Chebros) . . 13-
3. Amenophis (Scaliger

Amenophes) .... 21 -
4. Mephres ....... 12-
5. Mispharmutosis . . . 26 -

6. Tuthmosis (Scal.Tho- 
mosis)......... 9 -

7. Amenophis .............31 -
8. Orus (Seal. Horus) . 38 -

9. Acencheres (Scaliger
Acenceres) .... 12 -

10. Athoris(Scal.Achoris) 9 - 
(Seal. 7)

11. Chencres (Seal. Cen- 
chres)..........16 -

(Seal. 18) 
Am Ende desselben ist der

hat Folgendes:
nach dem Armenischen: 

Ueberschrift ergänzt aus Hie
ronymus.

Amosis ergänzt aus Hieronym. 
Chebron ergänzt ebendaher.

Amenophes (der Name
aus Hieronymus) . . . 21 J.

Mephres...........................12 -
Mispharmuthosis . ... 26 -

(falsch 46 in der Aufschrift)
Tuthmosis..................... 9 -

Amenophthis.....................31 -
Orus .................................37-

(falsch statt 38)
Achencheres.....................12 -

Athoris........................... 9 -

Chencheres........................ 16-

Auszug des Moses angezeigt.
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12. Acherres ........................... 8J. Acberes............... 8J.
13. Cberres.................................15- Cheres.....................15-
14. Armeus (Seal. Armais) oder Armais oder Da- 

Danaus................. 5 - naus.................. 5 -
15. Remesses oder Aegyptus . 68 - Aegyptus ...............68 -
16. Menophis (Seal. Menophes) 40- Menopbis............ 40 -
Die Zusammenzählung ergiebt 348 J. Die Summe ist 347 J.

oder wenn Orus 38 Jahre erhalt, 348 -
Der Griechische Kanon ist von Scaliger nach Hieronymus 
gemacht.

In der Series regum sind die Angaben diese:
im Hieronymus des in Scaliger’s Hie- im Armenischen

Vallarsius‘): ronymus’): Eusebios3):
in der Ueberschrift 348 J.

1. Amasis ... 25 J. Amosis . . . 25 J. Amosis ... 25 J.
2. Chebron. . . 13 - Chebron . . 13- Chebron . . 13-
3. Ammenophis 21 - Amenophis . 2! - Amenophis . 21 -
4. Mephres ... 12 - Mephres . . 12- Memphres . 12-
5. Mispharmu- Misphragmu- Mispharmu-

tosis .... 26 - thosis ... 26 - thosis . . . 26 -
6. Tuthemosis . 9 - Tuthmosis . 9 - Tuthmosis . 9 -
7. Amenoptes .31- Amenophis. 31- Ammenophis 31 - 
8. Orus..... 38 - Orus .... 38 - Orus . . . . 38 -
9. Acengee . . . 12 - Achencherres 12 - Achencheres 12 4)

10. Athoris ... 9- Achoris ... 7- Athoris ... 9-
11. Chencres . . 16- Cencherres . 18- Chencheres. 16-
12. Acherres . . 8- Acherres . . 8- Acherres . . 8-
13. Cherres ... 15- Cherres . . . 15 - Cherres ... 12-
14. Danaus ... 5- Armais, qui Armais, qui

et Danaus, 5 - et Danaus, 5 -
15. Aegyptus . . 68 - Remesses. . 68- Rameses,qui

et Aegyptus, 68 - 
16. Menophis . . 40- Menophes . 40- Menophis . . 40- 
Die Summe ist 348 Jahre, äusser dass im Armenischen Text 

*) S. 71 ff. *) S. 12.13. 14. 15. ») Bd. II. S. 24 f. 4) In der 
Lateinischen Ueberselzung steht XXXI. aber im Armenischen 12.
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daran drei Jahre fehlen, weil der dreizehnte König Cherres 
nur 12 Jahre statt 15 hat, ohne Zweifel durch Schreibfehler.

III. Die Gesammtsumme des Africanus, 263 Jahre, ist 
zwar bedeutend kleiner als die Josephische von 333 und die 
Eusebische von 348 Jahren; aber im Ganzen genommen hat 
Africanus dennoch eher mehr als weniger Zeit gerechnet. 
Denn Amos ist bei ihm in der 18. Dynastie nicht in Anschlag 
gebracht, noch auch kommt hier bei ihm der vorletzte König 
des Josephus und Eusebios, Armesses oder Ramesses Miamun 
vor; thut man für diese 25 + 66 = 91 Jahre hinzu, so erhalt 
man zusammen 354 Jahre, wovon aber jene 25 + 66 = 91 bei 
Africanus an andern Orten verrechnet waren: worüber an
derwärts, und zwar über jeden der beiden Posten an seiner 
Stelle besonders, von uns gehandelt ist. Giebt man dem drit
ten König Amenophthis bei Africanus, wie es nöthig ist, 21 
Jahre, so bleibt äusser der Weglassung der Jahre der beiden 
vorgenannten Könige (und auch der sechs Monathe dersel
ben) nur noch beim zehnten und eilften König ein bedeu
tender Unterschied zwischen Josephus und Africanus; denn 
die übrigen Ansätze, nämlich bei Africanus die Nummern 
2 — 9 und 12—16, und bei Josephus die Nummern des ge
meinen Textes 2—9,12—15 und 17 geben fast dieselbe Summe, 
dort 221 Jahre, hier 220 Jahre 5 Monathe. No. 10 und 11 ha
ben dagegen allerdings bedeutende Unterschiede, N. 10 näm
lich bei Africanus 32 Jahre, bei Josephus nur 12 Jahre 1 Mo- 
nath, N. 11 dort 6 Jahre, hier 9 Jahre. Diese Abweichungen 
lassen sich nicht vollständig heben; nur ist zu bemerken, dass 
in der Liste des Africanus, wie wir sie im zweiten Abschnitte 
gegeben haben, noch Fehler sind, und ich habe schon oben *) 
die Vermuthung aufgestellt, dass einer der Fehler in N. 11 
(Rhathos oder Rhathotis) falle, und dieser König statt 6 Jahre 
9 zu erhalten habe: so dass die Abweichung zwischen Afri
canus und Josephus vorzüglich in N. 10 (Acherres oder Aken- 
chres, der Tochter des Oros) liegt. Es ist übrigens ganz un- 
nöthig, den Josephus und Africanus in Einklang zu bringen,

') Abschn. III. 1.
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da sie auch in der 15. Dynastie ebensowenig übereinstimmen. 
Wollte man Uebereinstimmung beider hervorbringen, so werde 
ich dazu unten1) den Weg zeigen, ohne ihn zu billigen.

Mit Eusebios sucht Rask2) den Africanus in Rücksicht 
der Gesammtsumme in Uebereinstimmung zu bringen. Er 
geht davon aus, mit Einschluss von 25 Jahren des Amos be
trage die bei Africanus enthaltene Liste einen Zeitraum von 
263 Jahren: dies ist aber geradezu erdichtet; die 263 Jahre 
sind mit Ausschluss des Amos berechnet, da Amos bei Afri
canus keine Jahrzahl hatte. Er rechnet dann den dritten, 
Amenophthis, ganz richtig zu 21 Jahren, den Oros zu 36, die 
zehnte Nummer (Acherres) zu 12 Jahren, beides nach andern 
bekannten Angaben, und erhält so, mit Beibehaltung der übri
gen Ziffern, 263 Jahre. Ferner giebt er dem Rhathos statt 6 
Jahre 9, und gewinnt dadurch 3 Jahre; als ob letztere 9 Jahre 
nicht schon vollständig in den 263 Jahren stecken müssten, 
sobald man sie, wie ich auch thue, statt der 6 setzt: dann 
fügt er den von Africanus ausgelassenen Cherres mit 15, und 
den ebenfalls ausgelassenen Armesses mit 67 Jahren hinzu, 
und erhält so 263 + 3 4- 15 + 67 = 348 Jahre. Dies ist eitel 
Spielerei; denn Africanus und Eusebios stimmen deshalb um 
nichts mehr überein, da, um kleinere Verschiedenheiten zu 
übergehen, die Königin Amensis des Africanus ganz bei Eu
sebios fehlt, und der letzte, Amenophis, bei Africanus nur 19, 
bei Eusebios nicht weniger als 40 Jahre hat.*  Lassen wir 
doch lieber jeden Versuch eine Uebereinstimmung in Anga
ben zu bringen, die vielmehr auf ganz verschiedenen Syste
men beruhen, und betrachten wir bloss den Unterschied. 
Dieser betrug im Ganzen, wie Synkell bemerkt, 85 Jahre; 
ohne zu bedenken, dass in der Summe des Eusebios auch 
Amos begriffen ist, nicht aber in Africanus’ Summe, giebt 
nun Synkell dem Eusebios die Zusetzung dieser 85 Jahre 
schuld,3) und legt ihm überdies zur Last die Amensis des 
Africanus (und des Josephus) ausgelassen zu haben, indem 
er nach der vier ersten Könige und des fünften Misphrag- 

*) Hier zur 18. Dyn. N. V. bei Amos. *) S. 45 ff. ’) S. 73 A.
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muthosis Anführung aus Eusebios Dynastien sagt1): ßacfilet^ 
n^vts avri tmu tov /«o TevaqTou naqadqaptäVj
ov o ^(pQixavog xal ol koinol pspvqvTai; svy xß' avrov sxo- 
XößMOev. Auch Scaliger hat die Abweichungen des Eusebios 
von Africanus in dieser Dynastie gegen die Ehrlichkeit und 
Treue des erstem besonders geltend gemacht, und wird nicht 
müde denselben zu züchtigen. Man begreift jedoch nicht, wie 
Eusebios, wenn er 85 Jahre zusetzen wollte, erst diese 22 
Jahre der Amensis hätte ausmerzen sollen. In den Königs
reihen der Denkmäler fehlt die Amensis ebenfalls, und es ist 
daher kaum zu bezweifeln, dass in irgend einer Redaction 
des Manetho sie ausgelassen war, wahrscheinlich weil irgend 
wer aus ähnlichen Denkmälern eine eigenthümliche von der 
Africanischen abweichende Reihe gebildet hatte. Freilich fehlt 
in diesen Denkmälern auch des Oros Nachfolgerin Akenchres 
(Acherres bei Africanus), die doch Eusebios hat; aber der 
Gewährsmann des Eusebios konnte ja diese anderswoher ein
gefügt haben, wenn er auch die Amensis ausliess. Die grös
sere Richtigkeit der Africanischen Liste gegen Eusebios kann 
man aber auch hier wieder erkennen; denn Amensis ist wohl 
geschichtlich. Uebrigens stimmt Eusebios in den Jahren der 
Nachfolgerin des Oros mit Josephus, weicht aber von Afri
canus ab, der in der überlieferten Lesart 20 Jahre mehr als 
Josephus und Eusebios giebt. Der Rhathos des Africanus 
oder Rhathotis des Josephus heisst bei Eusebios Athoris, wo
für die Lesart Achoris in Scaliger’s Eusebischem Kanon und 
in der entsprechenden Series regum ein Schreibfehler ist; 
mit Athoris stimmt die Lesart Athoyis im Armenischen Text 
der Josephischen Stelle im Eusebischen Chronikon sehr nahe 
zusammen: natürlich kommt dies daher, weil Eusebios in 
der Josephischen Stelle den Namen Athoris statt Rhathotis 
gesetzt hatte, als er jene Stelle in sein Chronikon übertrug. 
Die Regierungszeit dieses Königs ist bei Eusebios in den 
meisten Listen 9 Jahre wie bei Josephus, wo noch über
schüssige Monathe zukommen; Africanus scheint hiernach,

*) S. 71 D. mit leichter Verbesserung. 
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wie schon bemerkt, verbessert werden zu müssen: Scaliger 
hat im Kanon und in der Series regum nur 7 Jahre, und 
giebt dafür dem folgenden statt 16 Jahre 18. Hiernächst ent
sprechen sich folgende zwei Könige:

bei Josephus bei Africanus
iß' ^aeyx^^g 1- Ja^r & Monathe iß' XeßQ^g 12 Jahr«
•f (2—3 — iy' ^%e^g 12 —

bei Eusebios
la Jahre (Seal. a. a. O. 18)
iß' ^x£^^ 8 —

Die Summe beider ist bei allen ziemlich gleich. Aber hier
auf ist bei Eusebios Cherres eingeschoben mit 15 Jahren, wel
cher bei Josephus wie bei Africanus fehlt. Sein Ursprung 
ist nicht nachweisbar; Scaliger1) setzt ihn natürlich auf Eu
sebios’ Rechnung: aber er kann leicht auf älterer Ueberlie- 
ferung beruhen. Hierauf folgt im Eusebios ArmaTs-Danaos, 
der Armais des Josephus und Armeses des Africanus. So
dann kommt bei Eusebios Ramesses-Aegyptos mit 68 Jahren, 
worin offenbar die beiden Könige bei Josephus Ramesses und 
Armesses Miamun mit 1 Jahr 4 Monathen und 66 Jahren 2 
Monathen in eins zusammengezogen sind: was jedoch Euse
bios nicht dürfte selbst gethan haben, wenigstens nicht, in
dem er das Josephische darnach verändert hätte, wenn anders, 
wie ich vermuthet habe, er denjenigen Text vor sich hatte, 
welcher der Armenischen Uebersetzung zu Grunde liegt. Denn 
dieser Text kennt den Ramesses mit 1 Jahr 4 Monathen gar 
nicht, sondern nur den Armesses oder Ramesses Miamun mit 
66 Jahren 2 Monathen. Africanus lässt den letzteren hier ganz 
weg, und hat daher für jene ganze Zeit von 68 Jahren nur 
1 Jahr des Ramesses. Dem letzten König der Dynastie, dem 
Amenophath des Africanus, Amenophis in den Eusebischen 
Dynastien, giebt Eusebios 40 Jahre, während Africanus nur 
19 Jahre, Josephus 19 Jahre 6 Monathe bei ihm anmerken; 
dieser Unterschied ist bedeutend, und ich möchte vermuthen, 
dass ein Vorgänger des Eusebios oder Eusebios selbst gerade

*) Animadv. S. 33 b.
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hier am Schluss der Dynastie zugesetzt habe, weil er in sei
nem System mehr Jahre brauchte als ihm überliefert waren.') 
Im Synkellischen System ist umgekehrt dieser Amenophis auf 
8 Jahre beschränkt worden. Die geringem, leicht zu begrei
fenden Verschiedenheiten zwischen Africanus, Josephus und 
Eusebios übergehe ich mit Vorbedacht.

Wenn der Josephische Manetho gegen Ende der 18. Dy
nastie, äusser dem Ramesses mit 1 Jahr 4 Monathen im Grie
chischen Text, einen Armesses Miamun oder Meiamun mit 
66 Jahren 2 Monathen hat, und Eusebios in den Manetho
nischen Dynastien und sonst den Ramesses-Aegyptos mit 68 
Jahren; so befremdet es sehr, dass Africanus diesen hier gar 
nicht und also gegen jene Schriftsteller gehalten eine Lücke 
von 66 Jahren hat. Dies muss seinen Grund haben; es ist 
nicht glaublich, dass er diesen König, der unstreitig einer 
der bedeutendsten war, gar nicht in seinem Verzeichniss hatte; 
man muss ihn also bei ihm anderwärts suchen. Scaliger1) 
bemerkte mit Recht, die Abweichungen des Josephus und 
Africanus in der 18. Dynastie müssten daher kommen, dass 
sie aus verschiedenen Stellen des Manetho geschöpft hätten; 
jedoch verstehe ich unter verschiedenen Stellen verschiedene 
Redactionen oder interpolirte Recensionen; in diesen war 
jener Ramesses verschiedenen Dynastien zugetheilt. Rei Afri
canus steckt er in der 19. Dynastie. Der Nachfolger des Ame
nophis, des letzten der 18. Dynastie, ist auch bei dem Jose
phischen Manetho, in der Stelle,3) wo die Könige der ge
wöhnlich sogenannten 18. Dynastie aufgeführt sind, Sethosis- 
Ramesses, der seinem Bruder ArmaTs eine Zeitlang die Re
gentschaft überlassen; jener ist in eben der Stelle, angeblich 
nach Manetho, Aegyptos, dieser Danaos. Jener Sethosis-Ra- 
messes-Aegyptos ist nach der von Josephus nicht berücksich
tigten Dynastienabtheilung der erste König der 19. Dynastie. 
Viel weiter unten4) führt Josephus, ohne Zweifel gleichfalls 
aus Manetho an, Sethosis habe 59 Jahre regiert,5) dann sein

‘) Vergl. oben I. 11 und 17. *) Animadv. S. 27 b. ’) Gegen
Apion I, 15. 4) Cap. 26. s) Nicht nach Vertreibung des Armais,
sondern überhaupt; s. oben zu dieser Dynastie N. II. in diesen An
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älterer Sohn Rhampses 66 Jahre. Ich denke letzterer ist der
selbe, der schon einmal in der 18. Dynastie vorkam unter 
dem gleichbedeutenden Namen Ramesses (oder Armesses) und 
mit derselben Regierungszeit: sei es nun, dass er in einer 
und derselben Parthie des Manethonischen Werkes zweimal 
vorkam, weil die Parthie interpolirt war und das erste oder 
das zweite Mal dieselbige Person noch einmal war einge
schoben worden, oder dass die zweite Angabe des Josephus 
aus einer andern Parthie des Mischwerkes entnommen war. 
Africanus aber war auf ein Exemplar getroffen, wo Rames
ses oder Rhampses in der 18. Dynastie fehlte, und bloss in 
der 19. hinter Sethosis oder Sethos stand, und hier führt er 
ihn als Rhapsakes mit 61 Jahren auf. Nun fehlen aber bei 
Africanus zur Summe der 19. Dynastie 5 Jahre, die gerade 
ersetzt werden, wenn man dem Rhapsakes 66 statt 61 giebt, 

für und in der 19. Dynastie des Eusebios steht an 
derselben Stelle Rhampses gleichfalls mit 66 Jahren.*) Hat 
Eusebios dennoch auch in der 18. Dynastie den Ramesses mit 
68 Jahren, so ist dies nach dem bereits über Josephus Be
merkten eben nicht zu verwundern; doch fehlt in den Euse- 
bischen Dynastien des Africanus vierter König Ramesses mit 
60 Jahren, und es scheint, dass man sah, wenn Ramesses 
mit 66 oder 68 Jahren in der 18. Dynastie aufgeführt werde, 
müsse ein Ramesses in der 19. ausgemerzt werden, dass man 
sich aber durch Gründe, die wir nicht mehr finden können, 
verleitet, in der Person vergriff, und den vierten statt des 
zweiten auswarf. Wenn wir diesen Erwägungen gemäss den 
Ramesses Miamun der 18. Dynastie für einerlei mit des Afri
canus Rhapsakes in der 19. erklären, so entsteht noch die 
Frage, an welcher von beiden Stellen er eigentlich geschicht
lich sei. Schon der Umstand, dass dem Sethosis nach einer 
Regierung von 59 Jahren der ältere oder älteste Sohn nach-

merkungen. *) Synkell hat in seinem Kanon wie Eusebios den 
Ramesses-Aegyptos vor Amenophis dem letzten der 18. Dynastie, 
mit 68 Jahren; S. 41 D aber nennt er denselben, mit derselben Regie
rungszeit, den siebenten der 19. Dynastie. Dies ist entweder durch 
Schreibfehler entstanden oder beruht auf einem Gedachlnissfehler. 
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folgend 66 Jahre regiert haben soll, könnte Bedenken gegen 
die geschichtliche Wahrheit erregen; doch ist dies nicht ent
scheidend, da jener Umstand keine Unmöglichkeit enthält: die 
Denkmäler aber führen unstreitig dahin, der Ramesses, wel
cher 66 Jahre herrschte, habe gegen Ende der 18. Dynastie 
regiert, an der Stelle, wo ihn Josephus und Eusebios haben; 
daher habe ich auch, diese einzige Abweichung von Africa
nus mir erlaubend, den Ramesses so in meinem Manethopi- 
schen Kanon angesetzt, weil es nicht angemessen schien, 
einen offenbaren Irrthum des Africanus in dem Kanon sich 
fortpflanzen zu lassen. Africanus ist hier durch seine Quelle 
irre geleitet worden; von ihm selbst rührt die Versetzung 
gewiss nicht her. Da der Ramesses Miamun als der Aegy- 
ptos der Hellenen von Einigen angesehen wurde, so könnte 
freilich vermuthet werden, Africanus habe ihn versetzt, um 
ihn in die Zeit des Hellenischen Danaos zu bringen; aber es 
ist nicht nachweisbar, dass Africanus sich darauf eingelassen 
habe, welche Aegyptische Könige oder Herrscher unter dem 
Aegyptos und seinem Bruder Danaos zu verstehen seien, da 
er in den Manethonischen Dynastien nirgends etwas darüber 
angezeichnet hat, was er nicht würde unterlassen haben, wenn 
er durch Hellenischen Synchronismus zu einer solchen Ver
änderung wäre bestimmt worden: daher ich auch die Unter
suchung für unnötbig halte, ob etwa Rhapsakes nach den 
Africanischen Angaben mit der Zeit des Danaos überein- 
stimme.1) Uebrigens ist für unsere auf die Berechnung der

») Wer diese Untersuchung anstellen will, muss ausgehen von 
der Africanischen Zeitbestimmung für den Auszug des Moses in 
Vergleich mit Phoroneus, die Abschn. III. 5 entwickelt ist, und dazu 
die Africanische Liste der Argivischen Könige bei dem Barbaras 
benutzen, die jedoch lückenhaft und vielleicht auch in dem Erhal
tenen verderbt ist. Von der Manethonischen Zeitbestimmung für 
Amos darf man nicht ausgehen, weil Africanus von dieser nicht 
ausging. Behält man die Jahrzahlen der Argivischen Könige in dem 
Barbarus bei, und ergänzt den fehlenden Apis, dem gewöhnlich 
35 Jahre gegeben werden, so wird der Anfang des Danaos auf das 
J. vor Chr. 1485 fallen; nimmt man statt der Jahrzahl des Triopas 
66, die verderbt seyn dürfte, die Eusebische 46 (XLVI für LXVI), 
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Manethonischen Zeit im Ganzen bezügliche Untersuchung 
der Irrthum des Africanus ohne Einfluss; denn es ist dafür 
gleichgültig, ob jene 66 Jahre in der 18. oder in der 19. Dy
nastie verrechnet werden. Nur was den König betrifft, unter 
welchem die letzte Hundssternperiode anfing, ist es von Wich- 
f'gkeit, ob jene 66 Jahre der 18. oder der 19. Dynastie an 
den in Rede stehenden Stellen beigelegt werden.

IV. Bei der Vergleichung mit den vorhandenen Denk
mälern aus dieser Dynastie hat Rosellini,') der nächst Cham
pollion, Felix und Wilkinson den' Gegenstand umfassend er
wogen hat, die Josephisch-Manethonische Liste, und zwar 
den gemeinen Text des Josephus zu Grunde gelegt, weil er 
jene für die wirklich Manethonische hielt. Er hat vier Rei
ben von Königschildern, und zwar fast insgesammt Vorna
men- oder Titelschildern, zusammengestellt, die erste von der 
Tafel von Abydos, die zweite von einer Procession im Ra- 
messeion von Theben, die dritte aus Gräbern von Gurnah bei 
Theben, die vierte von einer Procession in dem Gebäude zu 
Medinet-Abu bei Theben. Von der Abydenischen Tafel sind 
hierher gezogen die Schilder N. 41—51 aus der mitllern Reihe, 
nebst der untersten Reihe, die nur auf einen einzigen König 
bezüglich ist; die Reihe der Procession vom Ramesseion be
ginnt früher und läuft dann der Abydenischen parallel; die 
Reihe von Gurnah, von vier Schildern, läuft einem Theile der 
Abydenischen parallel; die Reihe von Medinet-Abu beginnt 
innerhalb der Abydenischen, reicht aber weiter als diese her
unter/ So wird folgende zusammenhängende Reihe gebildet:

A. )
B. > Procession im Ramesseion.
C.

so kommt man auf 1505 vor Chr. Unser Kanon zeigt aber, dass, 
wenn in der 18. Dynastie Ramesses (*Ramses der Grosse) mit 66 
Jahren, wie bei Africanus geschieht, ausgelassen, und mit Africanus 
erst in der 19. Dynastie als Rhapsakes hinter Sethos (wo der Stern 
steht) eingeschoben wird, der Anfang des Ramesses oder Rhapsakes 
nicht über 1341 vor Chr. hinaufsteigt. ’) Bd. 1. S. 199 ff. Bd. II. 
S. 1—65. vergl. Ideler, Hermap. S. 234—260.

Zeitschrift f. Gesehichtsw. II. 1841. 42
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1
2
3
4

6

8. 1
9. I

10. I

Proccssion im Ramesseion, AbydenischcTafel N.41—43.

Procession im Ramesseion, Abydenischc Tafel N 44 
bis 45, Gräber von Gurnah.

Procession im Ramesseion, Abydenischc Tafel N. 47, 
Graber von Gurnah, Procession von Medinet-Abu.

Procession im Ramesseion, Abydenischc Tafel N. 48 
bis 50, Procession von Medinet-Abu.

11 a. Abydenischc Tafel N. 51 (daneben der Eigenname, wel
cher dazu gehört, N. 52). Fehlt in beiden Processionen.

11 b. Procession im Ramesseion, Tafel von Abydos (mit dem 
dazu gehörigen Namenschilde in öfterer Wiederho
lung die ganze untere Reihe füllend; das Namen
schild ist dasselbe wie N. 52), Procession von Me
dinet-Abu.

12 .Ä
13 . |

’ > Proccssion von Medinet-Abu.
14 . |
15 . )

Die Folge von N. 2—10 wird noch durch ein anderes Denk
mal in den Gräbern von Gurnah bestätigt.1) Das Schild A 
ist das des Menes, R eines Unbekannten, C des letzten Kö
nigs der 17. Dynastie Misphragmuthosis, wie angenommen 
wird, N. 15 aber wird als Schild des Sethos, des ersten der 
19. Dynastie genommen, unter welchem die Procession von 
Medinet-Abu gemacht worden; so dass N. 1—14 für die Kö
nige der 18. bleiben. Mit N. 11 b. schliessen die Tafel von 
Abydos und die Procession im Ramesseion, welche hiernach 
unter demselben König gefertigt worden. Als der eigentliche 
Angelpunkt der Untersuchung ist N. 7 zu betrachten, soweit 
es eine Vergleichung mit den Manethonischen Listen gilt. Die 
Eigennamen, welche den Titelschildern N. 1 —14 nach den

*) Rosellini Bd. III, Thl. 1. S. 305 ff.
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Denkmälern dem Rosellini zufolge entsprechen, sind die, welche 
ich hiernächst aufführe.

N. 1. Amenötp, Amenöthph oder Amenophtöp, nach Ro
sellini Amenophis I. der Manethonische Amos, Amosis 
oder Tethmosis. Freilich ist es auffallend, dass gerade der 
Vorgänger dieses Amenophis, Misphragmuthosis, nach dem 
Namenschilde Amosis oder Thutmosis hiess; aber es ist nicht 
zu läugnen, dass manche Aegyptische Könige verschiedene 
Namen hatten, und so konnte Amenophis auch Amosis oder 
Thutmosis heissen, und sein Vater ebenfalls beide letztere Na
men und noch einen andern haben.1) Dieser Amenophis wird 
noch später öfter als eine den Göttern gleich verehrte Per
son dargestcllt.

N. 2. Thutmes (I). Chebros oder Chebron des Ma
netho. In seinem Namenschild ist der Titel Schefre beige
fügt, woraus der Name Chebron entstanden zu seyn scheint.

N. 3. Thutmes (II). Amenophis oder Amenophthis 
des Manetho. In einem Bilde eines der Gräber von Gurnah 
findet sich der erstgeborne Sohn des vorigen, als Prinz, Ame- 
nophtep benannt; dieser ist der Nachfolger des Thutmes L2) 
und wird mit seinem ursprünglichen Namen von Manetho 
genannt, wie er vor seiner Thronbesteigung hiess. Auch auf 
einigen seiner königlichen Namenschilder will Rosellini in 
dem beigefügten Titel das Wort Amenöthph finden, so dass 
er Amenöthph-Thutmes geheissen habe.

Zwischen Thutmes II. und dem folgenden N. 4 fehlt die 
Königin Amense oder Amensi. Dass sie in der Proces- 
sion des Ramesseion und in der Abydenischen Tafel nicht 
vorkommt, kann entweder darin begründet seyn, dass sie ein

*) S. oben zur 17. Dynastie über den Vorgänger Misphragmu
thosis, und über die Gleichheit der Namen Amosis und Thutmosis. 
Synkell S. 63 A sagt richtig: diüivvpoi, yäq xal tqiwvv^oi, noMa- 
%ov TtSr Alyvmtujv ol ßaGifatg ev^vrat. Vergl. Ideler, Hermap. 
S. 295. 2) Ideler Hermap. S. 237 f. spricht so, als ob dieser erst
geborne Sohn des Thutmes I. vor seinem Vater verstorben wäre; 
Rosellini (Bd. I. S. 215 f. vergl. S. 218) sieht es nicht so an. Er kommt 
’n jenem Bilde in dem Grabe zu Gurnah als lebender vor, nicht 
als verstorben.

42*
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Weib ist, oder wie Rosellini meint darin, weil sie, als Schwe
ster des vorigen, diesem collateral ist, und folglich, um dies 
zuzusetzen, keine besondere Generation bildet, sondern erst 
ihr Sohn. Sie hatte zwei Männer, Thutmes (III. bei Rosel
lini) Amonmai, und Amenenthenituöt ‘); der erstere ist 
der Vater des Nachfolgers; die Schilder des letztem hat der 
Nachfolger, der Stiefsohn die des Stiefvaters, mit den eige
nen überdecken lassen, um jene zu vertilgen.

N. 4. Thutmes (IV). Hier steht in den schriftlichen 
Listen MlaacpQig (welcher Form die im Synkellischen Kanon 
um eine Stelle später vorkommende Midtpq'rig nahe liegt), Mt- 

MqcpQqC; Memphres. Diese zum Theil offenbar ver
derbten Formen werden für gleich geachtet mit dem Namen 
Moeris und dem Eratosthenischen MaQ^g 
dem Namen des neunten Thebäischen Königs; auch liegt der 
Name des 28. Thebäers und der des 35. Thebäers
MaQig^ wofür auch Md^g gelesen wird, nahe. Nach Diodor 
sind von Moeris bis zu dem grossen Sesoosis (Ramses III.) 
sieben Geschlechter; dieser Sesoosis ist in dieser Folge N. 
11 b, in der That im siebenten Geschlecht nach Tuthmes IV. 
wenn Akencheres und Rhathos als Geschwister für Ein Ge
schlecht gerechnet werden, und ebenso Ramses II. und III. 
(N. 11 a. b). Man hat daher Thutmes IV. oder Mephres für 
den Moeris erklärt; dies ist jedoch sehr zweifelhaft, und ich 
übergehe jede weitere Erwägung des Zeitalters jenes Moe
ris, der mir übrigens viel älter scheint: vermuthlich werden 
Bunsen und Lepsius über ihn mehr Licht verbreiten, und der 
letztere namentlich hat bereits erklärt, dass er ihn für einen 
weit ältern König halte. Dass aber Thutmes IV. der Mephres 
oder Misphres des Manetho sei, ist nicht zweifelhaft; auf dem 
Lateranischen Obelisk ist in dem Vornamenschilde des Thut
mes IV. der Titel Mere oder Mephrß zugefügt, und auf sei
nen Standarten führt er denselben Namen Mere oder Meri 
(Freund der Sonne). Auch seine Gemahlin heisst Meiphrehi

*) Rosellini Bd. III. Thl. 1. S. 139. ’) Champollion, Lettres au 
Duc de Blacas I. S. 83.
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(Freundin der Sonne). Er scheint einige Zeit auch mit sei
ner Mutter Amense zusammen regiert zu haben,1) nach Lee
mans2) auch mit einer Schwester.

N. 5. Amenöph oder Amenoftep, Amenophis II. des 
Manetho Misphragmuthosis oder Mephramuthosis.

N. 6. Thutmes (V). Tuthmosis oder Thmosis des 
Manetho.

N. 7. Amenöph, Amenophis III. Amenophis des 
Manetho, der nach der Bemerkung bei Africanus und Euse
bios der Memnon oder Phamenoph ist, dessen tönender Ko
loss zu Theben steht. Auf dieser Bildsäule befinden sich die 
Schilder des Amenophis III. und N. 7 ist daher ein sicherer 
Ausgangspunkt für die Erklärung der ganzen Reihe. Sein 27. 
Jahr kommt bei Silsilis vor.3) Er findet sich auch in dem 
hieratischen Kanon.

N. 8. Hör, Horos oder Oros des Manetho.
Zwischen Hör und dem folgenden fehlt in der Reihe, die 

in den Denkmälern dargestellt ist, auf jeden Fall die Nach
folgerin des Hör, seine Tochter, welche bei Josephus Aken- 
chres heisst. Man hält für sie die selten vorkommende Kö
nigin Tmauhmot.4) Der Nachfolger der Akenchres ist nach 
Manetho Rhathos, Rhathotis oder Athoris, ihr Bruder, 
sodass beide nur eine Generation bilden in der Folge der 
Geschlechter.

*) Rosellini Bd. III. Thl. 1. S. 131 f. Ideler a. a. O. S. 239. ’) A.
a. 0. S. 56. 3) Ueber einen altern Bruder des Amenophis III. Amun- 
toönh oder Amuntoönkh, der ebenfalls als König bezeichnet ist, 
dessen Andenken aber Amenophis III. vertilgt habe, s. Leemans a. 
a. O. S. 73 ff. und besonders Wilkinson, On Lord Prudhoe’s two 
granite lions presented by him to the British Museum, in den Trans- 
actions of the Royal Society of Literature, second Series, Bd. I. S. 
52 ff. Hat es damit seine Richtigkeit, so ist er von Manetho ohne 
Zweifel absichtlich übergangen, und unter Amenophis einbegriffen, 
mit dem er eine Zeitlang zusammen regiert haben müsste; doch 
lasse ich dahin gestellt, ob weitere Forschungen das angenommene 
Ergebniss bestätigen oder die Wahrnehmungen, worauf dasselbe ge
gründet worden, auf andere Weise zu erklären vermögen. 4) Vergl. 
äusser Rosellini Ideler a. a. 0. S. 244.
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N. 9. Rßmsesu, Ramses (I. bei Rosellini). Nach der 
Folge der Manethonischen Liste wird für diesen der eben 
genannte Rhathos gehalten. Dieser Ramses I. ist der Vater 
Menephtha’s I. und Grossvater Ramses des II. und III.1)

N. 10. Phthamen oder Amenmen, und mit Umsetzung 
der Theile des ersten Namens Menephtha (L), der Sohn 
Ramses des I. und Vater Ramses des II. und III. Zu Silsilis 
kommt sein 22. Jahr vor. Tomlinson2} findet ihn auf dem 
Flaminischen Obelisk Menephtha-Sethai genannt. Rosellini 
verbindet in ihm die beiden Ak eucheres bei Josephus oder 
den Chebres und Acherres des Africanus, die nach letz
terem 24 Jahre, nach ersterem 24 Jahre 8 Monathe regiert 
haben: worauf denn Armais oder Armesses bei den genann
ten Schriftstellern folgt. Menephtha I. gehört nach den Denk
mälern zu den grössten Königen Aegyptens.

N. 11 a. b. Die beiden Vornamenschilder sind nur da
durch verschieden, dass das zweite einen im ersten fehlen
den Titel zugesetzt enthält: Sotep anre (approbatus a Sole); 
die dazu gehörigen Namenschilder sind sich völlig gleich; sie 
enthalten einen und denselben Namen Amonmai Ramses. 
Ob a und b einen und denselben König bezeichnen oder zwei 
verschiedene, hat zweifelhaft geschienen, und dürfte es un
geachtet der bedeutenden Gründe des Rosellini noch schei
nen; indessen kommt für den Zweck meiner Untersuchung 
darauf im Wesentlichen nichts an. Rosellini nimmt die Kö
nige, welche durch jene zwei Vornamenschilder bezeichnet 
werden, für verschieden, und ich folge seiner hieraus ent
standenen Zählung der Könige mit Namen Ramses. Der erste 
ist ihm Ramses II. bei Manetho Armais, Armesses oder 
Ramesses, der in den schriftlichen Listen nur 4 bis 5 Re
gierungsjahre hat; in einem Denkmale bei Silsilis kommt sein 
14. Jahr vor, ein höheres findet sich bei diesem Schilde nicht. 
Er hatte Siege in Africa und Asien errungen. Es findet sich 
Eine Gemahlin desselben und zwei Söhne, deren älterer Amen-

’) Vergl. Rosellini Bd. I. S. 2G2 f. Anm. und Bd. III. ThI. I. S. 
292 ff. 304 ff. ’) Transactions of the Royal Society of Lileralure, 
second Series, Bd. I. (1813. 8.) S. 177 ff.
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emhi-tcfhbur genannt ist; Rosellini1) nennt diesen den erst- 
gebornen, was jedoch nicht durch das Denkmal bezeugt ist, 
worin er vorkommt.2) Der zweite ist ihm Ramses DI. (der 
Grosse), dessen Ruhm durch die Denkmäler erwiesen wird, 
welche dem Schilde N. 11 b zufolge ihn betreffen; für die
sen nimmt er, bloss auf die Folge der Namen sehend, den 
lo. König in der Griechischen' Josephisch - Manethonischcn 
Liste, Ramesses, welcher nur 1 Jahr 4 Monathe hat, giebt 
ihm aber die Regierungszeit des 16. Josephischen, 66 Jahre 
2 Monathe, indem er eine Vertauschung der Zahlen voraus
setzt. Von dem König, der das zweite Vornamenschild führt, 
kommen die Regierungsjahre vom 2. bis 62.3) vor. Es sind 
zwei Gemahlinnen von ihm bekannt, deren Namen verschie
den von dem der Gemahlin des erstgenannten; sein erstge- 
borner Sohn hat einen andern Namen als der, welchen Ro
sellini als erstgebornen des Ramses II. ansieht, Amen-bi- 
schopschf; in einem Bilde sind im Ganzen 23 Söhne und 9 
Töchter von ihm dargestcllt; Lepsius hat sogar 162 Kinder 
des grossen Ramses abgebildet gefunden, ohne jedoch anzu
geben, ob dabei das zweite Vornamenschild steht. Von dem, 
welcher das erste, und von dem, welcher das zweite Vor- 
aamenschild führt, steht fest, dass er Menephtha’s des I. Sohn 
and Ramses des 1. Enkel war. Das erstere Vornamenschild 
fehlt in den beiden Processionen, sowie in einem dritten Denk
nal von Theben bei Burton4); unter der Voraussetzung, dass 
he Schilder N. 11 a und b verschiedenen Königen gehören, 
erklärt sich die Auslassung ganz gut daraus, dass in diesen 
Denkmälern nur auf die gerade Abstammung Rücksicht ge
nommen wurde und also Ramses III. auf Menephtha I. fol
gen musste mit Auslassung seines Bruders Ramses II. Die 
Einfügung des letztem in der Tafel von Abydos aber erklärt 
sich dadurch, dass in derselben die Vorgänger des Ramses 111. 
aufgeführt sind, welche angerufen werden, um für ihn zu 
beten. Werden aber beide Vornamenschilder auf einen und

*) Bd. I. S. 274. *) S. ebendas. S. 256. 3) Das 62. Jahr na
mentlich in einem Denkmal im Brittischen Museum; s. Tomlinson 
S. 494 der Abschn. 1,8 angel’. Abb. 4) Vergl. Leemans a. a. 0. S. 78. 
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denselben, Ramses den Grossen, bezogen, so würde dieser 
sich selbst anrufen, wie nach Lepsius ') Ramses der Grosse in 
Nubischen Denkmälern sich selbst anbetend dargestellt ist.’) 
Mit Ramses dem Grossen oder einem andern König dieser 
Dynastie scheint der hieratische Kanon zu Turin zu schliessen.

N. 12. Menephtha (II). erweislich Ramses des Grossen 
oder III. dreizehnter Sohn. Man hat in den Denkmälern kein 
höheres Regierungsjahr desselben als das dritte gefunden. 
Rosellini hält ihn für des Griechischen Josephus 16. König, 
und nennt diesen Josephischen sechzehnten König „Armes
se s di Miammo“, als Sohn des Miamun oder des Amon
mai Ramses III. nimmt jedoch, wie zu N. 11 bemerkt wor
den, eine Vertauschung der Regierungszeiten an, sodass die 
Zeit von 1 Jahr 4 Monathen, welche Josephus dem 15. Kö
nig giebt, auf diesen sechzehnten kommen würde.

N. 13. Menephtha (III). Amenophis des Manetho, 
der nach Josephus der Sohn des vorigen oder 16. Josephi
schen ist, und also von Rosellini als Sohn Menephtha’s des 
II. betrachtet wird, worauf freilich auch die Reihenfolge in 
den Denkmälern führt, wenn auch nicht ganz sicher. Zu Sil— 
silis ist sein zweites Jahr gefunden worden.3)

N. 14. Der diesem Titelschild entsprechende Eigenname 
ist nicht sicher entziffert; wir wollen ihn Rh am er re oder 
Remerri nennen.4) Da sein Schild zwischen dem des Me
nephtha III. und dem des ersten Königs der 19. Dynastie, 
wie gesetzt wird, das heisst des Sethos steht, so würde man 
nach der Voraussetzung, es sei in der Procession von Me- 
dinet-Abu der Grundsatz befolgt, die Aufeinanderfolge vom 
Vater auf Sohn in dem Bilde darzustellen, den Rhamerre als 
Mittelglied zwischen den beiden andern anzuschen haben,

*) Allg. Preuss. Zeitung, 1844. N. 120. und in einer spätem 
schriftlichen Miltheilung an mich. a) Ueber die Verschiedenheit 
beider, welche von Rosellini durchweg behauptet wird, vergl. äus
ser dem l. Bd. noch Bd. II. S. 272 ff. und 492. Bd. III. Thl. II. S. 65 ff. 
Ideler a. a. O. S. 248 f. s) Rosellini Bd. III. Thl. II. S. 308. 4) Ueber 
diesen s. Rosellini Bd I. S. 283 f. Bd. III. Thl. II. S. 316 ff. und be
sonders Leemans S. 99 ff. Ideler a. a. O. S. 252. 
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und Rhamerre würde der Vater des Sethos werden, wie Ro
sellini *)  wirklich auch will, während bei Manetho Sethos als 
Sohn des Amenophis vorkommt. Es findet sich überdies in 
dieser Zeit noch ein König Siphtah nebst seiner Gemahlin 
Taosra, der aber unstreitig nur als Nebenherrscher oder Usur
pator anzusehen und in der regelmässigen Folge der Fürsten 
nicht in Retracht zu ziehen ist1): wie denn sein Grab von 
Rhamerre eingenommen und seine Schilder und Bilder von 
Rhamerre überdeckt worden sind. Von Bhamerre wie von 
Siphtah findet sich bei Manetho nichts.

*) Bd. I. S. 309. Anm. vergl. Bd. IV. S. 5. ’) üeber das sehr
unklare Verhältniss dieses Dynasten vergl. Rosellini Bd. I. S. 242 ff. 
und S. 284. Bd. III. Thl. II. S. 319 ff. (s. auch besonders S. 335, wo 
er früher Aufgestelltes zurücknimmt), Leemans a. a. O. S. 103 ff. Es 
liegt meinem Zwecke fern, in eine Kritik der aufgestellten Meinun
gen einzugehen, die zum Theil auf der falschen Voraussetzung be
ruhen, dass was Josephus gegen Apion I, 26 von einem zweiten 
Einfall der Hirten sagt, in die letzte Zeit der 18. Dynastie gehöre; 
denn was Josephus dort aus Manetho erzählt, gehört in die 19. Dy
nastie und ist willkührlich in die 18. gesetzt worden von Rosellini 
Bd. I. S. 307 ff. Leemans und Ideler a. a. 0. S. 302. Vergl. zur 19. Dyn.

Mit Rhamerre schliesst Rosellini die 18. Dynastie, und 
legt ihr, zwar auf seiner Betrachtung der Denkmäler einiger
maassen fussend, aber dennoch willkührlich genug, auf ein
mal von Josephus abspringend und dem Eusebios beipflich
tend, 348 Jahre bei: ein Verfahren, welches keiner nähern 
Würdigung bedarf und daher weiter nicht von uns berück
sichtigt wird.

In dieser Vergleichung der Josephisch-Manethonischen 
Liste mit den Denkmälern scheint Alles bis N. 8 einschliess
lich als richtig angenommen werden zu müssen; wenigstens 
kann ich nichts Besseres finden. Bis dabin sind Josephus und 
Africanus, Eines ins Andere ggrechnet und mit Betracht, dass 
Amos von Africanus in der 17. Dynastie in Rechnung ge
bracht worden, ebenfalls ziemlich in Uebereinstimmung. Folgt 
man ferner jener Josephischen Liste, so muss Ramses der 
Grosse, das heisst der König, welcher das Schild N. 11 b 
führt,‘derjenige Ramesses oder Armesses seyn, welcher in 
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der Josephischen Liste 66 Jahre 2 Monathe hat. Dieser fehlt, 
wie bemerkt worden, bei Africanus, und statt seiner steht in 
der 19. Dynastie Rhapsakes: es entsteht also die Frage, ob 
cs möglich sei, die Denkmäler auch mit Africanus in Ueber
einstimmung zu bringen. Um bei dieser Betrachtung auf die 
nächsten Könige vor Ramses I. nicht Rücksicht zu nehmen, 
so würde von diesem an nach Africanus die Parallele sich 
so stellen, wobei die entsprechenden Theile durch Buchsta
ben bezeichnet sind:

Africanus:
18. Dyn. “ Ramesses ....................... 1 Jahr

* Amenophath ...................... 19 —
19. Dyn. c Sethos................................. 51 —

d Rhapsakes............................66 —
e Ammenephthes............... 20 —

, /Ramesses...........................60 —
Denkmäler:

(18. Dyn.) ° Ramses I.........................  .
6 Menephtha I. mindestens 

(19. Dyn.) c Ramses II. —
d Ramses III. —
e Menephtha II. III. — 

Rhamerre......................

— Jahre
22 _
14 —1 oder Ein Ra- 
ßo _ j messes, min-

- destens 62 J.

/ Ramses IV................................
Hier stellt sich nun gleich eine Verschiedenheit schon bei 
Amenophath = Menephtha 1. heraus, um nicht von Rhamerre 
zu sprechen: aber eine bedeutendere Schwierigkeit *erregt 
die Vergleichung des Sethos und Rhapsakes mit den Denk
mälern. Nimmt man nämlich die Schilder N. 11 a. b für Schil
der zweier Könige, so sind diese zwei Könige Brüder; wä
ren diese Sethos und Rhapsakes, so hätten zwei Brüder nach 
einander 117 Jahre regiert, und Rhapsakes müsste also min
destens etwa 117 Jahre alt geworden seyn, nämlich selbst 
dann, wenn er erst um die Zeit geboren wurde, da sein Va
ter starb. Dies ist nicht eben wahrscheinlich. Auch ist von 
denen, welche nach Sethos einen Rhampscs oder Rhapsakes 
setzten, dieser Rhampscs als Sohn des Sethos angesehen wor
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den.1) Nimmt man aber an, jene zwei Königschilder gehör
ten nur Einem König, Ramses dem Grossen, so fiele der Se- 
thos des Africanus für die monumentale Reihe ganz weg, 
weil in den Denkmälern Ramses der Grosse dann gleich auf 
Menephtha I. = Amenophath folgte, und Africanus hätte also 
hier einen in den Denkmälern gar nicht vorkommenden Kö
nig, oder mit andern Worten, es fehlte in den Denkmälern 
Sethos, der nach Manetho bei Josephus, in der ersten von 
Rosellini befolgten allerdings sehr wichtigen Liste3) als Sohn 
des Amenophis oder Amenophath (Menephtha des L), und in 
der zweiten, ebenfalls aufManethonisches gegründeten Stelle3) 
als Vater des Rhampses oder Rhapsakes angegeben ist, und 
folglich in gerader Linie zwischen seinem Vorgänger und 
seinem Nachfolger steht. Also stimmt Africanus hier nicht 
mit den Denkmälern, und nach diesen muss vielmehr der Jo- 
sephische Ramesses oder Armesses, mit 66 Jahren 2 Mona- 
then, als Ramses der Grosse angesehen werden, in der 18. 
Dynastie, nicht in der 19. Auch dagegen, dass die Inschrift 
des Schildes N. 15 als Vorname des Sethos, des ersten der 
19. Dynastie in den schriftlichen Listen, angesehen werde, 
scheint mir hiernach kein bedeutendes Redenken obzuwalten; 
wovon bei der 19. Dynastie. Dingegen stimmt in der Parthie 
hinter N. 8 der Schilder bis zu N. 11 a einschliesslich, nach 
der von Rosellini aufgestellten Parallele nicht alles so zu
sammen, dass man sich dabei beruhigen könnte. Die Paral
lele ist folgende:

Schriftliche Listen: Denkmäler:
Akenchres die Tochter des Ho- .... Tmauhmot . .. J. 

ros......................................... 12 J.
(bei Afr. 32)

Rhatbotis, Rhathos oder Atho- N. 9. Ramses I............- 
ris, Bruder der vorigen, . . 9 -

*) S. oben N. III. dieser Anmerkungen zur IS. Dyn. a) Gegen 
Apion I, 15. 3) Ebendas. 26.
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Akenchcres des vorigen Sohn, \
auch Chencheres od. Chebres, 12 J. IN. 10. Menephtha I.

(bei Euseb. 16) I Sohnd.Ram-

Akencheres des vorigen Sohn, i ses I. minde-
auch Acherres,......................12 - I stens . . . . 22 J.')

(bei Euseb. 8) J

[Cherres, bloss bei Eusebios, 15-]
Armais oder Armeses, des N. 11 a. Ramses II.

Akencheres Sohn,. . . . 4 bis 5- Sohn des Me- 
Ramesses, des vorigen Sohn, nephtha I.

(fehlt im Arm. Jos. und mindestens 14 -
ist bei Eus. im Nachfol
ger enthalten)............... 1 bis 1| J.

Bei der Akenchres und den Akencheres habe ich nur die 
Jahre gesetzt, ohne die Monathe. Es folgt hierauf Ramses 
der Grosse der Denkmäler und ihm entsprechend des Jose
phus Armesses Miamun, welcher nebst dem Vorgänger Ra
messes bei Eusebios in Eine Person zusammengefasst ist. 
Zugegeben nun, dass Tmauhmot die Akenchres sei, obgleich 
nicht bewiesen ist, dass jene eine Tochter des Horos war: 
so ist doch im Folgenden gar kein Kennzeichen mehr vor
handen der Einerleiheit der verglichenen Personen, und es 
scheint daher die Manethonische Reihe ganz verschieden von 
der monumentalen. Diese Verschiedenheit scheint ihren Ur
sprung darin zu haben, dass nach der Akenchres der Toch
ter des Horos, oder auch schon unter dieser zwei Herrscher
reihen entstanden, deren eine, in den Denkmälern erschei
nende, mit Ramses I. beginnt, und wie die Denkmäler hin
länglich beweisen, wirklich die Gewalt hatte, während die 
andere, mit der wirklich herrschenden bis etwa zum Ende 
Ramses II, falls dieser vom grossen Ramses verschieden ist, 
gleichlaufende bloss aus Prätendenten bestand; letztere schei
nen aber von den Priestern, und somit von Manetho, berück-

*) Leemans a. a. 0. S. 79 hat versucht zu erklären, wie Ma
netho darauf gekommen, diesen in zwei Personen zu spalten; aber 
es fehlt zunächst noch an einem Beweise, dass die eine Person der 
Denkmäler den zwei der Listen entspreche. 
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sichtigt und so zu sagen anerkannt worden zu seyn. Dass 
schon bei Akenchres der Tochter des Horos, oder nach ihr 
bei Rhathos ihrem Bruder, Streit über die Nachfolge entste
hen konnte, ist klar. Die Linie der Prätendenten scheint mit 
dem Ramesses der geschriebenen Listen, dem 1 Jahr 4 Mo- 
nathe gegeben werden, erloschen zu seyn, und somit tritt 
dann die Uebereinstimmung der Denkmäler mit der Mane- 
thonischen Liste des Josephus ein von Ramses dem Grossen 
an, dessen Anfang mit jenem Ramesses ohngefähr Zusammen
treffen mochte. Die Eusebische Liste lässt ebenfalls Ramses 
den Grossen hier eintreten, schliesst aber, wie gesagt, in dessen 
Regierung auch den Ramesses ein, welchem Josephus 1 Jahr 
4 Monathe giebt: Africanus würde von hier an auch mit jener 
zusammenstimmen, wenn nicht Ramses, der 66 Jahre regie
rende, bei ihm in die 19. Dynastie gesetzt wäre. Dieser An
sicht über die zwei verschiedenen Herrscherreihen setzt sich 
nur Eines entgegen, nämlich dass bei Josephus Armesses oder 
Ramesses Miamun, der 66 Jahre 2 Monathe hat, im Griechi
schen oder gemeinen Text des Josephus der Sohn des 1 Jahr 
4 Monathe herrschenden Ramesses ist, welchen ich nur für 
einen Prätendenten halte; indessen fehlt dieser im Armeni
schen Text, der, wie oben bemerkt worden, dem Eusebios 
vorgelegen haben muss. Freilich wird nun im Armenischen 
Text Ramesses Miamun, der nach uns aus der Linie der 
wirklich herrschenden Könige ist, zum Sohne des Armäis, 
der uns zur Linie der Prätendenten gehört: aber dies könnte 
leicht eine falsche, aus Verwirrung verschiedener Listen ent
standene Ansicht seyn, und muss um der Denkmäler willen 
auf jeden Fall aufgegeben werden, da Ramses der Grosse auf 
keinen Fall der Sohn des Armäis ist, sondern Menephtha’s I. 
der von Niemanden für einerlei mit Armäis erklärt werden wird.

Wir haben oben gesehen, dass Rosellini, ohne grosse 
Ueberlegung nur eben die Aufeinanderfolge der Namen be
rücksichtigend, den Josephischen 15. König Ramesses, der im 
Armenischen Text fehlt, für Ramses 111. der Denkmäler hält, 
und den Josephischen 16. König, Armesses oder Ramesses 
Miamun, der bei Josephus als Sohn des vorhergehenden an
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gegeben ist, unter dem Namen „Armesses di Miammo“ für 
Menephtha II. erklärt, welcher Ramses des 111. Sohn war: 
er musste daher die Zeiten vertauschen, welche Josephus 
beiden giebt, die 66 Jahre 2 Monathe des zweiten auf den 
ersten, und des ersten 1 Jahr und 4 Monathe auf den zwei
ten übertragen und letztere dann auf drei Jahre erweitern, 
weil Menephtha des II. drittes Jahr in einem Denkmale er
wähnt wird. Ebenso hat Letronne *) die Zeiten beider Jose- 
phischen Könige umgestellt, so dass „Ramesses oder Setho- 
sis“,2) Ramses III. 66 Jahre 2 Monathe, und auf ihn folgend 
„Armesses Miami“, Menephtha II. 1 Jahr 4 Monathe erhält. 
Es liegt bei diesem Verfahren die fast allen Forschern ge
meinsame Vorstellung zu Grunde, dass, da Ramses III. oder 
der Grosse Amonmai (oder Meiamun, Miamun) heisst, in der 
Liste des Josephus sein Sohn (Menephtha II. nach den Denk
mälern) Armesses Sohn des Miamun, Mtapov, ge
nannt sei. Aber Miapov ist nur eine falsche Lesart der neuern 
Ausgaben des Josephus, die ähnlich im Theophilos vorkommt; 
der ältere Griechische Text, sowie der des Armenischen Eeber- 
setzers, welcher das wiedergab, was Eusebios vor sich hatte, 
und die alte Lateinische Uebersetzung geben die richtige Les
art Miapovv. Wäre Armesses Sohn des Miamun genannt ge
wesen in der Josephischen Liste, so würde auch sein Vor
gänger, der darin als sein Vater angesehen wird,
Miapovv, nicht schlechthin genannt seyn. Hier
nach stellt sich nun die Sache ganz anders: der Josephische 
Armesses Miamun ist nicht Menephtha II. sondern wie ich 
schon kurz vorher vorausgreifend angedeutet habe, Amon
mai Ramses III. der 66 Jahre 2 Monathe nach der schrift
lichen Liste, und nach den Denkmälern mindestens 62 Jahre 
herrschte; der bei Josephus nach dem Griechischen Texte

') Bei Ideler, Hermap. Anhang S. 48. 2) So nennt er den
Ramses III. nach einer Meinung von Champollion, die letzterer spä
ter zurückgenommen hat. Es bedarf der Entschuldigung, dass ich 
meinen verehrten Freund Letronne hier anführe; denn soviel ich 
gehört habe, ist die Zeittafel, woraus ich dies entnehme, ohne sein 
Wissen bekannt gemacht worden.
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vorhergehende Ramesses, welcher 1 Jahr und 4 Monathe hat, 
fehlt aber in den Denkmälern, wie im Armenischen Texte 
des Josephus, das heisst in dem Griechischen, welchen Eu
sebios vor sich hatte: bei Eusebios fehlt er, wenigstens was 
den Namen betrifft, gleichfalls. Das Fehlen desselben erklärt 
sich aber ganz einfach, wenn er nicht zur Linie der wirkli
chen Herrscher gehörte, sondern zu denjenigen, welche ich 
als Prätendenten bezeichnet habe: diese Linie scheint mit ihm 
erloschen zu seyn, und von Ramses dem Grossen beginnt 
dann die Uebereinstimmung der Denkmäler mit der Josephi- 
schen Liste, wie vorhin schon bemerkt worden. An jene 
Umtauschung der Regierungszeiten ist also gar nicht zu den
ken. Hieraus folgt nun weiter, dass Menephtha II. der Denk
mäler auf den Amenophath, Amenophis oder Menophis der 
schriftlichen Listen fällt; was sich auch durch die Aehnlich- 
keit der Namen empfiehlt: da aber die Denkmäler nach Me
nephtha II. noch Menephtha III. haben, beide aber, so weit 
wir bis jetzt wissen, nur kurze Zeit regiert haben dürften, so 
erhellt, dass in den Manethonischen Listen beide Menephtha 
der Denkmäler unter Amenophath begriffen sind, der in den 
schriftlichen Listen 19 Jahre und darüber hat. Dies ist ein 
geringer Irrthum, der auf mancherlei Weise erklärt werden 
kann, sei er nun von Manetho selbst begangen oder von de
nen, welche die Auszüge anfertigten. Was endlich den Rha- 
merre betrifft, so findet Rosellini1) darin, dass bei Josephus 
17 Könige für die 18. Dynastie gegeben sind, eine Andeu
tung dafür, dass die ursprünglichen Denkmäler 17 Könige 
nachgewiesen hätten; und da er nun die beiden Josephischen 
Akencheres in Eine Person zusammenzieht, also nur noch 
16 hat, so muss er einen siebzehnten herbeiholen, um die 
vorausgesetzte richtige Zahl zu erreichen, und rechnet also 
den Rhamerre zur 18. Dynastie. Diese Begründung ist sehr 
schwach oder vielmehr gar keine. Indessen ist Sethos un
streitig darum an die Spitze der 19. Dynastie gestellt wor
den, weil er ein mächtiger und ausgezeichneter Fürst war;

’) Bd. I. S. 282.
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tritt nun äusser den, in den schriftlichen Listen verzeichne
ten Königen vor Sethos noch einer den Denkmälern zufolge 
ein, so wird man ihn allerdings in die 18. Dynastie, wie sie 
von Manetho oder seinen Redactoren gedacht war, setzen 
müssen. Man wird also auch noch den Rhamerre unter dem 
Manethonischen Amenophath zu begreifen haben; und wollte 
man etwas auf die Vermuthung von Rosellini') geben, Rha
merre könne auch Amenophis (oder vielmehr Menephtha) ge
heissen haben, so würde seine Auslassung oder vielmehr 
seine Befassung unter dem Manethonischen Amenophath noch 
erklärlicher seyn. Dass Rhamerre der Vater des Sethos sei, 
will mir nicht einleuchten; denn der Grundsatz, dass in die
sen Reihen auf den Denkmälern stets vom Vater auf den 
Sohn übergegangen wurde, ist nicht sicher. Man kann wohl 
sagen, wenn die Regierung nicht vom Vater auf den Sohn 
überging, habe man einen Herrscher, und zwar den, von 
welchem die Regierung überging, auslassen können, wie die 
Königinnen ausgelassen wurden, und wie von denen, welche 
Ramses II. und Ramses III. unterscheiden, Ramses II. dar
um als ausgelassen in den Processionen angesehen wird, weil 
von ihm die Regierung auf seinen Bruder überging: aber 
man kann darum noch nicht behaupten, dass keiner einge
fügt werden konnte, der nicht in der geraden Linie der Ab
stammung lag. Gesetzt Sethos, der die Procession von Me- 
dinet-Abu machen liess, in welcher Rhamerre vorkommt, sei 
diesem als seinem Vorgänger besonders verpflichtet gewesen, 
Rhamerre habe besondere Verdienste um die herrschende 
Dynastie und die Erhaltung des Thrones in derselben gehabt, 
die er sich namentlich durch Ueberwindung des Siphtah dürfte 
erworben haben: so konnte Sethos den Rhamerre gar wohl 
in jener Procession darstellen lassen. Alle Schwierigkeit hebt 
sich durch eine leichte Voraussetzung, auf die ich zur 19. 
Dynastie zurückkommen werde; ich denke, Rhamerre war 
ein älterer Bruder des Sethos, und dieser verdankte jenem 
die Erhaltung des Thrones: warum sollte Sethos ihn nicht

*) Bd. I. S. 309.
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in der Procession erscheinen lassen, so wie die, welche Ram
ses II. und Ramses III. unterscheiden, zugeben, dass Ram
ses III. seinen Bruder Ramses II. in der Tafel von Abydos 
aufgeführt habe? Uebrigens hat Rhamerre gewiss nicht lange 
regiert.

V. (Jeher die einzelnen Regierungen oder Herr
scher bemerke ich noch Folgendes:

1. Amos oder Amosis, bei Josephus Tethmosis, hat den 
von diesem Schriftsteller überlieferten Worten des Manetho 
zufolge die Hirten vertrieben und nach deren Vertreibung 
noch 25 Jahre 4 Monathe regiert1); also hatte er neben den 
Hirten schon geherrscht. Nur die Jahre seiner Herrschaft 
nach Vertreibung der Hirten sind in den Listen des Josephus 
und Eusebios berechnet, und zwar bei letzterem bestimmt in 
der 18. Dynastie; seine Regierung musste also noch längere 
Zeit umfassen, wenn anders jener Bericht Grund hat, und 
die Zeit seiner Regierung vor Vertreibung der Hirten in die 
17. Dynastie gezogen seyn, in der nach Africanus Hirten und 
Diospoliten, zu welchen letztem Amos gehört, nebeneinander 
regierten: er wurde aber als derjenige, welcher durch gänz
liche Vertreibung der Hirten die ausschliessliche Herrschaft 
der Diospoliten begründet batte, dennoch an die Spitze der 
18. Dynastie gestellt.2) Demnach muss auch sein Vater ein 
Diospolite gewesen seyn, der nach Africanus Ansicht oder 
Liste gleichfalls zur 17. Dynastie muss gerechnet worden seyn; 
und dieser war nach dem Berichte bei Josephus Misphrag- 
muthosis,3) nach der geltenden Erklärung der Denkmäler 
auch Amosis oder Thutmosis (Thuthmosis) genannt.4) Ganz 
anders Synkell. Dieser sagt,5) der von Africanus als erster 
König der 18. Dynastie gesetzte Amosis sei doppelnamig ge
wesen, d avrog xai Te&pwGig xaXovpevog vlog Er
setze denselben als zweiten König der 18. Dynastie, indem 
er theils in andern Handschriften (dvnyqd^otgj er meinte 
wohl eigentlich in andern Büchern) theils in den zwei Ab

*) S. oben zur 17. Dyn. und zur 18. Dyn. N. I. *) Vergl. zu 
Dyn. 12. ») Vergl. zu Dyn. 17. 4) S. ebendas. ’) S.‘63 B.

Zeitschrift f. Geschichtsw. II. 1844. 43
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Handlungen (höyois) des Josephus gegen Apion über den 
Auszug der Juden aus Aegypten es so gefunden habe. Er 
hat, wie ich schon früher bemerkt habe, den Josephus ge
wiss nicht gelesen, und schreibt dies aus Missverständniss 
einer andern Quelle: beim Josephus steht hiervon keine Silbe, 
sondern Assis oder Aseth kommt beim Josephus als letzter 
der sechs ersten Hirtenkönige lange vor der 18. ja vor der 
17. Dynastie vor. Africanus, fügt Synkell hinzu, habe den 
Aseth (oder Asseth) nicht genannt, weil er in der 16. und 
17. Dynastie die Namen der Könige, nicht angegeben habe, 
Eusebios gleichfalls nicht, weil er die 15. Dynastie des Afri
canus in die 17. übertragen und verstümmelt habe. Auch 
dies ist, wenigstens was den Africanus betrifft, nichtiges Ge
schwätz: denn da Assis oder Aseth des Josephus zu denje
nigen Hirtenkönigen gehört, die bei Africanus die 15. Dyna
stie bilden, so kann man verständiger Weise nicht voraus
setzen, dass Africanus, wenn er die Könige der 17. Dynastie 
genannt hätte, ihn als den nächsten vor Amos würde gesetzt 
haben, wie Synkell thut, der ihn gar in die 18. Dynastie zieht. 
Auch weiterhin wiederholt er, Amosis-Tethmosis sei der Sohn 
des Aseth, des ersten Königs der 18. Dynastie, mit dem Be
merken, dem Amosis würden 30, seinem Vater Aseth 16 Jahre 
gegeben, von den meisten und bessern Handschriften (arzi- 
Ygatpa) aber jenem 26, diesem 20,') und kommt auf seinen 
Amosis-Tethmosis Aseth’s Sohn auch später noch einmal zu
rück.2) Man erkennt leicht den plumpen Irrthum des Syn
kell; denn Aseth ist ein Hirtenkönig, und kann folglich nicht 
der Vater des Diospoliten Amos seyn. Aseth ist ihm selbst 
der letzte der sieben, die den sechs Josephischen Hirtenkö
nigen entsprechen,5) und diese regieren nach ihm 259 Jahre; 
statt deren nennt er anderwärts vier Taniten mit 254 Jahren, 
hat aber damit offenbar jene sieben gemeint,4) und hat so 
unbewusst den Aseth für einen Taniten erklärt, nicht für ei
nen Diospoliten. Uebrigens mag es dahingestellt bleiben, ob 

') S. 68 C. So nach der gewöhnlichen Lesart; s. jedoch Bre-
dow’s Abhandlung über Synkell S. 24. 2) S. 69 B. ’) S. zur 15, Dyn.
4) S. zur 17. Dyn.
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der Irrthum über den Vater des Amos ihm eigen sei, oder 
ob er ihn aus Anianos und Panodoros oder einem von bei
den entlehnt habe; doch scheint seine Behauptung, er habe 
den Aseth in gewissen Büchern oder Handschriften in der 
18. Dynastie vorgefunden, dahin zu führen, dass er in dieser 
Sache einen Vorgänger hatte, und diesen darf man in einem 
jener beiden Aegyptischen Chronographen oder in beiden 
suchen.*)

*) Vergl. zur 15. Dyn. und zur 18. Dyn. N. I. am Schluss. a) S. 
oben zu Dyn. 18. N. III. in diesem Abschnitt.

Die zweideutige Stellung des Amos zwischen zwei Dy
nastien ist am ähnlichsten derjenigen, welche Ammenemes 
zwischen der 11. und 12. hat. Dieser wird nach der 11. genannt, 
ohne zu ihr zu gehören, und seine Jahre werden besonders 
aufgeführt, getrennt von der Summe der übrigen; er ist der 
Vater des Nachfolgers in der folgenden Dynastie, ohne dazu 
gerechnet zu werden. Bei Amos scheint Africanus ähnlich, 
wenn auch nicht ganz so, verfahren zu haben; er nennt ihn 
als ersten der 18. Dynastie, rechnet aber seine Zeit in der 
17. um sie nicht getheilt zwischen beiden aufzuführen, da 
man einmal die 18. scheint mit der vollendeten Vertreibung 
der Hirten angefangen zu haben. Anders kann man nicht 
urtheilen, wenn Synkell nicht ganz falsch berichtet hat: wor
über ich auf das verweise, was bei dieser Dynastie im zwei
ten Abschnitt gesagt worden. Wollten wir dennoch mit Rask ’) 
die Jabre des Amos, die meist auf 25 in der 18. Dynastie 
angegeben werden, auch bei Africanus zurechnen, so würde 
man allerdings unter einigen weiteren Voraussetzungen, die 
an sich selber nicht eben verwerflich sind, den Africanus mit 
Josephus in Uebereinstiminung bringen können. Diese Vor
aussetzungen sind: erstlich, dass die Nachfolgerin des Oros 
oder Horos bei Africanus wie bei Josephus 12 statt 32 Jahre 
(iß' statt Äß') erhielte, und Rhathos 9, was wir schon selber 
haben setzen müssen; Horos aber behielte 37, statt dass wir 
im Kanon ihm haben 38 geben müssen; zweitens, dass man, 
was unstreitig in jeder Beziehung erforderlich ist, Ramses 

43*
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den Grossen mit 66 Jahren zurechnete. Alles Uebrige bliebe, 
wie es von Synkell überliefert ist. So ergäbe sich folgende 
Tafel für den verbesserten Africanus:

Amos...............................25 Jahre
Chebros............................13 —
Amenophthis............... 21 —
Amensis .........................22 —
Misaphris.........................13 —
Misphragmuthosis ... 26 —
Tuthmosis . ................ 9 —
Amenophis......................31 —
Oros ...............................37 —
Acherres........................ [12] —
Rhathos . . ................ [9] —
Chebres............................. 12 —
Acherres.......................... 12 —
Armeses....................... 5 —
Ramesscs....................... 1 —
(Ramses der Grosse .66 —)
Amenophath............ ... 19 —

333 Jahre.
Rliebe nun nach Abzug der 66 Jahre des Ramses des Gros
sen die Summe übrig, welche nach der feststehenden Angabe 
des Synkell Africanus der 18. Dynastie gegeben hat, so wäre 
diese Anordnung wahrscheinlich; im entgegengesetzten Falle 
aber nicht, weil die überlieferte Summe nicht als unrichtig 
erwiesen werden kann. Es tritt aber wirklich der entgegen
gesetzte Fall ein: denn die überlieferte Summe ist 263, und 
333 — 66 = 267. Wir können daher die ebengegebene Tafel 
nicht für Africanisch halten. Ich bemerke jedoch: wenn auch 
Africanus, wie die andern, etwa 25 Jahre des Amos in der 
18. Dynastie gerechnet und dieser dennoch nur 263 oder auch 
267 Jahre gegeben hätte, so würde dadurch dem, was oben 
über den angeblichen Auszug der Juden unter Amos, 345 Jahre 
vor der Hundssternperiode, im J. vor Chr. 1667, gesagt wor
den, kein wesentlicher Eintrag geschehen. Die 4 Jahre Un
terschied zwischen 263 und 267 kann man, wie bei der 19.
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Dynastie noch einmal gesagt werden wird, auf die Jahre vor 
Christus 1326 bis 1322 rechnen, indem der Anfang der 19. 
Dynastie im Vergleich mit unserem Kanon um 4 Jahre spä
ter gesetzt würde, was geschichtlich wahrer ist: zählt man 
dann die 263 Jahre nebst den 66 Jahren Ramses’ des Gros
sen bis zum Anfang des Amos zurück, so erhält man für den 
Anfang des Amos, in der 18. Dynastie, das J. vor Chr. 1655: 
der Auszug der Juden fiele also 12 Jahre vor den Anfang 
der 18. Dynastie, und es hat nichts wider sich, den Amos 
schon 12 Jahre früher als Herrscher in der 17. Dynastie zu 
setzen: so dass der Auszug der Juden unter ihm immer noch 
bliebe, wenn auch nicht gerade am Schluss der 17. Dynastie, 
wohin er eigentlich gehörte, weil er der Vertreibung der Hir
ten gleichgesetzt wurde, sondern 12 Jahre früher: ein Unter
schied, der unbedeutend genug ist.

Die Bemerkung des Africanus über den Auszug der Ju
den unter Amos, seine abweichende eigene Zeitbestimmung 
dieser Begebenheit, und dass die Setzung derselben unter 
Amos lediglich auf der Ansicht beruhe, der Juden Auszug 
aus Aegypten sei einerlei oder gleichzeitig mit der Vertrei
bung der Hirten, welche von Amos bewirkt worden, dies 
alles ist oben ausführlich erörtert worden2); was aber über 
die Vertreibung der Hirten durch Amos überliefert ist, habe 
ich in den Anmerkungen zur 17. Dynastie mitgetheilt. Hier
aus erhellt allerdings, dass wenigstens nach der Redaction 
des Manethonischen Werkes, welche Josephus vor sich hatte, 
diese unter Amos-Tethmosis vertriebenen Hirten sollen Je
rusalem gegründet haben, obgleich Moses bei dieser Vertrei
bung nicht genannt ist; anzunehmen, Manetho habe abwei
chend von der soeben aus ihm angeführten Meinung auch 
wieder unter dem 7. Africanischen König der 18. Dynastie, 
Tuthmosis dem Nachfolger und Sohne des Misphragmuthosis, 
die Vertreibung der Hirten gesetzt, sind wir nicht berech
tigt3); vielmehr muss nach dem Zusammenhang des Josephi- 
schen Textes Thummosis, Thmuthosis oder Thmosis der Sohn 

2) Abschn. III. 4. 2) Abschn. III. 4. 5. 3) S. zur 17. Dyn.
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des Misphragmuthosis, welcher die Hirten vertrieben, kein 
anderer als der erste König der 18. Dynastie bei Josephus, 
Tethmosis oder Amosis oder Amos seyn. Synkell aber sucht 
durchweg die Ansicht zu verfechten, Moses sei unter je
nem spätem Misphragmuthosis, dem 6. König der 18. Dy
nastie nach Africanus, aus Aegypten gezogen, und schwärzt 
diese seine Bestimmung sogar in einen Bericht aus Josephus 
ein, als ob sie Josephisch wäre.') So musste es seyn; denn 
so passte es in sein System! Uns geht dieses sein System 
nichts an. Wieder eine andere Erzählung, von Josephus eben
falls aus dem so mannigfach verfälschten Manethonischen Werke 
über die Geschichte Aegyptens gezogen, setzt den Auszug der 
Juden in Verbindung mit einem neuen Einfall der aus Jeru
salem herbeigeholten Hirten und mit ihrer Vertreibung, und 
nennt hier den Moses ausdrücklich als Führer der Auszie
henden; diese Begebenheiten werden aber unter Amenophis 
in der 19. Dynastie gesetzt, welcher offenbar der Ammeneph- 
thes des Africanus ist, und die Uebertragung derselben in 
das Ende der 18. Dynastie ist rein willkührlich. Doch hier
von bei der 19. Dynastie.3) Wollen wir sehen, welche An
sicht mit den alttestamentlichen Erkunden näher überein
komme, so wird es gestattet seyn, hierbei die Bestimmung 
des Des-Vignoles für die Epoche des Salomonischen Tem
pelbaues auf das J. vor Chr. 998 anzunehmen. Dies ist ihm 
das 648. Jahr seit dem Auszug, und folglich fällt ihm dieser 

‘) S. 103 D. Vergl. diese Anmerkungen zur 18. Dyn. N. I. gegen 
Ende. a) Schwerlich in Verbindung mit der Geschichte der Hir
tenkönige und der Hirten des Manetho steht die Angabe des Hie
ronymus im Kanon Num. Euseb. 519. Vallars. (511 Seal.) „In Aegy- 
pto regnavit secunda Telegonus Oris pastoris filius, septimus ab 
Inacho.“ Vergl. dort die Anmerkung des Vallarsius. Dies ist Griechi
sche Fabelei; der König von Aegypten Telegonos, Gemahl der Io, 
wird von Apollodor Bibl. II, 1,3 erwähnt, woraus jenes geschöpft 
ist. Vergl. Scaliger Animadv. S. 29 b. 33 a f. 34 a und Heyne zu 
Apollod. Auch Diodor’s Meinung, der Auszug des Moses falle in 
die Zeiten des Danaos und Kadmos (Bd. X. Zweibr. Ausg. S. 215 ff.), 
kommt nicht in Betracht. Vergl. zu dem übrigen Inhalt der Diodo- 
rischen Erzählung desselben Diodor’s Stelle Bd, X. S. 98.
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in das J. vor. Chr. 1645, nahe genug der Regierung des Amos 
nach den Manethonischen Listen. Setzt man aber nach der 
gangbarsten Ansicht das Jahr der Tempelgründung als das 
480. vom Auszüge,1) so fiele der Auszug in das J. vor Chr. 
1477, welches unserer Manethonischen Zeitrechnung nach in 
die Zeit der Nachfolgerin und Tochter des Horos in der 18. 
Dynastie trifft. Mehr hinzuzufügen ist überflüssig. Aber sind 
denn die Hirten überhaupt die Israeliten? So viel mir be
kannt, ist J. Cb. C. Hoffmann4) der letzte, der dies aufrecht 
zu halten gesucht hat; in seiner kenntnissreichen und scharf
sinnigen Abhandlung, welche von Ideler d. J.3) mit unver
dienter Schnödigkeit erwähnt wird, ist manches erwogen, 
was ich hier absichtlich übergehe, namentlich auch der Hirte 
Philition bei Herodot, den man auf die Philistäer gedeutet 
hat: übrigens stellt er die Hirtendynastien in Abrede; was 
doch auf jeden Fall eine sehr gewagte Behauptung ist. Heng
stenberg,4) welcher an Perizonius und Thorlacius Vorgänger 
hat, behauptet sogar, die Geschichte der Hyksos sei von den 
Aegyptern aus Nationaleitelkeit aus den Büchern Mose durch 
Umdichtung ersonnen worden, und also seien die Hirten eine 
Fabel, die aus der Geschichte der Israeliten gebildet sei: so 
viel Treffliches er aber auch sowohl über andere Punkte als 
über die Fabeln und Erdichtungen gesagt hat, welche in al
lem, was die Verhältnisse der Juden betrifft, übereinander 
gehäuft worden sind, so will es mir doch sehr unwahrschein
lich dünken, dass man zu einem so geringfügigen Zweck ei
nen so grossen Aufwand gemacht habe, mehrere Dynastien 
von Hirtenkönigen, die viele Jahrhunderte geherrscht, zu er
sinnen; und wenn namentlich Salatis oder wie er sonst noch 
genannt wird, bloss aus der Stelle der Genesis’) geflossen 
seyn soll, wo Joseph Haschschallit, der Regent des Lan
des, genannt wird, so begreift man äusser vielem Andern

I 3. angeführten Schrift. ’) 42, 6. Vergl. Hengstenberg S. 270.

*) Vergl. Abschn. III. 4. a) S. oben Abschn. III. 4. Die neue
sten Schriftsteller, wie Bertheau, Ewald und v. Lengerke, halten 
die Hyksos für Hebräer im weitern Sinne, aber nicht für das Volk 
Israel insbesondere. 4) Hermap. S, 254, 4) S. 257 ff. der Abschn. 
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nicht, warum die Erdichtenden den ersten Hirtenkönig nicht 
lieber gleich Joseph genannt haben: waren übrigens die er
sten Hirtenkönige Phoeniker, wie die Auszüge aus Manetho 
besagen, und die Hyksos Araber, wie nach der Versicherung 
des Manetho Einige, und wie mir dünkt, sehr wahrschein
lich meinten, so könnte es nicht einmal befremden, dass der 
erste Hirtenkönig mit einem dem Hebräischen Worte für 
„Machthaber oder Regent“ verwandten Namen bezeichnet 
worden wäre. Doch ist es nicht sicher, dass Salatis, und 
nicht vielmehr Säi'tes die richtigere Namensform sei. Ich kann 
keinen Grund finden, den Kern der Manethonischen Ueberlie- 
ferung über die Hirtendynastien zu verdächtigen; aber je länger, 
ausgedehnter und grösser die Herrschaft der Hirten erscheint, 
desto weniger können die blossen Israeliten oder der Saame 
Jacob’s jene Hirten seyn. Dies haben denn auch die meisten 
der neuern Schriftsteller1) geläugnet; namentlich meint auch 
Des-Vignoles, der Widerspruch, in welchem Manetho mit 
sich selber nach Josephus sei, habe bloss in dem Kopfe des 
letztem gelegen, weil er die Vertreibung der Hirten und den 
Auszug der Juden für einerlei gehalten: die Vertreibung der 
Hirten sei viel früher als der Auszug der Israeliten; daher 
sage auch Joseph der Erzvater zu den Seinigen, die Vieh
hirten seien den Aegyptern ein Gräuel,3) nämlich in Erinne-r 
Hing der alten Unthaten jener Eindringlinge; so dass Joseph’s 
und seiner Familie Einwanderung in Aegypten jünger sei als 
der Abzug der Hirten. Vermuthlich würde Des-Vignoles an
ders geurtheilt haben, wenn er gesehen hätte, dass die Zeit 
der Austreibung der Hirten, die ja nach Manetho gerade Je
rusalem gegründet haben sollen, sich so nahe mit der von 
ihm festgestellten Epoche des Israelitischen Auszuges verei
nigen lasse. Aber ich gebe aus dem bereits angeführten Grunde 
zu, dass die Hirten nicht die Israeliten waren. Champollion,

’) S. die von Des-Vignoles Bd. I. S. 598 angeführten, und den 
Auszug aus der Abhandlung von Strobel, „An Manethonis pastores 
invasores Aegypli fuerint Israelitae“, in Fabric. Bibl. Gr. Bd. IV. S. 
130 f. Hari, wo die Schriftsteller für und wider verzeichnet sind. 
a) Genes. 46, am Schluss.
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Rosellini Anfangs, Ideler1) und andere hielten jene für einen 
Skythischen Stamm. Wie dem aber auch sei: denn auch die
ses ist gewiss nicht irgendwie genügend erwiesen: so ist die 
Meinung, der Israelitische Stamm sei unter den Hirtenköni
gen eingewandert, nur nicht gerade nothwendig unter Apho- 
phis, und er sei ohngefahr gleichzeitig mit den Hirten ver
trieben worden, wenn auch nicht sicher doch keiner wesent
lichen Schwierigkeit unterworfen. Wenn dem Erzvater Jo
seph, der seiner Familie Anweisung ertheilt, was sie dem 
Pharao sagen und von ihm fordern sollen, der Spruch in den 
Mund gelegt wird, was Viehhirten sind, sei den Aegyptern 
ein Gräuel, wird man dies dagegen doch kaum geltend ma
chen wollen; der Erzähler hat schwerlich daran gedacht, un
ter welcher Herrschaft Joseph und sein Vater und seine Brü
der in Aegypten lebten, sondern hat dieser bekannten Ansicht 
der Aegypter gemäss den Joseph ein ganz angemessenes Mo
tiv anwenden lassen. Ich bemerke noch, dass die Vermuthung, 
die Kinder Israel seien unter Ramses dem Grossen oder kurz 
nachher unter Menephtha II. ausgezogen,3) sehr schwach 
begründet ist. Das scheinbarste, was dafür angeführt wor
den, ist dieses, dass sie nicht lange vor dem Auszuge bei Er
bauung der Stadt Raemses stark angestrengt wurden,3) weil 
dieser Name mit dem Königsnamen Ramses zusammenhängt: 
aber diese Stadt konnte auch nach einem ältern Ramses be
nannt seyn, und dass Könige dieses Namens schon vor der 
18. Dynastie, wenn auch etwa nur neben oder unter den Hir
ten, regiert hatten, erhellt meines Erachtens aus dem, was 
ich zur 16. Dynastie nachgewiesen habe.

2. Geber die unter dem sechsten König Misphrag- 
inuthosis angemerkte Deukalionische Fluth ist im dritten 
Capitel dieses Abschnittes gehandelt. “

i) S. Rosellini Bd. I. S. 173 ff. Bd. III. Thl. 1. S. 62. Ideler Her
map. S. 231. Doch macht Rosellini Bd. III. Thl. 1. S. 443 (vergl. Thl. II. 
S. 246 ff.) aufmerksam auf Gegengründe gegen diese Meinung; und 
zuletzt spricht er von der ganzen Sache nur noch sehr problematisch, 
Bd. IV. S. 245 ff. besonders S. 248. 2) S. Rosellini Bd. I. S. 294 ff.
Bd. II. S. 82 ff. Ideler Hermap. S. 254. 262. 3) Exod. 1, 11.
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3. Da der achte König Amenophis den Hellenen Mem- 
non ist, so hat man auf ihn die Stelle des Plinius in der 
Naturgeschichte') bezogen: Anticlides in Aegypto invenisse 
(nämlich gewisse Buchstaben) quendam nomine Menona tra- 
dit, XV annis ante Phoroneum antiquissimum Graeciae re
gem: idque monumentis approbare conatur. Nach des Afri
canischen Manetho Zeitrechnung passt dies nicht auf Ame
nophis; aber der Ausdruck „quidam nomine Menon“ passt 
ebensowenig auf den hochgepriesenen Memnon.

4. Geber die Veränderung der Jahrzahl des Oros ist 
das erste Capitel dieses Abschnittes nachzusehen.

5. Acherres, die Akenchres des Josephus, hat nur bei 
Africanus 32 Jahre, sonst 12; man vergleiche hierüber die 
Anmerkungen zu dieser Dynastie N. III, und N. V unter Amos.

6. Geber die Veränderung der Jahrzahl des Rhathos 
siehe das erste Capitel dieses Abschnittes.

7. Den 14. König bei Africanus, Armeses, nennt Sca
liger4) einmal fälschlich Amerses.

8. Zwischen Ramesses dem 15. und Amenophath dem 
16. König bei Africanus ist Ramses (der Grosse) einzu
setzen, den Africanus ausgelassen hat; siehe hierüber die An
merkungen zu dieser Dynastie N. III. IV. Dass Ramses der 
Grosse in der monumentalen Reihe der Könige im Ver
gleich mit den schriftlichen Listen diese Stelle einnehme, hat 
nächst Champollion Rosellini3) gezeigt; er ist der Erbauer des 
Ramesseiön, welches sonst fälschlich Memnonium genannt 
worden. Von der kalendarischen Vorstellung in diesem Ge
bäude, und davon dass für die Zeitrechnung, namentlich in 
Beziehung auf die Hundssternperiode, sich nichts daraus ent
nehmen lasse, ist bereits oben 4) gehandelt. Wenn früher, na
mentlich von Scaliger,5) Sethos oder Sethosis, der erste der

*) VII, 57. S. Rask S. 124. 4) Canon, isagog. II. S. 132. was
ich wegen Rosellini Bd. I. S. 46 bemerke. s) Champollion Briefe 
aus Aeg. XVIII. S. 241 f. der Deutsch, üebers. Rosellini besonders 
Bd. I. S. 266 ff. S. 311. Bd.III. Thl. II. S. 62 ff. S. 82. Eine Uebersicht 
der Kämpfe und Thaten Ramses des Grossen nach den Denkmä
lern giebt derselbe Bd. III, Thl. II, S. 292 ff. 4) Abschn. I. 8. s) Wie
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19. Dynastie, für den Sesostris der Hellenen gehalten wurde, 
so hat dagegen Champollion und nach ihm Rosellini beson
ders nach Anleitung der Denkmäler den an dieser Stelle der 
18. Dynastie vorkommenden Ramses oder Ramesses Amon- 
mai (oder Miamun), den Vorgänger Menephtha des II. als den 
Sesostris der Hellenen erkannt, was auch Runsen') gebilligt 
hat. Herodot2) giebt an, die Aegyptischen Priester hätten nach 
Menes 330 Geschlechter oder Könige gesetzt, deren letzter 
Moeris, also mit Einschluss des Menes der 331. Diesem fol
gen nach Herodot unmittelbar Sesostris, dessen Sohn Phe- 
ron, Proteus, Rhampsinitos, Cheops, Chephren, Mykerinos, 
Asychis, Anysis, Sabakon, Sethos der Priester des Hephästos. 
Aus dieser Folge lässt sich nichts über die Stelle des Seso
stris in der monumentalen Reihe und den Manethonischen 
Listen abnehmen, und überhaupt ist diese Eeberlieferung des 
Herodot von geringem Werthe. Herodot meint,3) als er mit 
den Aegyptischen Priestern sich unterhielt, sei Moeris noch 
nicht 900 Jahre todt gewesen: setzen wir Herodot’s Anwe
senheit in Aegypten vom J. vor Chr. 454 an, so wäre also 
nach ihm Sesostris erst nach dem J. vor Chr. 1354 zur Re
gierung gekommen: was kaum als eine genaue Angabe ge
nommen werden kann, obwohl sie von der Zeit, in welche 
Ramses der Grosse in unserem Kanon angesetzt ist, nicht 
übermässig abweicht. Diodor setzt4) nach Menes 52 Nach
kommen desselben, die über 1400 Jahre herrschten, dann den 
Rusiris und 8 Nachkommen desselben, deren letzter wieder 
Busiris heisst; dann nennt er den Osymandyas und beschreibt 
sein Grabmal,5) ohne eine bestimmte Nachfolge anzugeben; 
als dessen 8. Nachkommen nennt er den Uchoreus Sohn des 
Uchoreus, dann dessen Enkel Aegyptos, und setzt 12 Ge
schlechter nach diesem den Moeris,6) 7 Geschlechter nach 
Moeris aber den grossen Sesoosis,’) welcher der Sesostris 
des Herodot ist; diesen lässt er nur 33 Jahre herrschen8) und 
giebt ihm seinen Sohn Sesoosis zum Nachfolger,9) setzt aber 

Animadv. S. 34 b. *) Annali dell’ Inst, di corrisp. archeol. Bd. VI. 
S. 93. 2) II, 100 ff. 3) II, 13. 4) I, 45. *) I, 47. 6) I, 50. 5L 
’) I, 53. 8) I, 58. ’) I. 59.
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zwischem diesem und dem Herodotischen Cheops, den er 
Chembes oder ähnlich nennt, viel mehr Geschlechter als He- 
rodot.') Auch aus dieser Folge lässt sich kaum etwas dafür 
entnehmen, welchem König der monumentalen Reihe der 
grosse Sesostris oder Sesoosis entspreche, es müsste denn 
auf dasjenige Gewicht gelegt werden, was oben2) bei dem 
Mephres oder Thutmes IV. der Denkmäler bemerkt worden. 
Dennoch unterliegt es keinem Zweifel, dass Ramses der Grosse 
der hochgepriesene Sesostris oder Sesoosis der Hellenen sei, 
wenigstens was die Mehrheit derxlem letztem zugeschriebe
nen Thaten betrifft, und mit Abrechnung der von den Grie
chen in seine Geschichte gebrachten Verwirrungen: die ge- 
sammten Gründe neu zu erwägen, ist überflüssig, und ich 
erlaube mir nur zwei Remerkungen, die sich vorzüglich auf 
das Manethonische Werk beziehen.

2) Zu dieser Dynastie N. IV. 4. s) II, 106. Vergl. II, 102. Diodor 1,55.
4) S. Lepsius, Annali dell’ Inst, di corrisp. archeol. Bd. X. S. 12—19. 
mit der Tafel in den Monumm. inedd. dell’ Inst. Bd. II. 51. vergl.
auch das Bulletino vom J. 1837. S. 135. Ideler Hermap. S. 249
s) Jüd. Allerth, VIII, 10, 3.

1) Herodot ) sah unter andern Denkmälern in Asien, 
worüber in unsern Tagen mehrfach gehandelt worden, in Sy- 
ria Palaestina eine der Stelen des Sesostris und darauf die 
weibliche Schaam, welche Sesostris bei den überwundenen 
Völkern zusetzen liess, die er feige im Widerstande gefunden. 
Dieses Denkmal ist jetzt bekannt; die weibliche Schaam ist 
zwar verschwunden, aber das Vornamenschild Ramses des 
Grossen oder des HI. noch erkennbar. ) Also ist Herodot’s 
Sesostris dieser Ramses. Aber Manetho hat den grossen Se
sostris, den Weltüberwinder, der die bezwungenen Völker 
mit Zusetzung der männlichen oder der weiblichen Schaam 
ehrte oder beschimpfte, in der 12. Dynastie sowohl nach den 
Eusebischen als nach den Africanischen Auszügen, und ihm 
ist also Sesostris nicht der Ramses III. der Denkmäler: hier
durch wird man irre an des Manetho Zuverlässigkeit für die 
ältern Zeiten. Umgekehrt hat Josephus ) das, was dem Se-

3

4

5

’) I, 60 ff. Vergl. über den Namen des Chembes zur 4. Dyn. 
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sostris über jene ehrende oder schändende Bezeichnung bei
gelegt wird, auf den Susak oder Scheschak, den Gegner des 
Boboam, übertragen.

2) Allbekannt ist die Erzählung des Herodot1) und Dio
dor,’) wie dem Sesostris oder Sesoosis, als er von seinen 
Zügen heimgekehrt, sein Bruder, welchen er als Stellvertre
ter in Aegypten zurückgelassen, bei Pelusion nachgestellt habe. 
Unverkennbar ist dies dasselbe, was Manetho bei Josephus3) 
von Sethos, dem ersten König der 19. Dynastie, und seinem 
Bruder ArmaTs erzählt. Es ist kein Grund vorhanden anzu
nehmen, dass diese Ueberlieferung nicht wirklich von Ma
netho, sei; dieser hat also dem Sethos beigelegt, was Hero
dot und Diodor dem Ramses-Sesostris. Nach derselben Stelle 
des Manetho war Sethos gegen Kypros und Phoenike, gegen 
Assyrer und Meder zu Felde gezogen, und wollte immer wei
ter gegen Morgen vordringen; dies ähnelt zwar dem, was 
Manetho von Sesostris in der 12. Dynastie sagte, aber es ist 
keinesweges dasselbe, da der Sesostris der 12. Dynastie auch 
nach Europa vorgedrungen seyn soll.4) (Jebrigens sagt Jose
phus am Schlüsse jener Erzählung von Sethos und ArmaTs5): 
'H ds and tov ocvtov (and ^£iyv-
Twoq. (d Mavs&täv), oti 6 psr ^s&adiq sxaXeiTO
^yvm;oq,”A()p,aiq ds b adsZ^dg avrov davadq. Herodot weiss 
von einer Vergleichung des Sesostris und seines Bruders mit 
Aegyptos und Danaos nichts, und es kann wohl bezweifelt 
werden, ob die Vergleichung beider letztem mit Sethos und 
Armais von Manetho herrühre, und nicht vielmehr Zusatz ei
nes Interpolators sei. Africanus hat in seiner Redaction oder 
seinen Auszügen nichts Aehnliches bemerkt; nur Josephus 
und Eusebios liefern eine solche Parallele, beide angeblich 
aus Manetho und doch beide ganz verschieden; wodurch der 
Verdacht vermehrt wird, auch diese Beziehung auf Griechi
sches sei von fremder Hand in den Manetho eingetragen, wie 
die andern Bemerkungen der Art, von denen ich oben ge-

*) II, 107 f. 2) I, 57. ’) Gegen Apion I, 15. 4) S. Afri
canus und Eusebios in der 12. Dyn. 5) A. a. 0. vergl. I, 26. Aus 
Josephus hat dasselbe Theophilos an Autolykos III, 20. S.131. Galland. 
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handelt habe. Eusebios setzt nämlich, wie dann auch Syn
kell gethan, sowohl in den Manethonischen Dynastien als im 
Kanon und in der Series regum den Armais und den Ra
messes, das ist Ramses III. den Grossen, als Danaos und 
Aegyptos, und kommt hierdurch mit Herodot insofern in 
Uebereinstimmung, als dasjenige, was Herodot von Sesostris 
und seinem Bruder erzählt, nun auf den, welchem der He- 
rodotische Sesostris nach den Denkmälern entspricht, und 
einen angeblichen Bruder desselben übertragen wird; um so 
mehr sieht dies aber wie eine Verbesserung aus, die man 
gemacht habe, um eine Uebereinstimmung mit Herodot her
vorzubringen. Doch ist diese Verbesserung sehr unglücklich. 
Denn Armais, der seinem Bruder nachgestellt hatte und von 
ihm verjagt wurde, war ja gar nicht König, sondern Stellver
treter des Bruders, und kann gar nicht in den Listen gezählt 
haben1); nicht zu gedenken, dass der Armais der 18. Dyna
stie nicht als Bruder des Armesses angegeben wird: worauf 
wir freilich kein Gewicht legen dürfen, weil auch wir von 
dem überlieferten Verwandtschaftsverhältniss des Armais mit 
Ramses dem Grossen nbgehen. Es ist bei dieser Anordnung 
des Eusebios auch das noch auffallend, dass im gemeinen 
Text des Josephus zwischen Armais und Ramses dem Gros
sen (Armesses Miamun) noch der Ramesses steht, welcher 
nur 1 Jahr und 4 Monathe regiert hat: wollte man beide, 
den Armais und jenen Ramses, den wir den Grossen nen
nen, als die Brüder Danaos und Aegyptos ansehen, so musste 
jener kurz regierende Ramses ausgemerzt werden. Dieser 
kommt daher auch bei Eusebios nicht vor, sondern seine Re
gierungszeit ist bei diesem mit der des Nachfolgers zusam
mengenommen; doch hat Eusebios dies nicht zuerst bewirkt, 
sondern die Auslassung des kurz regierenden Ramesses hat 
schon in dem Texte des Josephus stattgefunden, den Euse
bios vor sich hatte, wie die Armenische Uebersetzung zeigt, 
jedoch ohne dass desshalb die Regierungszeit des kurz herr-

*) Eine ähnliche Bemerkung hat schon Rosellini gemacht Bd, h 
S. 303.
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sehenden Ramesses in diesem Texte zu der des Nachfolgers 
zugerechnet wäre. Alle diese Verschiedenheiten lassen sich 
wohl nur aus einer mannigfachen, höchst willkührlichen Be
handlung des Manethonischen Werkes durch verschiedene Re
dactoren erklären. Rosellini,1) der den Armais der 18. Dyna
stie für Ramses II. erklärt, ist der Meinung, der Name Ram
ses oder Ramesses sei in Armeses (die Schreibart des Afri
canus) oder Armesses, Armes, endlich in Armais umgewandelt 
worden,' und dies habe Veranlassung gegeben, den Armais- 
Danaos, Bruder des Sethos in der 19. Dynastie, in die 18. zu 
übertragen, oder in diesem zum Armäis umgewandelten Ram
ses II. den Bruder des Aegyptos zu erkennen; aber es ist so 
sicher gar nicht, dass der Armais oder Armeses der 18. Dy
nastie Ramses II. sei, sondern er scheint vielmehr zu einer 
Nebendynastie zu gehören, welche ich oben Prätendenten 
genannt habe. Endlich entscheidet sich Rosellini2) dahin, 
Danaos und Aegyptos seien, wie der Josephische Text des 
Manetho angiebt, Armais und Sethos der 19. Dynastie: in 
meinen Augen ist die ganze Frage, welche Aegyptische Herr
scher von den Hellenen unter Danaos und Aegyptos verstan
den worden, gar kein Gegenstand einer ernsthaften Unter
suchung.

9. Der letzte König dieser Dynastie bei Africanus, Ame
nophath, wird auch mit andern, mannigfach abgewandelten 
Formen dieses seines Namens benannt; unter andern heisst 
er auch Menophis. Es wird unter der 19. Dynastie in Er
wägung gezogen werden, ob und wie etwa die Acre von Me- 
nophres (dno Msvdtpqswq) oder der Anfang der Hundsstern
periode im Jahre vor Chr. 1322 mit ihm in Beziehung zu 
setzen sei.

Zur neunzehnten Dynastie.
Die Eusebischen Auszüge aus Manetho geben folgende 

fünf Diospoliten:

*) Bd. I. S. 254- 2) Bd. I. S. 301 ff. vergl. S. 254.
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......................................................... 55 Jahre
'Papins (Goar 'Paipys; Arm. Rampses) 66 —
^ppsvscp^lg (Arm. Amenephthis) ... 40 — (Arm. 8)
tdppfirfpqs................................................ 26 —
QovwQig .................. 7 —

opov 194 Jahre (wie im so
genannten alten Chronikon). 

Die Jahrzahl 8 beim dritten König in der Venezianischen Aus
gabe der Armenischen Uebersetzung beruht auf Verwechse
lung von M und H. Der Eusebische Kanon hat dieselben 
Ziffern durchweg wie in dem Dynastienverzeichniss, äusser 
dass im Armenischen in der Ueberschrift bei Ammenemes 
25 Jahre stehen, in der Ausführung jedoch 26 dargestellt sind; 
auch die Series regum giebt die Ziffern wie in dem Dyna
stienverzeichniss, und zwar in allen Exemplaren äusser im 
Armenischen, wo der dritte König wieder 8 Jahre statt 40 
hat. Sethos heisst im Armenischen Kanon Sethosis, im Sca- 
liger’schen des Hieronymus Sethus, im Vallarsischen Zethus, 
in der Vallarsischen Series regum Zetus. *)  Der zweite Kö
nig wird im Kanon und in der Series regum bei Vallarsius 
und Scaliger Ramses, im Armenischen Rampses geschrieben. 
Der dritte (Ammenephthis) heisst in der Series regum des 
Scaliger2) Amenophtes, im Kanon des Scaliger Amenophes, 
im Vallarsischen und Armenischen Kanon und in der Val
larsischen und Armenischen Series regum Amenophis. Statt 
Qovw^ig kommt auch Thuores vor. Im Kanon geht bei Hie
ronymus die seltsame Bemerkung voraus: „Aegyptii per no- 
nam decimam dynastiam suo imperatore uti coeperunt, quo- 
rum primus Sethus.“

*) So nennt ihn auch Annius von Viterbo in seinem falschen 
Manetho, bei dessen Erdichtung Eusebios nach der Bearbeitung des 
Hieronymus benutzt ist. 2) Hieronym. Chron. I. S. 17. 3) Ge
gen Apion I, 15.

Bei Josephus3) wird aus Manetho als Sohn und Nach
folger des Amenophis, des letzten Königs der 18. Dynastie, 
jedoch ohne Unterscheidung der Dynastien Sethosis genannt, 
mit den Worten: rov de Ss&btöig aal 'Papsö&qg, inanx^v xai 



Manetho und die Hundssternperiode. 685

vavTixqv s^MV dvvaptv. ovTog tov ddslcpdv "Aqpa'iv emTqo- 
7iov T^g Afywnov xaTe&vrftsv x. t. 2. Ganz richtig hat der 
Armenier übersetzt: Sethos, qui et Ramesses; St&aMSig xai 
^Pap^aa^g ist, wie öfter dergleichen in Inschriften, soviel als 
Sf&tüöig d xai cPap£aaijc.1) Doch verstanden manche nicht, 
dass nur Eine Person gemeint sei; daher bei Theophilos’) die 
Lesart: tov de Ooaföog (verschrieben statt ^s^-Müig) aal lPa~ 
psa&qg £Tt] / (eine verschriebene Ziffer), ovg (faciv say^xs- 
vai TcoXXijv dvvapiv Imrix^g xai naodra^iv vavTix^g psta 
Tovg l&ovg yqdvovg: ja in Handschriften des Josephus findet 
sich am Rande folgende übel zusammenhängende Interpola
tion notirt: Evor^aL dt sv sTsqw dvTiyqdya) ovvwg’ p&tP ov 

xai 'Pap^EG^g dvo ddsZ^oij 6 psv vavTixr^v s'ywv 
dvvapiv Tovg xavd &akaTTav dnaVTMVTag dtsystqovTO m)~ 
ZioqxdoVj per ov nokv di xai Tov^Pap^Gdijv dve^dv^Aqpaiv 
äkXov dfhEföv smrqojrov T^g Alyvmov xaTeöTiptev.- Jose
phus erzählt hiernächst weiter, wie zwischen Sethosis-Aegy- 
ptos und Armais-Danaos, seinem Statthalter, die Missver
hältnisse entstanden seien, in deren Folge letzterer vertrieben 
worden; was hierbei zu bemerken, habe ich schon zur 18- 
Dynastie vorweggenommen. Später3) erfahren wir, offenbar 
wieder aus Manetho, Sethos habe 59 Jahre geherrscht, welche 
vom Anfänge seiner Regierung, nicht erst von der Vertrei
bung des Armais an zu berechnen sind;4) nach diesem der 
allere seiner Söhne Rhampses 66 Jahre. Anknüpfend an das, 
was Josephus früher aus dem Manetho, und zwar aus dem 
zweiten Buche der Aegyptischen Geschichten,5) erzählt und 
auf die Juden angewandt hatte, sagt er ausdrücklich, jenes 
hätte Manetho vorher auseinandergesetzt (nqoEiTtwv) t und 
fährt dann fort: Msyqi psv tovtmv qxolovfhpfe Talg dvayoa- 
<fatg’ STKtra ds dovg s^ovoiav avTW dtd tov (to) tpavai 
yqdipEtV Ta pv^svopsva xai Äsyopsva neqi twv ^lovdaiwv 
Ädyovg dm&dvovg naqsreßaXsVj dvapP^ah ßoiddpsvog qpiv

*) Letzteres wollte Rask (S. 58) schreiben, Ideler dagegen (Her- 
map. S. 298) wider den Gebrauch ö'g xai lPap. ’) S. zur 18. Dyn. 
N. 1. ä) Gegen Apion I, 26- 4) S. zur 18. Dyn. N. II. *) S. ge
gen Apion I, 14 f.
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AlYVmlmv nl^og xai eni aHoig aQqwoTifaafrtVj wg
(f qtii, ([vytlr ex r^g ^H/vTrTov xa'rayvMO^£VT(üv: wozu noch 
zu nehmen, dass Josephus anderwärts1) bezeugt, diese Par- 
thie, deren Inhalt sogleich angegeben werden wird, habe 
Manetho zugesetzt ovx ex uov naq ^Hyrniloig ygappaTaWj

wg aviög ex tmv dösfSndTwg
vmv. Sie stand also allerdings in des Manetho Aegyptischen 
Geschichten, aber als eine gewährlose Ueberlieferung einge
schaltet, wie das Wort nageveßals besagt. Nach Josephus’ 
Ansicht hat sie Manetho selbst eingeschaltet; ich vermuthe 
jedoch vielmehr, diese gewährlose Ueberlieferung. sei von ei
nem Andern den Juden zum Possen eingeschoben worden. 
Aus diesem Einschiebsel schöpfend sagt nun Josephus: Ma
netho habe darin hinter dem Rhampses, dem Nachfolger des 
Sethos, einen erdichteten König Amenophis zugesetzt, dem 
er auch gar keine Zahl der Regierungsjahre gegeben habe, 
was er doch sonst mit Sorgfalt thue. Josephus irrt hier un
streitig: in dem Einschiebsel ist freilich gewiss keine Jahr
zahl für Amenophis gegeben gewesen, aber darum war der 
König Amenophis noch nicht bloss ein erdichteter. Er ist, 
wie man aus Vergleichung der Africanischen und Eusebischen 
19. Dynastie mit der Reihefolge der Könige in der Josephi- 
schen Darstellung leicht erkennt, der Ammenephthes dieser 
Listen, in welchen dieser seine Jahrzahl hat: dieser Amme
nephthes wird auch in dem Eusebischen Kanon und der Se- 
ries regum Amenophis oder ähnlich genannt, wie aus dem 
Vorhergehenden zu ersehen ist. Aus dem weitläufigen Be
richte des Josephus über das, was von diesem Amenophis in 
dem Einschiebsel gesagt war, genügt es uns anzuführen: der
selbe habe 80,000 Aussätzige und sonst Unreine oder mit Ge
brechen Behaftete in die Steinbrüche östlich vom Nil zur 
Arbeit gethan, später aber eben diesen die Typhonische ehe
malige Hirtenstadt Avaris angewiesen: hier hätten sich diese 
den Osarsiph, einen Heliopolitischen Priester, das ist Moses, 
zum Führer gesetzt; dieser habe die von Tethmosis verjagten

') Ebendas. 16.
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Hirten aus Jerusalem herbeigerufen, und da letztere 200,000 
Mann stark nach Avaris gekommen, habe Amenophis seinen 
fünfjährigen Sohn Sethos, der nach dem Vater des Amenophis 
auch Ramesses hiess tov xat'Papscfäiiv ano ‘PapiptwG 
rov nazQÖ<; einem Freunde übergeben und sei
nach Aethiopien abgezogen: dreizehn Jahre später sei er von 
da zurückgekommen und habe in Gemeinschaft mit diesem 
seinem Sohne Rhampses (oder Ramesses) die Hirten und Un
reinen nach Syrien vertrieben.1) Den Amenophis selbst und 
seinen Sohn Ramesses hatte auch Chaeremon in einer zwar 
mannigfach abweichenden, aber dennoch ähnlichen Erzählung 
genannt.1) Aus dem, was Josephus berichtet, ergiebt sich 
folgende Reihe der Könige: Sethos, Rhampses, Amenophis, 
Ramesses (Rhampses oder Sethos), welche genau den Afri- 
eanischen Sethos, Rhapsakes, Ammenephthes und Ramesses 
entsprechen; und die drei ersten derselben entsprechen eben
so den drei ersten Eusebischen dieser Dynastie: sodass die 
Behauptung des Josephus, Amenophis (der Nachfolger des 
Rhampses) sei in jenem ein geschobenen Stücke erdichtet, wie 
gesagt ganz unrichtig ist. Zugleich erhellt hieraus augen
scheinlich, wie ganz willkührlich die Annahme*)  sei, dieser 
von Josephus aus jenem Einschiebsel erwähnte zweite Ein
fall der Hirten habe sich unter Amenophis dem letzten Kö
nig der 18. Dynastie eräugnet.4) Hiermit will ich jedoch nicht 
in Abrede stellen, dass die Hirten auch während der 18. Dy
nastie mit den Aegyptischen Königen in Kampf waren, und 

*) Ebendas. 26. 27. Hieraus und aus dem Folgenden hat Ko
smas Indopleustes geschöpft Topogr. Christ. XII. S. 341 D f. 2) Bei 
Josephus ebendas. 32.33. 3) S. oben zur 18. Dyn. N. IV. 14, Anm.
*) Routh (Reliq. sacr. Bd. II. S. 268), der diesen Irrthum noch nicht 
hatte, bringt mit der Vertreibung der Juden unter dem Amenophis 
der 19. Dynastie in Verbindung die Nachricht bei Epiphanios in Hae- 
res. LXXVII. 23. S. 1055 Petav. dass des Amenophis Tochter Ther- 
muthis den Moses erzogen hatte; dies passt aber nicht, da ja Mo
ses achtzigjährig auszog. Diese Thermuthis, über welche Josephus 
Jüd. Alterth. II, 9, 5 ff. zu vergleichen, hielten Einige für des Amo
sis Schwester oder Tochter (Synkell S. 120 C). Andere Fabeleien 
der Art übergehe ich.

44*
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lasse alles gerne gelten, was man hierüber mit einiger Wahr
scheinlichkeit aufstellen mag. Nur muss man nicht dem Ma
netho oder auch nur seinem Verfälscher zur Last legen, die 
Zeiten verwechselt und in die 19. Dynastie übertragen zu 
haben, was in der 18. geschehen sei,1) da wir viel zu wenig 
über die Hirtenkämpfe unterrichtet sind, um sicher urtheilen 
zu können.

In der aus den Denkmälern gezogenen Reihe der Vor
namenschilder, wovon unter der 18. Dynastie gehandelt wor
den, wird N. 15 das Schild mit der Inschrift „Sol custos (oder 
columen) veritatis, Meiamun“, welchem im Namenschilde 
Ramses (IV. bei Rosellini) entspricht, auf Sethos oder Se- 
thosis, den ersten König der 19. Dynastie gedeutet,’) der 
auch der schriftlichen Ueherlieferung zufolge Ramesses hiess. 
Obwohl die aus den Denkmälern gezogene Liste mit den 
schriftlich überlieferten weder in den vor Sethos hergehen
den Königen noch in den auf ihn folgenden hinreichend 
übereinstimmt, so scheint doch jene Aufstellung über Sethos 
unbestreitbar, und wird auch dadurch bestätigt, dass ange
messen dem, was Manetho über Sethos berichtet, die Denk
mäler des Ramses IV. Meiamun Triumphe und Kämpfe 
von Fussvolk, und mit Wagen und Schiffen darstellen. Er 
hat den Pallast zu Medinet-Abu erbaut, wo seine Thaten ab
gebildet sind. Es kommt von ihm in den Denkmälern mei
nes Wissens kein höheres Regierungsjahr vor als das 16.3) 
Da seine vier ältesten Söhne die Königswürde erlangt ha
ben,4) und die drei ersten schon als Prinzen Ramses genannt

L) Die Neuern werden nicht müde dies zu thun; noch kürzlich 
hat auch Tomlinson diese Verwechselung dem Manetho beigelegt, 
Transactions of the Royal Society of Literature, second Series, Bd. 1. 
(1843. 8.) S. 187 f. Auch Ewald, Geschichte des Volkes Israel bis 
Christus, Bd. I. S 457 nimmt den Amenophis, unter welchem die 
Israeliten sollen ausgezogen seyn, für den letzten Manethonischen 
König der 18. Dynastie. 2) Champollion, Briefe aus Aeg. XVIH. 
S. 241 f. d. Deutsch, üebers. Rosellini Bd. 1. S. 303. Bd. II. S. 5. Ideler, 
Hermap. S. 254 f. 3) Rosellini Bd. II, S. 5. Von den Denkmälern 
desselben s. Rosellini Bd. IV. S. 7 ff. 4) Rosellini Bd. II. S. 7 ff. 
Nach einem Denkmal hatte Ramses IV. wenigstens 10 Söhne, ob- 
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waren, der vierte aber als König denselben Namen trug, so 
nennt Rosellini diese vier Ramses V. VI. VII. VIII. lässt sie 
der Reihe nach als Könige folgen, wie denn gewiss ist, dass 
Ramses V. seinem Vater nachfolgte, und Ramses VI. seinem 
Bruder, weil jener seines Vaters, dieser seines Bruders Schil
der überdeckt hat,1) und setzt sie als die vier Manethoni- 
schen Könige Rhapsakes oder Ramses, Ammenephthes, Ra- 
messes und Ammenemes, fügt diesen aus den Schildern ei
nes Grabes von Biban-el-Moluk nach Wahrscheinlichkeits
gründen Ramses IX. zu, welchen er für Thuoris halt, und 
giebt so der 19. Dynastie mit der Africanischen Liste sechs 
Könige, aber nicht wie Africanus auch 209 Jahre, sondern 
willkührlich nach Eusebios 194. Obgleich er nun für die vier 
ersten Könige nach Sethos, das heisst für die Söhne des letz
tem, die möglichst kleinen Jahrzahlen, die den entsprechen
den in den Listen beigelegt werden, ausgewählt und bei Am
menephthes oder Ammenephthis sogar nur die offenbar falsche 
Zahl 8 aus dem Armenischen Eusebios in Rechnung gebracht 
hat: so konnte ihm doch nicht entgehen, dass auch so die 
überlieferten Zeiten dieser vier Könige, diese als die vier 
Söhne des Sethos betrachtet, sich nicht mit der Wahrschein
lichkeit vertragen. Geht man noch etwas unbefangener zu 
Werke, so findet man, dass nach Eusebios schon allein die 
drei ersten Nachfolger des Sethos, welche die drei ersten 
Söhne des Sethos seyn sollen, 132 Jahre regieren (der vierte 
der Africanischen Liste nach Sethos fehlt bei Eusebios); und 
nach der Africanischen Liste kommt auf die vier ersten Nach
folger des Sethos eine noch grössere Jahrzahl. Keine von 
beiden Listen stimmt also mit der Annahme, dass die vier 
Söhne des Sethos, einer nach dem andern zum Königthum 
gelangt, die in den Listen des Manetho auf Sethos folgenden 
vier Könige seien. Nimmt man aber die Africanisch-Mane- 
thonische Liste, und merzt, wie wir aus den schon oben ent-

gleich bei Josephus sein Nachfolger b TrQiGßvuqog tiSv vkbv cwtov 
genannt wird; es müsste doch yrgtcßviawg gesagt seyn. *) Ro
sellini Bd. II. S. 16 ff. Von den Denkmälern Ramses’ V—IX. vergl. 
Rosellini Bd. IV. S. 108 ff.
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wickelten Gründen als nothwendig erachten, den Rhapsakes 
aus, so würden Ramses V. VI. VII. VIII, die vier Söhne des 
Sethos, als Ammenephthes, Ramesses, Ammenemnes und Thuo- 
ris 20 + 60 + 5 + 7 = 92 Jahre umfassen. Der vierte Sohn 
des Sethos war, nach einem Denkmal, worauf er mit seinen 
drei altern und sechs jungem Brüdern ahgebildet ist, bei sei
nes Vaters Lebzeiten bereits Athlophoros, königlicher Schrei
ber und Stallmeister (prefetto delle cavalle),1) wir wissen 
nicht wie lange vor seines Vaters Tod; gesetzt er sei bei sei
nes Vaters Tod auch nur 16 Jahre alt gewesen, so müsste 
er, wenn er Thuoris seyn und die Regierungszeit der vier 
Könige, wie sie bei Africanus angegeben ist, beibehalten wer
den sollte, 108 Jahre alt geworden seyn. Aber selbst diese 
Annahme, welche doch bei weitem die geringste ist, welche 
sich machen lässt, hat keine Wahrscheinlichkeit. Es ist da
her, auch abgesehen von der Verschiedenheit etlicher der Na
men, nicht die mindeste Uebereinstimmung der geschriebe
nen Listen mit dem aus den Denkmälern gezogenen Ergeb
niss vorhanden.

Zu den einzelnen Königen der Africanischen Liste be
merke ich noch Folgendes:

1. Dem Sethos giebt Africanus 51, Eusebios 55, Jo
sephus 59 Regierungsjahre. Nach Manetho bei Josephus’) 
ist er der Sohn des Amenophis, des letzten Königs der 18. 
Dynastie in den schriftlichen Listen; womit nicht unverträg
lich ist, dass mit ihm eine neue Dynastie begonnen wird3): 
ihn für einen Sohn des Rhamerre zu halten, ist kein hinrei
chender Grund vorhanden.4) Auf das fünfte Jahr des Sethos 
fällt in unserem Kanon der Anfang der Hundssternpe
riode vom J. vor Chr. 1322; und will man annehmen, dass 
das Zutreffen des Frühaufganges des Sirius auf den ersten 
Thoth, welches in jenem Jahre stattfand, den Aegyptern merk
würdig war und zu einer vorzüglichen religiösen Feier ver
anlassen mochte, so könnte man vermuthen, Sethos habe die— 

*) Derselbe Bd. II. S. 10. *) Gegen Apion 1, 15. *) S. zur
12. Dyn. *) S. zur 18. Dyn. N. IV, am Ende.



Manetho und die Hundssternperiode. 691

sen seinen Nebennamen gerade desshalb erhalten, weil bald 
nach dem Anfänge seiner Herrschaft jenes merkwürdige Er
äugniss vorgekommen war; denn ist gleich der 
Hundsstern.1) Indessen lege ich hierauf kein Gewicht; auch 
das Denkmal aus Sethos’ Zeit, welches man auf den Anfang 
der Hundssternperiode deuten könnte, ist schon oben1) be
seitigt worden. Es entsteht aber an dieser Stelle die bedeu
tende Schwierigkeit, dass die spätere gelehrte Aere vom J. 
vor Chr. 1322, bei Theon, mit dem Namen and Msvögjqsws 
bezeichnet wird.3) Champollion-Figeac hatte unter Menophres 
den Ammenephthes der 19. Dynastie verstanden, welches nicht 
verträglich ist mit der Africanisch-Manethonischen Zeitrech
nung, nach welcher man auf keine Weise mit diesem Am
menephthes so weit zurückgelangen kann; Rosellini4) dage
gen begnügt sich damit, den Anfang der Hundssternperiode 
unbestimmter in die 19. Dynastie zu setzen. Die Form Ms- 
vdyQsws kann man von MevocpqiQ ableiten, was regelmässig 
wäre; aber in' den Aegyptischen Namen wird auch von Wör
tern auf der Genitiv auf ««g gebildet, wie 'Paptyqg cPdp- 
tystoQ: man kann also auch den Nominativ Msvotpoqs anneh
men, und dieser liegt der Aegyptischen Form des Namens 
näher. Diese ist nämlich, wie Rosellini schon bemerkt hat, 
MenephrA, ganz verschieden von Menephtha, womit jenes Am
menephthes einerlei ist. Hält man sich also an den überlie
ferten Namen, so müsste man einen König Menephrö nach
weisen, welcher in diese Zeit fiele: dies ist aber nicht mög
lich; obwohl ein König Amenoph mit dem Titel Menephrß 
aus unbekannter Zeit vorkommt.5) Die Aushülfe, es könne 
dieser und jener König Menephrö zubenannt worden seyn, 
schiebt die Aufgabe, die zu lösen ist, nur bei Seite; ich ziehe

1. 8. 3) S. Abschn. I. 4 und 8. 4) Bd. II. S. 33. wo auch über 
Champollion-Figeac schon das Notlüge gesagt ist. Bonomi in den
Transactions of the Royal Society of Literalure, second Series, Bd. I.
(1843. 8.) S. 172 erklärt den Menophres fiir Thutmes-Moeris, weil
nach Herodot vom Tode des Moeris bis zur Zeit, da er in Aegypten
war, kaum 900 Jahre verflossen seien! 5) Rosellini Bd. II. S. 246,

l) Vettius Valens bei Marsham Chronic. can. S. 9. *) Abschn. 
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es vor, die Lösung zu versuchen. Wie wenn Sethos, unmün
dig zum Thron gelangt, in den ersten Jahren unter Vormund
schaft gestanden hatte und in irgend einer gleichviel oh Ma- 
nethonischen oder nicht Manethonischen Liste die ersten Jahre 
des Sethos auf den Namen seines Vormundes Menephrö ge
schrieben worden waren, obgleich dieser nicht wirklich Kö
nig, sondern nur Regent war? Denn der König war Sethos. 
Menephtha II. war der dreizehnte Sohn Ramses des III. und 
hat allem Anschein nach nur kurz regiert; man darf Meneph
tha den III. als dessen Sohn ansehen, und den Sethos als 
Sohn Menephtha des III. Denn Sethos wurde von Manetho 
als Sohn des Amenophis oder Amenophath angegeben, unter 
welchem Namen beide Menephtha befasst sind, und so ist 
es am natürlichsten, den Sethos als den Sohn des letztem 
der beiden anzusehen, die unter Amenophath begriffen sind. 
Unter dieser Voraussetzung ist wieder nichts angemessener 
als den Rhamerre,') Menephtha’s III. Nachfolger, als Sohn 
Menephtha’s III. zu betrachten, der nach kurzer Herrschaft 
ohne nähere Thronerben verstorben, und dem sein jüngerer 
Bruder Sethos nachgefolgt sei, jedoch noch unmündig. Nun 
war Ramses-Menephrß der einundzwanzigste Sohn Ramses 
des III.2) also unter der angegebenen Voraussetzung des Se
thos Grossoheim, und dieser würde des Sethos Vormund ge
wesen seyn, ohne die Königswürde zu haben; denn auf dem 
Bilde, welches die Kinder Ramses des Grossen darstellt, hat 
er kein Königschild, welches auch auf den frühem Bildern 
nachgetragen zu werden pflegte, sobald der Abgebildete Kö
nig geworden war. Ein solcher konnte dann auch in den 
kürzer gefassten Listen ausgelassen werden; daher er weder 
bei Africanus noch bei Eusebios verzeichnet ist. Diese An
sicht scheint mir sehr annehmlich. Will man jedoch den Na
men Menophres ändern, so lässt sich noch eine andere Aus
kunft treffen, die sich ebenfalls mit unserem Kanon, wenn 
man ihn richtig auffasst, vereinigen lässt. Bei der Entwer-

*) Von diesem s. zur 18. Dyn. N. IV. 14 und N. IV am Schluss.
a) Rosellini Bd. I. S. 276.
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fung desselben haben wir nämlich keinesweges die volle ge
schichtliche Wahrheit beabsichtigt, sondern die Darstellung 
des Manethonischen Systems; es hat aber offenbar sehr ver
schiedene Systeme der Aegyptischen Zeitrechnung gegeben, 
von denen auch nicht eines nothwendig das vollkommen Wahre 
enthielt, und die Epoche des Menophres ist eben auch nur 
auf ein solches gegründet: je nach der Verschiedenheit des 

' Systems musste also der Anfang der Hundssternperiode auf 
ein anderes Königsjahr fallen. Legt man z. B. den Eusebi
schen Kanon zu Grunde, so fällt das J. vor Chr. 1322 oder 
der Anfang der in Rede stehenden Hundssternperiode in das 
54. Jahr des Sethos, ins 695. Jahr von Abraham; nach einem 
andern System konnte diese Epoche in die letzten Jahre der 
18. Dynastie fallen, wo Amenophath oder Amenophis in den 
Listen steht, und sie konnte dann unter Amenophis gesetzt 
werden, ungeachtet damals in Wahrheit Rhamerre regiert 
haben mag; denn dieser stand nicht in den Listen, sondern 
seine Jahre zählten unter Amenophis, und nur nach den Li
sten wurde die Epoche bestimmt. Nun ist, wie die unter der 
18. Dynastie mitgelheilten Verzeichnisse beweisen, in dem 
Eusebischen Kanon und der Eusebischen Series regum die
ser Amenophis auch Menophis oder Menophes geschrieben 
worden, und in Theon’s Zeit, der gegen Ende des vierten 
Jahrhunderts lebte und also jünger als Eusebios ist, mag diese 
Form des Namens schon sehr gangbar gewesen seyn; man 
könnte also bei Theon äno Mevcntpewg schreiben. Rückt man 
dann das Ende der 18. Dynastie so weit herab, dass sie bis 
ins J. vor Chr. 1322 hineinreicht, so fällt der Anfang der neuen 
Hundssternperiode noch in die Regierung jenes Menophis. Zu 
jenem Herabrücken war aber hinlänglicher Grund vorhan
den. Manetho hat nämlich in der 27. Dynastie beinahe vier 
Jahre zu viel gerechnet, und zwar er selbst, nicht Africanus '); 
merzte man diese vier Jahre aus, so schob sich die ganze 
Manethonische Reihe vier Jahre weiter herab; diese vier Jahre 
konnten übrigens dann sogar, ohne dass das übrige Manelho-

*) S. Abschn. II. gegen Ende. 
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nische System gestört wurde, in der 18. Dynastie ersetzt wer
den, wenn sie mit Josephus zu <333 Jahren gerechnet wurde, 
statt dass sie bei Africanus, wenn man die Regierung des 
Amos einrechnet, die 66 Jahre Ramses des Grossen noch hin
zufügt und auch das Uebrige nach Josephus verbessert, erst 
329 Jahre hat: es fielen nämlich alsdann die zugefügten vier 
Jahre auf die Jahre vor Chr. 1326 bis 1322. Das Nähere hier
über kann man bei der 18. Dynastie1) einsehen. Sehr wohl 
konnte Jemand eine Rechnung befolgt haben, wie sie dort 
auseinandergesetzt ist, und das Julianische Jahr vor Chr. 1322, 
nach dessen Mitte die Hundssternperiode erst beginnt, und 
das in demselben anfangende Aegyptische leicht für das letzte 
des Amenophis statt für das erste des Sethos gerechnet wer
den, weil sich bei Anfertigung eines Kanons das Ende der 
einen und der Anfang der andern Regierung leicht um ein 
Jahr verschob, je nachdem man ein aus Manetho zusammen
gerechnetes Jahr der einen oder der andern beilegte.’) Rückte 
man also auf diese Weise das Ende des Amenophis so weit 
herab, dass das Jahr vor Chr. 1322 noch in seine Regierung 
fiel, so konnte die Epoche der Hundssternperiode mit der 
Formel ayrd bezeichnet werden, und es war dies

l) N. V. I, unter Amos. ’) Vergl. Abschn. I. 18. 3) Jesai.
36, 2. 2 Kön. 18, 17. Joseph. Jüd. Alterth. X, 1. Synkell S. 200 C.

sogar eine wirkliche Verbesserung im Vergleich mit der Ma
nethonischen Rechnung. Indessen gestehe ich, dass es mir 
nicht wahrscheinlich vorkommt, .es sei bei Theon der sehr 
bekannte Name des Amenophis oder Menophis in Menophres 
verderbt worden, und die grosse Annäherung des letztem 
Wortes an das ächt Aegyptische Menephrö spricht vielmehr 
für die Aechtheit des M€vdg)Q£Mg'. daher ich der ersteren Er
klärung, Menephrö sei als Vormund des Sethos anzusehen, 
den Vorzug gebe.

2. Rhapsakes heisst ein Feldherr des Sanherib.3) Die 
Form des Namens ist vielen Persischen Namen ähnlich; dass 
Rhampses, Ramses oder Ramesses vorzuziehen, wie bei Jo
sephus und Eusebios geschrieben wird, ist nicht zweifelhaft.
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Uebrigens hoffe ich gezeigt zu haben,1) dass Rhapsakes oder 
Ramses hier irrthümlich eingesetzt ist und seine Regierungs
zeit als die Ramses des Grossen, welche bei Africanus in der 
18. Dynastie fehlt, in diese letztere Dynastie gehöre, bei Jo
sephus und Eusebios aber diese Zeit unrichtig zweimal ge
rechnet ist, in der 18. und in der 19. Dynastie. Dass Rhap
sakes im Text des Africanus 61, nicht 66 Jahre hat, wie Ram
ses der Grosse haben muss, ist ein Schreibfehler, der sich 
dadurch verräth, dass gerade mit Zuzählung des Unterschie
des, nämlich der fünf Jahre, die Africanische Summe der Dy
nastie erst herauskommt, und dass Josephus und Eusebios 
dem an dieser Stelle stehenden Rhampses 66 Jahre beilegen.

3. Ammenephthes ist, wie gezeigt worden, der in 
dem Manethonischen Einschiebsel im Josephus und bei Cbae- 
remon vorkommende Amenophis, welchen Josephus fälschlich 
für erdichtet hielt, weil er die Einerleiheit beider Namen nicht 
erkannte. Eusebios giebt seinem Amenephthis 20 Jahre mehr 
als Africanus.

4. Ramesses, der Nachfolger des Vorigen, wird von 
dem Josephischen, wenn auch falschen, Manetho und von 
Chaeremon anerkannt. Eusebios lässt ihn aus.2)

5. Ammenemnes oder richtiger Ammenemes (Ame- 
nemhö) hat bei Eusebios 21 Jahre mehr als bei Africanus.

6. Von der unter Thuoris angemerkten Epoche der 
Einnahme Troia’s, einer Hauptstütze unserer Anordnung der 
Manethonischen Zeiten, ist oben3) ausführlich gehandelt.

Hier schloss der zweite Band: über die bei Eusebios an
gegebene Gesammtzahl der Jahre dieses Bandes ist schon im 
zweiten Abschnitt gesprochen; was sich aber durch Zusam
menzählung der Jahre aller in dem Bande enthalten gewese- 
neu Dynastien nach Eusebios ergiebt, ist mehrfach, weil ver
schiedene Ansätze für zwei Dynastien vorhanden sind. Es 
stellt sich nämlich die Rechnung so:

*) Zur 18. Dyn. N. III. zu Ende. 2) Vergl. zur 18. Dyn. a. a. 0.
*) Abschn. III. 3.
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12. rDynastie 245 (182) .fahre
13. — 453 —
14. — 184 (484) —
15. — 250 —
16. — 190 - •

17. — 103 —

18. — 348 —

19. — 194 —

Summe des zweiten Bandes 1967 (1904, 2204, 2267) Jahre.

III. Zum dritten Bande des Manetho.

Zur zwanzigsten Dynastie.
Eusebios in den Manethonischen Auszügen giebt diese 

Dynastie wie Africanus auf 12 Diospolitische Könige an, aber 
mit einer Summe von 178 Jahren im Griechischen bei Syn
kell,*)  oder 172 nach dem Armenischen; erstere Zahl ist die 
richtige, wie der Kanon und die Series regum 2) zeigen. Der 
Kanon giebt noch die Bemerkung dabei im Hieronymus: De 
tertio tomo Manetho Aegyptii, und im Armenischen: Ex tertio 
lomo Manethi.

*) S. 74 C. In Scaliger’s Gr. Euseb. S. 16 fehlt diese Dynastie, 
und die folgende ist als zwanzigste aufgeführt. 2) Vallars. S. 74. 
Hieronym. Scalig. 1. S. 19 (mit der Bemerkung wie im Kanon: De 
tertio tomo Manetho Aegyptii), Euseb. Arm. Bd. II. S. 25. 4) Bd. II.
S. 34 ff. Von den Denkmälern der Könige dieser Dynastie handelt 
er Bd. IV. S. 130 ff.

Rosellini3) setzt neun Könige, welche in den Denkmä
lern vorkommen, in diese Dynastie, und lässt drei Stellen 
leer; die Folge der monumentalen Könige ist jedoch nicht 
überall sicher, weil sie aus den Denkmälern nicht durchweg 
erhellt. Die Rosellinische Beihe ist: Ramses X. XI. XII, Ame- 
nemses, Ramses XIII. XIV (dessen 33. Jahr vorkommt), drei 
leere Stellen, Ramses XV, Amensi-Pehör, Phischam; beide 
letztere Priester. Da schon in der 19. Dynastie die Verglei
chung der Manethonischen und der monumentalen Reihe un
statthaft ausgefallen, so folgt von selbst, dass die Einfügung 
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dieser Könige in die 20. Dynastie keine genügende Begründung 
hat und höchstens zufällig und theilweise richtig seyn kann.

Zur einundzwanzigsten Dynastie.
Im zweiten Abschnitt habe ich diese Dynastie mit Ver

minderung der Summe, welche überliefert ist, durch Zusam
menzählung der einzelnen Regierungszeiten auf 114 Jahre ge
setzt, und die Richtigkeit dieser Zahl durch mehrere Gründe 
noch ferner hier und da bestätigt.1)

Eusebios giebt dieser Dynastie im Manethonischen Ver- 
zeichniss gleichfalls 7 Taniten, wie folgt nach dem Synkelli- 
schen2) und Armenischen Text:

............... 26 Jahre
^Povdevv^g (Arm. Psusennus) . . 41 —

..................................... 4 —
oder . 9 —

’Oo'o/w^........................................... 6 —
Uhvä^iiQ (Arm. Psinnaches) ... 9 —
Wovaswip; (Arm. Psosennus) . . 35 —

opov 130 Jahre.
Im Kanon und der Series regum nach den verschiedenen 
Exemplaren ist keine Abweichung in den Zahlen, äusser dass 
in Scaliger’s Hieronymus im Kanon der erste König in der 
Ueberschrift 19 Jahre hat, in der Ausführung aber 26: was 
Scaliger dem Verfasser, der Armenische Herausgeber3) dem 
Scaliger zur Last legt. In den Namen finden sich aber etliche 
verschiedene Schreibarten gegen die, welche ich im Griechi
schen gesetzt habe, nämlich Semendis in Scaliger’s Kanon 
des Hieronymus und der Series regum,4) Mendis in der Ar
menischen Series regum, Amendis in dem Armenischen Ka
non, was jedoch Schreibfehler zu seyn scheint5); beim zwei
ten König, dem Nachfolger des Smendis, Pseusennes in dem 
Kanon des Hieronymus und der Series regum bei Scaliger,

’) Abschn. III. 3. Abscbn. II. gegen Ende. ’) Bei Scaliger Gr. 
Euseb. S. 16 ist diese Dynastie als 20. aufgeführt und die Stelle der 
21. leer. ») Bd. II. S. 328. 4) Hieronym. I. S. 21. «) S. die Anm. 
Bd. II. S. 328.
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und im Vallarsischen und Armenischen Kanon, welcher letz
tere jedoch hier und zwar bis zu Psinaches nur aus andern 
Quellen ergänzt ist; ferner Nepherchenes in Scaliger’s Series 
regum1); Amenophis im Scaliger’schen Kanon des Hierony
mus und in der Armenischen Series regum, Ammenophis im 
Armenischen Kanon und in der Vallarsischen Series regum, 
Amenophthis in Scaliger’s Series regum; Osochoris in der 
Armenischen Series regum; Psinnaches in ebenderselben, Psi- 
naces in Scaliger’s und des Vallarsius Kanon, Spinaches in 
Scaliger’s Series regum. Dies mag ein Beispiel seyn, wie die 
Namen in den verschiedenen Exemplaren abweichen; ich 
werde diese unerspriessliche Mühe, solche Verschiedenheiten 
aufzuzählen, in den folgenden Dynastien in der Regel nicht 
fortsetzen.

Die zwei ersten hielt Champollion für die in den Denk
mälern vorkommenden Manduftep und Aasen, von welchem 
letztem das 46. Jahr vorkommt, und so viel Jahre hat Psu- 
sennes bei Africanus. Diese Ansicht ist jedoch sehr unsicher 
und späterhin bestritten worden, worüber es genügt auf Ide
ler d, J.2) zu verweisen. Ueber die letzten Könige von Oso- 
chor an rede ich noch zur folgenden Dynastie.

Zur zweiundzwanzigsten Dynastie.
In den Eusebischen Auszügen aus Manetho haben wir 

hier nur folgende Bubastiten:
(Arm. Sesonchusis) 21 Jahre

*0(>0()&WV ............. 15 —
TaxslM&tg . ................................. 13 —

dpov 49 Jahre
Der Kanon und die Series regum stimmen in Rücksicht der 
Jahre hiermit überein; in den Namen sind leichte, doch bei 
Sesonchoris auch stärkere Abweichungen vorhanden, wie Sy- 
sonchosis, Sensecoris, Sensecorus, Senscoris.3) In einer An
zahl Handschriften des Hieronymus steht hier ein Zusatz, den 
Scaliger nicht hat noch auch die Armenische IJebersetzung:

*) Hieronym. I. S. 22. Hermap. S. 261. 3) S. Vallars. S. 363.
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„Huius Senscoris Aegyptii regis pater fuit Siparis. Hunc ferunt 
quidam post mortem ab Aegyptiis deum nuncupatum eum- 
que Serapin appellatum.“ Aehnlich sind in Synkell’s1) Aegyp- 
tischer oder Mesträischer Königsreihe der siebente Serapis, 
mit 23, der achte Sesonchosis, mit 49 Jahren; doch hat die 
Handschrift B statt d JSsqamg die Schreibart orfioomc.

*) S. 91 B. C. ’) Can. isag. II. S. 133. III. S. 318. Noch nicht 
erkannt hatte er es Animadv. S. 61 b. Des-Vignoles Bd. II. S. 115 ff. 
stimmt dem Scaliger bei und beseitigt den Perizonius. s) 1 Kön.
2, 40. 4) 1 Kön. 14, 25. 2 Chron. 12, 2 und 9. Joseph. Jüd. AI-
terth. VIII, 10. Synkell S. 177 A. 184 A. 186 C. Chron. pasch. S. 93 D.
Hieronym. Seal. S. 21. s) Die Reduclionen mache ich nach der
Regel des Petav Rat. temp. Thl, II, I, 10. S. 27.

In den Africanischen Auszügen hat die Synkellische Hand
schrift A B Ssötow;: ich habe die eine dieser
Formen beibehalten, obgleich für die Vergleichung
der 12. Dynastie spricht. Wie Scaliger’) schon sah, ist der 
Name, wohl auch die Person, einerlei mit Sesak oder Sisak 
der Bibel, Susakim bei den Siebzigen; wogegen Perizonius 
ganz ungehörig den Sesak für Smendis der 21. Dynastie hielt. 
Zu Sesak floh Salomo’s Sohn Jerobeam3) und heirathete, wie 
in einigen Ausgaben der Siebzig steht, eine Verwandte des
selben, wenn auch nicht gerade wie Synkell sagt eine Schwe
ster: im 5. Jahre des Rehabeam oder Roboam zog aber Se
sak gegen Jerusalem und nahm es ein.4) Wie stellt sich nun 
hier die Manethonische Zeitrechnung gegen die biblische? Der 
Eusebische Kanon setzt den Anfang des Sesonchosis auf N. 
1144, Per. Jul. 3841, vor Chr. 8735); rechnet man aber die 
Regierungszeiten der Dynastien, wie sie in den Eusebischen 
Auszügen aus Manetho gegeben sind, von der letzten bis zu 
Sesonchosis zurück, zusammen, so erhält man noch etwa 12 
Jahre weniger, so dass hiernach der Anfang des Sesonchosis 
erst auf das J. vor Chr. 861 fiele: das 5. Jahr des Roboam 
und die Einnahme Jerusalems durch Sesak ist aber im Sca- 
liger’schen Kanon des Hieronymus und im Eusebischen auf 
N. 1025, Per. Jul. 3722, vor Chr. 992, im 12. Jahr des Smen
dis in der 21. Dynastie festgesetzt; der Vallarsische Kanon 
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weicht hiervon insofern ab, als er zwar das 5. Jahr des Ro- 
boam ebenso bestimmt, aber die Einnahme Jerusalems oder 
die Beraubung des Tempels beim 16. Jahr des Roboam und 
23. des Smendis anmerkt, auf keine Weise zulässig. Die heut
zutage gangbarste Zeitrechnung setzt das 5. Jahr des Roboam 
vor Chr. 971 — 970,‘) und Rosellini weiss durch eine nicht 
zu rechtfertigende Vermischung der Africanischen und Euse
bischen Dynastien auch den Sesonchosis damit in Ueberein- 
stimmung, und das erste Jahr desselben auf das J. vor Chr. 
972 zu bringen. Auch Scaliger’) setzt durch ein ähnliches 
Vermischen der Zeitbestimmungen den Anfang des Seson
chosis auf das J. Per. Jul. 3741, vor Chr. 973; das 5. Jahr 
des Roboam ist ihm aber Per. Jul. 3737, vor Chr. 969: so
dass nach ihm Sesonchosis 4 Jahre später zur Regierung 
kommt als die Einnahme von Jerusalem fällt; er sei also wohl, 
meint er,3) unter der Regierung seines Vorgängers, den er 
für den Vater desselben hielt, gegen Judäa gezogen. Die bi
blische Zeitrechnung des Des-Vignoles4) setzt dagegen das 
5. Jahr des Roboam Per. Jul. 3756, vor Chr. 958, und es wird 
erlaubt seyn dieser zu folgen. Vergleicht man nun hiermit 
unsern nach Africanus angelegten Kanon der Manethonischen 
Zeitrechnung, in welchem der Anfang des Sesonchosis auf 
Per. Jul. 3780, vor Chr. 934 fällt, so beginnt des Sesonchosis 
Regierung 24 Jahre nach des Sesak Einnahme von Jerusa
lem; diese Zahl vermehrt sich aber auf 28 Jahre, wenn man 
die Zeitreihe noch um vier Jahre herabriickt, weil in der 27. 
Dynastie ohngefähr vier Jahre zu viel gerechnet sind. Dies Er
gebniss ist allerdings ein ungünstiges; weit ungünstiger je
doch ist das, was aus den Eusebisch-Manethonischen Dyna
stien hervorgeht, nach welchen der Anfang des Sesonchosis 
auf das J. vor Chr. 861 fällt, während die Einnahme von Je
rusalem je nach den verschiedenen Berechnungen vom J. vor 
Chr. 971 bis 958 zu setzen ist. Gehen wir davon aus, dass

’) Rosellini Bd. II. S. 82. vergl. Bunsen, Annali dell’ Inst, di cor- 
risp. archeol. Bd. VI. S. 94. Winer, bibl. Realvvörterbucb Bd. I. S. 729. 
und die Zeittafeln Bd. II. S. 872. ’) Can. isag. II. S. 133. •) Eben
das. III. S. 318. 4) Bd. I. S. 258.
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Africanus der glaubwürdigere Zeuge für Manetho’s Zeitrech
nung ist, so dürfte man sich veranlasst finden, einen Versuch 
zu wagen, ob eine wenn auch nicht nothwendige doch wün- 
schenswerthe Vermittelung zwischen der biblischen und Afri- 
canisch-Manethonischen Zeitrechnung möglich sei. Sie scheint 
aber möglich, wenn angenommen wird, es haben wahrend 
der Zeit vom J. vor Chr. 958 bis 934 (oder auch 930) zwei 
Dynastien nebeneinander bestanden. Wir haben auch in der 
18. Dynastie die Abweichung des Manetho von der monumen
talen Königsreihe nur daraus erklären können, und in Bezug 
auf die in Rede stehende Einnahme von Jerusalem hat auch 
Scaliger, *)  wiewohl nur dilemmatisch, auf dieselbe Ansicht 
hingewiesen. Es könnte unter dieser Voraussetzung diejenige 
Dynastie, zu welcher Sesak oder Sesonchis oder Sesonchosis 
gehört, als Nebendynastie angesehen werden, oder umgekehrt 
diese als Hauptdynastie. Aber die Macht des Sesak auch schon 
während jener Zeit erlaubt nicht anzunehmen, dass er zu ei
ner Nebendynastie gehörte. Soll daher die Aufgabe, welche 
wir lösen wollen, durch Annahme zweier Dynastien neben
einander gelöst werden, so muss man setzen, die Herrscher, 
welche Manetho ohngefähr für den soeben bezeichneten Zeit
raum angiebt, seien aus einer Nebendynastie, wie wir auch 
bei der 18. Dynastie anzunehmen veranlasst waren. Die 21. 
Dynastie ist Tanitisch; vielleicht hatte diese die Hauptherr
schaft nicht so lange als in den Manethonischen Listen an
gegeben ist, sondern war von einem Bubastiten verdrängt, 
erhielt sich aber etwa in den Sümpfen, wie andere Herrscher 
im Laufe der 25. und 29. Dynastie, und Manetho datirte den 
Anfang des Sesonchis oder Sesonchosis erst von der Zeit an, 
da die Tanitische Dynastie ganz erloschen war, ohngefähr wie 
die Regierungszeit des Amos in der 18. Dynastie erst von der 
Zeit an berechnet wurde, da die Hirten völlig vertrieben wa
ren. Irre ich nicht, so lässt sich diese Vorstellung durch Ver
gleichung der Denkmäler unterstützen, obgleich ich sie nicht aus 
diesen gebildet sondern unabhängig von denselben gefasst habe.

*) Animadv. S. 61 b.
Zeitschrift f. Geschiehtsw, II. J84-1. 45
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Sesonchis und Sesak oder Sisak ist derselbe Name wie 
Schischonk der Denkmäler. In den Bildwerken zu Karnak 
bei Theben erscheint Schischonk oder Scheschonk (I. bei 
Rosellini); es wird daselbst sein 11. Jahr erwähnt; unter den 
von ihm überwundenen findet sich der König oder das Reich 
Juda.1) Auch findet sich sein Andenken auf einem Fels bei 
Silsilis, und zwar hier sein 21. Jahr.2) Er herrschte also auch 
in Theben und überhaupt in Oberägypten, und muss nach 
der Macht, mit welcher er in Palästina auftrat, eine bedeu
tende Herrschaft gehabt haben: namentlich folgten ihm Li
byer, Troglodyten, Aethiopen.3) Leemans4) hat Namenschil
der eines Königs Schischonk nachgewiesen, dessen Vater ein 
König Osorkon war; sie befinden sich auf einer Bildsäule im 
Brittischen Museum, leider ohne Vornamenschilder, welche 
über die Verschiedenheit oder Einerleiheit der Könige ge
nauere Auskunft geben. Die verschiedenen Namenschilder 
dieses Schischonk stimmen so mit den Namenschildern jenes 
Schischonk, welcher Juda bezwungen hat, überein, dass nichts 
im Wege steht, beide für Eine Person zu halten, obwohl 
Leemans den Schischonk jener Bildsäule Schischonk III. nennt. 
Der zweite Nachfolger des Schischonk I. ist Schischonk II. 
mit dem im Namenschilde beigefügten Zunamen Si Pascht 
(Sohn der Bubastis), wodurch er sich von dem ersten dürfte 
unterscheiden haben wollen; man würde also erwarten, wenn 
der Schischonk jener Bildsäule ein dritter gewesen, so würde 
er im Namenschilde auch einen unterscheidenden Zunamen 
gehabt haben: welches nicht der Fall ist. Es ist daher glaub
licher und auf jeden Fall keiner Schwierigkeit unterworfen, 
dass Schischonk der Sohn des Königs Osorkon kein anderer 
sei als Schischonk I. Nun ist es an sich selber wahrschein
lich, der mächtige Schischonk sei derselbe, welcher als Haupt 
der 22. Dynastie hingestellt ist, und hiermit stimmt überein, 
dass nach der Folge der Bildwerke zu Karnak5) dem mäch

•) Rosellini Bd. II. S. 78 ff. Ideler Hermap. S. 262. üeber die 
Denkmäler desselben und der übrigen Könige dieser Dynastie handelt 
Rosellini Bd. IV. S. 148 ff. *) Rosellini Bd. IV. S. 166. •) 2 Chron.
12, 3. 4) A. a. O. S. 110. •) Rosellini Bd. II. S. 86.
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tigen Schischonk unmittelbar Osorkon nachfolgte, wie dem 
Haupt der 22. Dynastie bei Manetho Osorthon. Ist aber Schi
schonk oder Sesonchis I. einer und derselbe wie der auf der 
Bildsäule des Brittischen Museums, so war Sesonchis I., das 
Haupt der 22. Dynastie, ein Sohn des Königs Osorkon. Der 
mögliche Einwand, nach dem Berichte bei Hieronymus sei 
Sesonchis oder Sesonchosis ein Sohn des Siparis oder Sera- 
pis gewesen, will wohl um so weniger bedeuten, je neuer 
diese Erfindung seyn muss: denn der Serapisdienst ist be
kanntlich sehr jung in Aegypten. Aber Leemans findet gegen 
die Annahme, der Schischonk jener Bildsäule sei Schischonk I., 
darin ein Bedenken, dass des erstem Vater König war; denn 
die Könige vor Schischonk I. oder Sesonchis seien Taniten, 
in der 21. Dynastie, Sesonchis aber ein Bubastite; man könne 
also nicht voraussetzen, der Vater des Sesonchis sei bereits 
König gewesen, da mit ihm eben erst die Dynastie der Bu- 
bastiten beginnt. Doch auch dieser Einwurf beweist nicht 
genug. In der Bildung der Manethonischen Dynastien ist keine 
strenge Rücksicht auf die Abstammung genommen'); so ist 
namentlich Amasis mit seinen Vorgängern in Eine Dynastie 
zusammengefasst, obgleich er aus einem ganz andern Hause 
war, und mit seinem Vorgänger nichts gemein hatte, als dass 
er ein Saite war. Eine andere Art von Engenauigkeit kann 
in der Zusammenfassung der Herrscher der 21. Dynastie be
gangen worden seyn. Der Dynastolog kann mitten in diese 
Tanitische Dynastie einen Bubastiten gesetzt haben, ohne für 
ihn eine besondere Dynastie zu bilden, weil die von ihm ver
zeichneten Nachfolger desselben wieder aus demselben Hause 
waren wie seine Vorgänger. Wie wenn wir den Vater des 
Sesonchis in der 21. Dynastie auffänden? Osochor nämlich, 
der fünfte König der 21. Dynastie, hat unstreitig denselben 
Namen wie der Vater des Schischonk auf der Bildsäule im 
Brittischen Museum: Osorkon oder Osochor, der Vater 
des Sesonchis I. ist wohl ein Bubastitischer Eindringling, wel
cher nach Africanus vom J. vor Chr. 963—957 herrschte und

') S. zur 12. Dyn. 
45*
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seinem Sohne das Reich hinterliess; aber nach dem Tode 
des Osorkon mochte die Tanitische Dynastie wieder Anhang 
finden und etwa in den Sümpfen, wo sie schwer vertrieben 
werden konnte, jene 23 Jahre hindurch herrschen, welche 
Manetho dem Psinaches und Psusennes giebt. Psusennes er
scheint schon in seinem Namen als Nachkomme der frühem 
Taniten, da der zweite König der Dynastie ebenso heisst. Er
losch mit dem zweiten Psusennes dieses Haus, so galt nun 
Sesonchis als vollkommen gesetzmässiger Herrscher, und von 
dieser Zeit an rechnete der Dynastolog seine Regierung, ob
gleich er längst thatsächlich der Hauptherrscher gewesen. 
Man könnte sagen, neben einem so mächtigen Herrscher wie 
Sesak könne keine Nebendynastie bestanden haben; aber die 
Aethiopen der 25. und die Perser der 27. Dynastie hatten 
wahrlich doch grosse Macht, und doch hielten sich unter ih
nen eine Zeitlang Dynasten in den Sümpfen. Nehmen wir 
das Aufgestellte an, so kommen wir mit der Herrschaft des 
Sesak bis ins J. vor Chr. 957 hinauf und nähern uns so der 
biblischen Zeitbestimmung bedeutend. Die vier Jahre, um wel
che wegen des in der 27. Dynastie vorkommenden Fehlers die 
ganze Reihe eigentlich herabzurücken ist, brauchen wir hier 
nicht zu berücksichtigen: haben wir sie oben zur Regründung 
einer Vermuthung über die Aere des Menophres in Rechnung 
gebracht, so ist dies ein ganz anderer Fall; denn wir haben 
nicht behauptet, dass sie für Manetho’s Zeitrechnung in Be
zug auf jene Aere abzugsweise in Rechnung kommen soll
ten, sondern ihre Ausmerzung durch irgend einen andern 
Gelehrten hypothetisch angenommen.

Wir gehen nun auf die Könige der 21. Dynastie nach 
Sesonchis über. Der nächste bei Africanus und Eusebios ist 
Osorthon mit 15 Jahren; die Benennung "’OacoQM&j die Ei
nige ihm als die im Africanus vorkommende geben, beruht 
auf falscher Lesung des Goar: die Handschriften des Synkell 
haben 'Oöoq&wv (B) oder 'O<fo)Q&wv (A); Scaliger giebt falsch 
Ovgöq&wv. In den Denkmälern heisst er Osorkon; eine 
Spur dieser richtigem Schreibart liegt in dem % von Osochor, 
dem Namen des Königs der 21. Dynastie, wovon vorhin ge-
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sprechen worden, und von dem Namen eines Ta
niten der 23. Dynastie, der bei Eusebios 'OaoQ&div heisst. 
Osorkon der Nachfolger des Sesonchis oder Schischonk I. ist 
bei Rosellini Osorkon I.; wir nennen ihn Osorkon II. Er 
dürfte ein Sohn des Sesonchis gewesen seyn, nach gewöhn
licher Sitte vom Grossvater benannt. Champollion hielt für 
diesen Osorkon den Aethiopenkönig Zarach im alten Testa
ment,’) welchen Des-Vignoles um das J. Per. Jul. 3780, 
vor Chr. 934 setzt; Rosellini3) hat um der Namen selbst wil
len mit Recht die Einerleiheit dieser Personen bestritten. Sca- 
liger hatte den Zarach für den dritten der drei ungenannten 
Könige halten wollen, welche bei Africanus auf Osorthon 
folgen; wogegen Des-Vignoles spricht. Da er nicht König 
von Aegypten, sondern von Aethiopien genannt wird, gehört 
er gar nicht in die Aegyptische Königsreihe. Jene drei un
genannten Könige lässt Eusebios in den Dynastien und in 
seinem eigenen System ganz weg; bei Africanus haben sie 
nach der überlieferten Lesart 25 Jahre. Rosellini fand aber 
in einem Denkmal von Karnak Schischonk (II.) Si Pascht, 
wahrscheinlich Sohn des Osorkon und Enkel des Schischonk I., 
mit einem Datum aus seinem 29. Jahre. Da zu der Summe 
der Dynastie bei Africanus vier Jahre fehlen, so vermuthe ich, 
Schischonk II. habe eben nur 29 Jahre regiert, und neben 
ihm oder zwischen seiner etwa unterbrochenen Regierung 
länger oder kürzer zwei andere: wesshalb bei Africanus die 
drei nicht einzeln genannt sondern zusammengenommen seien 
unter der gemeinschaftlichen Zahl von 29 Jahren, sodass statt 
K€ zu schreiben sei KO. Von den zwei andern findet sich 
zu Karnak, wo doch das Andenken so vieler Bubastiten er
halten ist, keine Spur; welches unserer Ansicht eine Unter
stützung giebt. Leemans wollte an ihrer Stelle Osorkon (II. 
nach ihm) und Schischonk (III. nach ihm) einsetzen, nämlich 
jene von der Bildsäule im Brittischen Museum: wo beide mir

’) 2 Chron. 14,19. vergl. Joseph. Jüd. Alterth. VIII, 12. *) Bd. II. 
S. 126 f. ») Bd. II. S. 87 ff. vergl. Ideler, Hermap. S. 263. 303. 
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hinzugehören scheinen, ist bereits erörtert. Der sechste Kö
nig der Dynastie ist bei Africanus Takelothis, und hat bei 
diesem und bei Eusebios 13 Jahre; dieser findet sich zu Kar
nak unter dem Namen Takelot nebst einem Datum aus sei
nem 11. und einem andern aus dem 25. Jahre; auch sein 
Sohn der König Osorkon (II. bei Rosellini) ist zu Karnak 
genannt. Bei Africanus folgen auf Takelothis drei andere un
genannte, welchen ohne Unterscheidung der einzelnen Per
sonen 42 Jahre gegeben sind; in der schlechten Redaction 
der Dynastien bei Eusebios und in dessen eigenem System 
fehlen diese ganz. Auch hier scheint Manetho nicht in we
sentlichem Widerspruch mit den Denkmälern; sondern die 
drei ungenannten, unter welchen Osorkon Takelot’s Sohn 
mitbegriffen seyn wird, dürften einen Theil der Regierung 
des Takelot, die nach dem monumentalen Zeugniss viel län
ger als 13 Jahre dauerte, und die von den Denkmälern be
zeugte Regierung des Osorkon, des Sohnes des Takelot, auf 
eine ähnliche Weise einnehmen, wie bei den vorigen drei 
ungenannten vermuthet worden ist. Leemans setzt als einen 
der drei auf Takelothis folgenden dessen schon erwähnten 
Sohn Osorkon (nach ihm Osorkon 111.), und als die zwei übri
gen Takelot II. und Osorkon (nach ihm Osorkon IV.), welche 
als Enkel der gleichnamigen Vorgänger betrachtet werden 
könnten: aber die auf drei Grabgefässen vorkommenden Schil
der, welche er Takelot dem II. beilegt, dürften wohl auf den 
aus Africanus und den Denkmälern bekannten Takelot bezo
gen werden können, und von dem andern ist nicht erwiesen, 
dass er hierher gehöre: er kann ebensogut der Osorcho der 
folgenden Dynastie seyn. Endlich könnte man hierher eine 
Stelle des ältern Plinius') ziehen, wo eines Nectabis regis 
Erwähnung geschieht, der 500 Jahre vor Alexander dem Gros
sen gelebt habe; was unserer Rechnung nach gerade in die 
Zeit dieser drei ungenannten gehören würde: aber die Zahl 
ist ohne Zweifel verdorben, und ich bin überzeugt, dass Bro- 
tier, der 50 dafür setzt, das Richtige getroffen hat, und Nek-

*) XXXVI, 19, 2. 
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tanebes I. gemeint ist, der nach unserem Kanon 46 Jahre 
vor Alexander zu regieren anfing.

Um das Vorgetragene übersichtlicher zu machen, setze 
ich noch die Tafel dieser Dynastie, welche Leemans entwor
fen hat, und eine andere bei, welche das Ergebniss unserer 
Vergleichung der Manelhonischen Dynastie mit dem ander- 
wartsher Ueberlieferten enthält. Die Tafel von Leemans ist 
folgende, wobei denen, die Leemans zuerst zugefügt hat, ein 
Stern vorgesetzt ist:

Nach Manetho: Nach den Denkmälern:
1. Sesonchis
2. Osorthon
3. Ungenannter
4. Ungenannter
5. Ungenannter
6. Takelothis
7. Ungenannter
8. Ungenannter
9. Ungenannter 

Unsere Tafel ist diese:

Scheschonk I.
Osorkon I.
Scheschonk II.

*Osorkon II.
*Scheschonk III.
Takelot I.
Osorkon 111. (11. Rosell.)

* Takelot II.
*Osorkon IV.

Nach Manetho: Nach den Denkmälern und nach
21. Dynastie Vermutbung:

5. Osochor .... 6 Jahre Osorkon I.
6. Psinaches ... 9 —
7. Psusennes . . . 14 —

22. Dynastie
1. Sesonchis ... 21 —
2. Osorthon ... 15 —
3. Ungenannter )
4. Ungenannter > 29 —
5. Ungenannter ’
6. Takelothis . . . 13 —

Schischonk I. oder Sesonchis (23 
Jahre vor der 22. Dynastie)

Schischonk I.
Osorkon II. (I. Rosell.)

Schischonk II. (nebst zwei an
dern) 29 Jahre

Takelot (13 Jahre in unbestritte
ner Herrschaft)

7. Ungenannter
8. Ungenannter 42 —
9. Ungenannter

Takelot (mindestens noch 12 Jahre, 
vielleicht noch mehr) und Osor
kon III. (11. Rosell.) nebst zwei 
der Manetbon. Ungenannten.
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Zur dreiundzwanzigsten Dynastie.
(Jeber den Anfang der Olympiaden unter Petubates ist 

oben1) gesprochen. Von Osorcho (Osorkon) siehe zur 22. 
Dynastie. Den letzten Zet haben mehrere für den Sethos des 
Herodot gehalten, den Priester des Hephaestos; aber Hero- 
dot setzt diesen erst unmittelbar vor der Dodekarchie. Eu
sebios hat weder den Sethos da wo Herodot, noch hier den 
Zet; denn er giebt in den Manethonischen Dynastien nur fol
gende drei Taniten für diese Herrschaft:

• ntiovßäoiig 25 Jahre 
^Oooq&wv . 9 — 
Wappovg .10 — 

opov 44 Jahre.
Ebenso Eusebios im Kanon, äusser dass im Armenischen 
Petubastis nur in der Aufschrift 25, in der Ausführung aber 
26 Jahre hat; die Series regum stimmt ebenfalls in den Jah
ren überein. Statt Petubastis steht Petubastes bei Scaliger 
im Kanon des Hieronymus und in der Series regum,*) und 
statt Psammus hat Scaliger im Kanon des Hieronymus Psam- 
mis. Denkmäler dieser Dynastie hat Rosellini nicht, und es 
könnte hierher aus Denkmälern nur der Osorkon gezogen 
werden, wegen dessen ich soeben auf die Anmerkungen zur 
22. Dynastie verwiesen habe.

Zur vierundzwanzigsten Dynastie.
Diodor3) lässt, wie es scheint unmittelbar, auf Mykeri- 

nos den Bocchoris folgen, und lange Zeit nach ihm erst den 
Sabakon; Herodot hat den Bocchoris gar nicht, obwohl die
ser sonst wohl bekannt war und namentlich als vierter Ge
setzgeber der Aegypter gerühmt wird.4) Diodor ') führt auch 
seinen Vater Tvtya'/ßoq oder nach verschiedener Lesart Ivs- 

*) Abschn. III. 3. *) Hieronym. Seal. I. S. 24 ’) I, 65.
4) Diodor I, 94 vergl. 79. Justinus Martyr ad Gr. cohorl. Cap. 9. 
(S. 11. A. Morell.), Plutarch de vitioso pudore Cap. 3. Aelian Thier- 
gesch. XI, 11. XII, 3. Athen. X, S. 418 F. 5) I, 45. vergl. Athen. X,
S. 418 F. Plutarch v. Isis u. Osir. Cap. 8. Rosellini Bd. I. S. 73 nennt 
den Tnephachlhos Sohn des Bocchoris statt Vater, und lässt auf ihn
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als König an, sodass er ein Nebenkönig am Schluss 
der 23. Dynastie gewesen seyn müsste; beim Athenaeus heisst 
er Neochabis, bei Plutarch Technatis. Lysimachos1) set?te 
den Auszug der Unreinen mit Moses unter Bocchoris, wie 
Josephus2) hinzusetzt: tovts&vi nqb trüv xiMwv 
aicov', aber augenscheinlich ist nqb stmv sTtzaxoalwv oder 
etwa a/jdov bvraxoalcov zu schreiben.3) Nach unserm Ka
non beginnt das letzte Jahr des Bocchoris im J. vor Chr. 720, 
und Josephus schrieb im J. nach Chr. 94, sodass der Auszug 
des Moses mindestens 814 Jahre vor der Zeit fiele, da Jose
phus schrieb; nach dem Kanon des Eusebios würden noch 
etwas mehr Jahre herauskommen: Josephus hat entweder 
falsch gerechnet, oder er zählte die 700 Jahre von der Zeit 
des Lysimachos zurück. Nach Tacitus4) sollten die meisten 
Schriftsteller die Vertreibung der Juden aus Aegypten unter 
Bocchoris gesetzt haben. Apion soll, in Widerspruch mit sei
ner aus Ptolemaeos dem Mendesier gezogenen Angabe5) den 
Auszug in Olymp. 7, 1 gesetzt haben,6) vor Chr. 752, 27 Jahre 
vor dem Anfang des Bocchoris in unserem Kanon.

I, 10. s) S. oben Abschn. III. 4. 6) Josephus gegen Apion II, 2.
7) Hieronym. I, S. 25.

In den Manethonischen Dynastien des Eusebios, in eben
desselben Kanon und in der Series regum, sowie in dem so
genannten alten Chronikon, hat der Saite Bocchoris 44 Jahre; 
doch sind im Kanon des Hieronymus von Scaliger in der 
Aufschrift nur 43 angegeben und in der Series regum des 
Scaliger7) 46; in der Armenischen Series regum steht Boc- 
choridae statt Bocchoris. 44 Jahre giebt dem Bocchoris auch 
Synkell in seinem Kanon.

In den verschiedenen Quellen ist bald BozyooiQ bald Böx- 
XWQig geschrieben, anderer Abweichungen nicht zu gedenken. 

Ein Denkmal des Bocchoris ist mir nicht bekannt.

72 Könige folgen, die über 1400 Jahre regiert halten. Alles dies be
ruht auf Verwirrung; auf Menes lässt Diodor (I, 45)'jene Königs
reihe folgen, aber nicht 72, sondern 52. l) Bei Josephus gegen 
Apion I, 34. a) Ebendas. II, 2. 3) Des-Vignoles Bd. 1^ S. 601 be
hält die Zahl 1700 bei, ungeachtet er sah, dass Bocchoris der König 
der 24. Dynastie gemeint sei! 4) Hist. V, 2. und daraus Orosius 



710 Manetho und die Hundssternperiode.

Zur fünfundzwanzigsten Dynastie.

In der Eusebisch-Manethonischen Dynastie sind die An
gaben folgende:

Jaßdxwv (Seal. Saßßaxdiv, Arm. Sabbacon) 12 Jahre
^ßr/wg (so die Handschrift B; Seal. Goar

Arm. Sebichos) viog............... 12 —
TccQaxdg.................................................................20 —

dp,ov 44 Jahre.
Dieselbe Summe hat das sogenannte alte Chronikon. Sie ist 
um vier Jahre grösser als bei Africanus. Da letzterer in der 
27. Dynastie etwa vier Jahre zu viel hat gegen die wahre Zeit
rechnung, so könnte man glauben, hier seien vier Jahre in 
Abzug gebracht; aber jene vier Jahre hat Manetho selber, 
nicht Africanus, in jenem Zeiträume zu viel gerechnet; also 
würde der Abzug in der 25. Dynastie auch von Manetho her
rühren, und die Africanische Ueberlieferung wäre also doch 
die wahre. Indessen ist es mir sehr zweifelhaft, ob Manetho 
die in der 27. Dynastie zu viel gerechneten Jahre irgendwo 
wieder in Abzug gebracht habe. Sowohl in jener Summe als 
in den einzelnen Regierungszeiten stimmt der Eusebische Ka
non und die Series regum überein mit der Eusebisch-Mane
thonischen Dynastie. Die Namen zeigen wie gewöhnlich ei
nige Verschiedenheiten: so hat bei Vallarsius der Kanon und 
die Series regum Sabachon; in eben denselben nnd im Sca- 
liger’schen Kanon des Hieronymus, sowie im Armenischen 
Kanon, steht Sebichus, in Scaliger’s Series regum1) Sevi- 
chus, im Armenischen Kanon Semichus; auch im Namen des 
Taracus finden sich leichte Varianten, Taracus, Taracos, Ta- 
rachus. Cebrigens hat Eusebios zu Anfang der folgenden Dy
nastie noch einen Aethiopen.

Herodot2) setzt aus den Angaben der Priester nächst sei
nem Mykerinos den Asychis, nach diesem den blinden Any- 
sis; hierauf habe Sabakos (Saßaxäig) der König der Aethio
pen Aegypten eingenommen und darüber 50 Jahre geherrscht,

') Hieronym. I. S. 26. s) II, 136 ff.
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länger als nach Manetho die ganze Dynastie, und sei nach 
Aethiopien zurückgegangen: der Blinde sei dann wieder aus 
den Sümpfen zurückgekommen, nachdem er daselbst 50 Jahre 
verweilt hatte. Dort hatte dieser die Insel Elbo gemacht, die 
in mehr als 700 Jahren (vielmehr 200, nicht wie man glaubte 
300) keiner der Könige wieder habe finden können bis auf 
Amyrtaeos-, Herodot meint darunter den Amyrtaeos, der”zu 
Artaxerxes des I. Zeiten lebte. Dem Blinden folgte nach He
rodot Sethos der Priester des Hephaestos, der natürlich ein 
Eingeborner, nicht wie Jemand gefabelt hat, ein Aethiope 
war: unter ihm zog, wie Herodot berichtet, Sanherib gegen 
Aegypten: nach Sethos trat die Dodekarchie vor Psammetich 
ein. Manetho weiss nichts von Asychis, Anysis und Sethos; 
sie mögen jedoch Unterkönige gewesen seyn, deren Geschichte 
mährchenhaft ins Grosse ausgemalt ist: den Sethos für den 
Zet der 23. Dynastie zu halten, ist keine Veranlassung da, 
und noch unbegründeter erklärt ihn Rosellini') bald für Tah- 
raka bald für Sebichos, letzteres jedoch nur aus Versehen. 
Diodor2) setzt, wie schon gesagt, den Sabakon lange nach 
Bocchoris; auf jenen lässt er eine Anarchie von zwei Jahren 
und sofort die Dodekarchie folgen; überhaupt sollten nach 
dem, was er in Erfahrung gebracht, nur vier Aethiopen zu
sammen fast 36 Jahre in Aegypten geherrscht haben, und 
diese nicht in ununterbrochener Folge 3): einer derselben, Ak- 
tisanes, wird von ihm in sehr entfernte Zeiten gesetzt als Vor
gänger des Aegyptischen Königs Mendes oder Marros (Maros, 
Marnos), auf weichen letztem eine Anarchie von fünf Ge
schlechtern gefolgt sei und dann erst Ketes, der zur Zeit des 
Troianischen Krieges regiert habe.4) Herodot5) dagegen liess 
sich von den Priestern aus einem Buche berichten, unter den 
330 Königen nach Menes bis auf Moris seien 18 Aethiopen 
gewesen.

Sabakon (in des Africanus Auszügen Saßdxcav nach der 
Handschrift B des Synkell und in Scaliger’s Synagoge, oder

’) Bd. II. S. 112. 117 f. 122. vergl. Bd. IV. S. 178.180. s) 1,65. 
*) Diodor 1,44. 4) Diodor 1,60—62. vergl. das. Wesseling. *) II, 100.
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Saßßaxaw, wie Goar und Routh haben) wird von Marsham') 
für Eine Person gehalten mit dem Aegyptischen König Sua 
oder So der Bibel,2) und ich sehe keinen Grund dies nicht 
anzunehmen und dagegen den So vielmehr für Sebichos zu 
halten. Hosea sandte um sein sechstes Jahr eine Botschaft 
an So, welche von Einigen ins J. vor Chr. 723/2,3) von Des- 
Vignoles aber vor Chr. 721/0, Nab. 27—28 gesetzt wird. Von 
letzterer Bestimmung wreicht unser Kanon sehr wenig ab, der 
den Anfang des Sabakon ins J. Nab. 29 setzt. Cebrigens fin
den Leemans *) und Ideler5) in der Geschichte des Sabakon 
den Widerspruch, dass er nach Africanus und Eusebios in 
den Manethonischen Dynastien den gerechten Bocchoris le
bendig verbrannt, dagegen aber nach Diodor die Todesstrafe 
abgeschafft, und nach Herodot die Regierung niedergelegt und 
Aegypten verlassen habe, und zwar weil ein Traumgesicht ihm 
vorgespiegelt, er solle alle Priester tödten: daher man letztere 
Handlungen, welche auf ein mildes Gemüth schliessen zu las
sen schienen, dem Tarhaka hat beilegen wollen: aber dass 
er die Todesstrafe abschaffte, geschah nicht aus Milde, son
dern in der Absicht, durch die Arbeit der Verurtheilten an 
den Deichen und Kanälen dem gemeinen Wesen Vortheil zu
zuwenden, und die Regierung legte er nieder nicht um Men
schenblut zu schonen, sondern weil er glaubte, die Götter 
wollten ihn durch jenen Rath ins Verderben stürzen. Nach 
den Manethonischen Listen folgte ihm in der Regierung Aegyp
tens sein Sohn Sebichos (—ißr/ox; heisst er bei Africanus 
nach der Handschrift B, SevqxoQ bei demselben nach Scali— 
ger in der Synagoge, Goar und Routh).6) Er herrschte nach 
unserem Kanon vom J. Nab. 37 bis 50, und hierauf Tarkos, 
wie ihn Africanus nennt, vom J. Nab. 51 bis 58. Letzterer ist 
der Weltstürmer TeaQXMC oder TeaQxwv der Aethiope bei Stra
bo,7) der angeblich bis nach Europa und bis zu den Säulen des

*) Chron. can. S. 457. 2) 2 Kön.,17, 4. Von den verschiede
nen Meinungen über So s. Winer, bibl. Realwörterbuch Bd. II. S 557.
3) Winer ebendas. Bd. II. S. 876. vergl. Bd. I. S. 730 f. 4) A. a. 0.
S. 117. s) Hermap. S. 2(56. 6) Synkell S. 184 D nennt ihn 2tßij-
Xa)v. T) I. S. 61. XV. S. 687.
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Herakles soll vorgedrungen seyn, bei den siebzig Dolmetschern 
Oa^axd, wie in der Vulgata, im Hebräischen Texte Tarhaka 
genannt, auch Thirhaka: Josephus') nennt ihn nach der ge
wöhnlichen Lesart AlO-tdnwv ßcunkea andere Bü
cher haben aber Qaqaxriv. Er zog im 14. Jahre des Jüdischen 
Königs Ezechias, J. Nab. 38, dem Sanherib entgegen.1) Dass 
er damals schon König von Aegypten gewesen, wird nicht 
gesagt; vielmehr kam er, wie Josephus ausdrücklich bemerkt, 
nur den Aegyptern zu Hülfe. Scaliger,5) dies erkennend, hat 
daher, um die Bibel und Manetho in Uebereinstimmung zu 
bringen, aufgestellt, Tarkos sei gleich im Anfänge der Regie- 
rung des Sebichos, im 14. Jahre des Ezechias, gegen Sanhe
rib gezogen, im 27. Jahre des letzteren4) aber habe er den 
Sebichos getödtet und sich zum König von Aegypten gemacht, 
welches er früher lange mit seinen Zügen beunruhigt hätte. 
Dass er den Sebichos getödtet, muss Scaliger in einer Hand
schrift des Hieronymus gefunden haben, obwohl er dies nicht 
in seinen Hieronymus eingetragen hat; denn wirklich findet 
sich in der ersten Pfälzischen Handschrift im Kanon die Be
merkung: Tarachus, Sebico interfecto, Aegyptiis regnavit 
annis XX.5) Aber das Jahr des Ezechias, in welchem dies 
geschehen, ist nicht überliefert, sondern von Scaliger nur 
durch Rechnung gefunden; das J. Per. Jul. 4012 ist ihm näm
lich das erste des Tarkos in Aegypten und das 27. des Eze
chias.6) Hiergegen scheint mir auch, abgesehen von der Be
stimmung auf das J. Per. Jul. 4012, nichts Gegründetes ein
gewandt werden zu können. Tarkos zog aus Lust an grossen 
Unternehmungen und um den Assyrern Einhalt zu thun, den 
Aethiopischen Königen von Aegypten, die ihm vermuthlich 
verwandt waren, zu Hülfe; später wandte er sich, wie es oft

') Jiid. Allerth. X, 1. Im Chron. pasch. S. 116 heisst er 0a^- 
&äg ßaGi^svg -Ai&iötcwv. a) 2 Kön. 19, 9. Jesai. 37, 9; vergl. Hie- 
ronym. zu Jesai., welcher jedoch etwas verwirrt spricht, Joseph, 
a. a. 0. Des-Vignoles Bd. I. S. 424. Bd. II. S. 130 ff. 3) Animadv. 
S. 77. Can. isagog. III. S. 318. 4) Animadv. S. 77 steht aus Verse
hen das 23. Jahr. 5) Vallars. S. 419. 6) Can. isagog. II. S. 134 
und S. 162.
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geschehen, gegen die, welchen er Beistand geleistet hatte, 
und tödtete den Sebichos: dass er diesem gesetzmässig nach
folgte, wie Des-Vignoles vermuthet, ist, wenn er den Sebi
chos tödten liess, nicht wahrscheinlich. Des Tarkos Zug ge
gen Sanherib (J. Nab. 38) fällt nach unserem Kanon in das 
zweite Jahr des Sebichos Per. Jul. 4004, die Entthronung des 
Sebichos und sein Tod Per. Jul. 4017.

In den Denkmälern findet sich nichts, was des Africanus 
Bestimmungen in dieser Dynastie zuwider wäre, und wenn 
man des Eusebios Angaben für übereinstimmender mit den 
Denkmälern hielt, hat man sich getäuscht. Sabakon ist der 
Schabak der Denkmäler; zu Karnak ist sein 12. Jahr ver
merkt, nach Eusebios sein letztes: Africanus giebt ihm nur 
8 Jahre. Aber der Eroberer datirte natürlich nicht nach der 
Epoche, da er Aegypten eingenommen hatte, sondern nach 
seiner Thronbesteigung in Aethiopien; Africanus kann also 
ganz Recht haben, wenn er ihn nur .8 Jahre in Aegypten herr
schen lässt, obgleich sein 12. Jahr in einem Denkmale vor
kommt. Sebichos heisst in einem Denkmale zu Karnak 
Schabatok. Sowohl bei Theben als in Aethiopien') kommt 
Tahrak oder Tahraka vor, und zwar in Aethiopien sein 
20. Jahr; Eusebios giebt ihm allerdings 20 Jahre, Africanus 
nur 18. Da er in Aethiopien längst herrschte, ehe er König 
von Aegypten wurde, und natürlich diese Jahre seiner Aethio- 
pischen Herrschaft, zumal in Aethiopien selbst, in Rechnung 
brachte, so ist der Widerspruch des Denkmales gegen Afri
canus nur scheinbar. Ausserdem wäre es denkbar, dass seine 
Herrschaft in Aethiopien auch noch später als in Aegypten 
fortgedauert hätte; dieser Meinung ist ein ausgezeichneter 
Aegyptolog, dessen weiteren Entwickelungen ich nicht vorgrei
fen will. Rosellini2) beginnt diese Dynastie wie wir mit dem 
J. vor Chr. 719; er nimmt aber den So oder Sua für Sebi
chos, nicht wie wir für Sabakon. Ohne uns weiter in seine 
Betrachtungen über die Namen Schabak und Schabatok ein-

') In letzterer Beziehung vergl. äusser Rosellini Lepsius, Preuss, 
allg. Zeitung 1844. N. 120. Ueber Tahraka in Rücksicht der Denk
mäler s. auch Leemans a. a. O. S. 118. 2) Bd. II, S. 122. 



Manetho und die Hundssternperiode. 715

zulassen, lehrt wohl der einfache Blick, dass So oder Sua 
(«10) dem Namen Schabak näher liegt als dem Namen 
Schabatok.

Zur sechsundzwanzigsten Dynastie.
Wie sich die Zeiten dieser Dynastie nach der Africani- 

schen Redaction des Manetho stellen, zeigt unser Kanon: da
von weichen aber die Angaben des Herodot und Diodor, der 
Bibel und des Eusebios bedeutend ab; wir müssen daher alle 
diese besonders betrachten und mit den Africanisch-Mane
thonischen vergleichen. Ausserdem sind die Denkmäler zu 
erwägen. Von jeder der genannten Quellen wird das Ver- 
hältniss zu der Africanisch-Manethonischen Ueberlieferung 
bestimmt werden, und ob und inwiefern diese Quellen un
tereinander Übereinkommen, an welchen Stellen die Abwei
chungen derselben von einander liegen, und was davon sich 
etwa heben lässt.

Auf Sabakon lässt Herodot, wie wir gesehen haben, noch 
einmal den blinden Anysis, dann den Sethos, in Sanheribs 
Zeiten, nach diesem die Dodekarchie folgen; zu den Zwölfen 
gehörte Psammetich, welcher früher vor Sabakon, der des
selben Vater Necbao getödtet hatte, nach Syrien geflohen war, 
und erst nach Sabakon’s Abdankung von den Saiten war zu- 
rückgeführt worden ‘): Psammetich selbst wurde von seinen 
Mitkönigen in die Sümpfe vertrieben, und erlangte von da 
mit Hülfe seiner Anhänger und der Ionischen und Karischen 
Söldner zurückkehrend die Alleinherrschaft.2) Bei Diodor3) 
aber folgt auf Sabakon eine Anarchie von zwei Jahren, dann 
die Dodekarchie, welche 15 Jahre dauert: nimmt man an, 
unter Sabakon sei hier die ganze Aethiopische Dynastie be
griffen, wie nicht zu bezweifeln ist, so entsprechen diese 17 
Jahre bei Diodor den drei ersten Königen der Africanisch- 
Manethonischen 26. Dynastie vor Psammetich, nämlich dem 
Stephinates, Nechepsos und Nechao, welche zusammen 21

*) Herodot II, 152. *) Derselbe II, 151 f. s) I, 66. Vergl. da
selbst Wesseling.
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Jahre umfassen. Der letzte derselben, Nechao, ist ohne Zwei
fel der Vater des Psammetich, welchen Herodot von Sabakon 
tödten lässt; Manetho hat hier offenbar eine ganz andere mit 
Herodot gar nicht vereinbare Annahme: aber' im Uebrigen 
kann man nicht behaupten, dass er mit der Ueberlieferung 
von der Dodekarchie ganz im Widerspruch sei, sondern er 
setzt nur ohngefahr in der Zeit jener Dodekarchie und etwas 
länger drei Könige nach einander, die man als die Häupter 
der Dodekarchen ansehen kann. Wie sich von Psammetich 
an des Africanischen Manetho und Herodot’s Angaben über 
diese Dynastie verhalten, zeigt folgende Uebersicht:

Nach Manetho: Nach Herodot1):
54 Jahre .........................54 Jahre

ß' . . 6 — NsxmCj dessen Sohn, ... 16 —
Wäppoy&ig . 6 — Wapiiigdessen Sohn, . . 6 — *)
OvatpQig . . 19 — dessen Sohn, ... 25 —

... 44 — ...............................44 —
Wamtexegivyi; 4 — ^ap^vtvocj dessen Sohn, 4 — s) 
Amasis hat nach Herodot den Apries entthront, und war von 
geringer Herkunft.4) Diodor5) giebt dem Apries, der vier Ge
schlechter nach Psammetich regiert habe, 22, dem Amasis 
55 Jahre. Geht man nun von dem Jahre Olymp. 63,3. vor Chr. 
526, als dem Todesjahre des Amasis aus, wie dieses von Dio
dor ®) richtig angegeben ist; so beginnt den Herodotischen An-

r) II, 157 ff. s) Herodot II, 161 sagt bestimmt: treu fiovva. 
Scaliger Can. isag. II. S. 134 hat eine Liste der 26. Dynastie aus Ma
netho und Herodot zusammengesetzt, jedoch ausserdem von beiden 
sich willkührlich entfernt. Dieses ist, was Rosellini Bd. I. S. 58. Bd. II. 
S. 151 bei dieser Dynastie la lista Scaligeriana nennt; darin hat un
ter andern Psammis 16 Jahre, angeblich aus Herodot! Diese Setzung 
beruht auf nichts als auf Scaliger’s Belieben, und ist gar nicht in 
Betracht zu ziehen. s) Herodot III, 14. 4) Herodot II, 172. Hel-
lanikos hei Athen. XV, S. 680 B. Hellanikos giebt als seinen Vorgän
ger im Königtbum einen Patarmis an, welcher der Patarbemis des 
Herodot (II, 162) ist, ein vornehmer Diener des Apries. s) I, 68. 
®) A. a. O. Vergl. E. W. Fischer’s Griechische Zeittafeln S. 88 und 
105. Die in der wohlgeschriebenen Abhandlung von Franz Ley, Fata 
et conditio Aegypti sub imperio Persarum (Köln 1830. 8.) S. 42 auf-
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gaben zufolge Psammetich mit dem Jahre Olymp. 27,3. vor 
Chr. 670. Nach dem Africanischen Manetho aber beginnt Psam
metich im J. vor Chr. 658, und verbessert man des letztem 
Rechnung dadurch, dass man in der 27. Dynastie die Jahre 
ausmerzt, welche er zu viel zählt, so kommt der Anfang 
des Psammetich gar ins J. vor Chr. 654 herab: welches Jahr 
Rosellini gesetzt hat. Es ist hieraus klar, dass die Africani- 
sche Redaction des Manetho von Herodot unabhängig ist, und 
Africanus sie nicht etwa nach Herodot gemodelt hat.

In den biblischen Urkunden kommen Nechao und Uaphris 
vor. Unter diesem, welcher bei Jeremias1) Hophra genannt 
ist, flüchteten die Reste der Juden nach der Einnahme Jeru
salems durch die Assyrer nach Aegypten. Man hat hierbei 
nicht an die Einnahme Jerusalems unter Joakim, und zwar 
im dritten Jahr desselben zu denken, nach welcher, nämlich 
vom vierten Jahre des Joakim ab, J. Nab. 143, vor Chr. 605, 
in einer bekannten Stelle des Jeremias1) die siebzigjährige 
Jüdisch-Babylonische Gefangenschaft berechnet ist; sondern 
die Einnahme Jerusalems am 9. Tage des 4. Monathes im 
11. Jahre des Sedekias, J. Nab. 161 ist gemeint: mit dem 
folgenden Jahre, J. Nab. 162, beginnt dann auch wieder nach 
andern die Babylonische Gefangenschaft.3) Jenes erhellt aus 
Jeremias selbst; denn der Verfasser erzählt zuerst die Ein
nahme Jerusalems im 11. Jahre des Sedekias, dann wie Je
remias dem Heer widerrathen habe nach Aegypten zu ziehen, 
und hier lässt Jeremias den Herrn sprechen, er wolle Pha
rao Hophra, den König von Aegypten, übergeben seinen Fein

gestellte Zeittafel setzt den Anfang des Psammetich vor Chr. 673, 
und den Tod des Amasis vor Chr. 528, und stimmt also auf keine 
Weise mit dem Africanischen Manetho: eine nähere Erörterung der
selben ist meinem Zwecke fern. *) Cap. 44, zu Ende (wo das 
Vorhergehende von Cap. 39 an nachzulesen); vergl. Scaliger Ani- 
madv. S. 88, Des-Vignoles Bd. II. S. 148 ff. Perizonius Origg. Aeg. 
Cap. 24. 2) Cap. 25. vergl. Clinton Fast. Hell. Bd. II. S. 314 und
besonders S. 315. Krüg. Nach Jeremias ist dies das erste Jahr des 
Nabuchodonosor, nach dem astronomischen Kanon aber ist erst 
das folgende J. Nab. 144 das erste dieses Königs. 3) Vergl. Des- 
Vignoles’ Tafel Bd. I. S. 276 und S. 503.

Zeitschrift f. Gescbicbtsw. II. ]8l4. 46 
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den, wie er den Sedekias, König von Juda, dem Nabucho- 
donosor übergeben habe.1) Eine sehr merkwürdige Zeitbe
stimmung hierüber giebt Clemens2); doch ist dieselbe durch 
zwei Fälschungen entstellt, die ich gleich in Klammern ein
schliesse : Tov svdsxaTov to'ivvv srovg nXi]QOvpsvov_, xavd vi^v 

tov snopsvov, [ßaöiZsvovTOc TMaxsip,] rt aixpa^MOia 
sie Baßv2.MVa yivsiai imo ßaOiXsMc NaßovxodovÖGOQj tm 
[«ßJoyiw] stsi ßaGiXsvoveoc avrov AoovqifvVj AfyvnTtMV ds 
Ovaepqy ßaöiXsvovTog tm dsvTSOM STStj dhXinnov di "A-Dr- 
vqcnv aq%0VT0c tm ttqmtm stsi t^q oydöqc xal TsGGaqaxoGT^c 
'Olvpmddog. xal spsivsv q aixpafaooia sm se/g eßdop^xovra 
x. t. L Im Vorhergehenden hatte Clemens, um nicht weiter 
zurückzugreifen, äusser den frühem Beherrschern der Juden 
von Josias gesprochen und von dessen Sohn loachaz; dieser 
letztere regierte 3 Monathe 10 Tage, und wurde von Nechao 
nach Aegypten geführt, an seine Stelle aber als abhängiger 
König Joakim gesetzt, welcher 11 Jahre regierte. Ihm folgte 
sein Sohn 'der gleichnamige Joakim, genauer Joachin oder 
Jechonias, und herrschte drei Monathe; dann Sedekias, der 
11 Jahre regiert: hier, sagt Clemens, endet die Regierung der 
Hebräischen Könige. Es folgen einige Zwischenbemerkungen 
über die Länge des Zeitraumes von Moses bis zu dieser Ver
pflanzung der Juden (smg t^c psTOixsGiac Tamyc) und von 
David bis zur Babylonischen Gefangenschaft, und dann wört
lich diese Stelle 3): Ev di tm dMdsxaTM stsi t^c Ssdsxtov ßa- 
GiXsiag NaßovxodovoGoq} jToo t^c JlsqGMV TjYspoviac stsgiv 
sßdop^xovraj sm dlotvixaq xal *Iovdaiovq sGTqctTsvGsv Mq 
if^Gi B^QMGOoq sv Täte Xakdaixatq iGToqiaiq' JI6ßaq di mol 
Aggvqimv /Qa(fMV opo^oysi t^v iGTOqiav naget BygMCGov 
sityepsvai pagTVQMV t^v dkq&siav Tavdgi. 6 toIvvv Naßov- 
XodovÖGog Tvy/MGaq tov Ssdsxiav sic Baßvkwva anaysi xal 
tov Äadv naVTa anoixi&i' xal yivsTai q al^pakMOia snl STy 
sßdopqxovTa nk^v dXiyMVj o? slg Aiyrnrov sefv/ov. Hieran 
wieder anknüpfend, nachdem allerlei zwischen gesetzt wor

l) Vergl. auch Clemens Strom, 1. S. 329. Synkell S. 225 C.
2) Ebendas. S. 331. ») S. 329.
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den, was uns nicht näher angeht, fährt Clemens fort: Tov 
GvdexaTov Toivvv siovg Tr^qorpsvov und so weiter, wie die 
Stelle eben angeführt worden ist. Also setzt Clemens das 
Jahr nach der Einnahme Jerusalems im 11. Jahre des Sede- 
kias, das ist das 12. desselben als Anfang der Babylonischen 
Gefangenschaft; aber durch eine unverschämte Fälschung sind 
in seinen Text die Worte ßaci^sijonroc 'Imaxeip eingescho
ben, als ob, wo vom 11. Jahre die Rede ist, nicht des Sede- 
kias, sondern des ersten Joakim II. Jahr gemeint wäre, in 
welches zugleich die dreimonathliche Regierung seines Soh
nes Joakim oder Joachin oder Jechonias fällt, das heisst das 
J. Nab. 150, in welchem der von Nechao eingesetzte II Jahre 
regierende Joakim von Nabuchodonosor gefangen, und sein 
Sohn Jechonias nach Babylon weggeführt wurde: da dieses 
Jahr das siebente des Nabuchodonosor ist, wurde auch letz
teres in den Text gesetzt, während Clemens vielmehr das 19. 
Jahr dieses Babylonischen Königs und das 12. des Sedekias, 
Nab. 162, gemeint hatte. Offenbar veranlasste zu dieser Aen- 
derung das Geschlechtsregister im Matthäus1) in Verbindung 
mit mehrern Stellen des alten Testaments, in welchen von 
der Wegführung des Joachin oder Jechonias gen Babylon die 
Rede ist, der nach des Joakim eilfjähriger Regierung drei 
Monathe König gewesen, und zwar im Jeremias so, als ob 
von dieser Wegführung ab die siebzigjährige Gefangenschaft 
zu rechnen wäre. Den ächten Text des Clemens hatte noch 
Eusebios. Im Kanon des Hieronymus nach Scaliger und Val- 
larsius steht nämlich unter Olymp. 47,2. dem 11. Jahr des 
Sedekias und 7. des Vaphres, und im Armenischen Kanon 
hinter Olymp. 47,3. dem ersten Jahre nach dem 11. des Se
dekias, und hinter dem ersten des Vaphres der Anfang der 
Gefangenschaft angezeigt; was ich mit den Griechischen Wor
ten des Eusebios hierher setzen will, die Synkell ’) unter dem 
11. Jahr des Sedekias und das Chronicon paschale3) erhal-

*) I, II—12. vergl. 2 Kön. 24, Jeremias 24, I. 27, 20. 28,4- 29,2 
und 10. 2) S. 227 B. 8) S. 137. wo die Worte von ‘Eßgataw bis
vaov fehlen: wie sie hereingekommen, lässt sich leicht finden, geht 
uns aber hier nichts an.

46*
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ten haben: ^vvqdsi ds qptn xai 6 KX^p^c sv tm ttqwtm Stqw- 
paT^L (f dtixwv sm z^q dyööqc aal TscaagaxoOT^c 'OJ.vpmä- 
doc sic BaßvXüva afypafaoGiav tov ^lovdaiwv haov yt- 
yovsvatj ßaaiXsvdaVToq psv AiywTTiwv Ovaqqsij aq^ovrog 
6s At)rp’r:<ji (litlimrov (Hieronym. Phaenippo)- awdysa^-ai 
6s Ta o st^ t^c sQ^piac tov töttov sic to ß' stoc Aaqsiov 
['Eßoaiwv aiy^pa^oiac xal äifavitipov tov sv 'IsooOokvpoiq 
raov]. Ovaygsi tm Aiyvrrutvv ßaGiXst Trgocsifvyov akov&qc 
VTrd AdOv^iojv T^q ^SQOvOa^p ol twv 'lovdaiwv vjidAoinoi. 
ptpviycai 6s Ovaacpl xal 'Isqspiac 6 mjoif^i^q. Trotz dem, 
dass Scaliger1) und andere in der Stelle des Clemens den 
Joakim aufrecht erhalten wollen, steht es fest, dass in der
selben das erste Jahr nach dem 11. des Sedekias mit Olymp. 
48,1 und dem zweiten Jahre des Uaphris verglichen wird. 
Das erste Jahr nach dem 11. des Sedekias ist zwar nach 
Des-Vignoles’ Zeitrechnung das Jahr Nab. 162, in welchem das 
Jahr Olymp. 48,3 beginnt; es dürfte aber nicht unangemessen 
seyn, hier durchschnittlich zu rechnen, und das Jahr Olymp. 
48,4, Nab. 161, vor Chr. 587, als das gemeinte zweite des 
Uaphris zu nehmen; mindestens wird doch niemand hier um 
Ein Jahr rechten wollen, wo es sich um Vergleichung der 
Jahre verschiedener Acren handelt, in welcher der Verglei
chende leicht um Ein Jahr irrt. Das J. N. 161 ist aber in 
unserem Africanisch-Manethonischen Kanon das sechste des 
Caphris, da sein erstes das J. Nab. 156, vor Chr. 592 ist. 
Rückt man jedoch die Manethonische Zeitfolge wegen der in 
der 27. Dynastie zu viel gerechneten vier Jahre um eben so 
viele herab, so kommt das zweite Jahr des üaphris in das 
J. Nab. 161, und so stimmt unsere Rechnung völlig befrie
digend nicht allein mit der biblischen Zeitrechnung, sondern 
auch mit der des Chronologen, aus welchem Clemens ge
schöpft hat. Nach Herodot’s Angabe, dass Apries 25 Jahre 
regiert habe, fällt das J. Nab. 161, vor Chr. 587, in ein be
deutend späteres Jahr der Regierung des Apries, nämlich in

l) Animadv. S. 88. 97. Potter zur Stelle des Clemens S. 394. 
Das Richtige dagegen sah Des-Vignoles Bd. II. S. 598 f. wenigstens 
im Allgemeinen, 



Manetho und die Hundssternperiode. 721

das achte, da sein erstes das J. vor Chr. 594 ist: und ihm 
ist also der Chronologe nicht gefolgt, welchen Clemens be
nutzt hat.

Nechao II. Psammetich’s des I. Sohn, in der Bibel Necho, 
von den Siebzigen Nechao genannt, unternahm es, das rothg 
Meer mit dem Mittelmeer zu verbinden; nachdem er dieses 
Werk aufgegeben, erzählt Herodot,1) habe er sich zu Kriegs
zügen gewandt mit Land- und Seemacht; namentlich lieferte 
er den Syrern eine Schlacht bei Magdolon, und nahm hier
auf Kadytis, eine grosse Stadt Syriens ein. Unstreitig gehört 
dahin der Zug des Nechao gegen die Assyrer, dessen die bi
blischen Urkunden gedenken, nämlich die Unternehmung des 
Nechao gegen das Land am Euphrat; ihm zog damals Jo
sias der König von Judaea entgegen, und starb in Folge ei
ner bei Megiddo erhaltenen Wunde.*)  Dies geschah nach 
wahrscheinlichster Zeitrechnung im J. Nab. 139, vor Chr. 609. 
Dem Josias folgte als König sein jüngerer Sohn loachaz, wel
cher nach einer dreimonathlichen Regierung von Nechao ent
thront und weggeführt wurde; er wurde später nach Aegyp
ten gebracht und starb daselbst: statt seiner wurde des Jo
sias älterer Sohn, Joakim, als zinspflichtiger König von Ju
daea eingesetzt. Im vierten Jahre des Joakim, Nab. 143, vor 
Chr. 605, wurde Nechao bei Karchemis von Nabuchodonosor 
geschlagen, und zog sich nach Aegypten zurück; er machte 
ferner keine Unternehmung mehr gegen Asien.3) Wenn nun 
der biblischen Zeitrechnung zufolge diese Züge in die Jahre 
Nab. 139—143 fallen, so beginnt dagegen in dem Africanisch- 
Manethonischen Kanon die Regierung des Nechao erst im J. 
Nab. 144, vor Chr. 604, und lässt man die in der 27. Dyna
stie zu viel gerechneten Jahre aus, sogar erst im J. Nab. 148, 
vor Chr. 600. Da auch Scaliger 4) fand, dem Africanus zufolge

•) Jerem. 46, 2. 2 Kön. 23 und 24. 2 Chron. 36. Joseph, a. a. O. II, 6. 
Clem. Strom. I. S. 328. Dass Nechao bei Karchemis getödtet wor
den (Synkell S. 221 B. 234 C), ist eine Erdichtung; s. Des-Vignoles 
Bd. II. S. 138, dessen Zeitbestimmungen ich folge. Die Erörterung 
des Geographischen liegt äusser meinem Zweck. Can. isagog.

*) II, 159. ’) 2 Kön. 23. 2 Chron. 35. Joseph. Jüd. Alterlh. 11,5. 
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fange die Regierung des Nechao erst im fünften Jahre nach 
des Josias Tod an, beschuldigt er diesen Chronographen in 
einer Anmerkung, in welcher er selbst sich sehr verwirrt hat, 
was ich nicht näher nachweisen will, dass derselbe aus sei
nem Eigenen und aus den biblischen Büchern die Manetho
nischen Dynastien verfälscht habe. Wie ungegründet dies sei, 
zeigt folgende Betrachtung. Africanus rechnete die 70 Jahre 
der Babylonischen Gefangenschaft von dem ersten Jahre der 
Persischen Herrschaft des Kyros, und zwar von Olymp. 55,1. 
vor Chr. , zurück,1) sodass ihm das erste Jahr der Ge
fangenschaft vor Chr. ||| ist, und er setzte dieses als das 
erste Jahr des Königs Sedekias,’) übereinstimmend mit de
nen, welche mit der Wegführung des Joachin oder Jechonias 
diese Gefangenschaft beginnen liessen, wovon soeben gespro
chen worden. Nun wurde loachaz von Nechao 12 Jahre frü
her entthront, also dieser Rechnung zufolge im J. vor Chr. 
f; und die Flucht der Juden nach Aegypten unter Uaphris 
im 11. Jahre des Sedekias fiel dem Africanus ins J. vor Chr.

aber nach der Rechnung in den Manethonischen Dyna
stien des Africanus fängt Nechao erst im J. vor Chr. 604, 
Uaphris erst im J. vor Chr. 592 an zu regieren. Folglich stimmt 
die eigene Zeitrechnung des Africanus, welche er für die bi
blische hielt, gar nicht überein mit der in seiner Redaction 
der Manethonischen Dynastien, und er hat also nichts in letz
tem zu Gunsten seiner und der biblischen Zeitrechnung ver
ändert: vielmehr hat er, als ein getreuer Berichterstatter, in 
den Manethonischen Dynastien die Entthronung und Weg
führung des loachaz unter Nechao und die Flucht der Juden 
zu Uaphris aus der Bibel ohne alle Rücksicht darauf ange
merkt, ob die Manethonischen Zeitbestimmungen mit seinen 
eigenen Rechnungen in Einklang seien oder nicht.3)

Der Widerspruch, in welchem sich die Africanisch-Ma
nethonischen Dynastien mit der biblischen Zeitrechnung in

III. S. 318. l) S. Africanus bei Routh, Reliq. sacr. Bd. II. S. 157 ff. 
vergl. Clinton, Fast. Hell. Bd. H. S. 321 f. Krug. Ueber die Verkehrt
heit dieser Rechnung des Africanus vergl. Routh ebendas. S. 294. 
’) Synkell S. 219 C. 228 C. *) Vergl. Abschn. III. 2.



Manetho und die Hundssternperiode. 723

Rücksicht des Nechao befinden, ist in der Herodotischen An
gabe nicht vorhanden. Nimmt man die von Herodot gegebe
nen Zeiten dem Diodor zufolge vom J. .526 vor Chr. als dem 
Todesjahr des Amasis zurück, so herrscht Amasis vor Chr. 
569—526, Apries 594—570, Psammis 600—595, Nechao 616 
bis 601, während die biblischen Bestimmungen für dessen 
Thaten in die J. vor Chr. 609 und 605 fallen. Die Summe 
dieser Regierungszeiten ist bei Herodot um 16 Jahre grösser 
als bei dem Manetho des Africanus, und hiervon kommen 10 
auf Nechao, 6 auf Apries. Der grösste Theil des Unterschie
des zwischen Herodot und Manetho höbe sich, wenn man bei 
Manetho nach Herodot 16 Jahre des Nechao statt 6 schriebe: 
aber die letztere Zahl darf sicherlich nicht verändert werden. 
Denn will man auch kein Gewicht darauf legen, dass sie 
ebenso auch in den Eusebischen Dynastien angegeben ist, so 
muss man sie doch darum beibehalten, weil die Summe der 
26. Dynastie genau mit den einzelnen Posten übereinstimmt, 
und weil, wenn in der 26. Dynastie zehn Jahre zugesetzt 
würden, fast ebensoviel wieder vom Ende des Petubates in 
der 23. Dynastie bis zu Ende der 25. Dynastie abgezogen wer
den müsste: sonst fällt die erste Olympiade nicht, wie noth
wendig, in die Regierung des Petubates, noch auch die Ero
berung Troia’s im J. vor Chr. 1184 in die Zeit des Thuoris, 
wie es nach Africanus seyn muss: nirgends aber in dem be
zeichneten Zeiträume lässt sich ein solcher Abzug machen, 
wenn man nicht ganz willkührlich verfahren will. Wenn nun 
eine Uebereinstimmung zwischen Herodot und Manetho nicht 
durch Veränderung der Lesart bei Manetho erreicht werden 
kann, so ist desshalb nicht gerade in Abrede zu stellen, dass 
eine Vermittelung zwischen beiden möglich sei in Bezug auf 
die Dauer der Regierung des Nechao. Psammetich I. war 
schon vor der Dodekarchie aus Aegypten geflohen; er war 
dann einer dieser Dodekarchen, wurde von diesen verjagt, 
und regierte nach seiner Thronbesteigung als Alleinherrscher 
54 Jahre. Er muss also sehr alt geworden seyn, und es ist 
denkbar, dass er im hohen Alter seinem Sohne die Herrschaft 
übertragen habe. Nimmt man an, Nechao habe schon bei 
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seines Vaters Lebzeiten 9 bis 10 Jahre geherrscht und 6 Jahre 
allein, so begreift man, wie Herodot’s Gewährsmann den Ne- 
chao 16 Jahre herrschen lassen konnte, Manetho nur 6 Jahre 
Ich sagte 9 bis 10 Jahre; denn wenn er im Ganzen auch nur 
bis in sein 16. Jahr regierte, so konnte man ihm 16 Regie
rungsjahre zuschreiben, obgleich wohl nach der im astrono
mischen Kanon befolgten Weise das 16. angefangene dem 
Nachfolger beigelegt werden mochte; Manetho gab ihm aber 
nur 6, weil er die übrigen 9 oder 10 dem Psammetich I. zu
schrieb. Da jedoch Herodot wie Manetho in der Africani- 
schen Redaction dem Psammetich 54 Regierungsjahre giebt, 
so müsste dann angenommen werden, die 9 oder 10 Jahre 
der gemeinsamen Regierung des Psammetich und Nechao seien 
von Herodot irrig zweimal gesetzt, einmal bei Psammetich 
und wieder bei Nechao: ein Irrthum, der sich leicht einschlei
chen konnte, so sicher auch Herodot1) über die Aegyptischen 
Geschichten seit Psammetich unterrichtet zu seyn glaubte. 
Auch ist es merkwürdig, dass Eusebios in den Dynastien des 
Manetho wie im Kanon dem Psammetich nur 44 Jahre giebt, 
freilich ohne darum dem Nechao mehr als 6 beizulegen.1) 
Rechnet man nun die letzten 9 Jahre des Psammetich dem 
Nechao zu, worauf ich bei Erwägung der Denkmäler zurück
kommen werde, so fällt nach Manethonischer Zählung des 

*) II, 154. !) Eusebios im Kanon verwundert sich, so zu sa
gen, über die Richtigkeit seiner eigenen Zeitrechnung, dass in sei
nem Kanon Nechao so genau in die Zeit des Josias treffe, wie es 
die Bibel erfordert: ug dvuTvqdgaiTTOV (slvatj nämlich den Josias) 
tov tuv yllyvnuüjv ßaGtlta Nsxatii, tov xal WapptuxoVj Sv xal 
q &eta tov cItQtfrtov ygayT} 0aqaa> N^ad* ovopM&i,, wie die 
Griechischen Worte des Eusebios im Chron. pasch. S. 97 C lauten. 
Schurzfleisch (s. Vallars. Hieronym. S. 451.452) wollte hieraus schlies
sen, Einige hätten den Nechao, gegen welchen Josias kämpfte, für 
Psammetich gehalten: was eine grosse Bestätigung dafür wäre, dass 
die erste Zeit der Regierung des Nechao *noch in die Herrschaft des 
Psammetich falle. Aber hierauf kann man nicht fussen, weil die 
Worte tov xal Wapphixov weder von Hieronymus noch von der 
Armenischen Uebersetzung anerkannt werden, üebrigens hat Ge
senius zu Jesai. Bd. I. S. 596 sehr unglücklich die Regierungszeit des 
Nechao gar auf ohngefähr 46 Jahre verlängern wollen.
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letztem erstes Jahr in das J. vor Chr. 613, oder mit Ausmer
zung der oft berührten vier Jahre der 27. Dynastie, in das 
J. vor Chr. 609, Nab. 139, also in das Jahr der Schlacht bei 
Megiddo; wodurch die Uebereinstimmung des Manetho mit 
der biblischen Zeitrechnung erlangt wird: man muss dann 
nur davon abgehen, dass Nechao erst nachdem er den gros
sen Kanalbau aufgegeben hatte, sich zu kriegerischen Unter
nehmungen gewandt habe: eine Sache, worüber Herodot leicht 
konnte falsch berichtet seyn. Uebrigens ist bei dieser Rech
nung die Manethonische Zahl für Uaphris, 19 Jahre, beibe
halten worden; und dass dies nothwendig sei, wenn Nechao 
statt 6 Jahre 15 erhält, wird durch zwei unumstössliche Zeug
nisse der Denkmäler gleich hernach sich zeigen, indem vom 
Anfänge des Nechao, des Sohnes des Psammetich, bis zum 
Ende des Uaphris erweislich nur 40 Jahre verflossen sind, 
von welchen nach der Voraussetzung 15 auf Nechao, ferner 
6 auf Psammuthis, und folglich nur noch 19 auf Uaphris kom
men. Man kann daher nur die Frage aufwerfen, wie Hero
dot dazu gekommen, äusser den 10 Jahren, die er dem Ne
chao mehr als Manetho beilegt, auch dem Apries noch 6 mehr, 
nämlich im Ganzen 25 zu geben: den Diodor, bei welchem 
er 22 Jahre hat, werde ich übergeben dürfen. Man kann fol
gende Lösung versuchen. Uaphris wurde nach Herodot von 
Amasis, der ihn entthront hatte, nicht gleich getödtet, son
dern in der königlichen Burg wohl gehalten; erst später gab 
ihn Amasis den Aegyptern preis, denen er sehr verhasst war. 
Hielt er ihn 6 Jahre gefangen, so könnten diese aus Miss
verstand seiner Regierung noch zugezählt worden seyn, ohne 
seinem Nachfolger abgezoge^zu werden; doch kommt es mir 
freilich nicht wahrscheinlich vor, dass er so lange am Leben 
erhalten worden. Wie dem aber auch sei, so ist kein Grund 
vorhanden, die Herodotische Zeitrechnung der Africanisch- 
Manethonischen vorzuziehen: Africanus hat, wie gezeigt wor
den, in letzterer nichts geändert; sie muss daher als ächt Ma- 
nethonisch gelten, und da Manetho den Herodot gelesen hatte, 
so wird er, wenn er dennoch anderes gab, dazu seine guten 
Gründe gehabt haben. Ueberdies ist, wie gesagt, erwiesen, 
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dass Herodot für die Zeit vom Anfänge des Nechao bis zum 
Ende des Uaphris geirrt hat; denn er hat für diesen Zeit
raum 7 Jahre zu viel, wie wir sehen werden: ein Fehler, 
für welchen sich bei ihm keine Ausgleichung findet: dem Ma
netho kann aber, abgerechnet den Fehler von vier zu viel 
gezählten Jahren in der 27. Dynastie, wodurch die 26. um 
vier Jahre zu früh .anfängt, in letzterer kein Fehler nachge
wiesen w’erden, als dass er von Nechao ab 9 Jahre zu we
nig giebt, die wahrscheinlich bei Nechao ausgelassen sind, 
und diesen Fehler erachte ich für keinen, da er vielmehr 
die Wahrheit enthält, dass Nechao nur 6 Jahre allein regiert 
habe, 9 Jahre aber mit seinem Vater zusammen, welche letz
teren man denn dem einen oder dem andern beilegen konnte. 
Ich halte daher auch das J. vor Chr. 654 mit Rosellini für 
den wahren Anfang des Psammetich, nicht nach Herodot das 
J. vor Chr. 670.

In den Eusebischen Dynastien besteht die 26. aus fol
genden neun Saitischen Königen nach dem Text bei Synkell 
und in der Armenischen Uebersetzung:

tdppeqic (Arm. Ammeres)
Al&ioip........................... 12 Jahre (Arm. falsch 18)

^.WpvdtJiq........................... 7 —
(Arm. Nechepsus) 6 —

N£yuaM.................................... 8 — *)
WappqTiws...........................45 — (Arm. richtiger 44)
Ne%a(a dsvzeqoq................ 6 —
^dppov&iq (Arm. Psammu-

thes) sTsqog 6 xai Wap-
pipu/oc.......................17 —

Ovaqqtq (Arm. Vaphres) . 25 —
vApwaic........................ ... • 42 —

dpov 163 Jahre (Arm. 167, was richtig).
Dass die Summe 167 seyn soll, ergiebt sich aus dem Kanon;

*) Nicht 6, wie im Venezianischen Text der Armenischen Aus
gabe und am Rand des Mailändischen steht: dass dies in der er
steren Ausgabe Druckfehler sei, ist am Schluss des zweiten Ban
des bemerkt.
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die Zusammenzählung der Ziffern im Armenischen Text er- 
giebt 173, der im Synkell 168 •): verbessert man aber die 
Ziffer 45 bei Psammetich in 44 nach dem Armenischen Text, 
so erhält man das Richtige. Der Kanon und die Series re- 
gum stimmen, bis auf eine einzige Verschiedenheit beim er
sten Psammetich in der Armenischen Uebersetzung, je nach 
den verschiedenen Exemplaren, durchaus überein unter sich 
und geben folgende Zahlen:

Ammeres Aethiops . . 12 Jahre
Stephinatis..................... 7
Nechepsus ..................... 6
Nechao......................... 8
Psammetichus............ 44
Nechao (II.).................. 6
Psammuthes alter, qui

et Psammetichus, . 17
Vaphres.........................25
Amasis............................42

— (Arm. Series regum 43)

— (Hieronymus 12)
— (Hieronymus 30)

167 Jahre.
Die Namen habe ich hier nach dem Armenischen Text des 
Kanons gegeben; als Abweichungen davon bemerke ich: statt 
Ammeres hat die Series regum des Scaliger2) Ammerres, der 
Vallarsische und Scaligersche Kanon und die Vallarsische Se
ries regum Merres; beim dritten König hat der Kanon der 
Armenischen Uebersetzung wie oben gesetzt Nechepsus, der 
Kanon und die Series regum des Vallarsius Nichepsos, der 
Kanon des Scaliger und ebendesselben Series regum Neche- 
psos, die Armenische Series regum Nechephsos; bei dem er
sten Psammetich hat der Armenische Kanon einen Fehler, 
den ich stillschweigend verbessert habe, Psammedichus, der 
Scaliger’sche Kanon Psammetichus, der Vallarsische Kanon 
und Scaliger’s Series regum 3) Psammitichus, die Vallarsische 
Series regum und die Armenische Psammeticus; bei dem zwei
ten Nechao steht im Scaliger’schen Kanon „qui et Necepsos“ 

*) So hat Scaliger verbessert Gr. Euseb. S. 17, aber falsch.
3) Hieronym. I. S. 27. *) Ebendas. S. 28.
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und im Vallarsischen und der Vallarsischen Series regum „qui 
et Nechepsos“; beim folgenden hat die Armenische Series 
regum Psaneauthes ohne weitern Zusatz, des Vallarsius Se
ries regum Psammites alius, qui et Psammeticus, desselben 
Kanon Psammites alius, qui et Psammetichus, Scaliger’s Se
ries regum1) Psammitichus alter, qui et Psammus, Scaliger’s 
Kanon Psammites, qui et Psammetichus. Ammeres der Aethi- 
ope, der bei Africanus ohne Zweifel mit gutem Vorbedacht 
fehlt, ist zwar ungeschickt an die Spitze der Saitischen Dy
nastie gestellt, aber erdichtet kann er nicht seyn, sondern kam 
ohne Zweifel in einer Redaction des Manetho als Nachfolger 
der Könige der vorhergehenden Aethiopischen Dynastie vor. 
Rosellini3) vermuthet daher nicht übel, er sei ein Aethiopi- 
scher König gewesen, der etwa noch eine geringe Herrschaft 
in Oberägypten gehabt oder auch nur den Aegyptischen Kö
nigstitel fortgeführt habe; vielleicht sei er der in einem Aethio
pischen Denkmal vorkommende König Amonaso: da dieser 
vielmehr Amonasrd 3) oder ähnlich heisst, und dieser Name 
dem Namen Ammeres oder Ammerres nahe liegt, so scheint 
diese Vermuthung ziemlich annehmlich: Wilkinson4) jedoch 
will diesen „Amunasro“ nach dem Stil der Hieroglyphen in 
die Zeit der Ptolemäer oder der Caesaren herabrücken: Lep
sius nennt ihn in einer brieflichen Mittheilung an mich Mi- 
Amen-Asru, und scheint ihn ebenfalls für einen sehr späten 
König zu halten. An die Rosellinische Meinung anknüpfend 
will Leemans5) an dieser Stelle auch noch einen zweiten Sa- 
bakon einschieben. In den Regierungszeiten ist der Eusebi
schen Redaction der Dynastien und der Zeitrechnung des Eu
sebios eigen, dass Psammetich I. nur 44 Jahre hat statt 54, 
Psammuthis 17 Jahre hat statt 6, und üaphris wie bei Hero- 
dot 25 statt der 19 bei Africanus: dies letzte dürfte aus He- 
rodot selbst entlehnt seyn: endlich dass Amasis nur 42 Jahre 
statt 44 hat, welche letztere Zahl durch ein Denkmal bestä
tigt wird; sodass Eusebios in dieser Reziehung widerlegt ist.

') Ebendas. S. 29. 3) Bd. II. S. 112. 3) Leemans a. a. 0.
S. 74 f. *) In der bei der 18. Dyn. angeführten Abhandlung über 
Lord Prudhoe’s Löwen, S. 55. s) A. a. O. S. 119 ff.
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Der letzte König der Dynastie ist bei Eusebios ganz wegge
lassen, da er nur 6 Monathe regierte. Bei Hieronymus sind 
fünf Jahre des Psammuthis auf Uaphris übertragen, wovon sich 
kein Grund absehen lässt: der Kanon und die Series regum der 
Armenischen Uebersetzung stimmt aber hier mit den Euse
bischen Dynastien überein, und ist daher allein glaubwürdig.

Der Vollständigkeit wegen gebe ich bei dieser wichtigen 
Dynastie auch die entsprechende Reihe des Synkellischen Ka
nons,1) ungeachtet sie ganz unglaubwürdig ist: 

(Seal, falsch Aqpaiq, der Aethiope Am-

l) Synkell S. 191 D. 210 B, und daraus Scaliger Gr. Euseb. S.
38. 4G. 47. mit falschen Lesarten. ») Rosellini Bd. II. S. 129 f. Bd. IV.
S. 187 ff. Ideler Hermap. S. 268. Leemans S. 122 ff. der den Rosel
lini berichtigt. 3) Rosellini Bd. II. S. 152. 4) Vergl. über andere
Denkmäler, wo sein Andenken erscheint, Rosellini Bd. IV. S. 205.
s) Rosellini Bd. II. S. 150. Bd. IV. S. 194 ff.

meres bei Eusebios).......................................... 38 Jahre
................................................................ 27 —

N&xsipög.......................................................................13 —
Neycta...................................................................... 8 —
Uhxppqwxpg ..................... 14 —
Ne^aw ß' (baQUM.................................................... 9 —
Wäppov&tg sTeqogj 6 xai Wappfaxog, .... 17 --
Ovatfqtq ....................... 34 —
'Aptntitg ........................ 50 —

In den Denkmälern findet sich von dieser Dynastie zuerst 
Psametik (I.), zu Karnak bei Theben, und sonst2); dann 
Nekö oder Neku, Nechao H.; von diesem kommt kein hö
heres Jahr als das dritte in einem gleich näher zu berück
sichtigenden Denkmal vor; ferner ist der zweite Psametik 
(Psammuthis) nachgewiesen, und Uaphris unter dem Namen 
Haphrö, wenn die Lesung richtig ist, desgleichen Aahmes 
oder Amasis, und zwar sein 44. Jahr3); endlich scheint auch 
der letzte König dieser Dynastie unter dem Namen Psame
tik (III.) zu Karnak vorzukommen.4) Sehr wichtig für die 
Zeitrechnung sind drei Grabsteine, von denen ich besonders 
sprechen muss. Der eine derselben, zu Florenz,5) ist einem 
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gewissen Psametik gesetzt; es wird angegeben, er sei gebo
ren im 3. Jahr, 1. Padni, des Königs Nekd (II.), habe gelebt 
71 Jahre 4 Monathe 6 Tage, und sei gestorben im 35. Jahr, 
6. Paöpi, des Königs Aahmes. Paöni ist der 10. Monath des 
Jahres, Paöpi der 2. Legt man die Africanisch-Manethoni
schen Regierungszeiten der in Betracht kommenden Könige 
zu Grunde, für Nechao II. 6 Jahre, für Psammuthis 6, für 
Uaphris 19; so lebte der Genannte, den Sterbetag nicht mit
gerechnet, sondern nur den Geburtstag,

unter Nechao ... 3 Jahre 3 Monathe 5 Tage
— Psammuthis 6 — - — - —
— Laphris . .19 — - — - —
— Amasis . . . 34 — 1 —_____5 —

in Summe 62 Jahre 4 Monathe 10 Tage.
Zieht man diese nach den Africanischen Angaben entstehende 
Summe von der Zeit ab, welche Psametik gelebt haben soll, 
so ergiebt sich, dass die gefundene Summe um 8 Jahre und 
361 Tage zu gering ist. Rosellini fand, sie sei um 9 Jahre 
1 Monath zu gering; dies ist ein Rechnungsfehler, welchen 
Leemans') bereits berichtigt und Rosellini darnach zugege
ben hat. Dass die fehlende Summe nun einem oder dem 
andern der drei ersten Könige, welche hier in Betracht kom
men, zugelegt werden müsse, ist äusser Zweifel; da in den 
Listen bei Psammuthis eine bedeutende Verschiedenheit in 
der Angabe der Regierungszeit ist, legt Rosellini und ihm fol
gend Leemans die fehlende Zeit diesem König bei, sodass 
dieser gerade 14 Jahre 361 Tage regiert habe: wiewohl Lee
mans über diese Zahl selber nachher wieder zweifelhaft wird: 
da aber Rosellini in der Gesammtsumme der Dynastie dem 
Africanus folgt, so zieht er, um die Africanische Summe von 
150i Jahren beibehalten zu können, Psammetich dem 1.9 Jahre 
ab, indem er ihm 45 statt 54 giebt, mit der falschen Lesart 
im Synkellischen Text der Dynastien des Eusebios überein
stimmend. Giebt man, wie Rosellini und Leemans, einem 
der Könige, vermöge dieser Berechnungsweise aus dem Denk-

*) A. a. 0. S. 128 ff. 
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male, nicht bloss volle Jahre, sondern noch einen Ueberschuss, 
wie nach Leemans 361 Tage, so liegt die Voraussetzung zu 
Grunde, die Aegypter hätten in der Pharaonenzeit die Regie
rung ihrer Könige nicht vom 1. Thoth des Jahres gerechnet, 
in welchem jeder König den Thron bestiegen , sondern von 
dem Tage der wirklichen Thronbesteigung ab. Diese Berech
nungsweise hat aber alle Wahrscheinlichkeit gegen sich '); sie 
würde jedoch erwiesen seyn, wenn es sicher wäre, dass dem 
Florentinischen Denkmale gemäss gerade die obigen 8 Jahre 
361 Tage zu der Regierungszeit eines der in Betracht kom
menden Könige zuzuzählen seien. Lässt sich dagegen zeigen, 
dass nur eine bestimmte Anzahl voller Jahre zuzuzählen sei, 
so ist zwar noch nicht erwiesen, dass die Regierungszeit der 
Könige in der Pharaonenzeit vom 1. Thoth des Jahres, worin 
sie die Regierung angetreten, sei berechnet worden, wie Je
der leicht wird finden können, aber das Denkmal widerspricht 
doch nicht der aus andern Gründen wahrscheinlichen An
nahme, man habe dieKönigsjahre so gerechnet. Ich werde 
sogleich aus andern Denkmälern zeigen, dass statt der oben 
gefundenen 8 Jahre 361 Tage volle 9 Jahre in Rechnung zu 
bringen sind; wie soll aber hiermit das Florentinische Denk
mal in Lebereinstimmung gebracht werden? Die Sache ist 
ganz einfach: der Verfasser der Inschrift hat sich bei Bestim
mung der Lebenszeit des Psametik verrechnet; er hat beim 
dritten Jahre des Nechao, dem Geburtsjahre des Psametik, 
nur die Monathe gerechnet und die Epagomenen vergessen, 
den Sterbetag aber nebst dem Geburtstag mitgezählt. Dar
nach stellt sich die Rechnung so: Psametik lebte, die Afri- 
canischen Angaben zu Grunde gelegt,

unter Nechao ... 3 Jahre 3 Monathe - Tage
— Psammuthis 6 — - — _ —
— Laphris . . 19 — - — - —
— Amasis ... 34 — I — 6 —

in Summe 62 Jahre 4 Monathe 6 Tage.
Hierzu die fehlenden 9 — - — - —

so erhalten wir 71 Jahre 4 Monathe 6 Tage,

l) S, oben Abschn. II. gegen Ende.
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wie erfordert wird. Den vollen Beweis, dass gerade 9 Jahre 
zuzuzählen sind, liefern die zu Leiden befindlichen zwei Grab
steine des Anastasy. •) Diese enthalten die Angabe, Psametik 
der Sohn des Oohuben habe 65 Jahre 10 Monathe 2 Tage 
gelebt, geboren den 1. Epiphi im 1. Jahr des Nechao, gestor
ben den 28. Pharmuthi des 27. Jahres; der zur Zeit seines 
Todes regierende König, welcher nicht genannt ist, kann nur 
Amasis seyn. Epiphi ist der 11. Monath des Jahres, Phar
muthi der 8. Dieser Psametik lebte also, wenn man nur den 
Geburtstag, nicht den Sterbetag zugleich mitrechnet, woran 
Niemand Anstoss finden wird (wiewohl man in einem gege
benen Falle auch das Umgekehrte annehmen kann), nach den 
Africanischen Bestimmungen

unter Nechao ... 5 Jahre 2 Monathe 5 Tage
— Psammuthis 6 — - — - —
— Uaphris . . 19 — - — - —
— Amasis . . . 26 — 7 — 27 —

in Summe 56 Jahre 10 Monathe 2 Tage.
Hierzu die fehlenden 9 — - —_____ - —

so erhalten wir 65 Jahre 10 Monathe 2 Tage,
wie erfordert wird. Wir gewinnen hierdurch die Sicherheit, 
dass vom Anfänge des Nechao bis zum Ende des Uaphris 40 
Jahre sind; Herodot hat dagegen 47, Eusebios 48, Africanus 
31, Synkell 60. Da die Africanischen Angaben auf jeden Fall 
die vorzüglichsten und wirklich Manethonischen sind, so ent
steht nur die Aufgabe, diese mit den Denkmälern zu verei
nigen: dies muss auf einfache Weise bewirkt werden, das 
heisst so, dass die fehlenden 9 Jahre nur Einem Könige zu
gefügt, nicht unter mehrere vertheilt werden; ferner auf eine 
Weise, welche sich an irgend eine Ueberlieferung in den Li
sten anschliesst, wobei jedoch der unglaubwürdige Kanon des 
Synkell nicht kann berücksichtigt werden; endlich so, dass 
durch irgend einen Wahrscheinlichkeitsgrund die Weglassung 
jener 9 Jahre in der Africanisch-Manethonischen Liste ge-

‘) Leemans a. a. 0. S. 130 ff. Durch Druckfehler ist S. 130 die 
Zahl der Lebensjahre auf 75 angegeben: S. 131 steht das Richtige.



Manetho und die Hundssternperiode. 733

rechtfertigt, und somit unsere Zutheilung derselben an einen 
bestimmten König unterstützt wird. Legte man dem Uaphris 
jene 9 Jahre bei, so erhielte er 28: dies schliesst sich an keine 
der Listen an; denn Uaphris hat nirgends 28 Jahre, sondern 
nur 25 bei Herodot und bei Eusebios; die 30 bei Hierony
mus kommen nicht in Betracht. Auch würde durch die Ver
mehrung der Jahrzahl des Uaphris auf 28 die schöne Ueber
einstimmung verschwinden, welche wir oben zwischen dem 
verbesserten Manethonischen Kanon und der Stelle des Cle
mens gefunden haben, in welcher angegeben ist, im 2. Jahr 
des Uaphris hätten sich die Reste der Juden nach Aegypten 
geflüchtet. Ferner lässt sich kein wahrscheinlicher Grund fin
den, wesshalb, wenn Uaphris 28 Jahre wirklich regiert hatte, 
er bei Herodot auf 25, bei Manetho auf 19 sollte herabgesetzt 
worden seyn: daraus, dass er nach seiner Entthronung noch 
eine Zeit lang gefangen gehalten wurde, lässt sich dies na
türlich nicht erklären. Setzt man ferner die 9 Jahre bei Psam- 
muthis zu, so erhielte dieser 15 Jahre; diese Jahrzahl wird 
ihm in keiner Liste zugeschrieben, sondern äusser den 6 bei 
Africanus und Herodot nur 17 bei Eusebios: die Zahl 12 bei 
Hieronymus kann nicht in Betracht kommen, und wenn ihm 
Scaliger in den Canonibus isagogicis l) 16 Jahre giebt, so ist 
dies rein erdichtet. Auch lässt sich kein Grund absehen, wess
halb die Regierungszeit des Psammuthis, wenn sie 15 Jahre 
betrug, von Herodot und Manetho sollte auf 6 vermindert 
worden seyn. Ganz anders stellt sich die Sache bei Nechao; 
legt man diesem die 9 Jahre zu, so erhält er 15: Herodot 
giebt ihm aber 16, und wie oben bei Erwägung der bibli
schen Zeitrechnung gezeigt worden, ist ein Unterschied von 
Einem Jahre so gut wie gar keiner. Geben wir also dem 
Nechao 15 Jahre, so haben wir dafür eine Begründung in 
der Ueberlieferung; zugleich aber lässt sich begreifen, warum 
Manetho 9 Jahre davon bei Nechao weggelassen hat, weil 
sich mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen lässt, sie seien 
von ihm in der Regierungszeit des Psammetich I. begriffen,

’) S. kurz vorher die Anmerkung hierüber.
Zeitschrift f. Geschichtsw. II. 1844. 47 
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indem schon bei Lebzeiten desselben Nechao 9 Jahre die Re
gierung geführt habe: denn diese 9 Jahre konnte man dann 
nach Belieben dem einen oder dem andern beilegen. Ist diese 
Ansicht, die ich bereits oben näher erörtert habe, die rich
tige, so kann man nur noch fragen, wie während jener 9 
Jahre amtlich datirt wurde. Man kann annehmen, dass nach 
Psammetich allein, nach Psammetich und Nechao zusammen, 
oder nach Nechao allein datirt wurde. Ich finde das Erste 
am wahrscheinlichsten, und dadurch würde Manetho vollkom
men gerechtfertigt: denn er hätte dann genau die officiellen 
Daten aus dem Zeiträume jener 9 Jahre befolgt, indem er 
dem Psammetich 54, dem Nechao 6 Jahre beilegte. Aber, 
wird man sagen, dieser Ansicht widersprechen ja dann die 
drei Grabsteine, in welchen, vorausgesetzt dass die 9 Jahre, 
deren Einschaltung nöthig ist, dem Nechao beigelegt werden, 
vom ersten seiner 15 Regierungsjahre an datirt ist. Dieser 
Einwurf ist scheinbar, aber falsch. Denn jene Grabsteine sind 
der Regierung des Nechao nicht gleichzeitig: sie sind nicht 
aus dem ersten und dritten Jahre des Nechao, die darin an
geführt werden, sondern weit später. Es ist bekannt genug, 
dass Könige bei ihrer Thronbesteigung sich eine Anzahl Jahre 
ihres Vorgängers zurechnen liessen: so konnte Nechao, als 
er seinem Vater nachfolgte, sich die 9 letzten Jahre des letz
tem zurechnen, weil er während derselben thatsächlich Mit
regent seines Vaters gewesen war; und so wurde dann das 
erste Jahr seiner alleinigen Herrschaft, wenn er auch erst 
von diesem an datirte, in den officiellen Daten sein 10., das 
6. und letzte seiner alleinigen Herrschaft aber war nach den 
officiellen Daten sein 15. Wenn man nun 50 oder 60 Jahre 
nach seinem Tode ein Datum angeben wollte aus jenen 9 
Jahren der gemeinschaftlichen Regierung Psammetichs I. und 
des Nechao, um hiernach die Lebenszeit eines Verstorbenen 
zu berechnen, so konnte man natürlich nur so datiren, dass 
Nechao’s Regierung zu 15 Jahren genommen wurde, weil of- 
ficiell ihm soviele beigelegt wurden; sonst konnte Niemand 
sich in die Rechnung finden: folglich musste man das neunte 
Jahr vor Nechao’s alleiniger Herrschaft als das erste, das sie-
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bente Jahr vor seiner alleinigen Herrschaft als das dritte des
selben bezeichnen, wenn auch damals nach Psammetich da- 
tirt worden war. Jener Einwurf ist also ganz beseitigt. Nur 
wenn aus den ersten Jahren des Nechao ein gleichzeitiges 
Datum vorhanden seyn sollte, was ich nicht weiss, müsste 
man zugeben, dass er nicht von dem 10. Jahr der 15, welche 
wir ihm beilegen, selbst datirt habe, sondern von dem ersten 
derselben an: aber auch dann würde die Annahme, er habe 
9 Jahre mit Psammetich zusammen oder unter dessen Herr
schaft die Regierung geführt, nicht widerlegt seyn, da es doch 
möglich wäre, dass er schon während Psammetich’s Lebzei
ten in den 9 Jahren seiner Mitregentschaft auch selbst nach 
sich datirt hätte.

Zur siebenundzwanzigsten Dynastie.
Um die Manethonischen Angaben in den Persischen Dy

nastien zu prüfen, theile ich denjenigen Theil des astronomi
schen Kanons mit, welcher die Persischen Könige von des 
Kyros Babylonischer Herrschaft an umfasst, und zwar nach 
derjenigen Recension, welche in den Ptolemaischen Hooyjd- 
qoiq xavotfiv enthalten ist. Die nicht geringe Zuverlässigkeit 
dieses Kanons ist hinlänglich anerkannt; die Jahre der Kö
nige sind so berechnet, dass jedem das Jahr vom beweglichen 
ersten Thoth an, in welchem er die Regierung angetreten hat, 
beigelegt wird; diejenigen, welche kein volles Jahr regiert 
haben, fallen daher darin ganz aus: wie sich die wirklichen 
Regierungszeiten der Könige zu den Angaben des astrono
mischen Kanons verhalten, ist von Clinton *)  übersichtlich zu- 
sammengestellt. In der ersten Spalte der folgenden Tafel ist 
dem astronomischen Kanon gemäss die Dauer der Regierung 
der Könige angegeben, in der zweiten das erste Jahr jedes 
Königs nach der Aere des Nabonassar, und in der dritten 
das letzte Jahr des Königs oder die Summe der Jahre vom 
Anfang der Aere des Nabonassar bestimmt: die Angaben in 
der zweiten Spalte habe ich selber zugesetzt.

*) Fast. Hellen. Bd. II. S. 324. Krüg.
47*
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Kyros............. 9 Jfahre 210 218
Kambyses . . . 8 — 219 226
Darius I. . . . 36 —- 227 262
Xerxes . . . . 21 — 263 283
Artaxerxes I. . 41 — 284 324
Darius II. . . . 19 — 325 343
Artaxerxes II. 46 — 344 389
Ochos............ 21 — 390 410
Arogos (Arses) 2 — 411 412
Darius III. . . 4 ■ ""• 413 416

Eine amtliche Bestätigung der freilich schon ausserdem hin
länglich gesicherten grössern Jahrzahl des Artaxerxes II., dem 
Eusebios und der ekklesiastische Kanon nur 40, Diodor 43 
Jahre giebt, um andere zu übergehen, findet sich in einem 
Datum aus dem 45. Jahr desselben in einer Inschrift von My- 
lasa.1) In den vollen Jahren stimmt der Africanische Manetho, 
den Kambyses abgerechnet, ganz mit dem astronomischen 
Kanon überein. Aber ausserdem sind bei Manetho auch die 
Regierungszeiten der Könige angegeben, welche weniger als 
ein Jahr geherrscht haben. Dass Manetho dies zu tbun und 
auch bei langem Regierungszeiten die überschüssigen Mo- 
nathe anzugeben pflegte, ist theils schon aus den Beispielen 
in unserem Manethonischen Kanon klar, noch mehr aber aus 
denen, welche in diesen Anmerkungen angeführt sind; in die
ser Dynastie sind aber, wie die Summe zeigt, die Regierungs
zeiten, welche kürzer als ein Jahr sind, als ob sie nicht in 
jenen vollen Jahren enthalten wären, besonders mitgerechnet: 
und gesetzt, Africanus habe selber diese Summe gezogen, so 
muss er doch gesehen haben, auch Manetho habe so gerech
net. Und hätte Manetho nicht selber so gerechnet, so würde 
er selber diese kürzern Regierungen gar nicht angeführt, oder 
bei den längern die wahren Regierungszeiten nach Jahren 
und Monathen angegeben haben, damit die kürzern davon 
abgezogen wären. Auch kann man nicht etwa sagen, Afri
canus habe diese kürzern Regierungen eingefügt, und auch 

») Corp. Inscr. Gr. Bd. II. S. 468. N. 2691 d.
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das, worin ausserdem diese Liste vom astronomischen Kanon 
abweicht, nämlich bei Kambyses, sei dem Africanus zuzu
schreiben: denn Africanus hat gar nicht so gerechnet, wie 
schon oben gezeigt ist.*)  Demnach hat Manetho selbst, wel
chen Africanus getreu wiedergab, anders als der astronomische 
Kanon jene kurzen Regierungszeiten noch äusser den vollen 
Jahren mitgezählt2): denn an einen dritten, der ihn verfälscht 
habe, zu denken ist keine Veranlassung vorhanden. Diese 
kurzen Regierungszeiten ergeben mit Einschluss der 6 Mo- 
nathe des letzten Königs der vorhergehenden Dynastie 1 Jahr 
10 Monathe; jene 6 Monathe dürfen nämlich eben so wenig 
als die übrigen kurzen Regierungszeiten äusser Rechnung ge
lassen werden, weil Manetho sie angegeben, also gerechnet 
hat, wir aber dieselben in der vorhergehenden Dynastie in 
unserem Kanon nicht gerechnet haben. Von diesem 1 Jahr 
und lOMonathen habe ich im Kanon ein Jahr bei Artabanos 
eingeschaltet, hiernächst aber ein anderes bei Xerxes dem II. 
und Sogdian, weil der grössere Theil eines Jahres, 10 Mo
nathe, sich bis dabin ergiebt. Scheint es, dass wir hier zwei 
Monathe erdichten, so scheint es nur; rechnet man Eines 
ins Andere bis zu Ende der 30. Dynastie, so gleicht sich al
les unter der Einen wohl erwogenen Voraussetzung aus, dass 
vom letzten Jahre der 30. Dynastie nur zwei Monathe für die 
Aegyplische Herrschaft in Rechnung gebracht waren.3) Durch 
die Einschiebung jener zwei Jahre erhält diese Manethonische 
Dynastie, die sechs überschüssigen Monathe der vorhergehen
den mit eingerechnet, zwei Jahre zu viel. Aber ausserdem 
ist darin noch ein zweiter Fehler, der nach dem schon Ge
sagten ebenfalls dem Manetho, nicht etwa dem Africanus zur 
Last fällt. Es heisst nämlich in den Africanischen Auszügen: 
KapßvO^g erst e eavrov ßaOiÄeiac Usqaav sßaffikevasv 
Alyvnwv evr} s'j und diese 6 Jahre, wofür die Eusebische 
Redaction der Manethonischen Dynastien nur 3 hat, sind in 
der Gesammtsumme in Rechnung gebracht. Manetho hat also, 

*) Abschn. II. gegen Ende. ’) Dies hat schon Clinton a. a. 0.
S. 326 mit Recht an Manetho getadelt. J) Abschn. II. zu Ende.
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da die Africanische Redaction unstreitig die getreuere ist, dem 
Kambyses im Widerspruch mit dem astronomischen Kanon 
10 Jahre') Persischer Regierung statt 8 gegeben, und lässt 
ihn 6 Jahre in Aegypten herrschen; des Kambyses wirkliche 
Regierungszeit in Persien betrug aber überhaupt nur 7 Jahre 
5 Monathe,2) und da erst vom fünften seiner Persischen Re
gierung an seine Aegyptische Herrschaft berechnet zu werden 
pflegt, so kommen auf letztere höchstens 4 Jahre, vielleicht 
noch bedeutend weniger. Dem astronomischen Kanon zu
folge ist das erste Jahr des Kambyses in Persien das J. Nab. 
219, vor Chr. 529, folglich das erste Jahr seiner Aegyplischen 
Herrschaft das J. Nab. 223, vor Chr. 525; womit auch Dio- 
dor’s3) Zeitrechnung übereinstimmt, wenn er das Todesjahr 
des Arnasis in Olymp. 63,3 setzt, vor Chr. flf, und um die
selbe Zeit den Kambyses gegen Aegypten zu Felde ziehen 
lässt; denn nimmt man an, Arnasis sei um die Mitte des Jah
res Olymp. 63,3 gestorben, und rechnet man Tür die Regie
rung des Psammenitos oder Psaminecherites, des Nachfolgers 
des Arnasis, noch die s^chs Monathe, welche ihm zugeschrie
ben werden, so wird der Anfang des Kambyses in Aegypten 
ohngefähr in die Mitte des J. vor Chr. 525 fallen, mit dessen 
2. Jan. das J. Nab. 223 beginnt. Will man hiermit die Ma- 
nethonische Rechnung vergleichen, so muss man vom J. Nab. 
344 als dem festen Punkte ausgehen, in welchem der astro
nomische Kanon und Manetho übereinstimmen, indem dieser 
dieses Jahr als erstes des Amyrtaeos, jener als erstes des 
Artaxerxes II. setzt, beide als das nächste Jahr nach dem 19.

*) Nicht II, wie Clinton sagt a. a. 0. S. 325. Das 5. des Kam
byses in Persien muss nämlich als das erste desselben in Aegypten 
gerechnet werden, wie in der 31. Dynastie das 20. des Ochos sein 
erstes in Aegypten ist. Bei Ochos ist dies in dem Africanischen 
Manetho ganz deutlich. Eusebios dagegen setzt nach eigener Weise 
auch in den Manethonischen Dynastien bei Kambyses und Ochos 
das bestimmte Jahr der Persischen Regierung, in welchem der Per
serkönig Aegypten eingenommen, und das erste Jahr seiner Aegyp- 
tischen Herrschaft als zwei Jahre; was sieh wieder bei Ochos am 
deutlichsten herausstellt. ’) Herodot III, 66. 67. vergl. Clinton a. 
a. 0. S. 326. 3) I, 68.
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des Darius, des Sohnes des Xerxes: rechnet man hiervon, 
dem Bisherigen zufolge zurück, so trifft für Manetho das er
ste Jahr des Kambyses in Aegypten auf das J. Nab. 219, vor 
Chr. 529, und das erste Jahr seiner Persischen Herrschaft 
auf das J. Nab. 215, vor Chr. 533. Unstreitig ist diese Rech
nung falsch, und durch diesen Irrtbum hat die 27. Dynastie, 
mit Einschluss der von uns erst hier verrechneten 6 Mona
the des Psammecherites, 4 Jahre zu viel erhalten »); diese 4 
Jahre hat auch Manetho schwerlich irgendwo wieder in Ab
zug gebracht: denn dazu hätte ihn nur ein sicherer oder an
erkannter Synchronismus mit der Zeitrechnung eines andern 
Volkes veranlassen können, dessen Kenntniss oder Beachtung 
kaum bei ihm vorausgesetzt werden kann. Da es ihm in Be
zug auf die Persische Dynastie an zuverlässigen Aegyptischen

’) Ich habe im Vorhergehenden mehrere Male auf diese zu viel 
gerechneten 4 Jahre Kücksicht genommen, und gesagt, Manetho 
habe „in der 27. Dynastie 4 Jahre zu viel“ gerechnet. Ich 
habe diesen Ausdruck, der sich zunächst an unsern Kanon an
schliesst, der Kürze halber gebraucht: streng genommen fallen von 
diesen 4 Jahren, die zu viel gerechnet sind, bei Manetho 6 Monathe 
in die 26. Dynastie; ich habe sie aber in der 27. verrechnet, und 
wenn er selbst oder ein anderer einen nach vollen Jahren zäh
lenden Kanon bilden wollte, hätte auch er, wenn er genau verfuhr, 
sie erst in der 27. zählen können, weil erst in dieser das Jahr sich 
vollendete. Rechnet man jene 6 Monathe in der 26. Dynastie an, so 
bekommt man freilich kein Mehr von 4 Jahren für die 27.; aber da 
nicht anzunehmen ist, dass Kambyses gerade vom Anfang seines 
5. Jahres bereits in Aegypten geherrscht habe, sondern vielmehr 
zu glauben, dass die Regierungszeit des Psammecherites schon in 
dem 5. Jahre des Kambyses mit enthalten sei (wie unser Kanon es 
darstellt), so müssen doch immer die 6 Monathe des Psammeche
rites zu jenem Mehren noch hinzugerechnet werden, und sind eben 
so gut zu viel als die übrigen kleinen Regierungszeiten in der 27. 
Dynastie; denn sie stecken ja noch einmal in dem 5 Jahr des Kam
byses, das heisst: sie sind in der Africanisch-Manethonischen Liste 
zweimal gerechnet, einmal als eine kleine Regierungszeit unter ei
nem Jahre und zweitens in den vollen Jahren einer grössern Re
gierungszeit. In den Eusebisch-Manethonischen Dynastien und dem 
eigenen Werke des Eusebios ist dies dadurch geschickt vermieden, 
dass Psammecherites ganz ausgelassen ist.
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Quellen fehlen mochte, konnte er sich gerade in dieser am 
leichtesten irren. Er hätte seinen Irrthum zum Theil aus He
rodot berichtigen können; aber er muss andern Nachrichten 
gefolgt sein, die er für richtiger hielt: welchen, weiss ich nicht. 
Indess könnte man vermuthen, Manetho oder die Aegypter 
seien durch Urkunden oder Inschriften getäuscht worden, wie 
in der Inschrift bei Kosseir wirklich das sechste Jahr des 
Kambyses vorkommt, wovon ich später reden werde: in die
sen Inschriften war nämlich nach den Persischen Regierungs
jahren datirt; aber der Aegyptische Stolz konnte dies verken
nen lassen, und man bildete sich ein, die Perser hätten in 
Aegypten nach den Jahren ihres Aegyptischen Königthums 
datirt. Ausserdem erlaube ich mir noch Folgendes zu bemer
ken. Gab Manetho dem Kyros wie der astronomische Kanon 
9 Jahre der Herrschaft in Babylon, so war ihm das erste Jahr 
dieser Herrschaft das J. Nab. 206, vor Chr. 542; und in der 
That fällt in dem ekklesiastischen Kanon bei Synkell, wel
chem Synkell selbst grossenteils in der Zeitrechnung der 
Perserkönige folgt, nach Clinton’s1) guter Berichtigung dieses 
Kanons das erste Jahr des Kyros auf das J. Nab. 206. Aber 
freilich ist dieser Kanon grundschlecht, und weicht so sehr 
vom astronomischen ab, dass gleich Kyros darin 31 Jahre hat 
(ein Jahr mehr als von seiner Thronbesteigung in Persien ab) 
und Ochos 5 Jahre; Kambyses hat aber nur 8: sodass die 
Uebereinstimmung mit Manetho ganz verschwindet. Es ist 
daher wohl wenig darauf zu geben, dass nach Manetho, unter 
der Voraussetzung er habe dem Kyros 9 Jahre zugetheilt, der 
Anfang des letztem auf dasselbe Jahr fällt wie im ekklesia
stischen Kanon. Uebrigens ist es nicht unmerkwürdig, dass 
auch das sogenannte alte Chronikon, wie sehr es auch sonst 
mit Eusebios zusammenstimmt, dieser Dynastie wie Africa
nus 124 Jahre beilegt: dieselbe Zahl findet sich in der Ueber- 
schrift dieser Dynastie im Armenischen Kanon,2) aber nicht 
in der Ausführung, die in der Persischen Königsreihe zu su-

•) A. a. 0. S. 331 ff. vergl. S. 321. Den Anfangspunkt der Aere 
des Nabonassar setzt Synkell früher als sich gehört; dies geht uns 
aber nichts an. ») Bd. II. S. 203.
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chen ist. Diodor1) berichtet als Angabe von Aegyptern, die 
Perser hätten mit Einschluss der Aufstände, das heisst ohne 
Abrechnung derselben, 13.5 Jahre über Aegypten geherrscht. 
Diese Zahl kommt ziemlich genau heraus, wenn man für die 
27. Dynastie, so wie wir sie gerechnet haben, 125 Jahre an
nimmt: in welchen Jahren die Aufstände ebenfalls einbegrif
fen sind. Es bleiben nämlich alsdann noch 10 Jahre für die 
31. Dynastie übrig, welches eine sehr wahrscheinliche Zahl 
ist. Zwar zeigt unser Kanon nur 8 Jahre auf; aber hiervon 
liegt der Grund nur darin, dass wir diesen für jene Zeit nach 
dem astronomischen Kanon, vom 20. Jahr des Ochos an, ein
gerichtet haben2): es kommt aber, der geschichtlichen Wahr
heit nach, meines Erachtens noch ein Jahr hinzu, nämlich das 
19. des Ochos, wenigstens der grösste Theil davon3); und 
statt der andern 8 Jahre konnten die Aegypter 9 rechnen, 
gerade wie es Africanus gethan hat.

Während der Zeit dieser Dynastie fielen die Aegypter 
öfter von Persien ab, unter Darius I. und zwar in dessen 35. 
Jahr,*)  worauf sie erst Xerxes, zwei Jahre später, wieder 
unterwarf5); ferner unter Artaxerxes I. gegen welchen Ina- 
ros und Amyrtaeos kämpften, wovon ich zur folgenden Dy
nastie reden werde; endlich unter Darius II. Unter letzterem 
scheint Aegypten schon ums J. vor Chr. 411, Olymp. 92,|, 
abgefallen zu seyn,6) und Diodor7) spricht daher unter Olymp. 
92,3 von einem Aegyptischen König, der Anschläge auf Phö- 
nike gefasst habe. Dies wird der jüngere Amyrtaeos gewe
sen seyn, der kurz darauf bei Manetho als anerkannter Kö
nig erscheint. Manetho hat alle diese Aufstände unberück
sichtigt gelassen, und berechnet die 27. Dynastie, der Perser, 
vom 5. Jahr des Kambyses ununterbrochen bis zum Tode des 
Darius II. das heisst bis zum Ende des 19. Jahres desselben.

*) Herodot VII, 1 und 4. *) Herodot VII, 7. 6) Franz Ley a. a.
0. (zur 26. Dyn.) S. 55 ff. 7) XIII, 46.

Die Eusebische Redaction des Manetho stellt diese Dy
nastie so dar:

«) I, 44. s) Abschn. I. 18. II. zu Ende. 3) Abschn. I. 18.
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Kambyses, im 5. Jahre (in der Armeni
schen Uebersetzung falsch im 15.) sei
ner Persischen Herrschaft.......... 3 Jahre - Monathe

die Magier ................................................. - — 7 —
Darius.............................................................36 — - —
Xerxes des Darius Sohn............................21 — - —
Artaxerxes Makrocheir............................... 40 — - —
Xerxes II.......................................................... — — 2 —
Sogdianus....................................................... — — 7 —
Darius des Xerxes Sohn............................19 — - —

zusammen 120 Jahre 4 Monathe.
Rechnet man nach dem astronomischen Kanon vom 5. Jahr 
des Kambyses an, so erhält man für diese Dynastie 121 Jahre; 
in der Eusebischen Dynastie des Manetho erhalten wir aber 
noch 8 Monathe weniger, wovon sich die Gründe leicht er
kennen lassen, wenn man beide Listen vergleicht. Da in die
ser Redaction auch noch die 6 Monathe des letzten Königs 
der vorhergehenden Dynastie weggelassen sind, so hat Euse
bios, die letztem mit in Betracht gezogen, 4 Jahre 6 Monathe 
in dieser Parthie weniger als Africanus. Es scheint, dass der 
Verfasser dieser Redaction durch eine eigenmächtige Aende- 
rung sich des ungeschichtlichen Ueberschusses hat entledigen 
wollen, der uns in der Africanischen Redaction belästigte: ob 
diese Aenderung aber von Eusebios herrühre, wird dadurch 
zweifelhaft, dass in seinem Kanon diese Dynastie von der 
Eusebisch-Manethonischen abweicht.

Im Kanon des Eusebios ist in der Vallarsischcn und Sca- 
liger’schen Ausgabe des Hieronymus angegeben, dass Kamby
ses im 5. Jahre seiner Persischen Herrschaft Aegypten ein
genommen habe, und der Dynastie wird in der Eeberschrift 
eine Zeit von 111 Jahren zugeschrieben; die Ausführung wei
set aber bei Scaliger 112 Jahre (Eus. Zahl 1492 —1603), bei 
Vallarsius der Eusebischen Zahl nach fälschlich 111 Jahre 
(Euseb. Zahl 1493— 1603), aber den Regierungszeiten nach 
112 Jahre auf: beide zählen vom 6. Jahr des Kambyses in 
Persien an. Im Armenischen Kanon wird ausdrücklich ge
sagt, Kambyses habe in seinem 6. Jahre Aegypten eingenom-
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men, er zählt aber diese Aegyptische Dynastie der Perser wie 
der Vallarsische Hieronymus erst von der Eusebischen Zahi 
1493 an, und eigentümlich erst vom 7. Jahr des Kambyses, und 
endigt mit der Eusebischen Zahl 1604. Das Richtige wäre 
gewesen, das 5. Jahr der Persischen Herrschaft des Kambyses 
als das erste desselben in Aegypten zu setzen. Uebrigens 
giebt die Ueberschrift im Armenischen Kanon dieser Dyna
stie 124 Jahre, aber in der Ausführung, welche nicht beson
ders gemacht ist, sondern in der Persischen Reihe steckt, ist 
dies nicht befolgt, sondern es kommen nur 112 heraus. Wie 
sich das Einzelne in dieser Dynastie gestaltet, setze ich nach 
Scaliger’s Hieronymus hierher, nebst den Abweichungen der 
zwei andern Ausgaben:

Kambyses vom 6. Jahre der Persischen Herrschaft 
an, und die Magier........................................ 4 Jahre

(Vail. Kambyses vom 6. Jahre der Persi
schen Herrschaft an 3 Jahre und die Ma
gier 1 Jahr [statt 7 Monathe], Arm. Kam
byses vom 7. Jahre der Persischen Herr
schaft 2 Jahre und die Magier 1 Jahr [statt
7 Monathe]) 

Darius............................................................................36 —
Xerxes........................................................................... 20 —

(Arm. 21 Jahre)
Artabanos 7 Monathe, gelten für.......................   1 —

(Im Arm. zählt Artabanos gar nicht) 
Artaxerxes Langhand .................................................. 40 —
Xerxes II. 2 Monathe, Sogdianus 7 Monathe; zäh

len nicht.
Darius 11. regiert in Persien 19 Jahre; das 11. sei

ner Persischen Herrschaft ist das letzte seiner 
Aegypti sehen .................................................11 —

(Im Arm. ist das letzte Jahr seiner Regie
rung in Aegypten das 12. seiner Persischen 
Herrschaft) 112 Jahre.

In der Series regum des Armenischen Eusebios wird bemerkt, 
Kambyses habe im 6. Jahre seiner Regierung Aegypten ein
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genommen, und die Dynastie wird bis zu Darius des Xerxes 
Sohn auf 114 Jahre angegeben; in der Vallarsischen Series 
regum hat sie ganz ungereimt 150 Jahre, mit dem Zusatze: 
Deinde Alexandrini usque ad Octavianum Augustum regna- 
verunt. Aber in der Handschrift von Parma fehlt diese Dy
nastie; auch fehlen bei Vallarsius alle folgenden. In der Sca- 
liger’schen Series regum l) wird diese Aegyptische Dynastie 
der Perser zu 111 Jahren angegeben, und dass Kambyses im 
5. Jahre seiner Regierung Aegypten erlangt habe: weiter ent
hält sie nichts Bemerkenswerthes. Uebrigens hat Eusebios, 
da er mit Rücksicht auf die Aufstände der Aegypter die Per
sische Herrschaft mit dem 11. oder 12. Jahre des Darius schliesst, 
die sechsjährige Regierung des Amyrtaeos der folgenden Dy
nastie, und nach Hieronymus die zwei ersten Jahre, nach dem 
Armenischen Kanon das erste Jahr des Nepherites in die Zeit 
des Darius hinaufgeschoben; dem Manetho ist dies ganz fremd.

1) Hieronym. I. S. 30. 31. *) Rosellini Bd. U. S. 164. vergl.
Ideler Hermap. S. 271. s) Rosellini Bd II. S. 174 f.

Was von den Königen dieser Dynastie in den Aegypti- 
schen Denkmälern vorkommt, übergehe ich mit Ausnahme 
einiger darin enthaltenen Zeitbestimmungen alles, ungeachtet 
sich bis jetzt überhaupt weniges von ihnen gefunden hat. An 
der Strasse von Kosseir am rothen Meere ist auf einem Denk
mal das 6. Jahr des Kambyses, das 36. Darius des I. und das 
12. eines dritten Königs, ohne Zweifel des Xerxes, des Soh
nes Darius des I. verzeichnet.2) Wie sich von selbst versteht, 
datirten die Persischen Könige in Aegypten nach den Jahren 
ihrer Persischen Herrschaft; so ist also auch das 6. Jahr des 
Kambyses zu fassen, der in Aegypten so lange nicht regierte. 
Das 36. Jahr des Darius 1. befremdet, weil die Aegypter schon 
in dessen 35. Jahre abgefallen waren und sich wirklich frei 
gemacht hatten; mit Recht hat man aber geltend gemacht,3) 
dass das ganze Denkmal erst aus der Zeit des Xerxes sei, 
und also in dessen Zeit erst jenes 36. Jahr des Darius, na
türlich von einer Persischen Behörde, vermerkt worden; auch 
konnten die Perser im 36. Jahre des Darius bei Kösseir noch 
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eine feste Station haben. Sehr bemerkenswert!! ist es, dass 
noch aus dem 7. Monath, Phamenoth, des 35. Jahres des Darius 
ein Datum in einer demotischen Papyrusurkunde vorhanden 
ist, damals also Aegypten wenigstens zum Theil noch Per
sisch war.1) Des Artaxerxes (Langhand) 16. Jahr kommt in 
einer Inschrift bei Kosseir vor.1) Von den übrigen Königen 
dieser Dynastie hat man meines Wissens noch nichts gefunden.

Zur achtundzwanzigsten Dynastie.

Die Eusebische Redaction des Manetho stimmt mit Afri
canus überein:

^pvozaloc 2a’irrj<; 6 Jahre.
Im Eusebischen Kanon nach dem Hieronymus des Vallarsius 
und in der Series regum des Scaliger3) und des Armenischen 
Textes bildet dieser ebenfalls allein diese Dynastie mit 6 Jah
ren; im Kanon nach Scaliger ist fälschlich der folgende Kö
nig Nepherites noch dazu genommen. Der Armenische Kanon 
unterscheidet von hier an die Dynastien nicht mehr genau, 
sondern lässt alles in einer Reihe unter der 28. fortlaufen bis 
auf Teos, vor welchem geschrieben steht: Dynastia Nectane- 
biorum. Auch Synkell4) giebt dem Amyrtaeos 6 Jahre, setzt 
aber seinen Anfang und den Abfall Aegyptens in das 2. Jahr 
des Darius Nothus.

*) Rosellini Bd. II. S. 174. Ideler a. a. 0. S. 272.
Bd. II. S. 185. 3) Hieronym. I. S. 33. 4) S. 256 D.
S. 104 C. 6) Bei Phot. Bibl. Cod. 72.

Der Name \4fivoTcaog, welches die gewöhnliche Schreib
art ist, scheint einerlei mit MvQTaioCj wie der 23. Thebäische 
König des Eratosthenes heisst.5) Ktesias6) erzählt, Kambyses 
habe den Feldzug nach Aegypten gegen den König Amyrtaeos 
unternommen, diesen, von Verrath unterstützt, gefangen ge
nommen und mit 6000 Aegyptern nach Susa verpflanzt. Es 
ist unglaublich, dass Ktesias hier dem Kambyses beilege, was 
in viel späterer Zeit geschehen sei; vermuthlich war dieser 
Amyrtaeos ein Unterkönig in Niederägypten, etwa ein Ver
wandter des Psammecherites oder Psammenitos, welcher Kö
nig der eigentliche Herrscher damals war. Da bei den Aegyp- 

a) Rosellini
s) Synkell
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tern wie bei den Hellenen der Enkel den Namen des Gross
vaters zu erhalten pflegte, so ist der Amyrtaeos, welcher un
ter Artaxerxes Langhand eine Rolle spielte, wahrscheinlich 
jenes von Kambyses überwundenen Amyrtaeos Enkel. Be
kanntlich wiegelten Inaros, der Sohn des Psamrnetich, ein 
Libyer und König der benachbarten Libyer, und der einhei
mische Amyrtaeos die Aegypter gegen Artaxerxes Langhand 
auf,1) nach Diodor Olymp. 79,2. vor Chr. 463; sie wurden 
unterstützt von den Athenern, und führten den Krieg fort, 
wie Diodor es darstellt, bis Olymp. 80,1. Wie aber Thukydides 
erzählt, dauerte der Kampf der Hellenen in Aegypten sechs 
Jahre, deren Schluss Krüger in seinen historisch-philologi
schen Studien auf Olymp. 81,2 festsetzt. Inaros wurde von 
den Persern gefangen genommen und später hingerichtet’); 
Amyrtaeos aber hielt sich als König in den schwer zu ero
bernden Sümpfen,3) wo er, wie Herodot sagt, auch die Insel 
Elbo wieder auffand, und behauptete seine Herrschaft noch 
zur Zeit als Kimon Zypern angriff,4) Olymp. 82,|. vor Chr. 
IvS- Nachdem der Perserkönig wieder Herr Aegyptens ge
worden, gab er vermöge der grundsätzlichen Milde gegen die 
Königshäuser dem Sohne des Inaros Thannyras und dem 
Sohne des Amyrtaeos Pausiris die väterlichen Herrschaften 
wieder,5) natürlich unter Persischer Hoheit. Pausiris also 
war der Sohn des Amyrtaeos; finden wir nun bei Manetho 
einen König der 28. Dynastie Amyrtaeos, dessen Regierungs
anfang in das J. v. Chr. 405 fällt, so passen die Zeiten voll
kommen, um diesen für einen Sohn des Pausiris und Enkel 
des Amyrtaeos zu halten, der gegen Artaxerxes Langhand 
focht; ein Spätling aus derselben Familie mag auch jener 
Pausiras seyn, der als einer der damaligen Dynasten sich 
wider Ptolemaeos Epiphanes in Lykopolis festgesetzt hatte.6) 
Diese Geschichtserzählung genügt, um die Meinung zu besei

’) Diodor XI, 71—77. Ktesias a. a. 0. Thuk, 1, 104. vergl. He
rodot III, 12. VII, 7. Eine Stelle über Inaros ist auch bei Strabo XVII.
S. 801. ’) Ktesias a. a. 0. Thuk. I, 110. 3) Herodot II, 140.
Thuk. I, 110. *) Thuk, I, 112. 5) Herodot III, 15. 6) Polyb.
XUI, 16. vergl, Inschrift von Rosette Z- 22 ff,
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tigen, als ob der Manethonische Amyrtaeos Eine Person mit 
demjenigen sei, der von Artaxerxes Langhand abgefallen war'); 
beide unterscheiden sich auch dadurch, dass der letztere sei
nen Sohn Pausiris unter Persischer Hoheit, der Manethoni
sche aber den Mendesier Nephorites oder Nepherites im freien 
Aegypten zum Nachfolger hatte. Höchst wahrscheinlich ging 
noch unter Persischer Hoheit des Pausiris Herrschaft auf Amyr
taeos über, und später empörte sich dieser gegen den grossen 
König, gegen Darius H.; da aber Manetho das neue einhei
mische Königthum erst von Darius Tode an rechnete, hat 
er des Amyrtaeos Herrschaft, welche thatsächlich schon früher 
begonnen hatte, erst vom Tode dieses Perserkönigs ab ge
zählt; so musste ihm das erste Jahr des Amyrtaeos dem er
sten des Artaxerxes Mnemon gleich werden, also dem astro
nomischen Kanon gemäss das J. Nab. 344, welches den 2. 
Dec. 405 vor Chr. beginnt. Dies findet sich denn auch also 
in meinem Kanon. Das letzte Jahr dieses Amyrtaeos beginnt 
den 1. Dec. 400 vor Chr. Olymp. 95,1. Unter diesem Jahre 
erwähnt Diodor2) einen König Psammetich, Nachkommen 
des grossen Psammetich in der ‘26. Dynastie, eines Saiten, 
wie Amyrtaeos: sonst wird derselbe nirgends erwähnt; denn 
die wenig bekannte Griechische Inschrift,3) worin von des 
Königs Psammetich Reise nach Elephantine die Rede ist, kann 
wegen des hohen Alterthums der Schriftzüge, die hier schwer
lich auf Nachahmung früherer Formen und auf Ziererei be
ruhen möchte, auf ihn nicht bezogen werden. Ley *) halt ihn

’) Diese Meinung haben viele gehabt, unter den Neuern na
mentlich Dahlmann, Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte 
(in der Schrift über Herodot), 2. Bd. 1. Abth. S. 46, und Letronne, 
Recueil des Inscr. Gr. et Lat. de l’fig. Bd. I. S. 410. der daher Ma- 
netho’s und Synkell’s Zeitbestimmungen für irrig erklärt. Das Rich
tige haben Krüger, Zusatz zu Anm. v in Clinton’s Fast. Hell. Bd. II. 
S. 328 und im Leben des Thuk. S. 25, Ley a. a. 0. S. 57, und K, 
Müller, de rebus Aegyptiorum sub imperio Persarum geslis S. 6 be
merkt. 2) XIV, 35. 3) üeber diese wird Lepsius nähere Aus
kunft geben; daher ich hier nicht ausführlicher darüber spreche. 
♦) A. a. O. S. 20. 57 f. In dieselbe Zeit gehört, wie derselbe S. 58 
anmerkt, was Phylarch bei Athen. XI1L S. 609 B erzählt, dass der 
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für Amyrtaeos selbst; er kann aber auch ein Nebenkönig oder 
Unterkönig gewesen seyn. Offenbar nach einem der Aegyp
tischen Könige ist der Rhodier Amyrtaeos in einer von mir 
an Droysen und Letronne mitgetheilten Inschrift1) benannt; 
sein Vater, ein Hellenischer Söldling in Aegypten, wird wäh
rend der Regierung des Amyrtaeos diesen Sohn bekommen 
haben: und ist jene Inschrift, wie ich vermuthe, aus der 
Zeit des Tachos und Chabrias, so passt es vollkommen, dass 
jener Rhodier Amyrtaeos unter dem Amyrtaeos der 28. Dy
nastie geboren sei, sodass er unter Tachos etwa vierzig
jährig war.

Auf den Amyrtaeos der 28. Dynastie werden die Aegy
ptischen Königsringe zu Karnak und anderwärts bezogen, de
ren Eigennamen Rosellini2) Meihort, Maihort, Mihort liest; 
auch nennt er ihn Amihort. Leemans3) liest jedoch dafür 
Harthdut; Wilkinson4) nennt diesen König Aomaherte.

König von Aegypten der Persischen Königin Stateira die schöne
Timosa geschenkt habe. l) Letronne a. a. 0. S. 409. *) Bd. II.
S. 201 ff. vergl. Bd. IV. S. 206 ff. wo besonders noch über den Na 
men dieses Königs mit Bezug auf Leemans gehandelt wird: was 
ich dem Leser nachzusehen überlasse. s) A. a. 0. S. 136 f. vergl. 
Ideler Hermap. S. 273. 4) Topogr. of Thebes S. 517.

Zur neunun dz wanzigsten Dynastie.
Die Eusebisch-Manethonische Dynastie giebt der Ueber- 

schrift nach 4 Mendesier wie Africanus, aber dennoch sind 
ihrer 5 aufgeführt, und zwar im Griechischen bei Synkell so: 

NetpeQiTqg . 6 Jahre - Monathe 
ZlxwQig . . 13 — - 
Wdppov&ig 1 — - —
N€(f)£()iT1]C . - — 4 —
Mov&ig . . 1 — - —

opov 21 Jahre 4 Monathe.
Im Armenischen heisst der dritte Psammuthes, und die zwei 
letzten sind umgestellt:

Muthes . . 1 Jahr - Monathe
Nepherites - — 4 —
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Den Muthis kennt Africanus nicht. Der Eusebische Kanon 
giebt nach Vallarsius unter der 29. Dynastie:

Nepherites . 6 Jahre - Monathe
Achoris ... 12 — - —
Psammuthes 1 — - —
Nepherites . - — 4 —

also 19 Jahre 4 Monathe,
welche für 20 Jahre gezählt sind. Ebenso im Hieronymus des 
Scaliger, äusser dass hier der erste Nepherites falsch unter 
der 28. Dynastie aufgeführt ist, und der dritte Psammites 
heisst, endlich Nepherites II. gar nicht zählt. Im Armenischen 
Kanon heisst der erste Ephirites; auch in ihm zählt Nephe
rites, der letzte, gar nicht. Die Armenische Series regum 
giebt folgende Könige unter dieser Mendesischen Dynastie 
(zusammen 404 Jahre):

Nephirites . 6 Jahre - Monathe
Achoris ... 12 — - —
Psammuthes 1 — - —
Muthes ... 1 — - —
Nephirites . - — 3 —
Nectinibus . 18 —
Teos .... 2 — - —

Lässt man die drei Monathe weg und die zwei letzten Kö
nige, die in die folgende Dynastie gehören, so erhält man für 
die 29. Dynastie 20 Jahre, wie im Vallarsischen Kanon. In 
Scaliger’s Series regum') hat Nepherites 6, Achoris 12, Psam- 
muthis 1 Jahr, Nepherites 4 Monathe, und Muthis fehlt.

Nach dem Africanischen Manetho regiert der erste Ne
pherites vom J. Nab. 350, vor Chr. 4», Olymp. 95,1- bis zu 
Ende des J. Nab. 355, vor Chr. Hf, Olymp. 96,4- Diodor*)  
erwähnt unter Olymp. 96,1 den Aegypterkönig Nephereus, 
Nephreus oder Nephreas (je nach den verschiedenen Lesar
ten), genau stimmend mit des Africanischen Manetho Nephe
rites, nicht aber mit dem Kanon des Eusebios noch auch mit 
den Eusebischen Dynastien des Manetho: bei Justin und Oro- 

*) Hieronym. I. S. 33. *) XIV, 79.
Zeitschrift f. Gescbicbtsw. II. 1844. 48
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sius ist dieser Name seltsam in Hercynion, Mercinion, Mer- 
cimon, Inercinion verderbt.1) Der zweite König wird 
'Axwotq oder mit dem Artikel ndxwqiq, auch vAxoqtq genannt; 
der Name 'Axwqtq kommt in Aegypten unter den Ptolemäern 
vor, doch wird der Name des Gottes auch 'A^/woi (vA%Mqic) 
geschrieben,’) sodass beide Schreibweisen richtig sind. Der 
König Achoris herrscht nach dem Africanischen Manetho vom 
J. Nab. 356, vor Chr. iH, Olymp, vttt- bis zum Ende des J. 
Nab. 368, vor Chr. Olymp. 7777. Diodor3) führt ihn un
ter Olymp. 98,3 als Bundesgenossen des Euagoras, desgleichen 
unter Olymp. 98,4 an, und in nächster Verbindung mit dem 
von Diodor Erzählten steht das von Theopomp *) erwähnte 
Bündniss des Achoris mit den Pisiden; derselbe Theopomp 
hatte auch dessen Verbindung mit Euagoras erzählt. Soweit 
stimmen Manetho und die Hellenischen Geschichtschreiber 
bei Achoris vollkommen überein; wenn aber Diodors) unter 
Olymp. 100,4. vom Kriege des Achoris gegen den Perserkö
nig erzählt, zu einer Zeit, da nach Manetho und Theopomp 
bereits Nektanebes der Sebennyte herrschte, so liegt der Irr— 
thum wohl auf des ungenauen Diodor Seite.

Auf Nepherites I. bezieht man den Nofreöpt oder Nu- 
frdphth in der Inschrift einer kleinen Bildsäule, welche sich

’) Vergl. Wessel, z. Diod. Scaliger Animadv. S. 108. Vallars. z. 
Hieron. Chron. S. 515. a) Letronne a. a. O. S. 378 f. 3) XV, 2. 
3 f. und 8. 9. 4) Bei Phot. Bibl. Cod. 176. Man darf sich nicht
daran stossen, dass Theopomp dies erst nach andern erst später 
erfolgten Dingen erzählt hat: er knüpfte es gelegentlich an, und 
hatte schon vorher von Pakoris als Freund und'Gehülfen des Eua
goras gesprochen. Genauer hat diese Verhältnisse Rehdanlz erwo
gen in dem reichhaltigen Werke: Vitae Iphicratis, Chabriae, Timo- 
thei, S. 32 ff. Mehreres dort Angeführte habe ich absichtlich über 
gangen, weil in den benutzten Stellen der Name des Aegyptischen 
Königs nicht vorkommt, um den es mir allein zu thun ist. üebri- 
gens ist das genannte Werk zu spät erschienen, als dass ich davon 
noch regelmässig hätte Gebrauch machen können; was namentlich 
von dessen zweitem Epirnetrum (S. 239 ff.) gilt. 3) XV, 29. Vergl. 
hierzu Ley a. a. 0. S. 59. der jedoch hiervon nicht hinlänglich be
stimmt spricht, und Sievers, Geschichte Griechenlands vom Ende 
des Pelop. Kriegs bis zur Schlacht bei Mantinea S. 369.
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im Museum des Instituts zu Bologna befindet. Achoris kommt 
als Hakor oder Hakori öfter vor, und zwar auch bei Theben. 
Psammuthis ist Psimaut oder Psimut (der Sohn der Göttin 
Mut) in den Ruinen von Karnak. Auf Nepherites II. werden 
die Königsringe einer zu Paris befindlichen Sphinx bezogen; den 
Eigennamen liest man Naifnui oder Naiphnuit.1) Der Muthis 
des Eusebios kommt meines Wissens in keinem Denkmale vor.

Zur dreissigsten Dynastie.
Die Eusebische Redaction hat ebenfalls drei Sebennyten, 

aber ihre Zeit ist gegen Africanus sehr verkürzt. Der Grie
chische und der Armenische Text geben übereinstimmend:

Nexraveß/fg 10 Jahre
Tswq . . . . 2 —
NFxzaveßog 8 -—

opov 20 Jahre.
Worauf diese Verkürzung beruhe, ist um so weniger einzu
sehen, als der Kanon des Eusebios wirklich 38 Jahre für 
diese Könige hat, wie Africanus; es liege aber der Grund 
worin er wolle, so ist die Africanische Redaction schon da
durch gerechtfertigt, dass nur sie mit den anderwärtsher be
kannten Zeitbestimmungen theils vollkommen theils nahe 
stimmt. Im Kanon des Eusebios ist eine unwesentliche Ver
schiedenheit je nach den Ausgaben; Scaliger’s Hieronymus 
setzt nämlich den ersten König, Nectenebis, nebst dem zwei
ten, Theo, als 30. und den letzten, Nectanebus, als 31. Dy
nastie; Aehnliches haben wir bei Synkell gefunden,*)  und es 
mag hierzu in irgend einem Exemplar des Eusebios Anlass 
gegeben gewesen seyn; aber bei Vallarsius bilden alle drei 
die 30. Dynastie, was das Richtige ist, und zwar sind die 
Namen und Jahre folgende:

*) Rosellini Bd. II. S. 215. *) Abschn. I. 18. 19- t
48*

Nectanebus 18 Jahre
Theo .... 2 —
Nectanebus 18 —

also zusammen 38 Jahre.
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In den Regierungszeiten stimmt Scaliger’s Hieronymus hier
mit überein. Der Armenische Kanon, der die Dynastien hier 
nicht mehr bestimmt trennt, hat folgende Namen und Zahlen:

Nectanebus................................. 18 Jahre
Dynastia Nectanebiorum Teos 2 —
Nectanebus alter........................ 18(19) —

bei letzterem 18 in der Ueberschrift, 19 in der Ausführung, 
aber so dass das 19. desselben dem 17. der Persischen Re
gierung des Artaxerxes Ochos entspricht; dies ist ein offen
barer Fehler, da dem Eusebios das 17. Jahr des Ochos in 
Persien offenbar das erste desselben in Aegypten ist.1) Die 
Series regum des Scaliger’) giebt dieselben drei Könige mit 
denselben Jahrzahlen, als Nectanebis, Teos und Nectanebos, 
und es wird ausdrücklich gesagt, sie seien die 30. Dynastie. 
In der Armenischen Series regum sind Nectinibus mit 18, 
Teos mit 2 Jahren zur 29. Dynastie genommen, und Nech- 
tanebus mit 18 Jahren bildet für sich allein die 30.3)

Der Endpunkt dieser Dynastie ist oben *)  hinlänglich si
cher bestimmt, und hiernach das Gehörige in unsern Kanon 
eingetragen worden: was in den Schriftstellern sonst noch 
über die Zeiten der Könige derselben erwähnt wird, ist hier 
noch anzugeben. Unser Kanon setzt die Regierung Nekta- 
nebos des I. vom J. Nab. 371, vor Chr. (26. Nov. bis 24. 
Nov.), Olymp. 100,1- bis zu Ende des J. Nab. 388, vor Chr.

*) S. Abschn. I. 18. *) Hieronym. I. S. 33- s) Vergl. auch
das oben Abschn I. 10 über das sogenannte alte Chronikon Be
merkte. 4) Abschn. I. IS ff. vergl. Abschn. II. zu Ende. s) Sievers 
a. a. 0. S. 407. vergl. S. 365. Clinton, Fast. Hell. Bd. II. S. 292. Krug. 
Ley a. a. 0. S. 43. 59 setzt das Ende dieses Krieges vor Chr. 383, 
und sucht die im Vergleich mit Manetho daraus entstehende Schwie
rigkeit durch eine wohl ausgedachte Muthmassung zu heben.

Olymp. foTTr- Theopomp hatte erzählt, wie, als Nekte- 
nibis die Herrschaft Aegyptens erlangt hatte, Euagoras von 
Zypern Gesandte an die Lacedämonier schickte; und gleich 
hernach, wie des Euagoras Krieg gegen den Perserkönig be
endigt w’orden. Dieser Krieg wurde aber, so viel sich er
messen lässt, im J. vor Chr. 377 oder 376 beendigt*);  sodass 
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die Erzählung des Theopomp mit Manetho übereinstimmt, 
während Diodor unrichtig um diese Zeit noch den Achoris 
regieren lässt. Den Krieg des Nektanebis mit dem Perser
könig Artaxerxes Mnemon erzählt Diodor *) unter Olymp. 101,3. 
welches ebenfalls mit Manetho stimmt. Teos, der von den 
Hellenischen Schriftstellern Tachos genannt wird, hat in un
srem Kanon die Jahre des Nab. 389 und 390, vom 21. Nov. 
360 bis 20. Nov. 358 vor Chr. Olymp. 105/1 bis Olymp. 105,3. 
Hier befinden wir uns in einem starken Widerspruch mit 
Diodor,’) welcher, was sich mit Tachos begeben, unter Olymp. 
104,3 erzählt, also unter dem J. Nab. 386 — 387. Aber Dio
dor erwähnt in derselben Erzählung und unter demselben 
Jahre auch den Tod des Artaxerxes Mnemon und die Nach
folge des Ochos; das erste Jahr des Ochos ist aber im astro
nomischen Kanon das J. Nab. 390, das zweite Jahr des Teos 
nach Manetho, und inan kann schon hieraus erkennen, dass 
Diodor, wie oft, die Begebenheiten unter falschem Jahr erzählt 
hat: noch unrichtiger sind die hierher gehörigen Zeitbestim
mungen des Eusebischen Kanons, die ich übergehe. Die ver
wickelten Verhältnisse der Zeiten des Tachos sind, etwa ab
gesehen von einer und der andern der chronologischen Be
stimmungen, von Ley und Sievers1) so befriedigend dargestellt, 
dass ich mit Berufung auf diese Vorgänger nur Folgendes an
merke. Noch zu Artaxerxes Mnemon’s Lebzeiten entstand 
Krieg zwischen den Persern und dem Tachos. Bei letzte
rem hatte sich Chabrias eingefunden, und Agesilaos wurde 
dem Aegypterkönig zu Hülfe gesandt; Aegesilaos erhielt den 
Befehl über die Söldner zu Lande, Chabrias über die See
macht. Gegen den Rath des Agesilaos rückte Tachos nach 
Phönike vor. Unterdessen fiel der Befehlshaber, dem Tachos 
Aegypten anvertraut hatte, ab; der Sohn dieses Statthalters, 
Nektanebos, welcher mit den ihm untergebenen Truppen die 
Syrischen Städte belagern sollte, liess sich von seinem Vater 
bestimmen, sich zum König aufzuwerfen. Chabrias blieb dem

') XV, 41 ff. vergl. 38. ’) XV, 92 ff. s) Ley a. a. 0. S. 23 ff.
38 ff. 60 f. Sievers a. a 0. S. 375 ff. Vergl. K. Müller a. a. 0. S. 12 f. 
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Tachos treu, Agesilaos trat zu Nektanebos über: Tachos fin
det sich genötbigt nach Sidon zu entfliehen, und begiebt sich 
nach Persien. Gleich darauf erhebt sich ein Mendesier ge
gen Nektanebos, und schliesst ihn mit Agesilaos in einer nicht 
näher angegebenen Stadt ein; Agesilaos rettet den Nektane
bos durch Kriegskunst und Tapferkeit gegen ein überlegenes 
Heer, verlässt aber darauf ungeachtet der Bitten des Nekta
nebos und der eingetretenen Winterszeit Aegypten, und stirbt 
unterwegs in Libyen. Diodor lässt fälschlich den Tachos wie
der nach Aegypten zurückkehren, und ihn nach der Rückkehr 
von Agesilaos so erretten gegen Nektanebos, wie den richti
gem Erzählungen zufolge Nektanebos von Agesilaos gegen den 
Mendesischen Gegner unterstützt worden ist. Geht man da
von aus, dass, wie Diodor sagt, während dieser Kämpfe Ar- 
taxerxes Mnemon starb: eine Angabe, die mir vorzügliche Be
rücksichtigung zu verdienen scheint: so dürften folgende Zeit
bestimmungen nicht zu gewagt seyn. Das letzte Jahr des 
Artaxerxes Mnemon ist im astronomischen Kanon das J. Nab. 
3S9, das erste des Ochos das J. Nab. 390'): der Krieg des 
Tachos, dem nur zwei Regierungsjahre zugeschrieben werden, 
muss also in dem J. Nab. 389, 21. Nov. 360—20. Nov. 359 
vor Chr. geführt worden seyn; man kann setzen, Tachos sei 
schon gegen Ende dieses Jahres entflohen, wenn ich auch 
kein Gewicht darauf legen will, dass dem Diodor zufolge Ar
taxerxes Mnemon ihn noch in Persien soll freundlich aufge
nommen haben. Es liegt in der Natur der’Sache, dass Cha- 
brias, sobald Tachos entflohen war, dessen Heer verliess; wäre 
er, wie Sievers annimmt, schon im J. vor CBr. 360 wieder in 
Athen gewesen, so müsste Tachos schon früher entflohen und 
Agesilaos schon um 361 vor Chr. nach Aegypten gekommen 
seyn; indess fällt nach Böhnecke,’) dessen Zeitbestimmung 
ich ohne Scheu befolge, die erste uns bekannte Erscheinung 
des Chabrias zu Athen nach seinem Aufenthalte in Aegypten

') Ob nach amtlicher Persischer Zählung das erste Jahr des 
Ochos später begann oder nicht, kann nicht in Betracht kommen; 
s. Abschn. I. 18. Anm. ’) Forschungen auf dem Gebiete der Att. 
Redner, Bd. I. S. 727. vergl. Demosth g. Aristokr. S. 677 
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erst in das J. vor Chr. 358, welches mit unserer Rechnung 
völlig stimmt. Dieser gemäss muss dann der Krieg zwischen 
Nektanebos und dem Mendesier in das J. Nab. 390, 21. Nov. 
359—20. Nov. 358 vor Chr. fallen; gehört dieses Jahr nach 
unserem Manethonischen Kanon noch dem Tachos, so darf 
wohl angenommen werden, Manetho habe es dem Nekta
nebos nicht beigeiegt, weil weder dieser noch sein Gegner 
bereits allgemein anerkannt war; die Uebermacht war auch 
auf des Mendesiers Seite, wie es scheint, und Nektanebos 
mag erst nach dessen gänzlicher Besiegung anerkannter Kö
nig geworden seyn, und hat wahrscheinlich erst vom J. Nab. 
391 an datirt, welches nach Manetho sein erstes ist. Der Tod 
des Agesilaos ist demzufolge mit Ley•) erst in das J. vor Chr. 
358 zu setzen, oder kurz nachher, Olymp. 105,3. Wenn nun 
auch tüchtige Forscher mit Zuversicht annehmen, Agesilaos 
sei schon im J. vor Chr. 361 nach Aegypten gekommen und 
in demselben Jahre oder im Winter gestorben, so ist 
dies doch meines Erachtens keinesweges gesichert. Agesilaos 
kam um das J. vor Chr. 399 zur Regierung’); er regierte 
dem Plutarch3) zufolge 41 Jahre: rechnet man das J. vor Chr. 
398 als sein erstes, so ist 358 vor Chr. sein letztes; ganz in 
Einklang mit unserer Berechnung. Er starb 84 Jahr alt *);  als 
er nach‘Aegypten ging, war er, wie Xenophon’) sagt, apgl 
za o/do^xovTaj wie Plutarch,’) vrtiq Ta o/dojjxovva: beides 
lässt sich wohl vereinigen in der Annahme, er sei damals 
etwa 82 Jahre alt gewesen, und sei vom Ende des J. vor Chr. 
370 bis gegen Ende des J. 358 in Aegypten geblieben. Dio
dor giebt freilich seinem Nachfolger Archidamos, der im J. 
vor Chr. 338 umkam, 23 Regierungsjahre, sodass Agesilaos 
um das J. 361 gestorben seyn müsste und nur etwa 37 Jahre 
regiert hätte7): aber warum soll gerade Diodor’s Angabe über 
des Archidamos Regierungszeit besser seyn als die Plutar- 
chische über die Regierungszeit des Agesilaos? (Jebrigens mag 

*) S. 44. ’) Ley a. a. 0. S. 38. 3) Agesil. 40. *) Plutarch 
a. a. 0. •) Agesil. 2, 28. ’) Agesil. 38. 7j Vergl. Clinton a. a. 0. 
S. 222. 229.



756 Manetho und die Hundssternperiode.

es scheinen, wir hätten die sämmtlichen Könige der 30. Dy
nastie um Ein Jahr weiter herabgerückt als sie in den Afri
canischen Auszügen angesetzt sind, weil wir der 31. Dynastie 
nur 8 Jahre gegeben haben, im Africanischen Text aber 9 
Jahre angesetzt sind, nämlich bei Arses 3 Jahre, da wir mit 
dem astronomischen Kanon ihm nur 2 Jahre zuscbreiben. 
Aber diese Herabrückung findet keinesweges statt. Denn wenn 
man 9 Jahre rechnet, so wird nicht das J. Nab. 417, welches 
den 14. Nov. 332 vor Chr. anfängt, als das erste Alexander’s 
des Grossen genommen, sondern des letztern Regierung von 
einer spätem Zeit an berechnet1): wir haben also das Ende 
der 30. Dynastie nicht verändert, sondern nur die 31. dem 
astronomischen Kanon angepasst, um sie nach Jahren des 
Nabonassar zu ordnen. Sollte in unserer Rechnung ein Irr
thum seyn im Vergleich mit der Griechischen Zeitrechnung, 
so fällt er lediglich dem Manetho zur Last.’)

Zu Karnak, Medinet-Abu, Philae und anderwärts fin
det sich der Königsname Nahschtenebf oder Nahschtefneb,3) 
unstreitig gleich dem Namen Nektanebos. Die Königsringe, 
wTo dieser Name vorkommt, sind auf Nektanebos I. bezo
gen worden, und wenn richtig ist was sogleich beim zwei
ten Nektanebos gesagt werden soll, so steht jene Bestim
mung fest. Von Teos oder Tachos ist mir kein Denkmal be

*) Abschn. I. 18. *) Rehdantz a. a. O. S. 161 ff. setzt den Ta
chos oder Teos in die Jahre vor Chr. 361 und 360, und als das 
letzte Jahr des Darius Codomannus das J. vor Chr. 330, indem er 
nicht nach dem astronomischen Kanon rechnet. Demgemäss hat 
er mit dem Africanus in der 31. Dynastie dem A'rses 3 Jahre gege
ben, wogegen nichts einzuwenden ist. Aber auch so kommt man, 
wenn man den Angaben der Africanisch-Manethonischen Dynastien 
folgt, für welche der Verf. dort jene Zeitbestimmung gemacht hat, 
für Tachos noch nicht bis in die Jahre vor Chr. 360 und 361 zu
rück. Um für denselben bis dahin zurückzukommen, hat Rehdantz 
bei Darius 5 Jahre gerechnet statt 4, bei Ochos 3 statt 2, bei Nek
tanebos II- 19 statt 18. Nach dem astronomischen Kanon und dem 
Entwurf der Africanisch-Manethonischen Dynastien ist es schlecht
hin unmöglich» den Anfang des Tachos oder Teos vor dem J. vor 
Chr. 360 anzusetzen. ’) Rosellini Bd. II. S. 219 ff. Bd IV. S. 221 ff. 
Leemans a, a. O. S. 137 f, Ideler Hermap. S. 275,
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kannt. Dagegen ist Einiges über Nektanebos II. zu bemerken. 
Leemans*)  hat aus einer von Memphis stammenden Griechi
schen Handschrift etwa des 2. Jahrhunderts unserer Zeitrech
nung die Erzählung von einem Traume herausgegeben, welchen 
der König Nektonabos im 16. Jahre seiner Regierung in der 
Nacht vom 21. zum 22. Pharmuthi (in dem 8. Monath) zu Mem
phis geträumt hatte, nachdem er die Götter gebeten, ihm die 
Zukunft zu enthüllen. Er sah und hörte, wie Onuris (Ares) 
sich in einer Götterversammlung zur Isis wandte und ihr 
sagte, er habe bisher das Land, wie sie befohlen, untadelich 
bewahrt; auch habe Nektonabos bisher für ihn alle Sorge 
getragen, aber Samautos (oder nach der Vermuthung von Lee
mans Sarnaus) der königliche Beamte vernachlässige sein Hei
ligthum: er, der Gott, sei äusser seinem Tempel, und die 
Werke in Adyton seien nur halbvollendet. Isis antwortete 
nichts. Der König liess hierauf den hohen Priester und die 
Propheten des Onuris zu Sebennytos holen und befragte sie, 
was noch an der Arbeit fehle; als er die Antwort erhalten, die 
hieroglyphischen Inschriften seien auf den steinernen Wer
ken noch nicht eingehauen, wurde die Arbeit an Petesis von 
Aphroditopolis verdungen, der sich sofort nach Sebennytos 
begab, mehr um daselbst unthätig zu leben als Hand ans Werk 
zu legen. Als er dort am 5. Athyr (also im dritten Monath 
des 17. Jahres des Nektanebos) am südlichen Theile des Tem
pels mit dem König umherging, begab sich etwas, was wir 
nicht wissen, weil die Schrift hier abbricht. Aber auch so 
ist nicht zu verkennen, dass dieser Traum auf den nahen 
Untergang des Reiches durch einen unglücklichen Krieg Be
zug hat, und Reuvens’) und Leemans haben daher mit Recht 
unter diesem Nektanebos den letzten Aegyptischen König ver
standen. Worauf auch immer diese Erzählung beruhen mag, 
die wahrscheinlich aus einer Aegyptischen Urschrift übersetzt 
ist, so bestätigt sie die Angabe des Africanischen Manetho, 

*) Papyri Graeci Musei Lugd. S. 122 ff. ’) Letlres ä Mr. Le- 
tronne, HI. s. 76.
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dass der letzte König 18 Jahre geherrscht habe, inwiefern 
nämlich darin das 16. bestimmt genannt wird und überdies 
ein Monath, den wir auf das 17. beziehen müssen. Nektane- 
bos floh, von Ochos überwunden, nach Aethiopien.1) Indes
sen konnte sein Leichnam nichts desto weniger im heimischen 
Lande bestattet worden seyn, da die Perser in solchen Dingen 
sich sehr milde erzeigten. In der That hat Passalacqua2) es sehr 
wahrscheinlich gemacht, dass ein aus Aegypten gebrachter und 
hierselbst befindlicher sehr grossartiger Sarkophag von grauem 
Granit die Mumie des letzten Nektanebos einschloss. Der 
darin Bestattete wird bezeichnet als der grosse Nabschtnebf 
(oder Naschtefneb), Oberfeldherr, Sohn des grossen Petamun, 
Hauptes der Bogenschützen, und der Tacbbes, der Tochter 
der königlichen Schwester des Königs Nektanebos; dieser 
König hat dieselben Schilder wie die, welche man als die 
Schilder Nektanebos des I. ansieht, er wird aber als bereits

') Diodor und Eusebios a. a 0. (Abschn. 1,18.) Synkell S 256 B. 
Nach einer Erzählung des Lynkeus oder vielmehr wohl des Ly- 
keas, in den .AlyvTruaxoig, bei Athen. IV. S. 150 B, ist zwar der 
von Ochos überwundene König gefangen und zum Gastmahl gezo
gen worden; aber auf solche Geschichtchen ist nichts zu geben. 
Man könnte dabei auch an Tachos denken, der aber dem Diodor 
zufolge von Artaxerxes Mnemon, nicht von Ochos, soll freundlich 
aufgenommen worden seyn. Die schamlose Erdichtung, Nektanebos, 
welchem magische Künste zugeschrieben wurden, sei nach Pella 
gekommen und habe mit der Olympias Alexander den Grossen er
zeugt, ist am breitesten in dem falschen Kallisthenes auseinander
gelegt (Notices et Extraits des Mss. de la bibliotheque du Boi, Bd. 
XIII. Thl. II. Par. 1838, herausg. von Jules Berger de Xivrey), und 
kommt oft in den Byzantinern vor (Wessel, zu Diod. XVI, 51), ist 
auch aus Synkell S. 256 B von Scaliger fälschlich in die Graeca Eu- 
sebii S. 55 übertragen worden. Sie ist wahrscheinlich von den Aegyp- 
lern erfunden worden, um die Macedonische Herrschaft auf Aegyp
tischen Ursprung zurückzuführen, wie Ley a. a. 0. S. 61 f. und 
Leemans Papyr. Gr. S. 127 bemerken. Gerade so hatten sie aus
gedacht, Kambyses stamme von einer Aegyptischen Prinzessin (He
rodot III, 2. Deinon und Lykeas bei Athen. XIII. S. 560 E). *) Bei
lage zu den Spener’schen Nachrichten von Staats- und gelehrten 
Sachen 1838. N. 98.



Manetho und die Hundssternperiode.

verstorben bezeichnet. Der Bestattete war also des Königs 
Nektanebos Grossneffe. Unter den zahlreichen Stellen der 
Alten, welche den letzten Nektanebos nennen, von welchem 
Tachos gestürzt wurde, geben zwei über seine Herkunft Nach
richt. Diodor1) giebt als Vater desselben den Kriegsbefehls
haber an, welchem Tachos bei seinem Zuge nach Phönike 
oder Syrien Aegypten anvertraut hatte, und dies passt voll
kommen auf den Vater des Bestatteten, Petamun, das Haupt 
der Bogenschützen; eine Stelle, welche im Pharaonenreiche 
selbst die Thronfolger bekleideten. Plutarch2) sagt, Nekta
nebos, der den Tachos entthronte, sei des letzteren Vetter 
(dvsxpidc, Geschwisterkind) gewesen; setzt man voraus, Ta
chos sei der Sohn Nektanebos des I., so war er mit der 
Tachbes Geschwisterkind, und der Sohn der Tachbes konnte 
von Plutarch wohl als Vetter oder dveiptoq des Tachos an
gesehen werden, obgleich er eigentlich Sohn einer dvsipiä 
desselben war: der Bestattete, von welchem wir reden, kann 
also sehr wohl Nektanebos II. seyn. Dass er nicht als König 
bezeichnet ist, sondern nur als Oberfeldherr, ist sehr natür
lich, da ihn der Perserkönig, unter welchem er gestorben 
seyn mag, nicht als solchen anerkannte; er wird daher nur 
als Oberfeldherr bezeichnet. Ist diese Deutung richtig, so 
gewinnt man dadurch eine Bestätigung dafür, dass die Kö
nigsschilder, welche dem ersten Nektanebos beigelegt werden, 
wirklich auf diesen zu beziehen seien, weil sie dieselben sind, 
welche in diesem Denkmale vorkommen. Der Einwurf, wenn 
dieses Denkmal unter der Herrschaft der Perser gefertigt 
wurde, dürfte wohl auch Nektanebos I. keine Königsringe 
erhalten haben, weil doch die Könige von Persien auch ihn 
nicht möchten anerkannt haben, scheint mir nicht von Be
deutung: es konnte wohl eher gewagt werden, den längst 
verstorbenen als König zu bezeichnen, und wie vieles in die
ser Hinsicht zulässig schien oder nicht, können wir schwer
lich mehr ermitteln oder ermessen.

*) XV, 92. J) Agesil. 37.
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Zur einunddreissigsten Dynastie.

Was über die Angaben in der Africanisch-Manethoni- 
schen Dynastie und die Aechtheit dieser Partbie zu sagen, 
sowie über die Anordnung derselben in unserem Kanon, ist 
bereits oben') vollständig erörtert. In den Aegyptischen Denk
mälern findet sich meines Wissens nichts von dieser Dyna
stie. Die Eusebische Redaction des Manetho giebt Folgendes:

Ochos, vom 20. Jahre seiner Per
sischen Regierung an,........... 6 Jahre

Arses .............................................. 4 —
Darius.............................................. 6 —

zusammen 16 Jahre.
Unstreitig ist dies nach der eigenen Rechnung des Eusebios 
zugeschnitten, wie oben gezeigt worden.2) Es ist nur noch 
zu bemerken, dass Eusebios hier und bei Kambyses das Jahr 
der Persischen Regierung, in welchem die Aegyptische ange
treten worden, der Aegyptischen nicht zuzählt; denn er legt 
sowohl im Kanon als in der Series regum3) und irn ersten 
Buche des Chronikons4) dem Ochos 26 Jahre der Regierung 
in Persien bei. Der Kanon giebt für die Persischen Könige 
in dieser Dynastie nach den 18 Jahren des Nektanebos II. fol
gende Zahlen bei Vallarsius und Scaliger:

Ochos, nach dem 16. Jahre seiner
Persischen Herrschaft,........... 10 Jahre

Arses .............................................. 4 —
Darius.............................................. 6 —

20 Jahre.
Nur im Armenischen Kanon ist hier eine andere offenbar 
verwirrte Folge, indem das erste Jahr des Ochos in Aegyp
ten, nach dem 19. des Nektanebos, das 18. seiner Persischen 
Regierung ist, derselbe also nur 9 Jahre Aegyptischer Herr-

*) Abschn. I. 18. vergl. zugleich die Anmerkungen zur 30. Dy
nastie. 2) Abschn. I. 18. Dieselben Angaben finden sich, offenbar 
nach der Eusebischen Redaction des Manetho, im Arm. Euseb. Bd. I. 
S. 235. ») Arm. üebers. Bd. II. S. 33. Vallars. S. 59- Scalig. Hie-
ronym. 1. S. 32. 4) Arm. Uebers. Bd. I. S. 191. 
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schäft erhält, hierauf Arses nur drei Jahre regiert und Da
rius 6. In der Aegyptischen Series regum kommt diese Dy
nastie nicht vor, in der Persischen aber hat nach allen Ex
emplaren (auch nach der Armenischen Uebersetzung) Ochos 
26, Arses 4, Darius 6 Jahre, und ebenso im ersten Buche des 
Chronikons *);  die zwei letzteren Bestimmungen, für Arses 
und Darius, sind ebenso im ekklesiastischen Kanon bei Syn
kell.1) Das letzte Jahr des Darius ist im Kanon des Hiero
nymus nach Scaliger und Vallarsius Num. Euseb. 1687. Per. 
Jul. 4384. Olymp. 112,1. im Armenischen Num. Euseb. 1686. 
Olymp. 112,1- bei jenen das 7. in diesem das 6. Jahr der Ma
cedonischen Herrschaft Alexanders des Grossen. Die Epoche 
der Einnahme Troia’s ist nach allen drei Exemplaren des Ka
nons Num. Euseb. 835. Per. Jul. 3532. Die Zwischenzeit zwi
schen dem Ende des Darius, nach dem Hieronymus des Sca
liger und des Vallarsius, und dem Jahre der Epoche des Falles 
von Troia beträgt also 852 Jahre. Da das erste Jahr der 20. 
Dynastie auch das erste nach dem Jahre der Eusebischen Epo
che der Eroberung Troia’s ist, so müssen die Dynastien von 
der 20. an, nach dem Kanon des Eusebios, 852 Jahre ent
halten; wie es auch wirklich folgende Tafel ausweist:

*) A. a. 0. ’) S. 209 B. C.

20. Dynastie 178 Jahre
21. — 130 —
22. — 49 —
23. — 44 —
24. — 44 —
25. — 44 —
26. — 167 —
27. — 112 —
28. — 6 —
29. — 20 —
30. — 38 —
(3!.) — 20 —

852 Jahre.
Der geringe Unterschied dieser Summe gegen die Rechnung 
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in unserem Kanon und gegen die Summe des dritten Bandes 
der Africanischen Dynastien beruht auf mehrfachen Verhält
nissen, deren Darlegung überflüssig ist. Dass der Urheber der 
Eusebischen Rechnung, und wir dürfen hier wohl sagen Eu
sebios selbst, zuschneiden musste, um sein Ergebniss zu er
langen, wird niemand leicht in Abrede stellen können. Aber 
auffallend ist es, dass die Summe der Eusebisch-Manethoni- 
schen Dynastien des dritten Bandes von der aus dem Euse
bischen Kanon sich ergebenden abweicht. In den Eusebisch- 
Manethoniscben Dynastien finden wir nämlich:

20. Dynastie 178 Jahre - Monathe
21. — 130 — - —
22. _ 49 — — —
23. — 44 — » —
24. — 44 — •• ———
25. — 44 — w — —*
26. — 167 — — —-
27. — 120 — 4 —
28. — 6 — —
29. — 21 — 4 —
30. — 20 — _ —
31. — 16 — —— —•

Also haben wir im Kanon etwas über 12 Jahre mehr als in 
den Dynastien. Und zwar hat Eusebios in der 27. Dynastie 
im Kanon über 8 Jahre weniger als in den Dynastien, offen
bar weil er den Abfall der Aegypter von Persien schon ge
raume Zeit vor dem Ende des Darius Nothus setzt. Dagegen

839 Jahre 8 Monathe.
Der Unterschied liegt bloss in der 
nastie, welche in der Eusebischen 
und im Kanon folgende sind:

Eusebischer Manetho
27. Dynastie 120 Jahre 4 Monathe
29. — 21 — 4 —
30. — 20 — - —
31. — 16 — - , —

27. 29. 30. und 31. Dy- 
Redaction des Manetho

Eusebischer Kanon 
112 Jahre 
20 - 
38 — 
20 —

177 Jahre 8 Monathe . 190 Jahre.
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aber ist in den Dynastien die Zeit der 30. um 18 Jahre ge
ringer als im Kanon, nicht zu gedenken die geringem Un
terschiede in der 29. und 31. Dynastie. Wie diese Verschie
denheiten entstanden sind, ist nicht vollständig zu ermitteln: 
nur sieht man, dass Eusebios die 27. Manethonische Dynastie 
nicht nach seinem Kanon eingerichtet hat, sondern darin ei
ner Ueberlieferung gefolgt seyn muss; dass er in der 29. Dy
nastie den bei Africanus fehlenden Muthis, welcher in der 
Eusebisch-Manethonischen Redaction vorkommt, gleichfalls 
einer Ueberlieferung verdankt, da er ihn im Kanon, mit Afri
canus übereinstimmend, sogar ausgeworfen hat; endlich, dass 
er bei der 30. Dynastie im Kanon ebenfalls nicht seiner Re
daction des Manetho folgt, sondern der Africanischen, er mag 
sie nun aus Africanus oder sonst woher entnommen haben, 
und dass er also auch diese Dynastie nicht nach seiner Zeit
rechnung zugeschnitten hat. Dagegen stimmt die 31. Euse- 
bisch-Manethonische Dynastie mit der Zeitrechnung des Eu
sebischen Kanons ganz überein, äusser dass das Persische 
Regierungsjahr des Ochos, in welchem letzterer Aegypten soll 
eingenommen haben, im Kanon in ein früheres verändert 
worden, und hiernach auch die Zahl der Aegyptischen Re
gierungsjahre des Ochos, die daher im Kanon grösser ge
worden ist: in beiden ist aber von der falschen Vorausset
zung ausgegangen, Ochos habe in Persien 26 Jahre geherrscht. 
Ich halte es daher für einleuchtend, dass Eusebios diese Dy
nastie in seiner Redaction des Manetho umgewandelt habe.') 
Warum hat er dies aber nicht auch mit den eben erwähnten 
drei andern nahe liegenden gethan, die mit seinem Kanon 
nicht in Uebereinstimmung sind? Ich denke es genügt hierauf 
zu erwiedern, dass Folgerichtigkeit bei seinem Verfahren nicht 
vorausgesetzt zu werden braucht. Auch ist es ja nicht sicher, 
dass die 31. Dynastie wirklich von Manetho herrührt: ist sie 
nicht von ihm, so konnte sich der Redigirende dabei mehr 
erlauben.

') S. Abschn. I. 18.
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Die Summen, welche aus der Eusebischen Redaction für 
die drei Manethonischen Bände hervorgehen, sind: 
die Summe des ersten Bandes 1942 (1943) Jahre (mangelhaft), 
die Summe des zweiten Bandes 1967 (1904, 2204, 2267) Jahre, 
die Summe des dritten Bandes 839} Jahre.
Die niedrigste, jedoch mangelhafte Gesammtsumme ist also 
1942 + 1904 + 8391 = 4685} Jahre, die höchste, gleichfalls 
mangelhafte 1943 + 2267 + 839} = 5049} Jahre, wovon für die 
Summe bis zum Ende der 30. Dynastie 16 Jahre abgehen; 
sonach bleiben als höchste, aber erwiesener Maassen bedeu
tend mangelhafte Gesammtsumme der 30 ersten Dynastien 
5033} Jahre, über 300 weniger als bei Africanus.
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Vierter Abschnitt.

Kanon der Manethonischen Zeitrechnung.

Die äussere Einrichtung dieses Kanons, durch welchen 
ich das Verständniss des Vorgetragenen zu erleichtern gesucht 
habe, bedarf keiner weitläufigen Erläuterung. Die vorge
schichtliche Zeit, welche im ersten Abschnitt abgehandelt wor
den, ist darin nur kurz dargestellt; über die meist ausführli
chere Darlegung der sogenannten geschichtlichen Zeit genügen 
ebenfalls wenige Bemerkungen. Die Hauptspalte enthält die 
Angabe der Dynastien: hat Africanus die darunter begriffenen 
Könige nicht angegeben, so konnte nur das erste und letzte 
Jahr der Dynastie angemerkt werden; sind zwar die einzel
nen Könige angegeben, aber stimmt die überlieferte Summe 
der Dynastie nicht mit der Summe der überlieferten einzelnen 
Regierungszeiten, so habe ich nur das erste Jahr des ersten 
und das letzte des letzten Königs in den Kanon eingetragen, 
mit Ausnahme der 18. Dynastie, in welcher ich, weil sie zu 
wichtig ist, alle Könige angegeben und den Unterschied zwi
schen der überlieferten Gesammtsumme und den überliefer
ten einzelnen Regierungszeiten durch muthmaassliche Aende- 
rung einiger der letztem ausgeglichen habe. Ausserdem ist 
noch ein und das andere Jahr, welches eine Epoche bildet, 
der Uebersichtlichkeit wegen eingetragen worden. Uebrigens 
soll der Kanon keinesweges das, was geschichtlich wahr ist, 
darstellen, sondern nur die Zeitrechnung, wie sie im Manetho, 
nach der achteren Africanischen Redaction, enthalten war: 
ganz absichtlich ist der klare Fehler von vier Jahren in der 
27. Dynastie beibehalten worden, und es muss daher be
merkt werden, dass das von uns eingesetzte erste Jahr des 
Kyros in Babylon, die Jahre des Kambyses und die Jahre der 
übrigen Perserkönige bis zum Anfänge des Darius Xerxes’ 
Sohn falsch sind und aus dem astronomischen Kanon verbes
sert werden müssen; dieser Fehler rührt aber von Manetho

Zeitschrift f. Geschicbtsw. 11. 1814. 49 
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selbst her.') Nur zwei Abweichungen von Africanus habe 
ich mir erlaubt, welche aber ohne Einfluss auf unsere Un
tersuchung sind. Erstlich habe ich die 66 Jahre des Rbapsa- 
kes aus der 19. Dynastie in die 18. versetzt und sie hier 
Ramses dem Grossen gegeben, welcher bei Africanus fehlt: 
derselbe ist daher mit einem Stern bezeichnet, und in der 
19. Dynastie weist ein anderer Stern die Stelle nach, an wel
cher Africanus diese 66 Jahre verrechnet hatte, die bei ihm 
in der 18. Dynastie fehlen: der hierdurch entstehende Ueber- 
schuss der Jahrzahl der 18. Dynastie ist in der Ueberschrift 
derselben mit + 66 bezeichnet, und die erforderliche Vermin
derung der Summe der 19. Dynastie ist in der Ueberschrift 
durch —66 angedeutet: für die Gesammtzahl der Manetho- 
nischen Dynastien, auf welche es uns ankommt, ist hierdurch 
nichts geändert. Zweitens habe ich der 31. Dynastie nach 
dem astronomischen Kanon 9 Jahre statt der 8 bei Africanus 
gegeben; aber hierdurch ist keine Aenderung in der Zeit
rechnung gemacht, wie schon aus dem Obigen2) erhellt. Eine 
besondere Schwierigkeit bietet die Zählung der Zeiten dar, 
welche geringer als ein Jahr sind. Dass ich die 70 Tage der 
7. Dynastie für ein Jahr gerechnet habe, halte ich durch das, 
was bei jener Dynastie und am Schluss des ersten Manetho- 
nischen Bandes im 2. Abschnitte bemerkt worden, für ge
rechtfertigt. Wenn weiterhin vorn Schluss der 26. Dynastie bis 
zum Schluss des Sogdianus in der 27. Dynastie die Monathe 
zu Jahren zusammengezählt sind, so ist dies nach dem Grund
sätze geschehen, der offenbar der Manethonischen Zeitrech
nung zu Grunde liegt, die Jahre der Regierungszeiten eines 
ins andre zu rechnen3); haben wir hierbei 10 Monathe für 
ein Jahr, und später in der 29. Dynastie sogar 4 Monathe für 
ein Jahr gerechnet, so glaube ich auch dieses Bedenken am 
Schlüsse des zweiten Abschnittes gehoben zu haben.

Von der geschichtlichen Zeit an ist links äusser dem Ma- 
nethonisch-Aegyptischen Jahre der Welt auch das Jahr vom

*) Abschn. II. gegen Ende, Abschn. UI. zur 27. Dyn. 2) Anm. 
zur 30. Dyn. und Abschn. I. 18. s) Vergl. Abschn. I. 18 gegen 
Ende, und Abschn. II. am Ende.
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Anfänge des Menes ab, welches ich das Manethonische Jahr 
genannt habe, angemerkt, und neben diesem das Jahr der 
laufenden Hundssternperiode. Beide Jahre sind Aegyptische; 
von da an, wo die Aere des Nabonassar beginnt, sind am 
äussersten linken Rande die Jahre auch dieser angezeigt, wel
che gleichfalls Aegyptische sind. Rechts sind die entsprechen
den Julianischen Jahre vor der Christlichen Zeitrechnung und 
zwar diejenigen angegeben, in welchen das benannte Aegyp
tische Jahr beginnt, und von dem Anfänge der Julianischen Pe
riode ab auch die Jahre dieser letztem; für die frühere Zeit mit 
Scaliger noch eine Julianische Periode auszuwerfen war zweck
los. Uebrigens war es unerlässlich hinzuzufügen, mit welchem 
Tage des Julianischen Jahres jedes Aegyptische Jahr anfängt, 
was auch Scaliger in den Canonibus isagogicis bei den Aegyp
tischen Dynastien gethan hat; für diese Bestimmung gelten 
dieselben Regeln wie für die Bestimmung des Anfanges der 
Jahre nach der Aere des Nabonassar, und zwar gleicher Weise 
für alle Hundssternperioden. Für den minder Geübten be
merke ich hierbei noch dieses. Jede Hundssternperiode um
fasst 1461 Aegyptische Jahre oder 1460 Julianische; das 802. 
Aegyptische Jahr der Hundssternperiode beginnt den 1. Ja
nuar des Julianischen Jahres, und dieses Julianische Jahr ist 
ein Schaltjahr; also fängt das 803. Aegyptische Jahr der Hunds
sternperiode den 31. December ebendesselben Jahres an, mit 
dessen 1. Januar das 802. Aegyptische angefangen hat. Vom 
803. Jahre jeder Hundssternperiode ab geht daher in der Zäh
lung der Julianischen Jahre, in welchen die damit vergliche
nen Aegyptischen anfangen, ein Jahr verloren, oder die An
zahl der Aegyptischen Jahre ist der Anzahl der Julianischen 
um eine Einheit voraus: daher ist der Unterschied zweier 
Aegyptischen Jahre, welche vor und nach dem genannten 
Grenzjahre liegen, um Eins grösser als der Unterschied der 
verglichenen Julianischen Jahre. So ist der Unterschied zwi
schen dem Jahre 800 und 836 der letzten Hundssternperiode, 
den Anfängen des Darius Hystaspis’ und des Xerxes in un
serem Kanon, 36; aber zwischen den entsprechenden Julia
nischen Jahren (Per. Jul. 4191 und 4226) nur 35. Rechts von 

49* 
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den Jahren der Julianischen Periode sind im Kanon Neben- 
bemerkungen hinzugefügt, deren Zweck und Begründung aus 
unserer Schrift selbst hervorgehen; sie beziehen sich auf die 
Aegyptischen Jahre, deren Anfang bei den Jahren vor der 
Christlichen Zeitrechnung bestimmt ist. Vom Anfänge der 
Olympiaden an sind auch die Jahre dieser Zeitrechnung am 
äussersten rechten Rande angemerkt, absichtlich erst hinter 
den Nebenbemerkungen, weil diese sich auf das Aegyptische 
Jahr beziehen, dessen Anfang bei den Julianischen bestimmt 
ist, die Olympiadenjahre aber um die Mitte der verglichenen 
Julianischen anfangen.

Ich lasse nun den Kanon selbst folgen.



Jahr vom An
fang der Welt 
nach Aegypti- 
scher Zählung j

I. Vorgeschichtliche Zeit
17 Hundsslernperioden (24837 Aegyptische Jahre)

Anfang des Jahres 
nach Julianischer 
Zeitrechnung vor 
der Christlichen

1
9000
9001

11985
11986 
12843
12844

13900 
13901

15155
15156 
16972 
16973
18674
18675

19024
19025

Götterherrschaft, Hephaestos’ erstes Jahr
Ende des Hephaestos
Helios’ erstes Jahr
Typhon’s letztes Jahr, Ende der ersten Götterdynastie von 11985 Jahren
Zweite Gölterdynastie, der gottgleichen Halbgötter, erstes Jahr des Oros
Des Zeus letztes Jahr, Schluss der zweiten Götterdynastie von 858 Jahren
Erstes Jahr der dritten Götterdynastie, von Halbgöttern, welche dennoch unter 

die Götter gezählt sind
Ende dieser Dynastie, und zwar des Biles
Anfang der Herrschaft der Halbgötter im engern Sinn, und zwar der ersten Dy

nastie von 1255 Jahren
Schluss derselben Dynastie
Anfang der zweiten Dynastie der Halbgötter im engern Sinn,von 1817 Jahren 
Schluss derselben
Dritte, Memphitische Dynastie derselben Halbgötter (erstes Jahr); sie dauert 1702 J. 
Schluss derselben
Erstes Jahr der vierten, Thinitischen Dynastie derselben Halbgötter, welche 350 

Jahre regierten
letztes Jahr derselben
Es beginnt die Dynastie der halbgöttlichen Manen, umfassend 5813 Jahre

20. Juli 30522

24837 letztes Jahr derselben 20. Juli 5703 (das
24820. vom Anfang)
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Jahr vom 
Anfang 

der Welt

Manetho- 
nisches 

Jahr

Jahr der Hunds
sternperiode

II. Geschichtliche Zeit

Dynastien der sterblichen Könige

Anfang des Jah
res nachJuliani- 
scher Zeitrech
nung vor der

Christlichen

Dem Jahre vor Christi 
Geburt entsprechendes 
Jahr der Julianischen 

Periode

24838 l

Per.l der geschicht
lichen Zeit (18. v.

Anf. d. W.)
1

Erste Dynastie, Thiniten, 253 J.
Men es’ erstes Jahr 20. Juli 5702

25090 253 253 Bieneches’ letztes Jahr 18. Mai 5450

25091 254 254
Zweite Dynastie, Thiniten, 302 J.
Boethos, 38 Jahre 17. Mai 5449

25129 292 292 Kaeechos, 39 Jahre 8. Mai 5411
25168 331 331 Binotoris, 47 Jahre 28. Apr. 5372
25215 378 378 Tlas, 17 Jahre 16. Apr. 5325
25232 395 395 Sethenes, 41 Jahre 12. Apr. 5308
25273 436 436 Chaeres, 17 Jahre 2. Apr. 5267
25290 453 453 Nephercheres, 25 Jahre 29. März 5250
25315 478 478 Sesochris, 48 Jahre 22. März 5225
25363 526 526 Cheneres, 30 Jahre 10. März 5177
25392 555 555 letztes Jahr desselben 3 März 5148

25393 i 556 556
Dritte Dynastie,Memphiten, 214J.
Necherophes, 28 Jahre 3. März 5147

25421 584 j 584 Tosorthros, 29 Jahre 24. Febr.5119
25450 613 j 613 Tyris, 7 Jahre 17.Febr.5090

770 
M
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25457
25474

620
637

620
637

Mesochris, 17 Jahre
Soyphis, 16 Jahre

15. Febr. 5083
11. Febr. 5066

25490 653 653 Tosertasis, 19 Jahre 7. Febr. 5050
25509 672 672 Aches, 42 Jahre 2. Febr. 5031
25551 714 714 Sephuris, 30 Jahre 23. Jan. 4989
25581 744 744 Kerpheres, 26 Jahre 15. Jan. 4959
25606 769 769 letztes Jahr desselben

Vierte Dynastie, Memphiten, 284 J.

9. Jan. 4934

25607 770 770 Soris, 29 Jahre 9.Jan. 4933
25636 799 799 Suphis, 63 Jahre l.Jan. 4904
25699 862 862 Suphis, 66 Jahre 17. Dec. 4842
25765 928 928 Mencheres, 63 Jahre 30. Nov. 4776
25828 991 991 Rhatoeses, 25 Jahre 14. Nov. 4713 1
25853 1016 1016 Bicheris, 22 Jahre 8. Nov. 4688 26
25875 1038 1038 Sebercheres, 7 Jahre 3. Nov, 4666 48
25882 1045 1045 Thamphthis, 9 Jahre 1. Nov. 4659 55
25890 1053 1053 desselben letztes Jahr

Fünfte Dynastie, von Elephantine, 
248 Jahre

30. Oct. 4651 63

25891 1054 . 1054 Usercheres’ erstes Jahr 30. Oct. 4650 64
26138 1301 1301 Obnos’ letztes Jahr

SechsteDynastie,Memphiten,203 J.

29. Aug. 4403 311

26139 1302 1302 Othoes, 30 Jahre 29. Aug. 4402 312
26169 1332 1332 Phios, 53 Jahre 21. Aug. 4372 342
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Jahr vom 
Anfang 

der Welt

Manetho- 
nisches 

Jahr

Jahr der 
Hunds
sternpe

riode

Dynastien der sterblichen Könige

Anfang des Jah
res nach Juliani
scher Zeitrech
nung vor der

Christlichen

Dem Jahre vor Christi 
Geburt entsprechendes 
Jahr der Julianischen 

Periode

26222 1385
Per. 1 (18)

1385 Methusuphis, 7 Jahre 8. Aug. 4319 395
26229 1392 1392 Phiops, 100 Jahre 6. Aug. 4312 402
26298 1461 1461 des Phiops 70. Jahr 20. Juli 4243 471

26299 1462
Per. 2 (19)

1 des Phiops 71. Jahr 20. Juli 4242 472
26328 1491 30 des Phiops letztes Jahr 12. Juli 4213 501
26329 1492 31 Menthesuphis, 1 Jahr 12. Juli 4212 502
26330 1493 32 ‘Nitokris, 12 Jahre 12. Juli 4211 503
26341 1504 43 letztes Jahr derselben 9. Juli 4200 514

26342 1505 44
Siebente Dynastie, Memphiten, 70 Tage

Die 70 Tage zählen für ein Jahr 9. Juli 4199 515

26343 1506 45
Achte Dynastie, Memphiten, 142 Jahre

Erstes Jahr 9. Juli 4198 516
26484 1647 186 letztes Jahr 3. Juni 4057 657

r
26485 1648 187

Neunte Dynastie, Herakieopoliten, 
409 Jahre

Erstes Jahr 1 3. Juni 4056 658
26893 2056 595 letztes Jahr • 21.Febr.3648 1066
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Zehnte Dynastie, Herakleopoliten, 185 J.
26894 2057 596 Erstes Jahr 21.Febr.3647 1067
27078 3141 780 letztes Jahr

Eilfte Dynastie, Diospoliten, 43 Jahre

6. Jan. 3463 2251

27079 3142 781 Erstes Jahr 6. Jan. 3462 1252
27121 3184 823 letztes Jahr 26. Dec. 3421 1293
27122 3185 824 Hierauf Ammenemes, 16 Jahre 26. Dec. 3420 1294
27137 2300 839 letztes Jahr desselben

Schluss des ersten Bandes

Zwölfte Dynastie, Diospoliten, 160 Jahre

22. Dec. 3405 1309

27138 2301 840 Sesonchosis, 46 Jahre 22. Dec. 3404 1310
27184 2347 886 Ammanemes, 38 Jahre 11. Dec. 3358 1356
27222 2385 924 Sesostris, 48 Jahre l.Dec. 3320 1394
27270 2433 972 Lachares, 8 Jahre 19. Nov. 3272 1442
27278 2441 980 Ammeres, 8 Jahre 17. Nov. 3264 1450
27286 2449 988 Ammenemes, 8 Jahre 15. Nov. 3256 1458
27294 2457 996 Skemiophris, 4 Jahre 13. Nov. 3248 1466
27297 2460 999 letztes Jahr derselben

Dreizehnte Dynastie, Diospoliten, 453 J.

12. Nov. 3245 1469

27298 2461 1000 Erstes Jahr 12. Nov. 3244 1470
27750 2913 1452 letztes Jahr

Vierzehnte Dynastie, Xoi’ten, 184 Jahre

22. Juli 2792 1922

27751 2914 . 1453 Erstes Jahr 22. Juli 2791 1923
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Jahr vom 
Anfang 

der Welt 1

Manelho- 
nisches 

Jahr

Jahr der 
Hunds* 
sternpe- 

riode

Dynastien dfer sterblichen Könige

Anfang des Jah
res nach Juliani
scher Zeitrech
nung vor der 
Christlichen

Dem Jahre vor Christi 
Geburt entsprechendes 
Jahr der Julianischen 
Periode, und Neben

bemerkungen

27759 2922
Per. 2 (19)

1461 neuntes Jahr 20. Juli 2783 1931

27760 2923
Per. 3 (20) 

1 zehntes Jahr 20. Juli 2782 1932
27934 3097 175 letztes Jahr 6. Juni 2608 2106

27935 3098 176
Fünfzehnte Dynastie, Hirtenkönige, 284 J.
Saftes, 19 Jahre 6. Juni 2607 2107

27954 3117 195 Bnon, 44 Jahre l.Juni 2588 2126
27998 3161 239 Pachnan, 61 Jahre 21. Mai 2544 2170
28059 3222 300 Slaan, 50 Jahre 6. Mai 2483 2231
28109 3272 •J 350 Archies, 49 Jahre 23. Apr. 2433 2281
28158 3321 399 Aphobis, 61 Jahre ll.Apr. 2384 2330
28218 3381 459 letztes Jahr desselben 27. März 2324 2390

28219 3382 460
Sechzehnte Dynastie, Hirtenkönige, 518 J.
Erstes Jahr 27. März 2323 2391

28736 3899 977 letztes Jahr 18. Nov. 1807 2907

28737 3900 978

Siebzehnte Dynastie, Hirtenkönige und 
Diospoliten nebeneinander, 151 Jahre

Erstes Jahr 18. Nov. 1806 2908
28887 4050 1128 letztes Jahr 11. Oct. 1656 3058 Von diesem Jahre
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Achtzehnte Dynastie, Diospoliten, 263 Jahre rückwärts fällt
(+ 66) Amos, so dass 

das dreizehnt
Amos, zählt in der vorhergehenden Dynastie letzte desselben

28888 4051 1129 Chebros, 13 Jahre 11. Oct. 1655 3059 v. 14. Oct. 1668
28901 4064 1142 Amenophthis, 21 Jahre 7. Oct. 1642 3072 vorChr.bis zum
28922 4085 1163 Amensis, 22 Jahre 2. Oct. 1621 3093 *3, °ci-

vor Chr. reicht.
28944 4107 1185 Misaphris, 13 Jahre 27. Sept. 1599 3115 vor Chr. 1667
28957 4120 1198 Misphragmuthosis, 26 Jahre 23. Sept. 1586 3129 ziehen die Isra-
28983 4146 1224 Tuthmosis, 9 Jahre 17. Sept. 1560 3154 eliten aus Ägyp-
28992 4155 1233 Amenophis, 31 Jahre 15. Sept. 1551 3163 ten nach Cie-

29023 4186 1264 Horos, 37 Jahre (38 nach Vermuthung) 7. Sept. 1520
111C11®,

3194
29061 4224 1302 Acherres, 32 Jahre 29. Aug. 1482 3232
29093 4256 1334 Rhalhos, 6 Jahre (9 nach Vermuthung) 21. Aug. 1450 3264
29102 4265 1343 Chebres, 12 Jahre 18. Aug. 1441 3273
29114 4277 1355 Acherres, 12 Jahre 15. Aug. 1429 3285
29126 4289 1367 Armeses, 5 Jahre 12. Aug. 1417 3297
29131 4294 1372 Ramesses, 1 Jahr 11. Aug. 1412 3302
29132 4295 1373 * Ramses der Grosse (Rhapsakes), 66 Jahre 11. Aug. 1411 3303
29198 4361 1439 Amenophath, 19 Jahre 25. Juli 1345 3369
29216 4379 1457 desselben letztes Jahr 21. Juli 1327 3387

Neunzehnte Dynastie, Diospoliten,
209 Jahre (—66)

29217 4380 1458 Sethos, 51 Jahre 21. Juli 1326 3388
29220 4383 1461 des Sethos 4. Jahr 20. Juli 1323 3391

Per. 4 (21)
des Sethos 5. Jahr29221 4384 1 20. Juli 1322 3392 Anfang der Jahres

* zählung axd
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Dynastien der sterblichen Könige

29268 4431
Per. 4 (21) 

48 Amenephthes, 20 Jahre
29288 4451 68 Ramesses, 60 Jahre
29348 4511 128 Ammenemnes, 5 Jahre
29353 4516 133 Thuoris, 7 Jahre
29359 4522 139 desselben letztes Jahr

29360 4523 140

Schluss des zweiten Bandes
Zwanzigste Dynastie, Diospoli

ten, 135 Jahre
Erstes Jahr

29494 4657 274 letztes Jahr

29495 4658 275

Einundzwanzigste Dynastie, 
Taniten, 114 Jahre

Smendes, 26 Jahre
29521 4684 301 Psusennes, 46 Jahre
29567 4730 347 Nephelcheres, 4 Jahre
29571 4734 351 Amenophthis, 9 Jahre
29580 4743 360 Osochor, 6 Jahre
29586 4749 366 Psinaches, 9 Jahre
29595 4758 375 Psusennes, 14 Jahre
29608 4771 388 desselben letztes Jahr

Anfang des 
Jahres nach 
Julianischer 

Zeitrechnung 
vor der

Christlichen

Dem Jahre vor Chri
sti Geburt entspre
chendes Jahr der Ju
lianischen Periode, 

und Nebenbe
merkungen

Olympiadenjahr,, 
welches um die 
Mitte des vorste
henden Juliani

schen Jahres 
beginnt

8. Juli 1275 3439
3. Juli 1255 3459

18. Juni 1195 3519
17. Juni 1190 3524
15. Juni 1184 3530 Troia’s Fall, 18.

bis20.JuniH 84
vor Chr.

15. Juni 1183 3531
12. Mai 1049 3665

12. Mai 1048 3666
6. Mai 1022 3692

24. Apr. 976 3738
23- Apr. 972 3742
21. Apr. 963 3751
19. Apr. 957 3757
17. Apr. 948 3766
14. Apr. 935 3779
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29609
29728

4772
4891

389
508

Zweiundzwanzigste Dynastie, 
Bubastiten, 120 Jahre

Des Sesonchis erstes Jahr 
des letzten Königs letztes Jahr

Dreiundzwanzigste Dynastie,
Taniten, 89 Jahre

29729 4892 509 Petubates, 40 Jahre
29767 4930 547 dessen 39. Jahr
29769 4932 549 Osorcho, 8 Jahre
29777 4940 557 Psammus, 10 Jahre
29787 4950 567 Zet, 31 Jahre

1' 29796 4959 576 dessen 10. Jahr
22 29817 4980 597 des Zet letztes Jahr

Vierundzwanzigste Dynastie,
ein Saite, 6 Jahre

23 29818 4981 598 Bocchoris’ erstes Jahr
28 29823 4986 603 Bocchoris’ letztes Jahr

Fünfundzwanzigste Dynastie,
Aethiopen, 40 Jahre

29 29824 4987 604 Sabakon, 8 Jahre
37 29832 4995 612 Sebichos, 14 Jahre
51 29846 5009 626 Tarkos, 18 Jahre
68 29863 5026 643 letztes Jahr desselben

14. Apr. 934 3780
15. März 815 3899

15. März 814 3900
5. März 776 3938 Olymp. 1,1
5. März 774 3940 1,3
3. März 766 3948 3,3

28. Febr. 756 3958 6,1
26. Febr. 747 3967 8,2
21. Febr. 726 3988 13,3

21. Febr. 725 3989 13,4
19. Febr. 720 3994 15,1

19. Febr. 719 3995 15,2
17. Febr. 711 4003 17,2
14- Febr. 697 4017 20,4
9. Febr. 680 4034 25,1
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Dynastien der sterblichen Könige

69 29864 5027

Per. 4 
(21) 
644

Sechsundzwanzigste Dynastie, 
Saiten,150J. 6Mon.(rund 150J.' 
Stephinates, 7 Jahre

76 29871 5034 651 Nechepsos, 6 Jahre
82 29877 5040 657 Nechao 1. 8 Jahre
90 29885 5048 665 Psammetichos, 54 Jahre

144 29939 5102 719 Nechao II. 6 Jahre
150 29945 5108 725 Psammuthis, 6 Jahre
156 29951 5114 731 Uaphris, 19 Jahre
175 29970 5133 750 Amosis, 44 Jahre
206 30101 5164 781
215 30110 5173 790

219 30014 5177 794 Psammecherites, 6 Monathe

219 30014 5177 794

Siebenundz wanzigste Dynastie, 
Perser, 124 Jahre 4 Monathe 

(rund 125 Jahre)
Kambyses, 6 Jahre

225 30020 5183 800 Darius Hystaspis’ Sohn, 36 Jahre

Anfang des 
Jahres nach 
Julianischer 

Zeitrechnung 
vor der

Christlichen

Dem Jahre vor Christi 
Geburt entsprechendes 
Jahr der Julianischen 
Periode, und Neben

bemerkungen

Olympiaden
jahr, welches 
um die Mitte 
des vorstehen
den Julianisch. 
Jahres beginnt

9. Febr. 679 4035 Olymp. 25,2
7. Febr. 672 4042 27,1
6. Febr. 666 4048 28,3
4. Febr. 658 4056 30,3

21.Jan. 604 4110 44,1
20. Jan. 598 4116 45,3
18. Jan. 592 4122 47,1
14.Jan. 573 4141 51,4
6. Jan. 542 4172 l.J.d. Kyros in Babylon 59,3
4 Jan. 533 4181 1. Jahr des Kambyses 

in Persien
61,4

3. Jan. 529 4185 5- J. des Kambyses in 
Persien, das erste des
selben in Aegypten; die 
6 Monathe des Psam- 
mecheriles zählen hier 
nicht, sondern werden 
unten eingerechnet

62,4

3. Jan. 529 4185 5. Jahr des Kambyses 62,4
l.Jan. 523 4191 Pers*en 64,2
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261 30056 5219 836 Xerxes, 21 Jahre 23. Dec. 488 4226 73,1
282 30077 5240 857 Artabanos, 7 Monatne 18. Dec. 467 4247 Die 7 Monathe des Ar- 78,2
283 30078 5241 858 Artaxerxes I. Makrocheir, 41 Jahre 18. Dec. 466 4248 tal3an zählen mit den 78,3am Schluss der 26. Dy

nastie weggelassenen 
6Monathen fürEinJabr, 
und lassen Einen Mo-

324 30119 5282 899 Xerxes, 2 Monathe ) .,n .. „ „ , ? 9 Monathe 7. Dec. 425
nath übrig

4289 Die 9 Monathe des 88,4Sogdianus, 7 Monathef Xerxes und Sogdianus
325 30120 5283 900 Darius Xerxes’ Sohn, 19 Jahre 7. Dec. 424 4290 nebst dem bei Artaba- 89,1
343 30138 5301 918 dessen letztes Jahr 3. Dec. 406 430g nos übrig gebliebenen 93,3

Monathe zählen für Ein
Achtundzwanzigste Dynastie, Jahr

ein Saite, 6 Jahre
344 30139 5302 919 des Amyrtaeos erstes Jahr 2. Dec. 405 4309 Erstes Jahr des Arta- 93,4
349 30144 5307 924 des Amyrtaeos letztes Jahr l.Dec. 400 4314 xerxes O« Mnemon in 95,1Persien, welcher 46

Neunundzwanzigste Dynastie, 
Mendesier, 20 Jahre 4 Monathe

Jahre regiert

(21 Jahre)
350 30145 5308 925 Nepherites, 6 Jahre l.Dec. 399 4315 ! 95,2
356 30151 5314 931 Achoris, 13 Jahre 29. Nov. 393 4321 96,4
369 30164 5327 944 Psammuthis, 1 Jahr 26. Nov. 380 4334 ' 100,1
370 30165 5328 945 Nephorites, 4 Mon. (zählen für 1 J.)

Dreissigste Dynastie, Sebenny-

26. Nov. 379 4335 100,2

ten, 38 Jahre
371 30166 5329 946 Nektanebes, 18 Jahre 26. Nov. 378 4336 ; 100,3
389 30184 5347 964 Teos, 2 Jahre 21. Nov. 360 4354 ; 105,1
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Anfang des 
Jahres nach 
Julianischer 

Zeitrechnung 
vor der

Christlichen

Dem Jahre vor Christi 
Geburt entsprechendes 
Jahr der Julianischen 
Periode, und Neben-, 

bemerkungen

Olympiaden
jahr, welches 
um die Mitte 
des vorstehen
den Julianisch. 
Jahres beginnt

390 30185 5348

Per. 4 
(21) 
965 Teos’ zweites Jahr 21.Nov. 359 4355 Erstes Jahr des Arta- Olymp. 105,2

391 30186 5349 966 Nektanebos, 18 Jahre 21. Nov. 358 4356 xerxes UI. Ochos in 105,3
408 30203 5366 983 desselben letztes Jahr, Ende der 16. Nov. 341 4373 Persien 109,4

409 30204 5367 984

Aegyptischen Herrschaft

Einunddreissigste Dynastie, 
Perser (vielleicht später zuge
setzt), 8 Jahre (nach Africanus 9) 
Artaxerxes Ochos, 2 Jahre 16. Nov. 340 4374 20. Jahr des Artaxer- 110,1

411 30206 5369 986 Arses, 2 Jahre (Africanus 3 Jahre) 16. Mov. 338 4376 xes Ochos in Persien 110,3
413 30208 5371 988 Darius Codomannus, 4 Jahre 15. Nov. 336 4378 111,1
416 30211 5374 991 desselben letztes Jahr 14. Nov. 333 4381 111,4

417 30212 5375 992 1

Schluss des dritten Bandes

Alexanders des Grossen erstes Jahr 14. Nov. 332 4382 112,1










